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Vorwort
Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

Hochwasservorsorge beschäftigt die Menschen seit Beginn 
fester Siedlungstätigkeit. Obwohl Planung, Prognosen und 
Risikobewertungen immer präziser und besser wurden, hat 
das Thema Hochwasser heute eine neue Aktualität. Durch 
den Klimawandel werden weltweit häufigere und schwe-
rere Extremwetterereignisse und der Anstieg des Meeres-
spiegels prognostiziert. Damit steigt auch das Hochwasser-
risiko. Gleichzeitig ist – auch durch die verbesserte Qualität 
der Gewässer! – das Wohnen und Arbeiten am Wasser 
immer attraktiver. Durch technischen Fortschritt ist es 
heute zudem möglich, Infrastrukturen an Orten zu bauen, 
die man einst aus Sorge vor Überflutungen gemieden hätte. 
Entsprechend hoch sind heute die Schäden im Falle eines 
Hochwassers: Allein die Hochwasser in Deutschland 2002 
und 2013 haben rund 23 Milliarden Euro volkswirtschaftli-
chen Schaden angerichtet, vom verursachten Leid ganz zu 
schweigen.

Zur Verbesserung der Hochwasservorsorge kann die Raum-
planung einen wichtigen Beitrag leisten. In Deutschland 
sind die Länder für die Raumplanung zuständig, ebenso für 
den Hochwasserschutz. Koordiniert in Flussgebietsgemein-
schaften erstellen die Behörden für Wasserwirtschaft in 
Umsetzung der europäischen Richtlinie von 2007 Hochwas-
sergefahrenkarten und Hochwasserrisikomanagementplä-
ne, die Raumordnungsbehörden nehmen die planerischen 
Festlegungen in den Raumordnungsplänen vor. Im Rahmen 
des MORO „Regionalentwicklung und Hochwasserschutz 
in Flussgebieten“ wurden alle Landesentwicklungspläne 
und nahezu alle Regionalpläne (90) der Flächenstaaten und 
in Berlin/Brandenburg bezüglich ihrer Festlegungen zum 

Hochwasserschutz ausgewertet: Sie sind recht unterschied-
lich. Sowohl die Abstimmung zwischen Raumordnung und 
Wasserwirtschaft als auch die Harmonisierung raumordne-
rischer Festlegungen über Landesgrenzen hinweg können 
verbessert werden. Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Wasser (LAWA) ist bereits dabei, die Hochwassergefahren- 
und -risikokarten bis 2019 zu aktualisieren und zu harmo-
nisieren. 

Im Rahmen des MORO wurde auch über eine mögliche 
stärkere Rolle des Bundes beim Hochwasserschutz disku-
tiert. Mit der Novelle des Raumordnungsgesetzes 2017 hat 
der Bund die Kompetenz erhalten, Bundesraumordnungs-
pläne für den Hochwasserschutz aufzustellen. Wir werden 
in den nächsten Jahren diese Möglichkeit in Planspielen 
untersuchen. 

Ich danke allen an diesem MORO Beteiligten für ihre aus-
gezeichnete Arbeit. Dieses Handbuch fasst die Ergebnisse 
in Bezug auf die Ausgestaltung der Hochwasservorsorge in 
der Raumordnung zusammen. Es richtet sich in erster Linie 
an die Landes- und Regionalplanung, die Kommunalpla-
nung und die Wasserwirtschaft, aber auch an alle, die sich 
für das Thema interessieren.

Ihre

Birgit Breitfuß-Renner

Ministerialdirigentin 
Leiterin der Unterabteilung Raumordnung,  
Lärm- und Umweltschutz, Demografischer Wandel im 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
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Kurzfassung
In den letzten Jahrzehnten richteten Hochwasserkata- 
strophen an nahezu allen großen Flüssen in Deutschland 
erhebliche Schäden an. Hochwasser werden als natür-
liche Ereignisse in der Regel durch langanhaltende und 
großflächige Regenfälle, teilweise in Verbindung mit einer 
Schneeschmelze, ausgelöst. Allerdings bleiben Begradigung 
und Eindeichung von Flüssen nicht ohne weitreichende 
Konsequenzen auf das Hochwassergeschehen, da so Reten-
tionsraum verloren gegangen ist und Hochwasserwellen 
schneller auflaufen. Zudem hat sich die Verwundbarkeit 
der Gesellschaft gegenüber Hochwasser durch zunehmen-
de Besiedlung und Nutzung von Flusslagen und Einzugsge-
bieten deutlich erhöht. Schließlich kann der Klimawandel 
aufgrund von Veränderungen der Niederschlagsregime 
zu einer Verschärfung von Hochwassergefahren beitragen 
(UBA 14. 6. 2017). Die zukünftigen Folgen des Klimawandels 
sind jedoch mit hohen Unsicherheiten verbunden und 
müssen für die jeweiligen Flusseinzugsgebiete differenziert 
betrachtet werden (adelphi/prc/EURAC 2015).

Das menschliche Leid und die Umweltschäden, aber auch 
die volkswirtschaftlichen Kosten der Hochwasserereignisse, 
insbesondere an Elbe, Oder und Donau, gaben wiederholt 
Anlass, die Hochwasservorsorge in den Regionen zu verbes-
sern. Dabei spielen die wasserwirtschaftliche Fachplanung 
wie auch die Raumordnung eine wichtige Rolle. Gemäß  
§ 1 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG 2017) ist es Aufgabe  
der Raumordnung, die Rahmenbedingungen für eine nach- 
haltige Raumentwicklung zu formulieren. Es zeigt sich 
dabei, dass Hochwasservorsorge vielfach in Konkurrenz  
zu anderen Anforderungen an den Raum steht.

Die vorliegende Studie zielte darauf ab, Regelungsmöglich-
keiten der Raumordnung vor dem Hintergrund wesentlicher 
Gesetzesänderungen, neuerer Erkenntnisse und fachpla-
nerischer Grundlagen auszuloten sowie Empfehlungen für 
einen zukunftsfähigen Umgang mit Hochwasservorsorge in 
der Raumordnung zu erarbeiten. Im Vordergrund standen 
die Handlungsschwerpunkte (HSP) zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz der Ministerkonferenz für Raumordnung 
(MKRO 2013) sowie die Schwerpunktthemen Siedlungsrück-
zug, Lastenausgleich und Risikokommunikation. 

Das Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) nahm 
zunächst die Elbe als drittgrößten Fluss Deutschlands in 
den Fokus. Mit Blick auf einen möglichen Bundesraum-

ordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH, s. § 17 Abs. 2 
ROG 2017) und dessen potenziellen Regelungsbereich 
wurde die Studie auf die Flusseinzugsgebiete von Donau, 
Ems, Oder, Rhein/Maas und Weser ausgeweitet. Wichtige 
Grundlage waren die Analyse von Raumordnungsplänen 
auf Landes- und regionaler Ebene sowie die Durchführung 
von Experteninterviews. Darüber hinaus wurden Exper-
tisen zu den Themen Siedlungsrückzug, Lastenausgleich 
und Risikokommunikation im Elbeeinzugsgebiet erstellt. 
Expertenworkshops dienten dazu, (Zwischen-)Ergebnisse 
zur Diskussion zu stellen. Auf der Gestalterkonferenz am 
28. Juni 2017 in Berlin wurde der Entwurf des Handbuchs 
präsentiert und mit der Fachöffentlichkeit diskutiert.

Die MKRO benennt in ihrem Handlungskonzept zu Raum-
ordnung und Klimaanpassung vom 23. Januar 2013 Hand-
lungsschwerpunkte zu Flusshochwasser und Küstenschutz. 
Die Plananalyse zeigt, dass die Handlungsschwerpunkte 
und vorgeschlagenen Instrumente bis dato in sehr unter-
schiedlichem Umfang Eingang in die Raumordnungspläne 
gefunden haben. Der Regelungsumfang der textlichen und 
räumlichen Festlegungen zum vorbeugenden Hochwasser-
schutz variiert in den untersuchten Raumordnungsplänen 
erheblich. In vielen älteren Plänen konnten wesentliche 
Gesetzesänderungen oder auch neuere Datengrundlagen, 
wie die erste Generation von Hochwassergefahren- und -ri-
sikokarten, noch keine Berücksichtigung finden. In einigen 
neueren Plänen hingegen wird das raumordnerische Instru-
mentarium auf aktuelle Erkenntnisse und Erfordernisse zur 
Hochwasservorsorge ausgerichtet. 

Bislang beschränken sich Regelungen der Raumordnungs-
pläne zum Flusshochwasser im Wesentlichen auf eine 
Flächenvorsorge, die sich am räumlichen Umgriff der 
Überschwemmungs- bzw. überschwemmungsgefährde-
ten Gebiete orientiert. Um die Hochwasservorsorge in der 
Raumordnung zu stärken, wird vorgeschlagen, zukünftig 
sowohl die Hochwassergefahr als auch die Empfindlichkeit 
von Schutzgütern gegenüber der Hochwassergefahr und 
damit das Schadensausmaß zu differenzieren. Gleiches gilt 
für die Berücksichtigung kritischer Infrastrukturen, deren 
Ausfall im Ereignisfall die Funktionsfähigkeit der Gesell-
schaft bedrohen kann. Dieser Risikoansatz eröffnet auch 
die Möglichkeit, eine raumbezogene Multirisikoabschät-
zung vorzunehmen. Gerade für kumulative Wirkungen, 
Kaskaden- oder Wechselwirkungen im Falle großräumiger 
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Flutkatastrophen, z. B. in Verbindung mit Technikgefahren 
(Seveso-III-Betriebe), wäre eine Identifikation von Multi- 
risikoräumen oder von sich überlagernden Gefährdungs- 
situationen hilfreich. Im Handbuch wird der raumordne- 
rische Risikoansatz zum Gefahrenkomplex Flusshochwas-
ser in Kapitel 2 über vier Systemskizzen visualisiert.

Gute Beispiele aus der Planungspraxis stellen eine wichtige 
Grundlage für die Formulierung von Empfehlungen im 
Handbuch dar. Die raumordnerischen Strategien, Instru-
mente und Plansätze in den Kapiteln 3 und 4 sollen dazu 
dienen, die eigene Planungspraxis zu überdenken und ggf. 
neu auszurichten. Wesentliche Empfehlungen betreffen u.a. 
y Festlegungen von Überschwemmungsbereichen auf 

Basis des HQ100 bzw. ggf. des HQ200 als Vorranggebiete;
y Festlegungen von Extremhochwasserbereichen zumin-

dest als Vorbehaltsgebiete;
y Festlegungen von Flächen zur Rückgewinnung von Re-

tentionsraum, die sich nicht nur auf die HQ100-Kulisse 
beschränken, sondern auch andere, am Abflussgesche-
hen beteiligte Auenbereiche einbeziehen sollten;

y Festlegungen zur Risikovorsorge in potenziellen Über-
flutungsbereichen, die sich auf deichgeschützte Gebiete 
und die bei HQextrem überflutungsgefährdeten (bebau-
ten) Räume beziehen und sowohl die Gefährdungsin-
tensität als auch die Empfindlichkeit der Raumnutzun-
gen bzw. Raumfunktionen berücksichtigen;

y Festlegungen zur Sicherung oder Reaktivierung ehe-
maliger oder noch wirksamer Abflussrinnen hinter den 
Deichen bzw. im Extremhochwasserbereich, auch im 
Siedlungsbestand;

y die Rücknahme von noch nicht realisierten Bauge-
bieten in Überschwemmungsbereichen, insbesondere 
auch in Abflussrinnen;

y den Ausschluss kritischer Infrastrukturen sowohl vor 
als auch in den überflutungsgefährdeten (bebauten) 
Räumen hinter den Deichen;

y raumplanerische Regelungen, die sich in Hochwasser- 
entstehungsgebieten primär auf den Wasserrückhalt 
in der Fläche beziehen, und Festlegungen, die in ihrer 
sekundären Zielrichtungen (auch) dem Wasserrückhalt 
in der Fläche dienen;

y die Standortsicherung für Einrichtungen des techni-
schen Hochwasserschutzes, die sich aktuell an den ge-
fährdeten Siedlungslagen und zukünftig zudem stärker 
auf kritische Infrastrukturen ausrichten sollten.

Das Thema „Siedlungsrückzug“ wurde im Rahmen eines 
Planspiels für die Städte Pirna und Meißen bearbeitet. Die 
Diskussionen zeigten, dass ein proaktiver Siedlungsrück-
zug im Kontext des Stadtumbaus grundsätzlich umsetzbar 
ist. Rückzugsstrategien können sich dabei auf die gesamte 
Siedlungsfläche oder besonders gefährliche bzw. gefährdete 
Flächennutzungen beziehen. Die räumliche Dimension von 
Rückzugsoptionen liegt zwar in der Regel unterhalb der 
zeichnerischen Darstellungsschwelle der Regionalpläne, 
dennoch kann die Regionalplanung Siedlungsrückzug bei 
überörtlicher Wirksamkeit als Handlungserfordernis etab-
lieren und über textliche Festlegungen unterstützen. 

Ein Lastenausgleich zwischen Risikobetroffenen und 
Risikoverursachern (Profiteuren) könnte vor allem dann 
sinnvoll sein, wenn in einer Oberlieger-Kommune keine 
Entwicklungsmöglichkeiten außerhalb des überschwem-
mungsgefährdeten Bereichs möglich sind und sie daher 
auf eine Verbesserung des Hochwasserschutzes angewiesen 
ist. Eine weitere Konstellation ergibt sich dann, wenn die 
Schaffung von Retentionsraum im Oberlauf so kosten-
trächtig ist, dass es günstiger wäre, den Gemeinden im Un-
terlauf die Last des erhöhten Hochwasserrisikos auszuglei-
chen, indem dort etwa die Vulnerabilität verringert wird.

In den Küstenregionen erfordern soziale und wirtschaft-
liche Nutzungen einen effizienten und klimawandelange-
passten Küstenschutz. Neben der Standortsicherung für 
technische Küstenschutzanlagen liegt ein Schwerpunkt der 
Raumordnung auf der Abstimmung von Raumnutzungsan-
sprüchen sowie der Sicherung von Klei- und Sandentnah-
mestellen. Die ergänzende Risikominimierung in sturm-
flutgeschützten Küstengebieten ist gegenwärtig noch wenig 
etabliert. Sie zielt auf die Verringerung von Auswirkungen 
bei einem Versagen von Schutzeinrichtungen ab, der mit 
Blick auf den Meeresspiegelanstieg eine zunehmende Be-
deutung beizumessen ist. Auch hier ist besonders die Rolle 
kritischer Infrastrukturen zu betrachten, die gegenwärtig 
hinter Deichen ohne Einschränkung zulässig sind.

Insgesamt wurde der Bedarf nach mehr Abstimmung zwi-
schen den Akteuren, vor allem aus den Bereichen Raum-
ordnung und Wasserwirtschaft, offenkundig. Ziel muss es 
zukünftig sein, die Anschlussfähigkeit von Regionalpla-
nung, Regionalentwicklung und vorbeugendem Hochwas-
serschutz in den Flusseinzugsgebieten zu verbessern.



Quelle: agl



11Hochwasservorsorge und Raumentwicklung

1 Hochwasservorsorge  
und Raumentwicklung

1.1 Hochwassergefahr  
in Deutschland

Seit den 1990er-Jahren ereigneten sich an nahezu allen 
großen Flüssen in Deutschland Hochwasserkatastrophen, 
die erhebliche Schäden anrichteten. Hochwasser sind 
zunächst natürliche Ereignisse. Hohe Pegelstände werden – 
abgesehen von kurzfristigen Starkregenereignissen – in der 
Regel durch langanhaltende und großflächige Regenfälle, 
teilweise in Verbindung mit der Schneeschmelze in den 
Alpen und Mittelgebirgen, ausgelöst. Wichtige Faktoren 
sind zudem die Größe des Flusseinzugsgebiets und dessen 
Topografie. 

Es liegt jedoch auf der Hand, dass Besiedlung und Nutzung 
von Flusslagen und Einzugsgebieten nicht ohne weit-
reichende Konsequenzen auf das Hochwassergeschehen 
bleiben. Nicht nur die frühe und zunehmende Siedlungs-
tätigkeit entlang der Flüsse, auch deren Begradigung und 
Eindeichung erhöhten in den letzten Jahrhunderten das 
Gefahren- und Schadenspotenzial. 

Der Flusslauf des Oberrheins wurde seit Beginn des 19. Jh. 
zwischen Basel und Karlsruhe um rund 80 km verkürzt, die 
Überschwemmungsflächen von ca. 1.000 km2 auf 130 km2 
verringert und die Laufzeit der Hochwasserwelle halbiert, 
was zu einer häufigeren Überlagerung mit den Hochwas-
serscheiteln von Neckar, Nahe und Mosel führt (Allianz 
Umweltstiftung 2014: 13; UBA 2011: 22 f.). Vergleichbare 
Situationen zeigen sich an Donau und Elbe: So wurden die 
Retentionsbereiche an der Elbe auf deutschem Staatsgebiet 
von über 6.000 km2 auf knapp 840 km2 und somit um 86 % 
reduziert (ebd.). Hinzu kommen die Auswirkungen der 
Nutzungen im Flusseinzugsgebiet. Sie tragen maßgeblich 
dazu bei, ob Boden und Vegetation ihre optimale Spei-
cherkapazität entfalten oder ob durch fehlenden Bewuchs, 
Bodenverdichtung und Versiegelung der Abfluss beschleu-
nigt wird. 

Flusseinzugsgebiete unterscheiden sich deutlich: Während 
Oder, Elbe und Donau gerade in den letzten beiden Deka-
den häufig von Flutkatastrophen mit Rekordwasserständen 
und sehr hohen Sachschäden betroffen waren, liegen die 
höchsten Pegelstände am Rhein länger zurück. Auch an 

Weser und Ems traten keine vergleichbaren Hochwasserer-
eignisse auf. Im Nachgang zu den Hochwasserkatastrophen 
wurden die Bemühungen um die Hochwasservorsorge 
jeweils deutlich verstärkt. Aber gerade die Katastrophe im 
Jahr 2013 machte an Elbe und Donau deutlich, dass trotz 
verbessertem Schutz die Gefährdungslagen hoch bleiben 
und die Schadenspotenziale sogar steigen. Zudem führten 
die Starkregenereignisse der letzten Jahre zu lokalen Sturz-
fluten und Hochwassern mit großen Schäden.

Der Klimawandel kann aufgrund von Veränderungen der 
Niederschlagsregime zu einer Verschärfung von Hoch-
wassergefahren beitragen. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Sommerniederschläge tendenziell zurückgehen, 
die Winterniederschläge wie auch Starkregenereignisse 
eher zunehmen werden (UBA 14. 6. 2017). Die Analyse der 
Hochwasserereignisse der letzten 50 Jahre legt den Schluss 
nahe, dass sich großräumige Trends nachvollziehen lassen 
(Helmholtz-Zentrum Geesthacht – Zentrum für Material- 
und Küstenforschung GmbH 21. 6. 2017):

 y Beim Rhein und seinen Zuflüssen, der westlichen We-
ser, der südlichen Ems sowie den nördlichen Zuflüssen 
der Donau ist eine Zunahme der Häufigkeit und Stärke 
der Winterhochwasser nachzuweisen.

 y Bei weiten Teilen der Ems, der östlichen Weser und der 
Elbe lässt sich eine Verschiebung des Maximums der 
Winterhochwasser hin zum Frühjahr feststellen, zudem 
steigt deren Häufigkeit. Bei Sommerhochwassern 
hingegen ergibt sich eine deutliche Abnahme in der 
Häufigkeit.

 y Das Sommerhochwasserregime der Donau und ihren 
südlichen Nebenflüssen zeigt keine deutlichen Ver-
änderungen, jedoch nimmt die Hochwasserstärke im 
Winter zu.

Die zukünftigen Folgen des Klimawandels für die Fluss- 
einzugsgebiete müssen differenziert betrachtet werden: 
Bei einem eher schwachen Klimawandel in der nahen 
Zukunft wird beispielsweise eine leichte Entspannung 
im Flusseinzugsgebiet der Elbe (inkl. Havel) projiziert. Bei 
einem eher stärkeren Klimawandel könnte es zu einer 
Vergrößerung der potenziellen Überschwemmungsflächen 
am Niederrhein und in den an der Nordseeküste liegenden 
Bereichen der Flusseinzugsgebiete von Ems, Weser, Elbe 
und Eider kommen (adelphi/prc/EURAC 2015: 330 ff.). 
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Tabelle 1: Besondere Hochwasserereignisse in Deutschland im 20. und 21. Jahrhundert 

Fluss Faktoren Besondere Flutkatastrophen im 20. und 21. Jh. Schäden/Schadenspotenziale

Oder • 841 km Lauflänge
• Größe des Einzugsge-

biets: ca. 124.000 km²
• Großteil des Ein-

zugsgebiets in Polen 
und Tschechien, nur 
5.600 km2 in Deutsch-
land

1947
1997
2010

Die Hochwasserereignisse von 1947 und 1997 
gelten als größte Flutkatastrophen im 20. Jh. 
Das Hochwasser 1947 wurde durch eine Eis-
barriere ausgelöst, das Hochwasser 1997 durch 
extrem starke Regenfälle im Oberlauf der Oder. 

1997 verringerten die Deichbrüche in Polen 
das Ausmaß der Katastrophe im Unterlauf der 
Oder.

In ganz Mitteleuropa stiegen die Pegel im 
Frühsommer 2010 rasant an; in Deutschland 
war v. a. die Oder betroffen.

1997 kam es zu enormen Schäden in  
Tschechien, Polen und Deutschland. Die  
Katastrophe kostete über 100 Menschen  
das Leben. 300.000 Menschen mussten  
ihre Wohnungen verlassen. Die Schäden in  
Polen beliefen sich auf knapp 3,17 Mrd. €,  
in Brandenburg auf 332,3 Mio. €.

2010 entstanden im Landkreis Görlitz 
200 Mio. € Sachschäden.

Elbe • 1.094 km Lauflänge
• Größe des Einzugsge-

biets: ca. 150.000 km²
• Großteil des Einzugsge-

biets in Deutschland, ein 
Drittel in Tschechien 

• Durch Winter- und 
Sommerhochwasser 
geprägtes Regime

• Wasserreiche Zuflüsse, 
v. a. Moldau, Mulde, 
Elster, Saale und Havel 

• Talsperrenkaskade 
an der Moldau mit 
großem Einfluss auf die 
Abflussmengen nach 
Deutschland

(1845)
1954
2002
2006
2013

Das Hochwasser 1845 ereignete sich im März 
und April, bedingt durch Tauwetter in Verbin-
dung mit starker Schneeschmelze und Eisstau. 
Es gilt als stärkstes Winter- bzw. Frühjahr-
hochwasser an der Elbe. 

Wie die Donau war auch die Elbe vom Som-
merhochwasser 1954 stark betroffen.

Die Flutkatastrophe 2002 gehört an der Elbe 
teilweise zu den „Jahrtausendhochwassern“, 
verursacht durch Starkregenfälle im Zuge 
einer Vb-Wetterlage und verstärkt durch 
Rückstau an der Muldemündung.

Das Hochwasser im Juni 2013 entstand 
im Zuge einer besonderen Wetterlage mit 
Dauerregen, v. a. in Bayern und Sachsen. Trotz 
Deichbrüchen und Polderflutungen kam es zu 
Höchstwasserständen.

„Der volkswirtschaftliche Schaden des Elb- 
und Donauhochwassers in Deutschland im 
August 2002 betrug laut Deutsche Rück 
mehr als 11 Milliarden Euro.“1

2002 starben beim Elbehochwasser 21 
Menschen, mehr als 100 wurden verletzt. 
Der Gesamtschaden 2002 belief sich auf 
17 Mrd. €. „Allein in Sachsen wurden auf-
grund von Deichbrüchen 25 000 Wohnge-
bäude sowie circa 800 Kilometer Straßen 
mit 100 Brücken beschädigt.“2

2006 lag der Gesamtschaden bei 110 Mio. €, 
davon 15 Mio. € versicherter Schaden.

Durch das Juni-Hochwasser 2013 (Süd- 
und Ostdeutschland sowie angrenzende 
Staaten) entstand ein Gesamtschaden 
von 11,7 Mrd. €, 2,4 Mrd. € davon waren 
versichert. „Damit war dieses Hochwasser 
die Naturkatastrophe mit den höchsten 
Gesamtschäden des Jahres weltweit.“3

Rhein • 1.233 km Lauflänge
• Größe des Einzugsge-

biets: ca. 200.000 km², 
davon 105.000 km² in 
Deutschland

• Durch Winterhochwas-
ser geprägtes Regime, 
v. a. bei Regenfällen und 
Schneeschmelze in den 
Alpen

• Wasserreiche Zuflüsse, 
v. a. Neckar, Main, Mosel 

• Bodensee wirkt als 
Abflusspuffer

• Weitgehende Eindei-
chung

1925/26
1993 
1995

1925/1926 wurden Rekordwasserstände in 
vielen Städten am Rhein erreicht; hier überla-
gerten sich die Hochwasserscheitel von Rhein 
und seinen Zuflüssen.

Das sogenannte „Weihnachtshochwasser“ von 
1993 wie auch das Ereignis im Januar/Februar 
1995 zählen gleichfalls zu den größten Flut- 
katastrophen am Rhein.

Beim „Weihnachtshochwasser“ 1993  
wurden die Schäden in Deutschland  
auf ca. 0,7 Mrd. € geschätzt.

1995 wurde ein Gesamtschaden in 
Höhe von 270 Mio. € verzeichnet, davon 
100 Mio. € versicherter Schaden.

„Köln ist die am meisten von Hochwasser 
betroffene Millionenstadt in Europa.“4
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Fluss Faktoren Besondere Flutkatastrophen im 20. und 21. Jh. Schäden/Schadenspotenziale

Donau • 2.857 km Lauflänge
• Größe des Einzugsge-

biets: ca. 817.000 km²
• Durch Sommerhoch-

wasser dominiertes 
Hochwasserregime

• Wasserreiche Zuflüsse 
aus Alpen und Alpen-
vorland

• Schneeschmelze in den 
Alpen und Starkregen-
fälle am Alpennordrand

• 

1954
1999
2002
2005 
2009
2013

Das Sommerhochwasser 1954 entstand durch 
starke Regenfälle mit vorangegangenem Tem-
peratursturz. In Passau wurden die Pegelstän-
de von 1954 erst 2013 übertroffen.

Ursache des „Pfingsthochwassers“ von 1999 
waren starke Regenfälle am Alpennordrand 
und die Schneeschmelze. An Zuflüssen der 
Donau wurden teilweise Rekordwasserstände 
von 200er- und 300er-Jährlichkeit erreicht.

Das Sommerhochwasser 2005 entstand durch 
Starkregen aufgrund einer Vb-Wetterlage, 
örtlich wurden mehr als 150 l/m2 in 72 Stun-
den gemessen. Vergleichbar hohe Pegelstände 
traten 2009 erneut auf.

2013 erreichten mehrere Hochwasserwel-
len die Städte entlang der Donau. Auch die 
Zuflüsse, v. a. der Inn, waren stark betroffen. 
„Das Hochwasser 2013 war nach 1954 und 
2002 bereits das dritte schwere Ereignis in den 
vergangenen 60 Jahren, das die Einzugsgebiete 
von Donau und Elbe gleichzeitig traf.“3

Die Sachschadensbilanz von 1999 belief sich 
in Bayern und Baden-Württemberg auf über 
800 Mio. €, in Österreich und der Schweiz 
auf über 500 Mio. €.

„Der volkswirtschaftliche Schaden des Elb- 
und Donauhochwassers in Deutschland im 
August 2002 betrug laut Deutsche Rück 
mehr als 11 Milliarden Euro.“1

Die Schäden lagen 2005 allein in Südbayern 
bei über 170 Mio. €.

2005 entstand ein Gesamtschaden in Höhe 
von 110 Mio. €, davon 40 Mio. € versicherter 
Schaden.

Fußnoten zur Tabelle: 1 BKG 14. 6. 2017; 2 BMVI 2017a: 46; 3 MunichRe 2014; 4 Allianz Umweltstiftung 2014: 16
Quelle: Eigene Darstellung, auf Basis von BMVI 2017a; FGG Elbe 21. 6. 2017; FGG Rhein 21. 6. 2017; Helmholtz-Zentrum Geesthacht – Zentrum für 
Material- und Küstenforschung GmbH 21. 6. 2017; IKSO 21. 6. 2017; Kron 2015; Allianz Umweltstiftung 2014: 15 ff.; BKG 2014; MunichRe 2014/
MunichRe 19. 6. 2017; UBA 2011; Busskamp/Krahe 2003)

Für das Einzugsgebiet des Neckars wird in einer weiteren 
UBA-Studie (2011: 19) festgehalten: „Die Untersuchungen 
im Einzugsgebiet des Neckars ergaben für das Jahr 2050 
eine Zunahme der mittleren Hochwasserabflüsse um ca. 
40–50 %. Hochwasser mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit 
von einem Mal in 100 Jahren […] erhöhen sich für diesen 
Untersuchungszeitraum um ca. 15 %.“

Hattermann et al. (2016) haben annualisierte Schadens-
kosten für das Hochwasserrisiko in Deutschland simuliert. 
Verglichen werden drei zukünftige Zeiträume (2011–2040; 
2041–2070 und 2071–2100) mit der Referenzperiode 
1962–2000. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Klimaprojektionen ergeben sich bezogen auf die Referenz-
periode erhebliche Steigerungen der Schadenswerte infolge 
des Klimawandels. Bezogen auf die RCP8.5-Projektion ist 
bis 2040 bereits eine Verdopplung der Schäden zu erwarten.

Tabelle 2: Mittlere (und durchschnittliche) Schadenskosten für das Hochwasserrisiko in Deutschland 
je Szenario-Zeitraum und Klimaprojektion (in Mio. €)

Klimaprojektion Referenzperiode 1962–2000 2011–2040 2041–2070 2071–2100

Original 467,6 (464,7) 781,3 (854,6) 907,6 (886,5) 941,9 (992,7)

ENSEMBLES 516,5 (512,8) 1.362,3 (1.402,1) 953,3 (1.288,9) 1.381,3 (1.717,2)

CORDEX RCP8.5 481,1 (494,5) 1.017,4 (1.287,7) 1.337,5 (1.561,2) 2.073,2 (2.145,7)

Quelle: Eigene Darstellung, nach Hattermann 2016: 1619
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Abbildung 1: Darstellung der bei einem Extremereignis potenziell überfluteten Gebiete nach EG-HWRM-RL

Quelle: WasserBLIcK/BfG & Zuständige Behörden der Länder 2017
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1.2 Hochwasservorsorge 
als Handlungsfeld der 
Raumplanung

Gemäß § 72 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist „Hoch-
wasser […] eine zeitlich beschränkte Überschwem-
mung von normalerweise nicht mit Wasser bedecktem 
Land, insbesondere durch oberirdische Gewässer oder 
durch in Küstengebiete eindringendes Meerwasser. 
Davon ausgenommen sind Überschwemmungen aus 
Abwasseranlagen“.

Dabei ist zwischen verschiedenen Formen von Hoch-
wasser zu unterscheiden, mit denen jeweils unter-
schiedliche Folgen verbunden sind: Küstensturmfluten, 
Hochwasser an Flüssen sowie Sturzfluten (Schanze/Ze-
man/Marsalek 2006). Der Begriff „Überschwemmung“ 
bezieht sich auf die Folge eines Ereignisses (Ausufe-
rung), während „Hochwasser“ oder „Sturmflut“ an der 
Ursache (erhöhte Wasserführung) ansetzen.

Die volkswirtschaftlichen Kosten der Hochwasserereignisse 
der vergangenen beiden Jahrzehnte, insbesondere an Elbe, 
Oder und Donau, gaben wiederholt Anlass, die Hochwas-
servorsorge in den Regionen zu verbessern. Dabei spielen 
die wasserwirtschaftliche Fachplanung wie auch die ganz-
heitlich orientierte Regionalplanung eine wichtige Rolle. 

Mit der EU-weiten Hochwasserrisikomanagement-
Richtlinie (EG-HWRM-RL) aus dem Jahr 2007 wurde ein 
neuer Weg beschritten, um die Hochwasservorsorge in den 
Flusseinzugsgebieten besser zu koordinieren und voranzu-
treiben: „Ziel dieser Richtlinie ist es, einen Rahmen für die 
Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken 
zur Verringerung der hochwasserbedingten nachteiligen 
Folgen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das 
Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten in der Gemein-
schaft zu schaffen.“ (Richtlinie 2007/60/EG, Artikel 1)

Die EG-HWRM-RL stärkt eine integrierte Hochwasservor-
sorge, die den Fokus auf das Management von Risiken statt 
nur auf den Schutz vor Gefahren legt. Zudem erfolgt eine 
flusseinzugsgebietsbezogene und grenzüberschreitende  
Betrachtung. Die erste Generation von Hochwassergefah-
ren- und -risikokarten (2013) sowie von Hochwasserrisiko- 
managementplänen (2015) liegt nun vor. Sie stellen u. a. eine 
wichtige Grundlage für die aktuelle bzw. kommende Gene-
ration von landesweiten und regionalen Raumordnungsplä-
nen dar. Dabei werden die Planungen nach EG-HWRM-RL 
alle sechs Jahre überprüft und ggf. angepasst, sodass Aktuali-
sierungen in kurzen Zeitintervallen zur Verfügung stehen.

Gleichwohl bleiben die länderspezifischen Regelungen 
sowie der hohe Abstimmungs- und Koordinierungsbedarf 
nicht ohne Folgen. So unterscheidet sich beispielsweise 
in der Umsetzung der EG-HWRM-RL die länderbezogene 
Ausgestaltung der entsprechenden Jährlichkeiten zur De-
finition der Bemessungshochwasser. Auch die Darstellung 
potenzieller Überschwemmungsflächen (bei Versagen der 
Hochwasserschutzeinrichtungen) ist uneinheitlich geregelt, 

sodass ein flussgebietsweit einheitliches Hochwasserrisiko-
management erschwert wird.

Nach dem Hochwasserereignis 2013 wurde das Nationale 
Hochwasserschutzprogramm (NHWSP) ins Leben gerufen 
(LAWA 2013). Das Programm legt den Fokus auf prioritär 
umzusetzende Maßnahmen mit überregionaler Wirksam-
keit. Erstmals erfolgte damit eine bundesweite Aufstellung 
von Maßnahmen des länderübergreifenden Hochwasser-
schutzes sowie eine finanzielle Förderung des Bundes für 
im Grunde länderspezifische Aufgaben (BMUB 20. 6. 2017). 

In Bezug auf die Novellierung der Gesetzeslagen war 
neben der EG-HWRM-RL insbesondere die Änderung des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG 2005) relevant. Mit der 
WHG-Novelle 2005 als Artikelgesetz wurde eine Ermäch-
tigungsgrundlage mit bundesweit einheitlichen Vorgaben 
geschaffen. Maßgebliche Prinzipien wie die Regelungen 
zum Bauen in Überschwemmungsgebieten und die Einfüh-
rung neuer Gebietskategorien (z. B. Überschwemmungsge-
biete) schufen Voraussetzungen für eine hochwasserange-
passte Steuerung der Landnutzung. Die WHG-Novelle 2017 
hat mit § 78 b sogenannte „Risikogebiete außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten“ eingeführt. Damit wird dem 
Belang Hochwasservorsorge in der Bauleitplanung und 
bei Baugenehmigungen (hochwasserangepasste Bauweise) 
ein besonders Gewicht verliehen. Diese Regelung ist aber 
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im Gegensatz zu § 78 WHG der städtebaulichen Abwägung 
zugänglich. Zudem verweist § 78 b Abs. 2 WHG darauf, 
dass weitergehende Rechtsvorschriften (ohne dabei eine 
Beschränkung auf die Landeswassergesetze vorzunehmen) 
der Länder unberührt bleiben – um eine solche würde 
es sich bei einem über die Regelungen des WHG hinaus-
gehenden landesplanerischen Ziels der Raumordnung 
handeln. Als weitere Kategorie wurde das bereits im sächsi-
schen Wasserrecht etablierte Hochwasserentstehungsgebiet 
mit § 78 d ins Bundesrecht übernommen.

Das Raumordnungsgesetz greift den vorbeugenden Hoch-
wasserschutz u. a. in den Grundsätzen der Raumordnung 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 5 ROG 2017) auf: Sowohl für den Hoch-
wasserschutz an der Küste als auch im Binnenland soll Sor-
ge getragen werden; in Bezug auf das Binnenland sollte der 
Schutz insbesondere durch die Sicherung oder Rückgewin-
nung von Auen, Rückhalteflächen und Entlastungsflächen 
erfolgen. Darüber hinaus gibt das ROG in § 13 Abs. 5 Satz 2d 
vor, dass landesweite Raumordnungspläne, Regionalpläne
und regionale Flächennutzungspläne „Freiräume zur 
Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes“ 
enthalten sollen.

In der Planungspraxis konnten sich zentrale Ansätze im 
vorbeugenden Hochwasserschutz erfolgreich etablieren 
(Heiland 2002; ARGE BAU 2008; Deutscher Städtetag 2012; 
MKRO 2013; BMVBS/BBSR 2015; Greiving et al. 2016a):

 y die Flächenvorsorge über eine Sicherung von Über-
schwemmungsbereichen, um – dem Trennungsgrund-
satz folgend – die schutzwürdigen Nutzungen aus den 
überschwemmungsgefährdeten Bereichen fernzuhalten,

 y die Rückgewinnung von Retentionsbereichen, um das 
Rückhaltevolumen der Gewässerkörper zu erhöhen 
und so die Hochwasserwelle zu verzögern bzw. den 
Scheitel abzusenken,

 y die Steuerung des Wasserrückhalts im Flusseinzugsge-
biet, um die Hochwasserwelle zu verzögern bzw. den 
Scheitel abzusenken (innerhalb der Siedlungsbereiche 
durch örtliche Versickerung zur Starkregenvorsorge, 
außerhalb über angepasste Bodenbewirtschaftung),

 y die Bauvorsorge über Festsetzungen in Bebauungsplä-
nen zum hochwasserangepassten Bauen bzw. entspre-
chende Auflagen in Baugenehmigungsverfahren.

Daneben wird traditionell technischer Hochwasserschutz 
in Form von Deichen, gesteuerten oder ungesteuerten Pol-
dern und Rückhalteräumen betrieben, bei dem Raumpla-
nung nur eine untergeordnete Rolle spielt (Heiland 2002; 
IKSR 2002; LAWA 1995; LAWA 2014). 

Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) hat 
darüber hinaus die Notwendigkeit erkannt, eine ergänzen-
de Risikominimierung in sturmflutgeschützten Küstenge-
bieten sowie in deichgeschützten Flusslagen zu betreiben 
(MKRO 2013). Erste Ansätze in Deutschland, die das Risiko 
hinter Deichen stärker in den Vordergrund stellen, bezie-
hen sich primär auf den Umgang mit Flusshochwasser 
(Seifert 2012; Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/
Osterzgebirge 2015), sind aber bisher nicht gängige Praxis 
in der Regionalplanung (Greiving et al. 2016a; Schmitt 
2016). Siedlungsrückzug aus überschwemmungsgefährde-
ten Bereichen findet bei BMVBS/BBSR (2015), MKRO (2013) 
und Deutschem Städtetag (2012) bislang überhaupt keine 
Erwähnung und dementsprechend keinen Eingang in die 
Regionalplanungspraxis (BMVI 2017a). 

Die MKRO hat in ihrem Handlungskonzept der Raumord-
nung zu Vermeidungs-, Minderungs- und Anpassungsstra-
tegien im Hinblick auf die räumlichen Konsequenzen des 
Klimawandels zu Hochwasservorsorge und Küstenschutz 
zentrale Handlungsschwerpunkte für die Raumordnung 
zusammengefasst (MKRO 2013). Sie sind ein wichtiger 
Orientierungsrahmen für die Analyseschritte im Rahmen 
des Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) „Regio-
nalentwicklung und Hochwasserschutz in Flussgebieten“. 
Die Handlungsschwerpunkte wurden auch in die von 
der MKRO 2016 verabschiedeten Leitbilder und Hand-
lungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland 
(MKRO 2016) integriert: 

 y „Im Mittelpunkt der planerischen Hochwasservorsorge 
stehen die Sicherung vorhandener und die Rückgewin-
nung von Überschwemmungsbereichen als Retentions-
raum sowie die Verbesserung des Wasserrückhaltes in 
der Fläche der Einzugsgebiete der Flüsse, die Risiko-
vorsorge in potenziellen Überflutungsbereichen und 
die Sicherung potentieller Standorte für Hochwasser-
schutzmaßnahmen“ (ebd.: 30 f.). 



17Hochwasservorsorge und Raumentwicklung

Abbildung 2: Leitbilder der Raumentwicklung in Deutschland: Leitbildkarte Klimawandel

Die Karte veranschaulicht lediglich beispielhaft das Leitbild. 
Die Signaturen stellen keine planerischen Festlegungen dar. 

Quelle: BBSR Bonn 2016, in MKRO 2016

 y „Der Meeresspiegelanstieg, Sturmflutrisiken und Verän-
derungen beim Seegang erfordern daher bereits heute 
Vorsorge und Risikozuschläge bei raumwirksamen 
Planungen und Maßnahmen. Im Mittelpunkt stehen 
die Sicherung geeigneter Gewinnungsgebiete für bin-
digen, deichbaufähigen Boden am Festland sowie für 
marine Sandentnahmestellen für Küstenschutzzwecke, 
die Freihaltung von Bereichen vor und hinter Küsten-
schutzanlagen von konkurrierenden Nutzungen und 
die Risikominimierung in nicht ausreichend sturmflut-
geschützten Gebieten.“ (ebd.: 31)

Trotz aller Bemühungen verbleibt eine ausgeprägte Gefah-
rensituation, die sich im Zuge des Klimawandels vielerorts 
in den Flusslagen und an der Küste noch verstärken kann. 
Zudem erhöhen sich mit der steten Zunahme von Scha-
denspotenzialen auch die Risiken. Dies betrifft insbesonde-
re die vermeintlich sicheren Gebiete hinter den Deichen.

Hinzu kommt, dass Raumordnung wie Bauleitplanung in 
erster Linie auf die zukünftige Raumnutzung und nicht auf 
den baulichen Bestand Einfluss nehmen. Folglich bremsen 
raumordnerische Festlegungen (bzw. bauleitplanerische 
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Darstellungen oder Festsetzungen) primär den weiteren 
Anstieg der Schadenspotenziale, können damit allerdings 
nicht auf eine maßgebliche Reduzierung bereits bestehen-
der Risiken hinwirken (Greiving 2009). Die Novellierungen 
von WHG und ROG ändern dieses Prinzip nicht, sondern 
stärken vielmehr klassische Ansätze zur Freihaltung von 
Überschwemmungsgebieten von baulichen Nutzungen. 
Die Zunahme von Schadenspotenzialen in überschwem-
mungsgefährdeten Gebieten hinter Deichen, in Flussab-
schnitten ohne Deiche und an kleineren Gewässern, für 
die keine Überschwemmungsgebiete festgelegt sind, trägt 
jedoch maßgeblich zu den steigenden Schäden durch grö-
ßere und kleinere Hochwasser in Deutschland bei (Barredo 
2009; Burby et al. 2000; Kron et al. 2012; Merz et al. 2010; 
Wheater/Evens 2009). 

Auf der anderen Seite wurden auch die Wirkungen von 
Hochwasservorsorge- und Küstenschutzmaßnahmen auf 
die Entwicklung der Regionen bislang nicht systematisch 
untersucht. Hier besteht nach wie vor Forschungsbedarf, 
nicht zuletzt, um eine bessere regionale Einbettung im 
Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung gewährleisten 
zu können (vgl. Kap. 6). 

Gemäß § 1 ROG ist es Aufgabe der Raumordnung, die 
Rahmenbedingungen für eine integrierte und nachhaltige 
Raumentwicklung zu formulieren. Es zeigt sich jedoch, 
dass die Hochwasservorsorge vielfach in Konkurrenz zu 
anderen Belangen und Zielen der Raumentwicklung steht. 
Sie ist trotz ausgeprägter Gefahrensituation nicht immer 
prioritäres Ziel der Raumentwicklung. Zudem werden 
Strategien und Maßnahmen der Hochwasservorsorge auf 
Landes- oder Regionsebene möglicherweise anders beant-
wortet als auf Ebene des Flusseinzugsgebiets: Hier rücken 
die Belange aller Ober- und Unterlieger in den Blick.

Die vorliegende MORO-Studie zielte deshalb darauf ab, 
Regelungsmöglichkeiten der Raumordnung vor dem 
Hintergrund neuerer Erkenntnisse und fachplanerischer 
Grundlagen auszuloten und Empfehlungen für einen 
zukunftsfähigen Umgang mit Hochwasservorsorge in der 
Raumordnung zu formulieren.

Effektive Hochwasservorsorgekonzepte bedürfen gemein-
samer und auf den räumlichen Kontext angepasster Strate-
gien. Betrachtet wird das Strategieportfolio aus

 y Risikovermeidungsstrategien (dem Trennungsgrund-
satz folgend, gefährdete Bereiche von empfindlichen 
Raumnutzungen freizuhalten),

 y Risikominimierungsstrategien (Minimierung an der 
Gefahrenquelle, der Ausbreitung oder der Empfindlich-
keit der Schutzgüter) und 

 y Kompensationsstrategien (hinsichtlich der Risikover-
teilung, der Nutzen- oder Kostenrelationen zwischen 
Regionen und Akteuren).

Dieser Strategiemix wird aufgrund der föderalen Struk-
turen in der Raumordnung länder- und regionsspezifisch 
ausgestaltet. Eine wirksame Hochwasservorsorge erfordert 
darüber hinaus eine Vereinbarung gemeinsamer Ziele und 
Strategien im gesamten Flusseinzugsgebiet.

Neben der Betrachtung der Handlungsschwerpunkte der 
MKRO und einer Bearbeitung weiterer Schwerpunkt-
themen wie Siedlungsrückzug knüpft die vorliegende 
Studie an die Erkenntnisse des MORO „Vorsorgendes 
Risikomanagement in der Regionalplanung“ (agl/prc 2015) 
an. Dort wurden die Aufgaben der Regionalplanung in 
der Risikovorsorge systematisiert. Hierzu zählen u. a. die 
Identifikation von Gefahren und Risiken sowie die Bestim-
mung von Empfindlichkeit und Vulnerabilität betroffener 
Raumnutzungsstrukturen. Beiträge der Regionalplanung 
liegen zudem in der Durchführung von Wirkungsanalysen 
und der Bewertung von Risiken, in der Entwicklung von 
Handlungserfordernissen auf Grundlage differenzierter 
Schutzziele sowie in der Risikobewältigung im Rahmen 
raumordnerischer Instrumente. Im Kontext der Hoch-
wasservorsorge sollen dabei die Schnittstellen zwischen 
Raumordnung, Wasserwirtschaft und Regionalentwicklung 
verstärkt in den Blick genommen werden.

Hinzu kommt, dass die unterschiedlichen (Plan-)Logiken 
von Regionalplanung und Wasserwirtschaft wie auch die 
Akteursvielfalt im Bereich der Regionalentwicklung eine 
integrierte Perspektive erschweren und es an einer echten 
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Risikobetrachtung fehlt. Bisher ist nur die Gefährdungs-
intensität Grundlage raumplanerischen Handelns bei der 
Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, während 
die Empfindlichkeit der verschiedenen Raumnutzungen 
und -funktionen weitgehend ausgeklammert bleibt. 

Zudem wird die Abstimmung zwischen Wasserwirtschaft, 
Raumplanung und Katastrophenschutz als defizitär be-
schrieben (DKKV 2004; DKKV/Universität Potsdam 2015; 
Greiving 2011).

Diese kurz angerissene Ausgangslage macht deutlich, dass 
es bei der Hochwasservorsorge aufgrund unterschiedlicher 
Zielvorstellungen, Regelungen, Akteursarenen und Zustän-

digkeiten auf verschiedenen Ebenen grundsätzlich um die 
Anschlussfähigkeit von Regionalplanung, Hochwasserrisi-
komanagement und Regionalentwicklung geht.

Das MORO nahm zunächst die Elbe als drittgrößten Fluss 
Deutschlands in den Fokus. Mit Blick auf einen möglichen 
Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH, 
s. § 17 Abs. 2 ROG 2017) und dessen potenziellen Rege-
lungsbereich wurde die Studie auf die Flusseinzugsgebiete 
von Donau, Ems, Oder, Rhein/Maas und Weser ausgeweitet. 
Einen Überblick über die betrachteten Flusseinzugsgebiete 
gibt Abbildung 4.

Abbildung 3: Beiträge der Regionalplanung zum Risikomanagement 

Quelle: agl/prc 2015: 30
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Abbildung 4: Flusseinzugsgebiete von Donau, Elbe, Ems, Oder, Rhein/Maas und Weser 

Quelle: Eigene Darstellung, auf Basis von Daten der European Environment Agency (EEA) und des BBSR 2016
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1.3 Projektkonzeption 
und Durchführung

Die MORO-Studie beschäftigte sich mit den Handlungs-
schwerpunkten des vorbeugenden Hochwasserschutzes  
in der Landes- und Regionalplanung. 

Kernpunkt war eine Analyse der Raumordnungspläne der 
Länder sowie regionaler Raumordnungspläne. Experten- 
interviews ergänzten die Plananalysen. 

Die Analyse der aktuellen Planungspraxis diente dazu, 
Defizite, bewährte Praxis und innovative Ansätze aufzu-
zeigen, um darauf aufbauend Empfehlungen für einen 
zukunftsfähigen Umgang mit Hochwasservorsorge in der 
Raumordnung zu geben. Ein Schwerpunkt lag zudem auf 
den Schnittstellen und Anknüpfungspunkten zu Wasser-
wirtschaft und Hochwasserrisikomanagement. 

Darüber hinaus wurden die Themen „Risikokommuni- 
kation“, „Siedlungsrückzug“ und „Lastenausgleich“ im Kon-
text von Expertisen bearbeitet. In vier Beispielregionen an 
der Elbe wurden die Ergebnisse vertieft diskutiert:

 y Oberes Elbtal/Osterzgebirge
 y Leipzig-Westsachsen
 y Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg
 y Altmark

Drei Veranstaltungen auf Bundesebene dienten einer Rück-
kopplung von (Zwischen-)Ergebnissen mit Experten aus 
Wissenschaft und Praxis:

 y der Expertenworkshop am 16. Februar 2016  
in Dessau-Roßlau

 y der Syntheseworkshop am 11. Mai 2017 in Bonn
 y die Gestalterkonferenz am 28. Juni 2017 in Berlin

Der Endbericht gibt einen Überblick zu allen Ergebnissen 
der MORO-Studie. Teil I beschreibt die Ausgangslage sowie 
die Herausforderungen für die Raumordnung. Teil II des 
Endberichts widmet sich ausführlich den Ergebnissen der 
Planauswertungen und der Interviews. Teil III befasst sich 
mit Handlungsschwerpunkten und -empfehlungen. 

Auf Teil III fußt schlussendlich auch das vorliegende 
Handbuch: Dieses fasst Ergebnisse und Handlungsempfeh-
lungen der MORO-Studie in Bezug auf die Ausgestaltung 
der Hochwasservorsorge in der Raumordnung für die 
Planungspraxis zusammen.

Die Ergebnisse der MORO-Studie sollen auch dazu genutzt 
werden, den weiteren Forschungsbedarf aufzuzeigen.
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Baustein 1 | Analyse zur Ausgestaltung der Hochwasservorsorge in der Raumordnung
Plananalyse der Landes- und Regionalpläne: Die Planunterlagen wurden im Hinblick auf aktuelle Festlegungen zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz und Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements (HWRM) ausgewertet. Maßgeblich waren in erster Linie die fünf 
Handlungsschwerpunkte der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO 2013) sowie weitere projektrelevante Schwerpunktthemen wie 
Siedlungsrückzug und Lastenausgleich. Die Auswertung bezog sich auf die Raumordnungspläne auf Landesebene, die Regionalpläne im 
Elbeeinzugsgebiet in Deutschland und Tschechien sowie ausgewählte Regionalpläne in den deutschen Teilen der Flussgebietseinheiten 
Donau, Ems, Oder, Rhein/Maas und Weser. Zugleich wurde der Küstenschutz in den Regionalplänen der Küstenregionen mit betrachtet. 
Insgesamt wurden für Deutschland 75 Regionalpläne nur für Binnenhochwasser und 15 Regionalpläne für Binnen- und Küstenhochwas-
ser ausgewertet. Hinzu kam die Auswertung von 14 tschechischen Regionalplänen. Darüber hinaus erfolgte für alle Landespläne und für 
ausgewählte Regionalpläne eine vertiefte Analyse.
Experteninterviews: Die Befragungen zielten darauf ab, mit Experten aus Wissenschaft und Praxis wichtige Aspekte zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz und zur Hochwasservorsorge zu diskutieren. Hierzu zählten u. a. die Wirkungen von Gesetzesänderungen zur Hoch-
wasservorsorge, die Auswirkungen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms (NHWSP), die Einschätzung der Datengrundlagen für die 
Analyse und Bewertung der Hochwasservorsorge, die Ausgestaltung von Instrumenten, Kooperationsstrukturen und Beteiligungsprozes-
sen, Schnittstellen und Anknüpfungspunkte zwischen Wasserwirtschaft und Raumordnung, Stärken und Schwächen im Rahmen der Hoch-
wasservorsorge sowie gute Beispiele integrierter Strategien und Maßnahmen. Im Kontext der Einbindung weiterer Flusseinzugsgebiete 
und Küstengebiete wurden zudem Einschätzungen zur länderübergreifenden Abstimmung der Hochwasservorsorge und zum Mehrwert 
eines möglichen Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz erfragt.

Baustein 2 | Expertisen und Beispielregionen
Drei Expertisen widmeten sich ausgewählten Themenfeldern im Elbeeinzugsgebiet:
• Die Expertise „Siedlungsrückzug“ bearbeitete Rückzugsoptionen aus hochwassergefährdeten Räumen. Ansätze für einen Rückbau von 

Siedlungs- und Infrastrukturflächen in Deutschland aus anderen Kontexten (demografischer Wandel, Tagebau) wurden auf ihre Über-
tragbarkeit für das Hochwasserrisikomanagement geprüft. Im Rahmen eines Planspiels am 27. September 2016 in Radebeul wurden 
Strategien zum Siedlungsrückzug konkret an zwei Beispielstädten erprobt.

• Die Expertise „Lastenausgleich“ beleuchtete die Anwendung von Zielvereinbarungen im Hochwasserrisikomanagement, um zwischen 
Risikoverursachern, Profiteuren von Hochwasserschutzmaßnahmen und Betroffenen mögliche Kompensationspfade auszuhandeln 
(Stichwort „Unterliegerproblematik“). Die Reduzierung des bestehenden Hochwasserrisikos für diejenigen Regionen und Akteure, die 
von den Entscheidungen Dritter negativ betroffen sind, sollte so in einem strategischen Ansatz operationalisiert werden. Die Expertise 
wurde im Rahmen des Workshops am 20. Oktober 2016 in Leipzig zur Diskussion gestellt.

• Die Expertise „Risikokommunikation“ fokussierte auf die Vermittlung von Hochwassergefahren- und -risiken sowie die Festlegung von 
Strategien und Maßnahmen zur Hochwasservorsorge. Das Thema „Risikokommunikation in der Regionalplanung“ war ein Diskussions-
schwerpunkt im Rahmen des Workshops am 20. Oktober 2016 in Leipzig. Anhand guter Beispiele wurden Kommunikationsstrategien 
und -tools sowie Möglichkeiten einer Akteursbeteiligung dargelegt.

Baustein 3 | Experten- und Syntheseworkshops: Auf dem Expertenworkshop am 16. Februar 2016 in Dessau-Roßlau zogen die Teilneh-
menden eine erste Zwischenbilanz – nach der Plananalyse und den Interviews im Einzugsgebiet der Elbe. Auf dem Syntheseworkshop am 
11. Mai 2017 in Bonn standen die Ergebnisse der gesamten Plananalyse sowie der Interviews in den weiteren Flusseinzugsgebieten und 
Küstengebieten zur Diskussion. Beide Workshops gaben wesentliche Anregungen für die weitere Arbeit.

Baustein 4 | Gestalterkonferenz: Auf der Gestalterkonferenz am 28. Juni 2017 in Berlin wurden die Ergebnisse der Studie sowie der Ent-
wurf des Handbuchs einer erweiterten Fachöffentlichkeit präsentiert.

Baustein 5 | Handbuch mit Empfehlungen zur Ausgestaltung der Hochwasservorsorge in der Raumordnung: Die Ergebnisse der Studie 
wurden im Handbuch zusammengefasst. Das Handbuch gibt Hilfestellungen für die Planungspraxis zur Ausgestaltung der Hochwasser- 
vorsorge in der Raumordnung.

Baustein 6 | Weiterer Forschungsbedarf: Herausforderungen, Forschungsleitfragen und Schwerpunktthemen wurden diskutiert und als 
Grundlage für weitere Forschungsaktivitäten aufbereitet. 

Die Projektbausteine des MORO Regionalentwicklung  
und Hochwasserschutz in Flussgebieten im Überblick
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1.4 Was will das Hand-
buch leisten? 

Das vorliegende Handbuch fasst die Ergebnisse der MORO-
Studie in Bezug auf die Ausgestaltung der Hochwasservor-
sorge in der Raumordnung zusammen.

Die Adressaten des Handbuchs sind in erster Linie die Ak-
teure der Landes- und Regionalplanung, zudem kommuna-
le Akteure, die die Ziele und Grundsätze aus den regionalen 
Raumordnungsplänen in der Bauleitplanung berücksichti-
gen müssen. Die Akteure der Wasserwirtschaft und anderer 
Fachplanungen können sich ein Bild über die aktuellen 
Überlegungen zur Hochwasservorsorge in der Raumord-
nung verschaffen. Es besteht zudem die Hoffnung, das Inte-
resse einer breiteren Fachöffentlichkeit sowie von Akteuren 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu wecken. Das 
Handbuch kann somit als Informationsquelle für alle an 
Planungsprozessen der Raumordnung beteiligten Akteure, 
aber auch für betroffene Bürgerinnen und Bürger dienen. 

In Kapitel 2 stehen übergreifende Aspekte im Vordergrund: 
Die im Zuge der Umsetzung der EG-HWRM-RL deutlich 
verbesserten Datengrundlagen und Maßnahmenplanun-
gen der Wasserwirtschaft bedeuten für die Raumordnung, 
dass auf der Gefahrenseite eine differenziertere Betrach-
tung möglich wird. Das Konzept einer resilienten Raum-
entwicklung erfordert zudem, die Vulnerabilität von Raum 
und Gesellschaft stärker in den Blick zu nehmen. Damit 
verbindet sich eine vertiefte Betrachtung der Empfindlich- 
keiten von Schutzgütern in Bezug auf die Gefahrenexposi- 
tion, gerade auch im Zusammenhang mit kritischen Infra-
strukturen. Nicht zuletzt fordert das Konzept zur Risiko-
vorsorge in der Raumordnung (agl/prc 2015) eine systema-
tische Integration von Risiken in den Abwägungsprozess 
der Raumordnung.

Kapitel 3 vertieft die fünf Handlungsschwerpunkte der 
MKRO im Handlungsfeld „Vorbeugender Hochwasser-
schutz in Flussgebieten“ (MKRO 2013). Für jeden Schwer-
punkt werden sowohl Ziele, Strategien und Instrumente 
als auch Schnittstellen zur Wasserwirtschaft und Hinweise 
für die unterschiedlichen Flusseinzugsgebiete aufgezeigt. 
Neben den MKRO-Handlungsschwerpunkten werden auch 
die im Rahmen der MORO-Studie bearbeiteten Themen 
Siedlungsrückzug und Lastenausgleich ausführlicher 
dargestellt. 

Kapitel 4 nimmt die MKRO-Handlungsschwerpunkte zum 
Küstenschutz in den Fokus; ihnen kommt vor dem Hinter-
grund des Klimawandels eine immer größere Bedeutung 
zu. Zwei der fünf Handlungsschwerpunkte – die „Sicherung 
des Raumbedarfs von Klei- und Sandentnahmestellen für 
Küstenschutzzwecke“ sowie „Ergänzende Risikominimie-
rung in sturmflutgeschützten Küstengebieten“ wurden 
näher untersucht.

Kapitel 5 greift die Aspekte Koordination und Kommu-
nikation in der Hochwasservorsorge auf. Hierzu wird das 
Zusammenspiel der Planungsebenen skizziert sowie ein 
kurzer Überblick zu Anknüpfungspunkten an Prozesse der 
Regionalentwicklung gegeben. Ein Unterkapitel widmet 
sich der Risikokommunikation. 

In Kapitel 6 werden der weitere Forschungsbedarf und 
mögliche Schwerpunkte für zukünftige Forschungsaktivi-
täten benannt. 

Die beigefügte Anlage stellt eine Auswahl an Veröffentli-
chungen vor, die das Thema Hochwasser aus unterschied-
lichen Perspektiven beleuchten und vertiefen. Einige 
Veröffentlichungen liefern einen guten Überblick zu den 
Grundlagen von Wasserwirtschaft und Hochwasserrisiko-
management. Leitfäden, Handlungsanleitungen und  
Praxishilfen geben zahlreiche und oftmals gut systemati-
sierte methodische Ansätze, Verfahren oder Maßnahmen-
kataloge zur Hochwasservorsorge an die Hand.



Quelle: Fabian Dosch



25Grundlagen zur Hochwasservorsorge in der Raumplanung

2 Grundlagen zur Hochwasser-
vorsorge in der Raumplanung

2.1 Übergreifende Aspekte  
und Empfehlungen

Hochwasserereignisse und insbesondere die großen Flut- 
katastrophen zählen zu den herausragenden Gefahren- 
situationen in Deutschland. Sie beeinflussen die Regionen 
nicht nur im Schadensfalle, sondern auch in der Vorsorge, 
denn viele Maßnahmen, nicht nur des technischen Hoch-
wasserschutzes, wirken sich unmittelbar auf die Raum- 
entwicklung aus. Gleichzeitig erhöhen sich die Schadens- 
potenziale vor allem in den Ballungsräumen mit hohen 
Bevölkerungsdichten und einer Bündelung von (kritischen) 
Infrastrukturen.

Bislang beschränkt sich die Hochwasservorsorge in der 
Raumordnung im Wesentlichen auf eine Flächenvorsorge, 
die sich alleine am räumlichen Umgriff der Überschwem-
mungs- bzw. überschwemmungsgefährdeten Gebiete 
orientiert. Wenige, meist aktuellere Raumordnungspläne 
gehen darüber hinaus und differenzieren die Gefahren- 
oder sogar die Schutzgutseite. Allerdings geben neuere 
Entwicklungen Anlass, die bisherige Planungspraxis zu 
überdenken: 

 y So liegen die Hochwassergefahren- und -risikokarten 
seit Ende 2013 vor und liefern wesentlich detailliertere 
Informationen für die Flusseinzugsgebiete, die auch der 
Raumordnung als Grundlagen zur Verfügung stehen. 

 y Das wasserwirtschaftlich getragene Hochwasserrisiko-
management betreibt eine integrierte und umfassende 
Strategie zur Hochwasservorsorge. Die LAWA hat mit 
ihren „Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwasser-
risikomanagementplänen“ (LAWA 2013) ein wichtiges 
Grundlagendokument geschaffen, das umfassende 
Hinweise sowohl für die formale Aufstellung von 
HWRM-Plänen als auch für die Implementierung von 
Maßnahmen gibt. Auch wenn sich die EG-HWRM-RL in 
erster Linie an die für die Wasserwirtschaft zuständigen 
Behörden richtet, haben die Regelungen unmittelbare 

und mittelbare Auswirkungen auf die Raumordnung 
auf regionaler und auf Landesebene, auf andere Fach-
planungen und auf die Bauleitplanung. So sind über 
das Mitwirkungserfordernis im Rahmen der Erstellung 
der HWRM-Pläne hinaus die von der Wasserwirtschaft 
erarbeiteten Karten und Pläne zum Hochwasserrisiko- 
management bei der Festlegung raumordnerischer 
Gebietskulissen zu berücksichtigen. Der Raumplanung 
ist es bislang vielfach nicht gelungen, ihre Expertise in 
diesen Prozess einzubringen.

 y Im Rahmen des MORO „Vorsorgendes Risikomanage-
ment in der Regionalplanung“ (agl/prc 2015) wird eine 
integrierte Sicht auf raumrelevante Risiken angeregt 
und die Rolle der Raumordnung in der Risikovorsorge 
beleuchtet. Risiko- wie auch Vulnerabilitätsbewertun-
gen gewinnen in diesem Zusammenhang zunehmend 
an Bedeutung – und damit auch die Betrachtung 
tangibler (materieller) und intangibler (immaterieller) 
Schadenspotenziale bzw. Schutzwürdigkeit und Emp-
findlichkeit von Schutzgütern.

 y § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 ROG 2017 besagt, dass dem Schutz 
kritischer Infrastrukturen Rechnung zu tragen ist. Das 
am 25. Juli 2015 in Kraft getretene Gesetz zur Erhöhung 
der Sicherheit informationstechnischer Systeme (BSIG) 
gibt erstmalig eine Legaldefinition kritischer Infra-
strukturen. 

Diese Aspekte werden in den folgenden Kapiteln aufgegrif-
fen. Ziel sollte es sein, den Umgang mit raumrelevanten 
Risiken in der Raumordnung differenzierter, systemati-
scher und integrativer vorzunehmen. Dazu werden u. a. die 
Ergebnisse des MORO „Vorsorgendes Risikomanagement 
in der Regionalplanung“ (agl/prc 2015) herangezogen. 
Ausgangspunkt war hier der Risikoansatz des Bundes-
amts für Bevölkerungsschutz (BBK 2010: 22, s. Kap. 2.5). In 
Kapitel 2.2 wird dazu ein Ansatz zur Differenzierung der 
Hochwassergefahr, in Kapitel 2.3 zur Differenzierung der 
Empfindlichkeit von Schutzgütern gegenüber Hochwasser-
gefahr vorgeschlagen. Kapitel 2.4 befasst sich mit kritischen 
Infrastrukturen.
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2.2 Differenzierte  
Betrachtung der 
Hochwassergefahr 

Die vom Flusshochwasser ausgehenden wesentlichen 
Gefahren sind die Einstautiefe und die Fließgeschwindig-
keit bzw. die von beiden Faktoren abhängige Bewegungs-
energie (kinetische Energie), die zur Gefahr für Leib und 
Leben sowie zu Sachschäden und Funktionsausfällen, u. a. 
von sensitiven Nutzungen oder kritischen Infrastrukturen, 
führen können. 

Die Gefährdung tritt nur in exponierten Bereichen auf, die 
auch tatsächlich von Hochwasser überschwemmt werden. 
Diese Überflutungsflächen können in Abhängigkeit von 
der Gefahrenintensität differenziert werden. Die Gefahren-
intensität lässt sich im Wesentlichen auf Basis folgender 
Faktoren bestimmen:

 y der Eintrittswahrscheinlichkeit, das bedeutet der Jähr- 
lichkeit, mit der ein relevantes Hochwasserereignis zu 
erwarten ist, sowie

 y der Überflutungshöhe und Fließgeschwindigkeit bzw. 
 y dem spezifischen Abfluss (als Kombination aus den 

vorgenannten Kriterien).

Für die Eintrittswahrscheinlichkeit werden Bemessungs-
ereignisse zugrunde gelegt, die im Kontext der europä-
ischen Hochwassermanagementrichtlinie seitens der 
Wasserwirtschaft (LAWA AH) vorgeschlagen und von den 
jeweiligen Behörden der Bundesländer festgelegt werden. 
Danach wird die Abflusskenngröße HQ, die den höchsten 
Abflusswert [m3/s] an einem Flussabschnitt bezeichnet, für 
unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeiten angegeben:

 y Das HQhäufig mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit tritt 
statistisch gesehen einmal in 10 bis 20 Jahren auf.

 y Das HQ100 mit mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit 
stellt ein 100-jährliches Ereignis dar und gilt für die 
Wasserwirtschaft als wesentliche Bemessungsgrenze, 
etwa zur Bestimmung von Überschwemmungsgebieten.

 y Das HQextrem mit niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit 
bezieht sich meist auf ein 200- oder 500-jährliches 
Ereignis. Ein HQextrem kann auch durch ein Ereignis 
höherer Wahrscheinlichkeit ausgelöst werden, bei-

spielsweise im Falle einer Überlastung von Hochwas-
serschutzanlagen wie Deichbruch oder durch Rückstau 
von blockierten Brückendurchlässen.

Hochwassergefahrenkarten

In Bezug auf eine weitergehende Differenzierung der 
Hochwassergefährdung und die Beschreibung unterschied-
licher Gefahrensituationen liegen mit den Hochwasserge-
fahrenkarten des HWRM neue Datengrundlagen vor. 

Hochwassergefahrenkarten werden auf der rechtlichen 
Grundlage der EU-Hochwassermanagementrichtlinie 
(EG-HWRM-RL, Richtlinie 2007/60/EG) alle sechs Jahre neu 
geprüft und ggf. aktualisiert. Die LAWA hat 2010 Emp-
fehlungen zur Erstellung von Hochwassergefahren- und 
-risikokarten veröffentlicht (LAWA 2010). Sie gibt Hinweise 
zur Modellierung der Hochwassergefahrenlagen und zu 
den Darstellungsoptionen von Hochwassergefahrenkarten, 
denen die Wasserbehörden der Bundesländer auch gefolgt 
sind.

Die Hochwassergefahrenkarten basieren auf Niederschlags-
Abflussmodellen (vgl. hierzu LAWA 2010, Skublics 2014). 
Eindimensionale hydraulische Modelle bilden die Grundlage 
für die Berechnung von Wasserspiegellagen, die mit digitalen 
Geländemodellen (DGM) verschnitten werden. Hydraulisch 
wirksame Strukturen wie Deiche oder Brückendurchlässe. 
werden in den Simulationen berücksichtigt. Für eine defi-
nierte Fließrichtung können die erforderlichen Parameter 
berechnet werden. 

Sofern komplexere Dynamiken und Situationen der 
Fließgewässer relevant werden, wie dies beim Überfluten 
der „Vorländer“ der Fall ist, kommen zweidimensionale 
Modelle zum Einsatz. Unterschiedliche Strömungsrich-
tungen und Fließgeschwindigkeiten können eingerechnet 
und somit verschiedene Gefahrenlagen dargestellt werden. 
Gleiches gilt für die bessere Berücksichtigung von Schutz-
einrichtungen, sodass die Gefahrensituation vor und hinter 
Deichen, etwa bei Versagen der Schutzeinrichtungen, 
simuliert werden kann.
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Abbildung 5: Beispiel einer Hochwassergefahrenkarte aus dem HWRM-Plan Rhein, Ausschnitt G–39

Quelle: Regierungspräsidium Darmstadt 2012

Abbildung 6: Beispiel einer Karte mit Fließgeschwindigkeiten, Ausschnitt

 Quelle: LAWA 2010: 21
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Im Unterschied zu den Modellen zur Bestimmung der 
Überschwemmungsgebiete integrieren Hochwassergefah-
renkarten auch Faktoren wie beispielsweise Verklausungen 
(Einengung des Abflussquerschnitts durch Treibgutan-
sammlung), die Einfluss auf das Abflussgeschehen neh-
men. Sie bilden daher eine realitätsnähere Simulation der 
Hochwassergefahr ab, als dies Informationsgrundlagen mit 
„Klarwasserberechnung“ (HQ100-Umgriffe) ermöglichen. 

Hochwassergefahrenkarten zeigen demnach differenzierte 
Gefahrensituationen, die die Überflutungshöhe sowie die 
Fließgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Bemessungs-
hochwasser niedriger, mittlerer und hoher Wahrschein-
lichkeit darstellen. Öffentlich zugänglich sind jedoch meist 
Karten ohne Darstellung der Fließgeschwindigkeit. Die 
Verfügbarkeit von Hochwassergefahrenkarten ist zudem 
noch nicht flächendeckend gegeben, da diese zunächst 
gemäß EG-HWRM-RL nur für Überflutungsgebiete mit 
„signifikantem Hochwasserrisiko“ erstellt wurden (LAWA 
2010). Aufgrund unterschiedlicher Kriteriensetzung zur 
Definition des „signifikantem Hochwasserrisikos“, der bun-
desländerspezifischen Definition von Extremhochwasser 
(HQextrem) und schlicht der Nutzung unterschiedlicher Mo-
delle kann es darüber hinaus zwischen den Bundesländern 
zu Versatz oder Inkompatibilitäten in den Kartenwerken 
kommen. 

Mit der kommenden zweiten Generation von Hochwasser-
gefahrenkarten und der zunehmenden flächendeckenden 
Datenverfügbarkeit können diese Probleme angegangen 
und die Datengrundlagen weiter verbessert werden.

Bewertung der Gefahrensituation

Neben der Darstellung der Gefahrensituation ist die Be-
wertung der Hochwassergefahr wesentlich (agl/prc 2015): 
Das Kriterium „Überflutungshöhe“ steht unmittelbar in 
Bezug zur Gefahr für Leib und Leben bei erwachsenen 
Personen. Da Erwachsene bei 2 m Wasserhöhe nicht mehr 
stehen können, bildet diese Wasserspiegellage in der Regel 
eine entscheidende Schwelle zur Gefahrenbewertung. Eine 
weitere Schwelle liegt bei 0,5 m Überflutungshöhe; diese 

resultiert aus der mangelnden Begehbarkeit im Über-
schwemmungsfall, etwa für Rettungskräfte. Eine spezifi-
sche Berücksichtigung von Kindern oder Situationen mit 
unterirdischen Anlagen, wie Keller, Tunnel, Parkhäuser 
oder U-Bahnschächte, erfolgt meist nicht. 

Auch die Fließgeschwindigkeit kann zur Gefahrenabstu-
fung herangezogen werden (vgl. BMLFUW 2016; PLANAT 
2015). Dabei wird von einer schwachen Gefahrenintensität 
bei Fließgeschwindigkeiten von 0,5 m/s, einer mittleren 
bei 0,5–2 m/s und einer hohen bei mehr als 2 m/s aus-
gegangen. Die kinetische Energie ist abhängig von der 
Wassermenge, daher wird der spezifische Abfluss [m²/s] als 
Produkt von Überflutungshöhe [m] und Fließgeschwindig-
keit [m/s] angegeben. Ein spezifischer Abfluss von 2 m2/s 
und mehr wird als Schwellenwert zur Definition der Gefahr 
für Leib und Leben angenommen (Patt/Jüpner 2013, LfUG 
2005). Eine mögliche Feststoffmitführung bleibt hierbei 
unberücksichtigt.

In einigen Regionalplänen wird die Gefahrenintensität als 
Bewertungsmaßstab für die Konzipierung raumordneri-
scher Festlegungen genutzt. So erfolgt im Planentwurf der 
Region Chemnitz (Mittelgebirgssituation) eine Differen-
zierung anhand der Topografie: Gefährdungssituationen 
für Steillagen und für Flachbereiche werden unterschieden 
(PVR Chemnitz 2015: 128). Im Extremhochwasserbereich 
wird hier eine „hohe Gefahr“ (Lebensgefahr innerhalb und 
außerhalb von Gebäuden, Gebäudezerstörung und hohe 
Sachschäden) gesehen bei

 y mindestens 2 m Überflutungshöhe (für Flachbereiche) 
und 

 y einem spezifischen Abfluss von mindestens 2 m2/s 
(Steilbereiche).

Eine gute Möglichkeit, die Gefahrenintensität transparent 
und systematisch aus den Kriterien Fließgeschwindigkeit 
und Überflutungshöhe für ein definiertes Bemessungs-
ereignis zu differenzieren, bilden zudem Matrizes. Ein 
Beispiel der Kriteriumsfestlegung gibt die „Technische 
Richtlinie für Gefahrenzonenplanungen“ in Österreich, für 
das Bemessungsereignis HQ100 (BMLFUW 2016: 18, s. Tab. 3).
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Tabelle 3: Beispiel der Kriteriumsfestlegung  
für das Bemessungsereignis HQ100 

Wasser- 
tiefe (m) 

Gefahrenintensität

hoch

2,0

1,5 mittel

1,0

0,5 gering

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Fließgeschwindigkeit (m/s)

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an die „Technische Richtli-
nie für Gefahrenzonenplanungen“ in Österreich, BMLFUW 2016: 18 f.

In der Region Köln (Mittellauf des Rheins, Flüsse in Lagen 
mit eher geringerer Reliefenergie) wird bei meist einge-
deichten Fließgewässern die Situation vor und hinter den 
Deichen differenziert (agl/prc 2015: 93). Für die Bemes-
sungshochwasser HQhäufig, HQ100 und HQextrem werden 
Gefahrenstufen vonseiten der Wasserwirtschaft festgelegt. 
Hier stellt die Überflutungshöhe das relevante Kriterium 
dar, da mit Ausnahme des Rheins für viele Fließgewässer 
nur Hochwassersimulationen mit eindimensionalen Mo-
dellen vorliegen. In Abhängigkeit von den unterschiedli-
chen Eintrittswahrscheinlichkeiten wird dieselbe Über-
flutungshöhe vor und hinter den Deichen in verschiedene 
Gefahrenstufen differenziert. So fällt beispielsweise eine 
Überflutung größer 2 m vor den Deichen bei HQhäufig in 
Gefahrenstufe 5, bei HQ100 in Gefahrenstufe 4.

Tabelle 4: Beispiel für Gefahrenstufen zum Gefahren-
komplex Flusshochwasser im Regierungsbezirk Köln

Gefahrenstufe Vor den Deichen [m] Hinter den Deichen [m]

1 (gering) HQextrem < 0,5 HQextrem < 0,5

2 (mittel) HQ100 < 0,5 oder 
HQextrem 0,5–2

HQextrem 0,5–2

3 (hoch) HQhäufig < 0,5 oder 
HQ100 0,5–2 oder 
HQextrem > 2

HQextrem > 2

4 (sehr hoch) HQhäufig 0,5–2 oder 
HQ100 > 2

-

5 (extrem) HQhäufig > 2 -

Keine Gefahrenstufe

Quelle: Eigene Darstellung, nach agl/prc 2015: 93

Unsicherheiten in der Einschätzung  
der Gefahrensituationen

Die Ausprägung der Gefährdung wird maßgeblich von 
dynamischen Faktoren beeinflusst. Mit dem Klimawandel 
scheint es Veränderungen im Wettergeschehen zu geben, 
die den Zeitpunkt und die Niederschlagsmenge gegenüber 
dem Status quo verändern werden. Auch wenn jüngste 
Veränderungen in den Niederschlagsabflussmodellen 
bereits Berücksichtigung finden, besteht Unsicherheit über 
die zukünftige Entwicklung. So haben Anzahl und Umfang 
der Hochwasserereignisse Auswirkungen auf Jährlichkeit 
und Statistik. 

Zudem werden die Berechnungsverfahren und Simulati-
onen immer komplexer. In der Konsequenz müssen das 
HQ100 regelmäßig berechnet und daraus abgeleitete Fest-
legungen (z. B. Überschwemmungsgebiete, Vorranggebiete 
Hochwasserschutz) neu bestimmt werden. 

Daneben verändert sich auch die Hydraulik, die stark durch 
den Nutzungswandel in den Einzugsgebieten der Fließ-
gewässer bestimmt wird. Siedlungsentwicklungen und 
Infrastrukturplanungen, die Intensivierung der landwirt-
schaftlichen Nutzung oder natürliche Auflandungsprozesse 
führen zu Veränderungen der Abflussbedingungen und 
damit einer wechselseitigen Beeinflussung von Gefah-
ren- und Risikobereichen. Gerade in der aktuellen Dekade 
findet eine ausgeprägte Siedlungsentwicklung statt, die mit 
weiterer Versiegelung den Wasserrückhalt beeinträchtigen 
und die Abflussbedingungen verschärfen wird.

Das Projekt KLIWA (Hennegriff et al. 2006: 42) empfiehlt 
zur Berücksichtigung des Klimawandels, beim HQ100 einen 
Zuschlag von 15 % bis 25 % auf die Abflusskennwerte vor-
zunehmen. In Baden-Württemberg wurde die Empfehlung 
aufgegriffen und ein 15 %-iger Zuschlag eingeführt.
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Bewertung der Gefahrensituation für 
Flusshochwasser in der Raumordnung

Vor diesem Hintergrund wird ein Vorschlag zur Operatio-
nalisierung von Gefahrenstufen für Flusshochwasser in der 
Raumordnung vorgelegt. Er beruht auf einer Kombination 
der Kriterien Fließgeschwindigkeit, Überflutungshöhe, 
Dynamik sowie Eintrittswahrscheinlichkeit. Zudem erfolgt 
eine Berücksichtigung der Situation vor und hinter den 
Deichen sowie der unterschiedlichen Hochwasserdyna-
mik (Anspringen des Hochwassers) an Ober-, Mittel- und 
Unterlauf.

Hochwassergefahrenkarten werden alle sechs Jahre auf  
Aktualität geprüft und ggf. überarbeitet. Der Takt der 
Erneuerung von Raumordnungsplänen ist dagegen lang-
samer, was die Frage aufwirft, wie die Raumordnung die 
aktualisierten Informationen der Wasserwirtschaft zur 
Gefahrenexposition und Gefahrenintensität angemessen 
integrieren kann. Eine Worst-Case-Betrachtung, d. h. die 
prioritäre Berücksichtigung des HQextrem, stellt hier einen 
möglichen Lösungsansatz dar, da der räumliche Umgriff 
des HQextrem weniger stark variiert.

Bewertung der Gefahrenintensität für Flusshochwasser 
in der Raumordnung (Quelle: Eigene Darstellung)

Gefahren-
stufe

Kriterien Vor den Deichen Hinter den Deichen

gering Überflutungshöhe HQextrem < 0,5 m HQextrem < 0,5 m

Fließgeschwindigkeit* < 0,5 m/s < 0,5 m/s

Dynamik langsam (Mittel-/Unterlauf; geringe Reliefenergie)

mittel Überflutungshöhe HQ100 < 0,5 m
HQextrem 0,5–2 m

HQextrem 0,5–2 m

Fließgeschwindigkeit* 0,5–2 m/s 0,5–2 m/s

hoch Überflutungshöhe HQhäufig < 0,5 m
HQ100 0,5–2 m
HQextrem > 2 m

HQextrem > 2 m

Fließgeschwindigkeit* > 2 m/s > 2 m/s

Dynamik schnell (Oberlauf; hohe Reliefenergie)

sehr hoch Überflutungshöhe HQhäufig 0,5–2 m
HQ100 > 2 m

Verbleibendes Rest- 
risiko bei sehr selte-
nen Ereignissenextrem Überflutungshöhe HQhäufig > 2 m

* In einigen Bundesländern wird anstelle der Fließgeschwindigkeit der „spezifische Abfluss“ als Parameter genutzt, der ein Produkt aus 
Fließgeschwindigkeit und Wassertiefe darstellt. Die Gefahrenintensität ist hoch, wenn der spezifische Abfluss größer 2,0 m2/s beträgt, 
mittel, wenn dieser zwischen 2,0 und 0,5 m2/s liegt, und gering, wenn dieser kleiner als 0,5 m2/s ausfällt.
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2.3 Differenzierte Betrach-
tung der Empfindlich-
keit der Schutzgüter 
gegenüber Hochwas-
sergefahr

Grundsätzliche Herangehensweise

Für die HWRM-Pläne wird in der EG-HWRM-RL (Art. 7) 
und im WHG (§ 75 Abs. 2) gefordert, dass für die Schutz-
güter menschliche Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe sowie 
wirtschaftliche Tätigkeit und für erhebliche Sachwerte 
angemessene Ziele für das Risikomanagement zur Verrin-
gerung nachteiliger Hochwasserfolgen (Rezeptoren) festge-
legt werden. Dies umfasst sowohl technische Maßnahmen 
als auch schwerpunktmäßig nicht bauliche Maßnahmen 
der Hochwasservorsorge (LAWA 2013: 10).

Schwerpunkte aus Perspektive der Regionalentwicklung  
liegen darin, hochwasserangepasst zu bauen und zu sa-
nieren, Maßnahmen des Objektschutzes umzusetzen, ggf. 
Siedlungsrückzug zu betreiben sowie die Empfindlichkeit 
kritischer Infrastrukturen und von Sondernutzungen zu 
reduzieren. Aus Perspektive der Raumordnung zielen mög-
liche Handlungsoptionen im Risikomanagement auf vor-
beugende Maßnahmen, d. h. flächen- und gebietsbezogene 
Schutzanforderungen für Raumnutzungen oder -funktio-
nen, die durch die betrachteten Gefährdungen beeinträch-
tigt werden können. Dies schließt kritische Infrastrukturen 
wie auch Gefährdungen, die von diesen im Versagensfall  
ausgehen, ein.

Aufgaben der Regionalplanung beim Risikomanagement 
zur Hochwasservorsorge liegen dementsprechend neben 
der Bewertung von Hochwassergefahren insbesondere 
in der Identifikation betroffener Schutzgüter sowie der 
Bestimmung von deren Empfindlichkeit und Schutzwür-
digkeit. Eine differenzierte Betrachtung ist hierbei erforder-
lich, da Schutzgüter unterschiedlich empfindlich gegenüber 
derselben Gefahr bzw. der Gefahrenintensität sein können.

Dabei ist Empfindlichkeit ein objektiv feststellbares Merk-
mal einer baulichen Struktur oder Person gegenüber den 
Einwirkungen von Wasser, während Schutzwürdigkeit ein 
politisch-normatives Konzept ist, dessen Merkmalsaus-
prägung sich aus einem politisch legitimierten Zielsystem 
ergibt. „Schutzwürdigkeit“ bringt also den politischen 
Willen zum Ausdruck, bestimmte Raumnutzungen bzw. 
Raumfunktionen weitergehend zu schützen als andere 
Nutzungen.

Datengrundlagen

Im Rahmen der Erstellung von Hochwasserrisikokar-
ten werden Abschätzungen zur Sensitivität gegenüber 
Hochwasser durchgeführt. Die Darstellung von Risiken 
beschränkt sich jedoch häufig auf eine Überlagerung von 
Gefahrenkarten mit unterschiedlichen Raumnutzungen, 
denen eine jeweils spezifische Sensitivität auf Basis von 
Signifikanzkriterien unterstellt wird, beispielsweise quan-
tifiziert durch das Niveau der Schädigung in €/m². Jedoch 
zeigen verschiedene neuere Ansätze (u. a. agl/prc 2015), 
dass zur Bestimmung des signifikanten Hochwasserrisikos 
weitere Empfindlichkeitskriterien herangezogen werden 
sollten. 

Im Hinblick auf die Signifikanzkriterien werden etwa 
zur Beurteilung der wirtschaftlichen Tätigkeiten häufig 
materielle (tangible) Kriterien und Indikatoren genutzt 
und als Schadenspotenzial von Gebäuden oder Infrastruk-
turschäden monetär berechnet. Immaterielle (intangible) 
Werte werden dagegen selten berücksichtigt, was zu einer 
Verzerrung der Risikoabschätzung führt (Sauer 2014: 30). 
Aus diesem Grund sollten Kriterien, die oftmals eine Kos-
ten-Nutzen-Betrachtung reflektieren (z. B., dass spezifische 
Siedlungsbereiche ein hohes Schadenspotenzial aufwei-
sen und daher aus ökonomischer Sicht schützenwerter 
als andere sind), durch zusätzliche Kriterien, wie etwa die 
unterschiedliche Sensitivität von Bevölkerungsgruppen, 
ergänzt werden.
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Planungspraxis

Im Rahmen der Analyse der Raumordnungspläne konnten 
verschiedene Typen des raumbezogenen HWRM identifi-
ziert werden: 

 y Typ 1 (Regelfall): Die Flächenvorsorge orientiert sich in 
erster Linie am räumlichen Umgriff der Überschwem-
mungs- bzw. überschwemmungsgefährdeten Gebiete.

 y Typ 2: In einigen Regionalplänen wird zudem die 
Gefahrenintensität (vor allem Einstautiefe, teilweise 
Fließgeschwindigkeit, spezifischer Abfluss) berücksich-
tigt (Beispiele: Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Südhessen).

 y Typ 3: In wenigen Fällen wird zusätzlich die Empfind-
lichkeit bzw. Schutzwürdigkeit verschiedener Raumnut-
zungen und -funktionen einbezogen (Beispiele: Leipzig-
Westsachsen, Köln, Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg). 

Differenzierte Analysen der Sensitivität stellen derzeit noch 
Ausnahmefälle dar. 

Vulnerabilitätsanalyse Leipzig-Westsachsen (2011)
In der Analyse der Vulnerabilität gegenüber Hochwasser 
für Leipzig-Westsachsen (Schmidt et al. 2011: 72 ff.) werden 
generell diejenigen Nutzungen und Infrastrukturen als 
sensitiv eingeschätzt, die durch Hochwasser potenziell ei-
nen erheblichen Schaden erleiden würden. Nutzungen und 
Infrastrukturen mit hoher sozioökonomischer Sensitivität 
umfassen kritische Infrastrukturen, die einen höheren 
Schutzaufwand rechtfertigen. Darüber hinaus werden auch 

Wohn- und Mischbauflächen als „hoch sensitiv“ einge-
stuft, da sie im Sinne des Schutzes von Leib und Leben eine 
besondere Rolle spielen. Als Nutzungen und Infrastruktu-
ren mit hoher Sensitivität gegenüber Hochwasser wurden 
definiert (ebd.: 74):

 y Wohn- und Mischbauflächen
 y Wassergewinnungs- und -betriebsanlagen mit einer 

Versorgungsleistung über 2.000 Einwohner
 y Bereiche der Wasserversorgung (Brunnen in der Trink-

wasserschutzzone I)
 y Gewerbegebiete mit potenzieller regionaler Bedeutung 

(ab 3 ha Größe)
 y (Über-)regional bedeutsame Straßenverbindungen
 y Überregional bedeutsame Bahntrassen
 y Hochspannungstrassen und Gasleitungen

Für die Analyse wurde die sozioökonomische Sensitivität 
mit der naturräumlichen Exposition gegenüber Hochwas-
ser verschnitten. Im Ergebnis konnten über eine GIS-Dich-
teanalyse Konzentrationsbereiche mit sehr hoher sozio-
ökonomischer Vulnerabilität sowie Bereiche mit hoher 
Vulnerabilität räumlich konkretisiert werden, für die ein 
besonderer Schutzbedarf besteht. Diese Karte ist schließlich 
– zusammen mit der Gefahrenhinweiskarte Sachsen (LfUG 
2005) – eine wesentliche Datengrundlage für die Festlegung 
von „Gebieten mit hohem Schutzbedarf gegenüber Hoch-
wasser“ im Regionalplan.

Tabelle 5: Methodik zur Ermittlung der Vulnerabilität gegenüber Hochwasser 
in der Vulnerabilitätsanalyse Leipzig-Westsachsen

Quelle: Schmidt et al. 2011: 75
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Abbildung 7: Karte zur sozioökonomischen Vulnerabilität gegenüber Flusshochwasser 
in der Vulnerabilitätsanalyse Leipzig-Westsachsen

Quelle: Schmidt et al. 2011: 79
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Risikoanalyse Flusshochwasser  
für den Regierungsbezirk Köln (2015)
Ein weiteres Beispiel für die Betrachtung der Empfind-
lichkeit von Schutzgütern in der Regionalplanung ist die 
Risikoanalyse für den Gefahrenkomplex Flusshochwas-
ser im Regierungsbezirk Köln (agl/prc 2015: 95 ff.). Die 
Risikoanalyse wurde im Rahmen des MORO „Vorsorgendes 
Risikomanagement in der Regionalplanung“ durchgeführt. 
Die Ergebnisse werden bei der gegenwärtigen Neuaufstel-
lung des Regionalplans Köln berücksichtigt.

Für die Risikoanalyse wurde auf Grundlage der Planungs-
kategorien des aktuell gültigen Regionalplans und der 
zugehörigen Erläuterungskarten ein Vorschlag zu Indika-
toren bezüglich Gefährdung und Empfindlichkeit sowie 
deren Gewichtung erarbeitet (ebd.: 76 f.). Dabei wurde ins-
besondere eine differenzierte Betrachtung der Nutzungen 
in Bezug auf ihre Empfindlichkeit als sinnvoll erachtet, da 
bereits gute Fachplanungsdaten der Wasserwirtschaft zur 
Gefährdungssituation vorliegen, in Bezug auf die Empfind-
lichkeit der betroffenen Raumnutzungen und -funktionen 
jedoch Lücken bestehen (ebd.: 96). 

Konzeptionell ist hierbei von Bedeutung, dass die Vulnera-
bilität als Funktion empfindlicher bzw. schutzwürdiger und 
gleichzeitig hochwasserexponierter Nutzungen im Umgriff 
des HQextrem betrachtet wurde. Die Bewertung der Empfind-
lichkeit bzw. Schutzwürdigkeit von Raumnutzungen und 
-funktionen gegenüber Flusshochwasser erfolgte in vier 
Stufen (ebd.: 69):

 y Stufe 0 liegt vor, wenn das Schutzgut nicht empfindlich 
gegenüber Flusshochwasser reagiert. Dann spielt auch 
die potenzielle Schutzwürdigkeit keine Rolle.

 y Stufe 1 bezieht sich auf eine geringe Empfindlichkeit.
 y Stufe 2 drückt eine moderate Empfindlichkeit besonders 

schutzwürdiger Raumnutzungen und -funktionen oder 
eine hohe Empfindlichkeit sonstiger Schutzgüter aus.

 y Stufe 3 wird bei besonderer Empfindlichkeit und zu-
gleich besonderer Schutzwürdigkeit vergeben.

Die Empfindlichkeitsklassifizierung wurde durch die Pro-
jektbeteiligten (Regionalplanung, Fachplanung und wissen-
schaftliche Begleitung) im Rahmen mehrerer Werkstätten 
diskutiert und gemeinsam festgelegt (s. Tabelle in Abb. 8). 

Die Karte in Abbildung 8 zeigt die räumliche Verteilung 
und Ausprägung der Empfindlichkeiten der Schutzgüter 
in den gegenüber Flusshochwasser exponierten Bereichen. 
So kann beurteilt werden, wo sich besonders empfindliche 
Raumnutzungen und -funktionen in Gefahrenbereichen 
konzentrieren. Aus der Karte ist nicht ersichtlich, um 
welche Raumnutzung bzw. -funktion es sich im Einzelfall 
handelt, um die Lesbarkeit der Karte zu gewährleisten. 
Im Geoinformationssystem können die entsprechenden 
Raumnutzungen bzw. -funktionen jedoch identifiziert 
werden.

Bewertung der Empfindlichkeit von 
Schutzgütern gegenüber Flusshochwasser 
in der Raumordnung

Eine differenzierte Betrachtung der Empfindlichkeit bzw. 
Schutzwürdigkeit von Raumnutzungen und -funktionen 
gegenüber der Hochwassergefahr sollte folgende Schritte 
umfassen:

 y Identifikation relevanter Schutzgüter im Hochwasser 
exponierten Umgriff (HQextrem)

 y Bewertung der Empfindlichkeit bzw. Schutzwürdigkeit 
von Raumnutzungen und -funktionen gegenüber der 
Hochwassergefahr auf Basis unterschiedlicher Gefah-
renintensitäten

 y Falls möglich und sinnvoll, Bewertung der Vulnerabi-
lität durch eine Integration der Komponenten Wider-
standsfähigkeit/Anpassungsfähigkeit in das Konzept 

 y Abstimmung der Kriterien und Bewertungen mit der 
Wasserwirtschaft und den entsprechenden Fachpla-
nungen
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Abbildung 8: Bewertung der Empfindlichkeit von Raumnutzungen und -funktionen 
gegenüber Flusshochwasser im Regierungsbezirk Köln, Ausschnitt

Quelle: Eigene, veränderte Darstellung, nach agl/prc 2015: 94 f.; 102 f.
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Berücksichtigung des  
sozioökonomischen Wandels

Die zahlreichen Veröffentlichungen zu Klimafolgen und 
Klimaanpassung lassen erkennen, dass es bislang weder ein 
einheitliches Konzept noch einen einheitlichen Begriffska-
non zur Verwundbarkeitsabschätzung in der räumlichen 
Planung gibt (BMVBS 2011: 40). Die verwendeten Konzepte 
und Terminologien sind nicht immer konsistent, da sie un-
terschiedlichen Denkschulen entstammen (Gallopin 2006; 
Franck/Overbeck 2012: 90).

In Klimafolgenstudien bezieht sich das Klimasignal zwar 
oftmals auf zukünftige Klimaänderungen, der Zeitbezug 
der anderen Elemente ist hingegen nicht immer eindeutig: 
So wird in vorliegenden Studien v. a. für Empfindlichkeits- 
indikatoren in aller Regel der gegenwärtige Zustand als 
Referenz angeführt (Adger 2006; Füssel/Klein 2006; EEA 
2012). Analysen zur gesellschaftlichen Empfindlichkeit be-
ziehen sich somit vielfach auf den Status quo des Systems 
und nicht auf zukünftige Änderungen, beispielsweise im 
Rahmen der Siedlungsentwicklung, des demografischen 
Wandels oder des Landnutzungswandels (Black et al. 2008; 
Greiving 2012).

Im Sinne der Konsistenz der Verknüpfung von Daten zum 
Klima bzw. zur Hochwassergefahr und zur sozioökono-
mischen Empfindlichkeit sollten sowohl der Klimawandel 
bzw. die Veränderung der Hochwassergefahr als auch der 
sozioökonomische Wandel bei der Betrachtung der Emp-
findlichkeit der Schutzgüter Berücksichtigung finden. Im 
Zusammenhang von Regionalentwicklung und Hochwas-
servorsorge gilt dies v. a. für bereits abschätzbare Verän-
derungen in der Siedlungsstruktur (Wohnen, Gewerbe, 
Infrastruktur) und für die zukünftige Flächenkulisse dieser 
Nutzungen.

2.4 Umgang mit kritischen 
Infrastrukturen

Definition und Bedeutung von Kritikalität

Infrastrukturen gelten dann als „kritisch“, wenn sie für die 
Funktionsfähigkeit moderner Gesellschaften von hoher 
Bedeutung sind und ihr Ausfall oder ihre Beeinträchtigung 
nachhaltige Störungen im Gesamtsystem zur Folge haben. 
Ein wichtiges Kriterium dafür ist die Kritikalität als „relati-
ves Maß für die Bedeutsamkeit einer Infrastruktur in Bezug 
auf die Konsequenzen, die eine Störung oder ein Funktions-
ausfall für die Versorgungssicherheit der Gesellschaft mit 
wichtigen Gütern und Dienstleistungen hat“ (BMI 2009: 7).

Diese Kritikalität kann systemischen oder symbolischen 
Charakter haben oder auch beide Charakteristika zugleich 
aufweisen. Eine Infrastruktur besitzt eine systemische Kri-
tikalität, wenn sie aufgrund ihrer strukturellen, funktionel-
len und technischen Positionierung im Gesamtsystem der 
Infrastrukturbereiche von besonders hoher interdepen-
denter Relevanz ist. Das Bundesministerium des Inneren 
(ebd.: 5) führt hier als Beispiele die Elektrizitäts- sowie 
Informations- und Telekommunikationsinfrastrukturen 
an: Sie sind aufgrund ihrer Vernetzungsgröße und -stärke 
besonders relevant und können bei großflächigem und 
lange anhaltendem Ausfall zu gravierenden Störungen der 
gesellschaftlichen Abläufe sowie der öffentlichen Sicher-
heit führen. 

Eine symbolische Kritikalität liegt vor, wenn aufgrund der 
kulturellen oder identitätsstiftenden Bedeutung bestimm-
ter Strukturen deren Zerstörung eine Gesellschaft emoti-
onal erschüttern und psychologisch nachhaltig aus dem 
Gleichgewicht bringen kann.

Auch die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawan-
del (Bundesregierung 2008: 40) weist auf die Bedeutung 
von Ausfallschäden sowie die Kritikalität öffentlicher 
Infrastrukturen hin: „Wetterbedingte Unterbrechungen 
der Beschaffungs- und Absatzwege einschließlich der 
Verkehrswege können unter Umständen zu kostspieligen 
Unterbrechungen in der Produktion führen. Längerfristige 
Unterbrechungen können Industrieunternehmen tref-
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fen, die große Mengen an Rohstoffen benötigen oder ihre 
Produkte verschiffen. Schon kurzfristige Unterbrechungen 
können die gesamte moderne ‚Just-In-Time-Produktion‘ 
treffen, die über große Entfernungen hinweg zuverlässige, 
berechenbare Transportketten über Straßen, Schienen, 
Luft- oder Wasserwege benötigt. Störungen der Wasser- 
und Stromversorgung oder Telekommunikation können 
schließlich fast alle Arten von Unternehmen zwingen, 
ihren Betrieb zeitweise einzustellen.“

Durch Abhängigkeiten zwischen einzelnen Sektoren oder 
Branchen wird das Risiko von Ausfällen kritischer Infra- 
strukturen noch verstärkt. Der Ausfall einer kritischen 
Infrastruktur kann in anderen Sektoren einen Domino-
effekt auslösen – und zwar auch in eigentlich nicht vom 
ursächlichen (Hochwasser-)Ereignis betroffenen Gebieten 
(Pescaroli/Alexander 2016). 

Besonders brisant sind laut BMI (2011) wechselseitige 
Abhängigkeiten, d. h. der Ausfall einer Infrastruktur führt 
zum Ausfall einer weiteren Infrastruktur, die ihrerseits aber 
wieder Voraussetzung zur störungsfreien Funktion der 
zuerst ausgefallenen Infrastruktur ist. Eine solche wechsel-
seitige Abhängigkeit besteht zwischen Informations- und 
Kommunikationstechnik und bestimmten Bereichen 
der Energieversorgung bei längerfristigen Ausfällen. Fällt 
aufgrund eines Überschwemmungsereignisses die Ener-
gieversorgung über Tage aus, brechen auch die Telekom-
munikationsnetze zusammen, da die Verteilknoten und 
Sendemasten auf Stromversorgung angewiesen sind. Diese 
wiederum ist in großen Teilen computergesteuert. 

Aus dem Dominoeffekt kann ein sogenannter Kaskaden-
effekt auf andere Infrastruktursektoren dann entstehen, 
wenn der Ausfall in einem weiteren Sektor stärkere Aus-
wirkungen hat als der auslösende bzw. der davorliegende 
ursprüngliche Ausfall. Kaskadeneffekte können insbeson-
dere von einem Versagen der Stromversorgung oder der 
Informations- und Telekommunikationssysteme ausgelöst 
werden (ebd.). Eine Betroffenheit durch Hochwasser (oder 
andere Gefahren) zieht oftmals weitere Sektoren, auch 
außerhalb der überschwemmten Gebiete, in erheblichem 
Umfang in Mitleidenschaft (z. B. Wasserver- und -entsor-
gung, Gesundheitswesen, Treibstoffversorgung, Nahrungs-
mittelversorgung). Zudem gibt es zwischen vielen Sektoren 

weitere sekundäre Abhängigkeiten (z. B. zwischen Verkehr 
und Nahrungsmittelversorgung), was zu einer Potenzie-
rung der Kaskadeneffekte führen kann.

Inwieweit diese Domino- und Kaskadeneffekte bei Hoch-
wasserereignissen auftreten, hängt von der spezifischen 
Situation ab (etwa der Frage, ob und wo genau ein Deich 
versagt). Grundsätzlich spielt für das Ausmaß möglicher 
Kaskadeneffekte aber die Vulnerabilität der kritischen 
Infrastrukturen eine größere Rolle als die Magnitude des 
Hochwassers selbst (Pescaroli/Alexander 2016; Greiving et 
al. 2016b). 

Alleine Ausfallschäden durch Betriebsunterbrechungen 
von Infrastrukturen und Produktionsbetrieben können 
leicht das Zwei- bis Dreifache der direkten Schäden aus-
machen (Moser 2016). Eine ähnliche Position vertritt die 
Internationale Kommission zum Schutz des Rheins: Aus 
Ereignisdaten im Rheineinzugsgebiet kann entnommen 
werden, dass Schäden durch Produktionsunterbrechung 
und Betriebsausfall bis zum Vierfachen des direkten Scha-
dens dieser Sparte betragen kann (IKSR 2001).

Raumordnerischer Umgang  
mit kritischen Infrastrukturen

Die Raumbedeutsamkeit kritischer Infrastrukturen manifes-
tiert sich mit ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit gemäß 
§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 ROG („Dem Schutz kritischer Infra-
strukturen ist Rechnung zu tragen“). Bis dato wird dieser 
Handlungsauftrag aber nur sehr vereinzelt in Landesraum-
ordnungs- und Regionalplänen aufgegriffen.

Im Entwurf der 3. Änderung des Landesentwicklungsplans 
Hessen 2000 (HMWEVL 2017: 44) heißt es in der Begrün-
dung zu Z/G 4.2.4-9 bis 4.2.4-12: „In den ‚Vorranggebieten 
für vorbeugenden Hochwasserschutz‘ hat der vorsorgende 
Hochwasserschutz Vorrang vor entgegenstehenden Raum-
nutzungen. [...] Vor dem Hintergrund der mit Hochwasser-
ereignissen i. d. R. verbundenen hohen Schadenssummen 
bzw. Nutzungseinschränkungen sind bestehende Gebäude 
und Infrastrukturen, insbesondere kritische Infrastruk-
turen (Definition: siehe Nationale Strategie zum Schutz 
Kritischer Infrastrukturen 2009) von den jeweiligen Eigen-
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tümern bzw. von den für die Infrastrukturen verantwort-
lichen Akteuren hinsichtlich ihrer konkreten Hochwasser-
gefährdung zu prüfen und soweit geboten durch bauliche 
und technische Maßnahmen an die Hochwassergefahren 
anzupassen (s. BMUB 2016: Hochwasserschutzfibel. Ob-
jektschutz und bauliche Vorsorge). Neu- und Umbauten 
in diesen Gebieten sind in einer hochwasserangepassten 
Weise auszuführen.“

Der Grundsatz 4.1.2.22 im Regionalplan-Entwurf Leipzig-
Westsachsen (Stand 2015) sieht vor: „In ‚Gebieten mit ho-
hem Schutzbedarf gegenüber Hochwasser‘ sollen sensitive 
Nutzungen und kritische Infrastrukturen durch Maßnah-
men des vorsorgenden und technischen Hochwasserschut-
zes vor überschwemmungsbedingten Beeinträchtigungen 
geschützt werden. [...]“ (RPV Leipzig-Westsachsen 2015: 69).

Beide Regelungen zielen auf eine Steigerung des Problem- 
bewusstseins bei den für die Genehmigung und den Betrieb 
kritischer Infrastrukturen zuständigen Akteuren ab. Offen 
bleibt, wie Kritikalität operationalisiert bzw. gemessen 
werden soll, um das objektive Gewicht des Belangs in die 
planerische Abwägung einstellen zu können. Auch finden 
sich bisher keine Ansätze dafür, dass kritische Infrastruktu-
ren aufgrund ihrer besonderen Schutzwürdigkeit anders zu 
behandeln wären als andere Raumnutzungen oder -funk-
tionen, indem diese beispielsweise in potenziellen Überflu-
tungsbereichen ausgeschlossen werden (s. Kap. 3.2.3). 

Allerdings stellen sich beim raumordnerischen Umgang 
mit Kritikalität auch schwierige methodische und rechtli-
che Fragen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BBK) spricht dabei von zwei relevanten 
„Schadensbildern“ (BMI 2009: 13):

Schadensbild 1: Weiträumige Einwirkungen auf kritische 
Infrastrukturen, die insbesondere von Naturgefahren aus-
gelöst wurden (Flusshochwasser, Winterstürme etc.). 

Dafür sind vor allem Datengrundlagen zu Infrastruktur-
standorten bzw. -netzen erforderlich. Ein sachgerechter 
Umgang in der Abwägung setzt voraus, dass dem Planungs-
träger bekannt ist, welche Infrastrukturen als kritisch 
einzuordnen und welche davon als raumbedeutsam zu 

bezeichnen sind. Informationen dazu finden sich in der 
KRITIS-Strategie der Bundesregierung (ebd.). Die Planungs-
träger haben demnach zu untersuchen, wie die räumli-
che Verteilung kritischer Infrastrukturen im Plangebiet 
aussieht. Entsprechende Informationen über Lage und 
räumliche Verteilung der Infrastrukturen im Planungsraum 
sind i. d. R. vorhanden, wobei im Sinne des Abschichtungs-
prinzips nur solche Infrastrukturen berücksichtigt werden 
sollten, die als raumbedeutsam anzusehen sind – also nicht 
etwa das komplette Straßennetz, sondern nur Autobahnen 
sowie Bundes- und Landesstraßen und nicht sämtliche 
sozialen Infrastrukturen, sondern nur solche mit überört-
licher Bedeutung wie Krankenhäuser. Durch eine Überla-
gerung mit bekannten Hochwassergefährdungen kann das 
Risiko ermittelt werden. Daraus lassen sich Schutzerforder-
nisse ableiten und planerische Festlegungen treffen.

Schadensbild 2: Lokale Störungen oder Schäden füh-
ren zu Beeinträchtigungen, die vereinzelt weit über das 
ursprüngliche Schadensgebiet und damit auch weit über 
den Zuständigkeitsbereich der Regionalplanungsbehörden 
hinausreichen, in denen die auslösenden Primärereignisse 
aufgetreten sind. 

Dies stellt aufgrund des stets auf einen administrativ 
abgegrenzten Planungsraum bezogenen Planungsauftrags 
für die Regionalplanung ein grundsätzliches Problem dar, 
weil hier Problemraum und Aufgabenwahrnehmungsraum 
auseinanderfallen („spatial mismatch“, Young 2002).

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Sperrung der Hochge-
schwindigkeitsstrecke Hannover–Berlin als Folge des Som-
merhochwassers an der Elbe 2013: Durch den Deichbruch 
bei Fischbeck (Sachsen-Anhalt) am 10. Juni wurde ein ca. 
5 km langer Streckenabschnitt der Trasse Hannover–Berlin 
überflutet, sodass die Trasse bis zum 4. November 2013 für 
den Verkehr gesperrt werden musste. Der Ersatzfahrplan 
mit Umleitungen hat zu Fahrzeitverlängerungen zwischen 
30 und 60 min geführt. Insgesamt mussten etwa 10.000 Per-
sonen- und 3.000 Güterzüge umgeleitet werden. Während 
der Sperrung stieg etwa ein Drittel der üblicherweise etwa 
90.000 täglich Reisenden auf Flugzeug, PKW oder Fernbus 
um (Deutsche Bahn 2014).
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Der betroffene Trassenabschnitt liegt im Planungsraum der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark. Im entspre-
chenden Regionalplan wurde und wird die Thematik Kriti-
sche Infrastruktur nicht angesprochen (RPG Altmark 2005). 
Dies ist durchaus verständlich, da die oben beschriebenen 
Auswirkungen nicht primär den eigenen Planungsraum 
betreffen und durch eine Regionalplanungsbehörde in 
ihrer Komplexität auch nicht überschaut werden können, 
zumal im Vorfeld von Extremereignissen i. d. R. auch nur 
sehr begrenztes Wissen darüber verfügbar ist, ob, und wenn 
ja, wo es zu einem Deichbruch kommen könnte und wel-
che Folgen dann auftreten würden. 

Folglich können Kaskadeneffekte immer nur in szenario- 
haften Betrachtungen für umfassend definierte Einzelfälle 
ermittelt werden. Dies ist freilich keine Aufgabe für Raum-
ordnungs-, sondern für die Katastrophenschutzbehörden, 
die solche Betrachtungen regelmäßig für ihre Einsatzpla-
nungen anstellen. Da es sich zudem um Szenarien ohne 
den Anspruch einer vollständigen Abdeckung aller denk-
baren Ereignisse (also einer sachlichen und räumlichen 
Bestimmbarkeit) handelt, lässt sich mit der Übernahme 

von Erkenntnissen aus Szenarien des Katastrophenschut-
zes allenfalls eine Festlegung in Form eines Grundsatzes 
legitimieren. 

Im Ergebnis ist der primäre Zugang der Raumordnung 
im Umgang mit kritischen Infrastrukturen der räumlich 
bestimmbare physische Standort der Infrastrukturen, nicht 
aber die systemische Bedeutung der einzelnen Netzele-
mente, weil sich diese, wie das oben beschriebene Beispiel 
zeigt, mindestens deutschlandweit, wenn nicht sogar euro-
paweit erstrecken können.

Mögliche Festlegungen  
zu kritischen Infrastrukturen

Aus den dargelegten Überlegungen lassen sich zwei 
Plansätze (P) ableiten, die auf die beiden zuvor erläuterten 
Schadensbilder von gestörter oder geschädigter kritischer 
Infrastruktur abstellen. Die Plansätze sind durch ein Regel-
Ausnahme-Verhältnis gekennzeichnet: 

P
Begründung: Diese Festlegung trägt der besonderen Schutzwürdigkeit kritischer Infrastrukturen Rechnung, bleibt über die Ausnahme aber 
verhältnismäßig.

(Z) Die Errichtung oder der Ausbau kritischer Infrastrukturen und Störfallbetriebe in überschwemmungsgefährdeten 
Bereichen ist zu vermeiden. Ist dies unumgänglich, sind geeignete Objektschutzmaßnahmen zu ergreifen und durch 
den Vorhabenträger nachzuweisen.

P

Begründung: Das aus Gründen des Flächensparens und der Vermeidung der Zerschneidung von Freiräumen bedeutsame Bündelungsprin-
zip kann mögliche Kaskadeneffekte bei Hochwasserereignissen verstärken und ganze Regionen unerreichbar machen. Primärer Adressat 
dieser Festlegung sind die Infrastrukturfachplanungen.
Schließlich sollten kritische Infrastrukturen – insbesondere in potenziellen Überflutungsbereichen hinter Deichen – im Sinne von Regel-
Ausnahme-Verhältnissen raumordnerisch aufgrund ihrer besonderen Schutzwürdigkeit anders behandelt werden als die übrigen Raumnut-
zungen und -funktionen, indem etwa über eine Zielfestlegung an ihre Standorte ein höherer Sicherheitsstandard geknüpft wird (s. Kap. 3.2.3).

(Z) Energieleitungen und sonstige Leitungen sind, soweit wirtschaftlich und sicherheitstechnisch vertretbar, raum-
sparend zu bündeln und in ihrer Trassenführung nach Möglichkeit an Verkehrswege und andere Leitungstrassen 
anzulehnen (Bündelungsprinzip). Von diesem Bündelungsprinzip ist zugunsten redundanter Strukturen abzuweichen, 
wenn überschwemmungsgefährdete Bereiche tangiert sind und Bauvorsorgemaßnahmen gegen Extremhochwasser 
technisch nicht möglich bzw. wirtschaftlich vertretbar sind.
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2.5 Risikoansatz  
im Kontext der  
Hochwasservorsorge

Hochwasserrisikokarten  
der Wasserwirtschaft

Hochwasserrisikokarten geben i. d. R. wenig differenzierte 
Informationen zu Verwundbarkeit bzw. Empfindlichkeit von 
Schutzgütern. Eine Risikoreduktion durch Stärkung vulnera-
bler bzw. empfindlicher Strukturen wird hierdurch weniger 
systematisch betrachtet als dies für die Gefahrenseite erfolgt.  
Dadurch können ggf. erforderliche Maßnahmen für beson- 
ders empfindliche Schutzgüter nicht differenziert und prio-
risiert werden. Vier Schutzgüter werden gemäß LAWA 2010 
betrachtet: menschliche Gesundheit, Umwelt, Kulturgüter 
und wirtschaftliche Tätigkeit. Die Signifikanzkriterien basie-
ren auf Kriterienvorschlägen der LAWA (2010) und werden 
durch die Bundesländer konkretisiert.

Abbildung 9: Beispiel einer Hochwasserrisikokarte aus dem HWRM-Plan Rhein, Ausschnitt R–39

Quelle: Regierungspräsidium Darmstadt 2013

In Baden-Württemberg werden zusätzlich zu den Hochwas-
serrisikokarten Hochwasserrisikobewertungskarten erstellt. 
Diese geben über eine dreistufige Bewertung Auskunft zur 
unterschiedlichen Bedeutung der Risiken – vor allem mit 
Blick auf die Priorisierung von Maßnahmen. Zielgruppe 
der Karten sind die Kommunen. Neben den Karten können 
auch verbale Risikobeschreibungen die kartografischen 
Informationen ergänzen.

Zur Priorisierung von Hochwasserschutzmaßnahmen 
hat die Wasserwirtschaft eigene Ansätze erarbeitet. So hat 
Sachsen mit dem „SMS-Verfahren“ eine EDV-gestützte 
Methode entwickelt, um Hochwasserschutzmaßnahmen 
auf Basis einheitlicher Kriterien zu priorisieren (vgl. Socher 
et al. 2006). Berücksichtigt werden
y das Schadenspotenzial,
y das Kosten-Nutzen-Verhältnis (kumuliertes Schadens- 

potenzial, nicht nur ökonomisch betrachtet, sondern 
auch normativ),

y wasserwirtschaftliche Effekte (Verbesserung des Was-
serrückhalts lokal/regional/überregional, Verbesserung 
der Abflussverhältnisse, Umsetzung der WRRL) und
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 y die Vulnerabilität (Folgegefahren, z. B. bei kritischen  
Infrastrukturen, spezielles Schutzerfordernis wie z. B. 
Sächsischer Staatsschatz, Unmöglichkeit der Verteidi-
gung).

Die Kriterien werden über ein Punktesystem gewichtet. So 
können auch Vulnerabilitäten integriert und zur Schwer-
punktsetzung von Maßnahmen genutzt werden.

Da die Empfindlichkeit der Schutzgüter in raumordneri- 
schen Handlungsansätzen aufgrund der Ausrichtung der  
Raumordnung auf eine nachhaltige und integrierte Raum- 
entwicklung eine besondere Rolle spielen sollte, wird im 
Folgenden ein Risikoansatz in der Raumordnung dar- 
gestellt, der diese Aspekte in einen methodischen Ansatz 
einbettet. 

Abbildung 10: Beispiel für eine Risikobewertungskarte mit Risikobeschreibung aus der  
Hochwasserrisikobewertungskarte Baden-Württemberg, Blatt HWRBK M025 082082

Quelle: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

Raumordnerischer Risikoansatz 

Aus Perspektive der Raumordnung sind Risiken relevant, 
die im Sinne des § 3 ROG raumbedeutsam sind, also eine 
überörtliche, überfachliche Betrachtung erfordern, da ihre 
Auswirkungen bzw. Vermeidungs- und/oder Bewältigungs-
strategien von überörtlicher Bedeutung sind (Greiving 
et al. 2016b). Es geht darum, im besten Falle sowohl die 
Gefahrenseite als auch die Schutzgutseite im Sinne einer 
nachhaltigen und resilienten Raumentwicklung positiv 
zu beeinflussen. Diese integrierte Sicht bleibt Aufgabe 
der Raumordnung, da sie – im Gegensatz zu den Fachpla-
nungen – eine räumlich koordinierende Aufgabe gemäß 
§ 1 ROG übernimmt.

Im Rahmen des MORO „Vorsorgendes Risikomanagement 
in der Regionalplanung“ wurde dieser Ansatz methodisch 
ausgearbeitet und im Regierungsbezirk Köln erprobt (agl/
prc 2015). Die Hochwasservorsorge war dabei einer von 
vier bearbeiteten Themenkomplexen. Das Risikokonzept 
geht davon aus, dass die reale Gefahr (Hochwasser) durch 
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bestimmte Eintrittswahrscheinlichkeiten und Gefahrenin-
tensitäten (Jährlichkeiten des Hochwassers, Einstautiefen, 
Fließgeschwindigkeit) als Gefährdung auftritt. Das Risiko 
selbst definiert sich als Verknüpfung von Gefährdung und 
den zu erwartenden Schäden bzw. Folgen des Ereignisses. 
Letztere werden im Kontext der Raumordnung durch den 
Begriff der „Verwundbarkeit“ gefasst und über die Expo-
sition von Schutzgütern gegenüber Gefährdungen bzw. 
ihrer Empfindlichkeit den Wirkungen dieser Gefährdungen 
gegenüber beschrieben.

Die im Fallbeispiel für den Regierungsbezirk Köln verwen-
dete Risikomatrix basiert auf der Methodik des Bundes-
amts für Bevölkerungsschutz zur Risikoeinstufung (BBK 
2010: 22). Sie stellt eine Verknüpfungsregel dar, um das 
Risiko in Bewertungsstufen einteilen zu können. Sowohl 
die Gefährdung als auch die Verwundbarkeit werden in Ge-
fährdungs- bzw. Empfindlichkeitsstufen differenziert. Diese 

Abbildung 11: Risikokonzept 

Quelle: Eigene Darstellung; in agl/prc 2015: 12

Quelle: Eigene Darstellung; in agl/prc 2015: 91
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Einschätzung basiert, soweit möglich, auf vorhandenen 
Fachnormen, wird letztendlich jedoch durch normative 
Entscheidungen getragen, zumal gerade für die Einschät-
zung der Empfindlichkeit unterschiedlicher Schutzgüter 
bislang keine etablierten Verfahren in der Planungspraxis 
vorliegen. Aus diesem Grund wurden im Modellprojekt die 
Indikatoren für Gefährdung und Verwundbarkeit sowie 
deren Abstufungen zur Bestimmung der unterschiedlichen 
Risiken über eine Befragung der beteiligten regionalen Ak-
teure und gemeinsame Diskussionsrunden verifiziert (agl/
prc 2015: 68, 72 ff., vgl. hierzu Kap. 2.2 und 2.3).

Abbildung 13: Kartensequenz zu Flusshochwasser: Risikokarte (unten), schutzgutbezogene Gefahrenkarte  
(Folgeseite, oben), Empfindlichkeitskarte (Folgeseite, unten)
Erläuterung: Jeweils Ausschnitte von Leverkusen (linke Spalte) und Linnich (rechte Spalte) aus der Kartensequenz zum gesamten Planungsraum. 
Sie basieren auf den Erhebungen im Rahmen des MORO und nicht auf dem Siedlungsflächenmonitoring der Bezirksregierung Köln.

Risikokarte

Quelle: Eigene Darstellung; in agl/prc 2015: 98 f. (Kartenhintergrund: DTK; © Geobasis NRW 2015)

Die kartografischen Analysen wurden mit Blick auf die 
Erfordernisse der Regionalplanung in der Planungsregion 
Köln über eine intensive Dialogphase zu einem Risikoprofil 
ausgearbeitet, das als Grundlage für die raumordnerische 
Abwägung dienen kann. Die folgenden Abbildungen ver-
deutlichen das Vorgehen anhand von zwei Beispielen.

Der Differenzierungsgrad der Karten hängt maßgeblich 
von den vorliegenden Datengrundlagen in Bezug auf die 
Hochwassergefahr (s. Kap. 2.2) bzw. der Möglichkeit einer 
Einschätzung der Empfindlichkeiten der Schutzgüter ab 
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Empfindlichkeitskarte

Schutzgutbezogene Gefahrenkarte

Quelle: Eigene Darstellung; in agl/prc 2015: 98 f. (Kartenhintergrund: DTK; © Geobasis NRW 2015)



45Grundlagen zur Hochwasservorsorge in der Raumplanung

(s. Kap. 2.3). Der Vorteil des risikobasierten Ansatzes liegt 
darin, Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos auf der 
Gefahrenseite und/oder der Schadensseite (Verwundbar-
keit) verorten zu können.

Die Kartensequenz des Risikoprofils lässt sich in der Regio-
nalplanung vielfältig einsetzen (agl/prc 2015: 69):

 y „Mithilfe der (schutzgutbezogenen) Gefahrenkarten 
in Verbindung mit den Empfindlichkeitseinstufungen 
können insbesondere Neuplanungen aus Perspektive 
der Risikovorsorge eingeschätzt werden: Sie ermög-
lichen eine Aussage darüber, inwieweit neue Raum-
nutzungen bzw. -funktionen zu einer Erhöhung der 
Risiken im Raum führen können.

 y Die Empfindlichkeitskarten geben einen Überblick über 
bestehende empfindliche Raumnutzungen und -funk-
tionen gegenüber einem Gefahrenkomplex. Zudem 
ermöglichen sie Aussagen zu einer Erhöhung der Emp-
findlichkeiten durch Neuplanungen in einem Raum.

 y Die Risikokarten erlauben eine Bewertung der Be-
standssituation sowie des Handlungsbedarfs, der sich 
aus dem aktuellen Risikoprofil ergibt.“

Damit liegen gute Datengrundlagen für den Gefahrenkom-
plex „Flusshochwasser“ vor, um sowohl Risiken im Bestand 
als auch das Risikopotenzial von Neuplanungen besser 
bewerten und in die raumordnerische Abwägung einstellen 
zu können. Diese Karten sollten als Erläuterungskarten in 
den Regionalplan integriert werden, um das Bewusstsein 
für (Multi-)Risiken in der Region zu schärfen.

Die Zielrichtung der Risikovorsorge in der Regionalpla-
nung kann sich dabei grundsätzlich auf eine Verminderung 
der Gefährdung, eine Verringerung der Empfindlichkeit der 
Schutzgüter oder eine Vermeidung neuer Risiken beziehen: 

 y Bei einer Verminderung der Gefährdung stehen 
Maßnahmen zum technischen Hochwasserschutz, die 
Rückgewinnung von Retentionsraum oder der Wasser-
rückhalt in der Fläche im Vordergrund.

 y Die Verringerung der Empfindlichkeit der Schutzgüter 
bezieht sich im Wesentlichen auf eine Anpassung der 
Raumnutzungen und -funktionen an die Gefährdungs-
situation. Dies kann Schutzgüter vor den Deichen 
ebenso betreffen wie Schutzgüter hinter den Deichen. 
Auch wenn die Reichweite regionalplanerischer Festle-

gungen im Bestand gering ist, besteht beispielsweise die 
Möglichkeit, Siedlungsrücknahme bei Nutzungsaufga-
be im Falle einer starken Gefährdungssituation als Ziel 
zu formulieren (s. Kap. 3.3.1).

 y Die Vermeidung neuer Risiken betrifft Neuplanungen, 
deren Realisierung in Bereichen mit starker Gefähr-
dungslage zu einer deutlichen Erhöhung des Schadens- 
ausmaßes führen würde. Das kann auch auf geplante 
Siedlungserweiterungen hinter den Deichen zutreffen, 
wenn diese in Bereichen vorgesehen sind, in denen bei 
Extremhochwasserereignissen oder einem Versagen 
der Schutzeinrichtungen hohe Einstautiefen und/oder 
hohe Fließgeschwindigkeiten zu erwarten sind.

 y Der Ausgleich von Risiken und Lasten in der Hochwas-
servorsorge kann im regionalen wie im überregionalen 
Kontext eine Rolle spielen. Hier fehlen bislang geeigne-
te Strategien (s. Kap. 3.3.2).

Der Risikoansatz eröffnet neben der Betrachtung einzel-
ner Gefahrenkomplexe auch die Möglichkeit, über den 
systematischen Ansatz der Risikomatrix und -bewertung 
eine raumbezogene Multirisikoabschätzung vorzunehmen. 
Gerade aufgrund potenzieller kumulativer Wirkungen, 
Kaskaden- oder Wechselwirkungen im Falle großräumiger 
Flutkatastrophen, beispielsweise in Verbindung mit Tech-
nikgefahren (Seveso-III-Betriebe), wäre eine Identifikation 
von Multirisikoräumen oder zumindest von sich überla-
gernden Gefährdungssituationen hilfreich. 

In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass eine ge-
trennte Betrachtung der regionalplanerischen Risiko- 
vorsorge und der Klimawandelanpassung trotz enger 
Dependenzen und Überschneidungen geboten scheint, da 
nicht alle raumrelevanten Gefahren, die in eine Multi- 
risikobetrachtung einbezogen werden müssen, Verände-
rungen ihrer Gefährdungspotenziale im Zuge des Klima-
wandels erfahren (agl/prc 2015: 8).

Auf den Folgeseiten wird der raumordnerische Risiko-
ansatz über vier Systemskizzen zum Gefahrenkomplex 
Flusshochwasser visualisiert:
1. Gefahreneinstufung 
2. Empfindlichkeitsbewertung 
3. Risikoeinstufung
4. Handlungsschwerpunkte der Raumordnung in der 

Hochwasservorsorge
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Abbildung 14: Raumordnerischer Risikoansatz in der Hochwasservorsorge –  
Systemskizze zur Gefahreneinstufung beim Gefahrenkomplex Flusshochwasser

Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 15: Raumordnerischer Risikoansatz in der Hochwasservorsorge –  
Systemskizze zur Empfindlichkeitsbewertung gegenüber dem Gefahrenkomplex Flusshochwasser

Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 16: Raumordnerischer Risikoansatz in der Hochwasservorsorge –  
Systemskizze zur Risikoeinstufung beim Gefahrenkomplex Flusshochwasser

Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 17: Raumordnerischer Risikoansatz in der Hochwasservorsorge – 
Systemskizze zu Handlungsschwerpunkten der Raumordnung in der Hochwasservorsorge

Quelle: Eigene Darstellung



Quelle: agl
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3 Instrumente der Raum- 
ordnung: Flusshochwasser

3.1 Übersicht zu den 
Handlungsschwer-
punkten

Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) hat sich in 
der Vergangenheit bereits mehrfach mit den Aufgaben und 
Regelungsoptionen der Raumordnung zur Hochwasservor-
sorge befasst. Hierzu zählen die Entschließungen von 1995 
und 1996, die Handlungsempfehlungen zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz aus dem Jahr 2000 sowie die Leitbilder 
und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in 
Deutschland, die im März 2016 verabschiedet wurden. 

Im Handlungskonzept zu Raumordnung und Klimaan-
passung vom 23. Januar 2013 werden die Instrumente zur 
Hochwasservorsorge in der Raumordnung in fünf Hand-
lungsschwerpunkte unterteilt (MKRO 2013: 14 ff.):

 y Der Handlungsschwerpunkt „Sicherung vorhandener 
Überschwemmungsbereiche als Retentionsraum“ 
(s. Kap. 3.2.1) befasst sich mit der (differenzierten)  
vorsorglichen Sicherung von Überschwemmungs- 
bereichen (HQ100 bis HQextrem).

 y Der Handlungsschwerpunkt „Rückgewinnung von 
Überschwemmungsbereichen als Retentionsraum“ 
(s. Kap. 3.2.2) zielt darauf ab, Bereiche, die möglicher-
weise wieder als Retentionsräume aktiviert werden 
können, vorsorglich zu sichern.

 y Den Handlungsschwerpunkt „Risikovorsorge in poten-
ziellen Überflutungsbereichen“ (s. Kap. 3.2.3) bezieht die 
MKRO in erster Linie auf Bereiche hinter technischen 
Schutzeinrichtungen, deren Versagen zu einer Über-
flutung führen kann. Im Handbuch werden zudem die 
weiteren bebauten HQextrem-Bereiche berücksichtigt.

 y Der Handlungsschwerpunkt „Verbesserung des Wasser-
rückhalts in der Fläche der Einzugsgebiete der Flüsse“ 
(s. Kap. 3.2.4) trägt dem großräumigen Umgriff der  
Flusseinzugsgebiete Rechnung: Hier steht die ver-
besserte Ausgestaltung der Raumnutzungen für eine 
effektive Wasserrückhaltung im Vordergrund.

 y Der Handlungsschwerpunkt „Sicherung potenzieller 
Standorte für Hochwasserschutzmaßnahmen“ (s. Kap. 
3.2.5) ist der vorsorglichen Sicherung von Standorten 
v. a. des technischen Hochwasserschutzes gewidmet.

Darüber hinaus wurden im Rahmen des MORO zwei weite-
re Handlungsschwerpunkte vertieft: 

 y Der Handlungsschwerpunkt „Siedlungsrückzug“ (s. Kap. 
3.3.1) befasst sich mit Rückzugsoptionen aus hochwas-
sergefährdeten Räumen und möglichen raumordneri-
schen Festlegungen. 

 y Der Handlungsschwerpunkt „Lastenausgleich“ (s. Kap. 
3.3.2) beleuchtet mögliche Kompensationspfade in der 
raumordnerischen Hochwasservorsorge.

Für alle Handlungsschwerpunkte werden die grundsätzli-
chen Zielsetzungen (Z) der Raumordnung dargelegt, gute 
Beispiele aus der Planungspraxis vorgestellt, raumordne-
rische Strategien und Instrumente erläutert und Plansätze 
(P) vorgeschlagen sowie die Schnittstellen zur Wasserwirt-
schaft aufgezeigt. Zudem werden spezifische Hinweise für 
die unterschiedlichen Flusseinzugsgebiete gegeben.

Die MORO-Studie:  
Ergebnisse der Planauswertungen 

Im Fokus stand zunächst die Auswertung von Raumord-
nungsplänen im Einzugsgebiet der Elbe als drittgröß-
ter Fluss Deutschlands. Mit Blick auf einen möglichen 
Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH, § 17 
Abs. 2 ROG 2017) und dessen potenzielle Regelungsberei-
che wurden die Analysearbeiten auf die Einzugsgebiete von 
Donau, Ems, Oder, Rhein/Maas und Weser ausgeweitet. Dazu 
wurden 13 Raumordnungspläne auf Landesebene sowie 90 
Regionalpläne ausgewertet. 

Ausgangspunkt der Arbeiten waren die fünf MKRO-Hand-
lungsschwerpunkte sowie die beiden neuen Themen Sied-
lungsrückzug und Lastenausgleich. Die inhaltliche Analyse 
befasste sich u.a. mit dem Regelungsgehalt der Plansätze 
sowie den Gebietsausweisungen. Darüber hinaus wurde 
nach innovativen/weitreichenden Planinhalten gesucht, 
die sich beispielsweise auf Aussagen zu Klimawandel und 
Extremereignissen, die Festlegung von Vorbehalts- oder 
Vorranggebieten in als hochwassergeschützt geltenden Ge-
bieten („hinter den Deichen“), auf neue Gebietskategorien 
wie die Gebiete zur Verbesserung des Wasserrückhalts und 
Hochwasserentstehungsgebiete oder grenzüberschreitende 
Kooperation beziehen.
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Abbildung 18: Ausgewertete regionale Raumordnungspläne der Phase II im Jahr 2017

Quelle: Eigene Darstellung, auf Basis von Daten des BBSR 
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Raumordnungspläne auf Landesebene 

Die Landesraumordnungspläne weisen eine große 
Bandbreite an Regelungen zur Hochwasservorsorge auf. 
Insbesondere hinsichtlich Regelungsart und -umfang 
zeigen sich große Unterschiede in den Bundesländern. Die 
inhaltliche Vielfalt der untersuchten Pläne lässt sich u. a. 
durch landesspezifische rechtliche Vorgaben (z. B. Doppel-
regelungsverbot in Bayern) oder durch den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Pläne erklären. Insgesamt erschwerten 
die Begriffsvielfalt und wechselnde Bezüge zu gesetzlichen 
Grundlagen die Interpretierbarkeit raumordnerischer 
Aussagen im Rahmen der Analyse. 

Festzustellen ist, dass die MKRO-Handlungsschwerpunkte 
überwiegend in den textlichen Festlegungen behandelt wer-
den. Die Hälfte der Landesraumordnungspläne trifft zudem 
kartografische Aussagen zu einzelnen Handlungsschwer-
punkten; ca. ein Drittel weist Vorrang-/Vorbehaltsgebiete 
aus. Deutliche Unterschiede gibt es beim Regelungsumfang: 
Die Inhalte der fünf MKRO-Handlungsschwerpunkte 
werden in den meisten Landesraumordnungsplänen 
aufgegriffen, wenn auch teilweise zusammenfassend in 
einem oder wenigen Zielen/Grundsätzen. Ausnahmen sind 
hier z. B. das Saarland und Bayern. Teils werden ausschließ-
lich Grundsätze (Thüringen, Bayern) oder Ziele (Saarland) 
eingesetzt; die meisten Landesraumordnungspläne setzen 
auf eine Kombination von Zielen und Grundsätzen. Eine 
ergänzende bzw. ausführlichere inhaltliche Auseinanderset-
zung erfolgt zumeist in den Begründungsteilen der Pläne. 
Einige (neuere) Raumordnungspläne widmen sich vertieft 
und ausführlich der Hochwasservorsorge, beispielsweise 
die Landesraumordnungspläne aus Sachsen-Anhalt (MLV 
Sachsen-Anhalt 2010), Sachsen (SMI 2013), Thüringen 
(TMBLV 2014), Nordrhein-Westfalen (Staatskanzlei NRW 
2017) und Hessen (HMWEVL 2017).

Ein Regelungsschwerpunkt der Landesebene liegt auf der 
Sicherung vorhandener Überschwemmungsbereiche als 
Retentionsraum. Hierzu treffen alle Landesraumordnungs-
pläne Aussagen; viele legen weitreichende textliche sowie 
teilweise räumliche Inhalte fest und verbinden diese mit 

Aufträgen an die Regionalplanung. Jedoch erfolgt nur in 
wenigen Plänen eine Differenzierung der Schutzziele in 
Bezug auf die Gefährdung oder auch die Empfindlichkeit 
der Schutzgüter gegenüber Binnenhochwasser. 

Hochwasservorsorge wird in der Regel als eigenes Themenfeld 
bearbeitet, zudem oftmals in den Kontext von Freiraum-
schutz (Bsp. Berlin-Brandenburg), Natur- und Landschafts- 
sowie Gewässerschutz (Bsp. Rheinland-Pfalz) eingebettet. 
Allerdings erschließt sich das vielfach erst bzw. nur in den 
Begründungen. Die Öffnung von Vorrang- oder Vorbehalts-
gebieten zur Hochwasservorsorge für weitere Nutzungen 
und Zwischennutzungen, die Rücknahme nicht realisierter 
Bauflächen in Überschwemmungsbereichen oder die Über-
lagerung von Vorrängen kommen vereinzelt zur Sprache. 
Der Klimawandel wird erst in den neueren Plänen themati-
siert, ohne dass sich hieraus ein konkreter Umgang mit den 
Auswirkungen des Klimawandels ableiten lässt. Wenige Pläne 
behandeln ausführlicher die grenz- und sektorenübergrei-
fende Koordination der Aufgaben zur Hochwasservorsorge.

Die Auswertung der Raumordnungspläne auf Landesebene 
bekräftigt die Bedeutung der Hochwasservorsorge auf der 
übergeordneten Planungsebene. Sie hat Eingang in die 
Pläne und Programme gefunden und ist somit ein wichtiger 
Aspekt der zukünftigen Entwicklung der Länder. Dies gilt 
insbesondere für die „neue Generation“ der Landesraum-
ordnungspläne, die nach den großen Hochwasserkatast-
rophen in den 2000er-Jahren neu aufgestellt oder fortge-
schrieben wurden. 

Jedoch bieten alle Pläne – mehr oder weniger – Ansatz-
punkte für eine Nachsteuerung hinsichtlich der Ziele und 
Grundsätze, gerade mit Blick auf den Klimawandel und die 
projizierte Zunahme von Extremereignissen. Einen länder- 
übergreifenden Blick auf die Flusseinzugsgebiete, der sich 
in abgestimmten raumordnerischen Festlegungen wider-
spiegelt, gibt es bislang nicht. Auch eine systematische und 
koordinierte Bearbeitung durch die Akteure von Wasser-
wirtschaft – v. a. über die Instrumente des Hochwasserrisi-
komanagements – und Raumordnung ist bis dato nicht zu 
erkennen. 
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Raumordnungspläne auf regionaler Ebene 

Vergleichbar zur Landesebene finden sich in den ausgewer-
teten Regionalplänen eine große Vielfalt sowie deutliche 
Unterschiede beim Regelungsumfang der textlichen und 
räumlichen Festlegungen zum vorbeugenden Hochwas-
serschutz. Gründe liegen u.a. in den landesspezifischen 
rechtlichen Vorgaben, den unterschiedlichen Rahmenbe-
dingungen in den betreffenden Flusseinzugsgebieten oder 
dem Inkrafttreten der Pläne. Der Großteil der analysierten 
Pläne (mit 32 Planwerken mehr als ein Drittel) ist zwar 
zwischen 2010 und 2015 in Kraft getreten, dennoch wird 
ein erheblicher Bedarf gesehen, den Belangen der Hoch-
wasservorsorge in der Raumordnung ein stärkeres Gewicht 
zu geben. Zudem traten zahlreiche Pläne vor 2002 in Kraft, 
sodass hier wesentliche Gesetzesänderungen noch keine 
Berücksichtigung finden konnten.

Die meisten Regionalpläne setzen auf ein Zusammenspiel 
von Grundsätzen und Zielen, wenige Regionen legen aus-
schließlich Grundsätze (Regionen in Baden-Württemberg 
und Mecklenburg-Vorpommern) oder Ziele (Regionen 
in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz) fest. In vielen Regionalplänen werden die Inhalte der 
Handlungsschwerpunkte erst in den Begründungsteilen 
sachlich und räumlich bestimmt.

Ein Regelungsschwerpunkt liegt, wie auch auf Landesebene, 
auf der Sicherung vorhandener Überschwemmungsberei-
che. Zu diesem Handlungsschwerpunkt enthalten 83 der 90 
untersuchten Pläne textliche und 69 Pläne räumliche Fest-
legungen. Die Mehrheit legt die Inhalte dieses Handlungs-
schwerpunkts als Ziel fest, ebenso wie die Rückgewinnung 
von Überschwemmungsbereichen als Retentionsraum oder 
die Sicherung potenzieller Standorte für Hochwasserschutz-
maßnahmen, die jeweils in 64 der 90 Planwerke thematisiert 
werden. Die Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche 
wird in 72 Regionalplänen in den textlichen Festlegungen 
aufgegriffen, jedoch nur in 38 Plänen als zeichnerische 

Festlegung behandelt. Hinzu kommt, dass die Mehrheit der 
textlichen Festlegungen als Grundsatz formuliert wird. Auch 
die Risikovorsorge in potenziellen Überflutungsbereichen 
wird vorwiegend als Grundsatz festgelegt bzw. nur in der 
Hälfte der gesamten Regionalpläne überhaupt thematisiert. 
Siedlungsrückzug findet lediglich in drei der 90 Regionalplä-
ne, Lastenausgleich in keinem der Pläne Erwähnung.

Im Ländervergleich sind insbesondere Hessen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen hervorzuheben, in denen 
die Regionalpläne für nahezu alle MKRO-Handlungs-
schwerpunkte Festlegungen treffen, mit Ausnahme des 
Handlungsschwerpunkts „Sicherung potenzieller Standorte 
für Hochwasserschutzmaßnahmen“ in Hessen und Sachsen 
sowie der Handlungsschwerpunkte „Rückgewinnung von 
Überschwemmungsbereichen als Retentionsraum“ und 
„Risikovorsorge in potenziellen Überflutungsbereichen“ in 
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Regionalpläne Baden-
Württemberg, Bayern, Brandenburg und Niedersachsen 
decken inhaltlich knapp die Hälfte der Handlungsschwer-
punkte ab.

30 der 90 ausgewerteten Pläne enthalten mindestens einen 
Plansatz, der als „innovativ“ bzw. weitreichend betrachtet 
werden kann. Einige Regionen sind damit deutlich über 
den in der Planungspraxis üblichen Regelungsumfang hin-
ausgegangen. Sie übernehmen eine Vorbildfunktion für ei-
nen zukunftsfähigen Umgang mit der Hochwasservorsorge 
in der Raumordnung. Gerade die Analyse innovativer bzw. 
weitreichender Plansätze stellte im Rahmen des MORO 
einen wichtigen Ausgangspunkt für die Formulierung der 
Handlungsempfehlungen im Handbuch dar. 

Für die Mehrzahl der Pläne gilt als Fazit, dass eine inhalt-
lich umfassende und flächendeckende Durchdringung der 
regionalplanerischen Regelungsinhalte gemäß den MKRO-
Handlungsschwerpunkten im Handlungsfeld „Vorbeu-
gender Hochwasserschutz in Flussgebieten“ (noch) nicht 
festgestellt werden kann. 
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Abbildung 19: Anzahl der Regionalpläne, in denen der jeweilige Handlungsschwerpunkt behandelt wird 

Grundgesamtheit = 90 Pläne; Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 20: Gesamtübersicht der behandelten Handlungsschwerpunkte in der  
beschreibenden Darstellung in den Regionalplänen nach Bundesländern

Grundgesamtheit = 90 Pläne; Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 21: Bundesweite Verteilung der „innovativen“/ 
weitreichenden Planinhalte

Grundgesamtheit = 49 „innovative Plansätze“ in 30 Plänen;  
Quelle: Eigene Darstellung



56 Handbuch zur Ausgestaltung der Hochwasservorsorge in der Raumordnung

3.2 Handlungsschwer-
punkte der MKRO 

3.2.1 Handlungsschwerpunkt  
„Sicherung vorhandener 
Überschwemmungsbereiche 
als Retentionsraum“

Hintergrund

Neben natürlichen Hochwasserursachen spielen anthro- 
pogene Eingriffe in die Landschaft bei der Entstehung 
von Überschwemmungen durch Hochwasserereignisse 
eine maßgebliche Rolle. Siedlungstätigkeit, Flächenum-
nutzungen und Gewässerausbau verringern natürliche 
Überschwemmungsflächen deutlich und schränken ihre 
Retentionsleistung stark ein (s. Kap. 1.1). 

Da technische Hochwasserschutzeinrichtungen keinen 
absoluten Schutz garantieren, ist u. a. eine Sicherung der 
heute noch nicht bebauten Überschwemmungsflächen 
notwendig, um deren weitere Inanspruchnahme für 
Baugebiete zu verhindern und die Anhäufung weiterer 
Schadenspotenziale zu vermeiden (BMVI 2017b: 10 f.). 
Zudem sind Retentionsräume zu sichern, um den Abfluss, 
die Rückhaltung und die Entlastung von Hochwasser zu 
erhalten und ggf. zu verbessern (MKRO 2000).

Zielsetzung im Handlungsschwerpunkt

Die MKRO (2013) empfiehlt, Überschwemmungsbereiche 
in den regionalen Raumordnungsplänen zu sichern. Die 
Festlegungen der Raumordnung beziehen sich i. d. R. auf ein 
Bemessungshochwasser HQ100 und dabei insbesondere auf 
eine vorsorgliche Sicherung von noch nicht wasserrechtlich 
festgesetzten Überschwemmungsgebieten (ebd.: 14). 

Davon geht durchaus eine konstitutive Wirkung aus, da die 
Ausnahmeregelungen des § 78 Abs. 2 WHG die Bindungs-
wirkung des Vorranggebiets nicht aufheben. Innerhalb 
der in den regionalen Raumordnungsplänen gesicherten 

Überschwemmungsbereiche ist die bauleitplanerische 
Ausweisung neuer Baugebiete gemäß § 78 Abs. 1 WHG 
grundsätzlich unzulässig. Dies soll eine weitere Anhäufung 
von Schadenspotenzialen in Überschwemmungsgebieten 
und ein Steigen des Versiegelungsgrads verhindern (Faß-
bender 2013: 48 f.). 

Gemäß § 78 Abs. 2 WHG kann die Ausweisung neuer Bau-
gebiete in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach 
dem Baugesetzbuch wasserrechtlich ausnahmsweise zuge-
lassen werden, wenn u. a. keine anderen Möglichkeiten der 
Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen werden 
können oder das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar 
an ein bestehendes Baugebiet angrenzt. Zudem dürfen 
der Hochwasserabfluss, die Höhe des Wasserstandes oder 
die Hochwasserrückhaltung nicht nachteilig beeinflusst 
werden. Ebenso muss der Verlust von verloren gehendem 

Z

 y Erhalt heute noch unbebauter Überschwemmungsflächen 
für Abfluss, Rückhaltung und Entlastung von Hochwasser; 
zudem Ausschluss einer weiteren Inanspruchnahme für Bau-
gebiete zum Erhalt von Retentionsraum und Verhinderung 
des Aufbaus zusätzlicher Schadenspotenziale

 y Sicherung vorhandener Überschwemmungsbereiche, 
die i. d. R. bei einem Bemessungshochwasser von HQ100 
überschwemmt werden, als Vorranggebiet in Landes- und 
Regionalplänen (vor allem zur vorsorglichen Sicherung von 
noch nicht wasserrechtlich festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten); sofern möglich zeichnerische Darstellung/
räumliche Abgrenzung als Vorranggebiet

 y Sicherung der Bereiche bis HQextrem (v. a. der Bereiche, für die 
keine wasserrechtliche Sicherung möglich bzw. noch nicht 
erfolgt ist) i. d. R. als Vorbehaltsgebiet (z. B. wenn hinreichen-
de Planungsgrundlagen fehlen oder eine raumplanerische 
Endabwägung nicht möglich ist)

 y Rücknahme von in Flächennutzungsplänen ausgewiesenen 
Siedlungsflächen innerhalb von Überschwemmungsberei-
chen, soweit sie noch nicht realisiert oder in verbindlichen 
Bauleitplänen als Baugebiete festgesetzt sind

 y Einbezug vorhandener überschwemmungsgefährdeter Be-
bauung mit Bestandsschutz (i. S. v. Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz 
(GG)) in die raumordnerische Darstellung von Überschwem-
mungsbereichen; dadurch Senkung des Risikos und mehr 
Bewusstsein für hochwasserangepasste Maßnahmen

Ziele des Handlungsschwerpunkts  
„Sicherung von Überschwemmungs- 
bereichen als Retentionsraum“  
(MKRO 2013; ARGE BAU 2016) 
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Rückhalteumfang funktions- und zeitgleich ausgeglichen 
werden. Folglich stellt die Festlegung als Vorranggebiet 
selbst bei identischem räumlichen Umgriff zum Über-
schwemmungsgebiet einen zusätzlichen Schutz vor bauli-
cher Inanspruchnahme dar.

Die MKRO (2013: 14) rät darüber hinaus zur vorsorglichen 
Sicherung von noch nicht wasserrechtlich festgesetzten 
Überschwemmungsgebieten für Bereiche, die i. d. R. bei 
einem HQextrem überschwemmt werden. Innerhalb raum-
ordnerisch gesicherter Überschwemmungsbereiche sollen 
Siedlungserweiterungen und -neuplanungen ausgeschlos-
sen werden; weitere Nutzungen, die die Hochwasser-
rückhaltung und den Hochwasserabfluss beeinträchtigen 
können, sind zu vermeiden (ARGE BAU 2016: 5).

Planungspraxis

Die im Rahmen des MORO durchgeführte Plananalyse 
zeigt, dass ca. 90 % der untersuchten Regionalpläne die 
Inhalte dieses Handlungsschwerpunkts thematisieren. 
Immerhin 77 % der Regionen stellen Überschwemmungs-
bereiche in ihren Kartenwerken dar.

Etwa 10 % der Regionalpläne treffen keine Aussagen hier-
zu, insbesondere die Pläne der Regionen Brandenburgs, 
die weder Ziele noch Grundsätze für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz festlegen. Bisher wurden hier lediglich 
sachliche Teilpläne zur Wind- und Freiraumnutzung sowie 
Rohstoffgewinnung erstellt. 

Die Regionalpläne Bayerns können aufgrund des Doppel- 
regelungsverbots des Art. 21 Abs. 2 Nr. 3 Bayerisches Landes-
planungsgesetz keine Festlegungen zum Hochwasserschutz 
mehr treffen. Die überwiegende Mehrheit der (älteren) Pläne 
in Bayern sichert dennoch Überschwemmungsbereiche, da 
sie aus der Zeit vor Inkrafttreten der o. g. Regelung stammen.

Die Mehrheit der Regionen folgt den Empfehlungen der 
MKRO und legt Überschwemmungsbereiche auf Grund-
lage eines HQ100 als Ziel fest. Viele Regionen schließen 
Siedlungsentwicklung bzw. -erweiterungen hier expli-
zit aus und untersagen die Errichtung und Umnutzung 
baulicher Anlagen sowie Anlagen der Infrastruktur, die den 
Wasserfluss behindern, den Rückhalteraum verkleinern 

oder die Retentionsleistung des Bodens einschränken. Die 
Priorisierung des vorbeugenden Hochwasserschutzes zeigt 
sich zudem deutlich in denjenigen Plänen, die neue Hoch-
wasserschutzanlagen, die zu einem nicht ausgleichbaren 
Verlust von Rückhalteraum führen, ausschließen. Ferner 
thematisieren die Plansätze auch die landwirtschaftliche 
Nutzung, die an die Hochwasserjährlichkeit und die zu 
erwartende Fließgeschwindigkeit angepasst werden soll. 

Im Landesentwicklungsplan von Baden-Württemberg 
variiert das zugrunde gelegte Bemessungshochwasser je 
nach räumlicher Lage. Die Abgrenzung der Vorranggebiete 
orientiert sich zwar grundsätzlich am HQ100, am Oberrhein 
soll jedoch ein HQ200 als Bemessungshochwasser dienen. 
Nach § 65 Abs. 1 Satz 1 Wassergesetz Baden-Württemberg 
gelten ohnehin diejenigen Bereiche als Überschwem-
mungsgebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch 
einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, ohne dass es einer 
weiteren Festsetzung bedarf. Die Überschwemmungsge-
biete werden in Karten mit deklaratorischer Bedeutung 
eingetragen, d. h. die Gebiete sind in den Hochwasserge-
fahrenkarten dargestellt. Eine vergleichbare Regelung wird 
vom Land Sachsen seit 2002 verfolgt.

Nur in Einzelfällen werden Extremhochwasserbereiche 
außerhalb der HQ100-Bereiche in die Flächenkulisse einbe-
zogen. So stellt der Regionalplan für den Regierungsbezirk 
Köln im Handlungsfeld „Vorbeugender Hochwasserschutz“ 
in seinen beiden räumlichen Teilabschnitten 1 und 2 neben 
den Vorranggebieten für das HQ100 auch Vorbehaltsgebiete 
für Extremhochwasserbereiche dar (s. Kap. 3.2.3). Darüber 
hinaus werden im Regionalplan „rückgewinnbare Über-
schwemmungsbereiche“ in der zeichnerischen Darstellung 
ebenfalls als Vorranggebiete der Signatur „Überschwem-
mungsbereiche“ zugeordnet (s. Kap. 3.2.2).

Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Sachlicher 
Teilabschnitt Vorbeugender Hochwasserschutz, Teil 2, 
Region Aachen, Wassereinzugsgebiet der Rur (Bezirks- 
regierung Köln 2010: 4)

Ziel 2 (in Kap. 2.4.1.2 Hochwasserschutz) […] Überschwem-
mungsbereiche sind – soweit sie bei 100jährlichem Hoch-
wasser überschwemmt werden – von entgegenstehenden 
Nutzungen, insbesondere von zusätzlichen Baugebieten in 
Bauleitplänen freizuhalten. 
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Abbildung 22: Sachlicher Teilabschnitt Vorbeugender Hochwasserschutz zum Regionalplan  
für den Regierungsbezirk Köln, Teil 2: Region Aachen, Wassereinzugsgebiet der Rur, Ausschnitt

Quelle: Bezirksregierung Köln 2010

Gewicht beigemessen werden. Hier gilt es insbesondere 
die Bereiche zu sichern, die unmittelbar am Abflussge-
schehen teilnehmen (s. hierzu auch Kap. 3.2.3).

 Siedlungsentwicklung oder -erweiterungen sowie 
andere bauliche Anlagen oder Infrastrukturen, die den 
Hochwasserabfluss behindern, den Rückhalteraum 
verkleinern oder die Retentionsleistung des Bodens 
einschränken, sind unzulässig. Der Rückzug bestehen-
der Siedlungen soll geprüft werden.

 Falls möglich soll der vorbeugende Hochwasserschutz 
vor dem technischen Hochwasserschutz Vorrang 
erhalten.

 Durch die Sicherung von Überschwemmungsgebie-
ten soll gleichzeitig ein großräumiger Biotopverbund 
unterstützt werden. Eine Überlagerung von Vorrängen 
kann hierzu sinnvoll sein.

ie Überlagerung von Vorranggebieten zu Natur- bzw. 
andschaftsschutz und zu vorbeugendem Hochwasser-
chutz legt zunächst eine Widerspruchsfreiheit nahe, die 
llerdings nicht per se gegeben ist. Ein Überschwemmungs-
ebiet ist kein in sich homogener Raum. Voraussetzung für 
ine Widerspruchsfreiheit ist daher eine textlich und/oder 
artografisch bestimmte bzw. bestimmbare Abgrenzung der 
eile, die unmittelbar am Abflussgeschehen teilnehmen und 
ür die Naturschutzbelange zurückstehen müssen, vom Rest 
es Gebiets, in dem über die Anreicherung mit Vegetation 
etention betrieben werden kann. Andere Maßnahmen der 
ewässer(struktur-)entwicklung im Sinne der Wasserrahmen-

ichtlinie, bei der der gute ökologische Zustand angestrebt 
ird, sind Teil der Gewässerunterhaltung nach § 39 WHG.

y
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Grundsatz (1) Potentielle Überflutungsbereiche sowie der 
Extremhochwasser-Bereich des Rheins, soweit er über den 
100jährlichen Überschwemmungsbereich hinausgeht, sind 
Vorbehaltsgebiete für den vorbeugenden Hochwasser-
schutz. In ihnen soll bei der weiteren räumlichen Nutzung 
dem Risiko einer Überflutung ein besonderes Gewicht 
beigemessen werden. 

Strategien und Instrumente der Raum-
planung – Vorschläge für Plansätze 

Für die Sicherung vorhandener Retentionsräume lassen 
sich auf Grundlage der bisherigen Überlegungen sowie den 
Erfahrungen aus der Planungspraxis folgende Prämissen 
formulieren:
y Das HQ100 als Bemessungsgrundlage für Überschwem-

mungsbereiche soll aufgrund der sich ändernden klima-
tischen Rahmenbedingungen geprüft werden. Im Zuge 
des Klimawandels ist mit veränderten Hochwasser-
wahrscheinlichkeiten und Abflussverhältnissen sowie 
mit einer Zunahme der Häufigkeit und Intensität von 
Starkregenereignissen vor allem in kleineren Einzugs-
gebieten zu rechnen. Die Orientierung an einem HQ200 
sollte in diesen Gebieten in Erwägung gezogen werden.

y Die von einem HQextrem überschwemmten Flächen 
sollen flächendeckend zumindest als Vorbehaltsge-
biete festgelegt und in die zeichnerische Darstellung 
aufgenommen werden. In ihnen soll der Risikovorsorge 
bei der weiteren räumlichen Nutzung ein besonderes 
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P

Begründung: Bei entsprechenden fachlichen Grundlagen ist auch eine Einbeziehung von Bereichen in das Vorranggebiet vorstellbar, die 
bei HQextrem unmittelbar am Abflussgeschehen teilnehmen und in denen daher mit entsprechenden Einstautiefen und Fließgeschwindig-
keiten zu rechnen ist. Infolgedessen ist mit strukturellen Gebäudeschäden und/oder Lebensrisiken zu rechnen, die eine Integration in das 
Vorranggebiet rechtfertigen, auch wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit gering ist.
Die Rücknahme von noch nicht realisierten Baugebieten in Überschwemmungsbereichen sollte regionalplanerisch geregelt werden – auch 
wenn sich bereits aus § 4 Abs. 1 ROG ableiten lässt, dass die Inhalte von Flächennutzungsplänen an nachträglich geänderte Ziele der 
Raumordnung anzupassen sind, da dieser Tatbestand vielen Planungsträgern nicht hinreichend bewusst ist.
Die Regelung zur Wiederinanspruchnahme brachgefallener Nutzungen ist von besonderer Bedeutung, da die Regelungen des § 78 WHG 
nach aktueller Rechtsprechung des BVerwG (Urt. v. 03. 06. 2014 - 4 CN 6/12) nur bei der Ausweisung neuer Baugebiete, nicht aber bei 
Umplanungen oder Überplanungen greifen (ARGE BAU 2016: 10).

(Z) Den als „Vorranggebiete vorbeugender Hochwasserschutz“ festgelegten Überschwemmungsbereichen liegt ein 
HQ100 (HQ200) zugrunde, den Bereichen, die unmittelbar am Abflussgeschehen teilnehmen, ein HQextrem. 
Diese Vorranggebiete sind von entgegenstehenden Nutzungen, insbesondere von zusätzlichen Baugebieten in 
Bebauungsplänen oder Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB freizuhalten. Ausnahmen sind nur für Planungen möglich, 
die wegen ihrer besonderen Anforderungen an die Umgebung oder wegen ihrer besonderen Zweckbestimmung nur 
am Gewässer ausgeführt werden können. In Flächennutzungsplänen dargestellte Bauflächen innerhalb der Vorrang-
gebiete vorbeugender Hochwasserschutz, für die noch nicht über Bebauungspläne oder Satzungen nach § 34 Abs. 4 
BauGB Baurecht hergestellt wurde, sind zurückzunehmen. 
Die Wiederinanspruchnahme brachgefallener Flächen darf nur für hochwasserverträgliche Nutzungen erfolgen

P
Begründung: Diese Festlegung zielt vor allem auf hochwasserangepasstes Bauen – sowohl bei Neuentwicklungen als auch bei der Wieder- 
nutzung von Brachflächen.

) Den als „Vorbehaltsgebiete vorbeugender Hochwasserschutz“ festgelegten Überschwemmungsbereichen liegt 
in HQextrem zugrunde. In ihnen soll bei der weiteren räumlichen Nutzung dem Risiko einer Überflutung ein besonde-

res Gewicht beigemessen werden.

(G
e

Schnittstellen zur Wasserwirtschaft

Überschwemmungsgebiete sind gemäß § 76 Abs. 1 WHG 
Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen 
oder Hochufern und sonstige Gebiete, die bei Hochwasser 
eines oberirdischen Gewässers überschwemmt, durchflos-
sen oder für Hochwasserentlastungen bzw. Rückhaltung 
beansprucht werden. Nach § 76 Abs. 2 WHG sind mindes-
tens Gebiete festzusetzen, in denen ein Hochwasserereignis 
statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist. Diese was-
serwirtschaftlich auf Grundlage von Zeitreihen und/oder 
Niederschlags-Abfluss-Modellierungen parzellenscharf 
festgesetzten Gebiete bieten die für ein Ziel der Raumord-
nung erforderliche sachliche und räumliche Bestimmung. 
Die Gefahrenkarten – insbesondere zu HQextrem – enthalten 
ergänzende Informationen zu Einstautiefen und Fließge-
schwindigkeiten und ermöglichen daher eine räumliche 
Ausdehnung der Vorranggebiete auf unmittelbar am 
Abflussgeschehen teilnehmende Bereiche.

Spezifische Hinweise für die unter- 
schiedlichen Flusseinzugsgebiete

Der Regelungsbereich des Handlungsschwerpunkts ist 
grundsätzlich für alle Flusseinzugsgebiete relevant. Aller-
dings sollte aufgrund des Klimawandels gebietsspezifisch 
geprüft werden, ob das Bemessungshochwasser von HQ100 

als Grundlage für Überschwemmungsbereiche auch in 
Zukunft noch ausreichen wird. Vor allem in Bereichen, in 
denen sich das Abflussregime deutlich verschärft, kann 
eine Anpassung des Bemessungshochwassers auf HQ200 

erforderlich werden. Dies trifft insbesondere auf diejenigen 
Gebiete zu, deren Abflussverhältnisse von Schnee- und 
Gletscherschmelzen beeinflusst werden.
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3.2.2 Handlungsschwerpunkt 
„Rückgewinnung von Über-
schwemmungsbereichen  
als Retentionsraum“ 

Hintergrund

Im Hochwasserfall besitzen die Auenbereiche der Flüsse 
sowie andere Feuchtgebiete eine wichtige Ausgleichs- bzw. 
Pufferfunktion, da sie die Spitzen der Hochwasserwellen 
absenken und den Wasserabfluss verlangsamen (UBA 
2016: 31). Durch Eindeichung oder Geländeaufhöhungen, 
die zum Schutz baulicher Strukturen errichtet oder zur 
baulichen Nutzung angelegt wurden, sind in der Vergan-
genheit entlang der Flüsse viele Auenbereiche vollständig 
von den Flüssen abgeschnitten worden (Frerichs et al. 2003: 
4). Am Oberrhein sind 60 % der ursprünglich vorhandenen 
natürlichen Überschwemmungsflächen verloren gegangen 
(ebd.: 4), an Elbe und Mulde 50 bis 70 % (Benedict/Jansen/
Tandel 2003: 4). Deutschlandweit wird davon ausgegangen, 
dass bei großen Hochwasserereignissen nur noch rund ein 
Drittel der ehemaligen Überschwemmungsflächen von 
Flüssen überflutet werden (BMU/BfN 2009: 4).

Die ehemaligen Überschwemmungsbereiche umfassen die 
sogenannte morphologische Aue, die als jener Bereich de-
finiert ist, „der natürlicherweise von mehr oder weniger re-
gelmäßig wiederkehrenden Überflutungen geprägt wurde 
und heute von einem Hochwasser theoretisch erreichbar 
wäre, wenn keine Maßnahmen zum Hochwasserschutz, wie 
z. B. Deiche, existieren würden“ (ebd.: 6). Dabei werden die 
durch Deiche oder Aufschüttungen abgetrennten Bereiche 
als Altaue, die noch überflutbaren Bereiche als rezente Aue 
bezeichnet. Die Identifikation der morphologischen Aue 
kann beispielsweise auf Grundlage der nacheiszeitlichen 
(holozänen) Flussablagerungen (Auelehm) erfolgen (ebd.: 7). 
Diese sind in der Geologischen Übersichtskarte (GÜK200) 
verzeichnet; genauere Abgrenzungen erfolgen unter 
Verwendung digitaler Gelände- und Landschaftsmodelle 
(ebd.: 7).

Diese Bereiche sind vor Nutzungsansprüchen, die eine 
spätere Funktion als Abfluss- und Retentionsraum un-
möglich machen, zu sichern (Frerichs et al. 2003: 23). Die 

Rückgewinnung von Überschwemmungsbereichen als 
Retentionsraum, beispielsweise durch Deichrückverlegung, 
Gewässerrenaturierung oder die Verbreiterung von Abfluss- 
querschnitten, ist also mit Nutzungseinschränkungen und 
der Anpassung der Nutzung an die potenzielle Über-
schwemmung verbunden. Dabei ist die Grundannahme 
in diesem Handlungsschwerpunkt, die Nutzungen an die 
potenziellen Gefahren anzupassen und nicht umgekehrt 
die natürlichen Überschwemmungsbereiche generell vor 
dem Hochwasser zu schützen. So sollten den Hochwas-
serabfluss behindernde Nutzungen, wie Kleingarten- und 
Wochenendanlagen, Sport- und Freizeitanlagen, ebenso 
wie Industrie- und Gewerbebrachen in jenen Bereichen 
nicht mehr zulässig sein bzw. rückgebaut werden (Bene-
dict/Jansen/Tandel 2003: 4 f.).

2017 wurde das „Bundesprogramm Blaues Band Deutsch-
land“ beschlossen (BMVI/BMUB 2017). Es soll die Rena-
turierung von Fließgewässern und Auen vor allem an 
den Nebenwasserstraßen fördern und damit u. a. einen 
Beitrag zur Hochwasservorsorge leisten. Im Kernnetz der 
Bundeswasserstraßen sollen Renaturierungsprojekte dann 
verwirklicht werden, wenn sie nicht in Konkurrenz zu den 
verkehrlichen Zielen stehen.
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Zielsetzungen im Handlungsschwerpunkt

Ziel der Rückgewinnung von Überschwemmungsbereichen 
als Retentionsraum ist es, diejenigen Gebiete regional-
planerisch zu sichern, die nicht wasserrechtlich gesichert 
werden können, da sie über die Grenzen der bestehenden 
wasserrechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiete 
hinausgehen (Frerichs et al. 2003: 23). Denn ebenso wie die 
potenziellen Überflutungsbereiche hinter Deichen sind die 
ehemaligen Überschwemmungsbereiche nicht Bestandteil 
der wasserrechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiete 
nach § 76 WHG, sofern sie nicht zur Hochwasserentlastung 
und Rückhaltung (für den Lastfall HQ100) dienen können 
(§ 76 Abs. 2 Nr. 2 WHG). Somit gilt auch für diese Bereiche 
das grundsätzliche Bauverbot des § 78 Abs. 1 WHG nicht.

Z Ziele des Handlungsschwerpunkts  
„Rückgewinnung von Überschwem-
mungsbereichen als Retentionsraum“  
(MKRO 2013; ARGE BAU 2016) 

y Vorsorgliche Sicherung von Bereichen, die z. B. durch die 
Rückverlegung von Deichen, durch Gewässerrenaturierung 
oder die Verbreiterung von Abflussquerschnitten wieder als 
Retentionsraum zur Verfügung stehen sollen

y Dadurch Sicherung von Optionen für wasserwirtschaftliche 
Maßnahmen zur Vergrößerung von Überschwemmungs- 
gebieten

y Sicherung über Vorranggebiete, ggf. über Vorbehaltsgebiete, 
wenn eine raumordnerische Letztentscheidung noch nicht 
möglich ist, z. B. wenn wasserwirtschaftliche Grundlagen 
fehlen oder zu unkonkret sind

Planungspraxis

Die im Rahmen des MORO durchgeführte Auswertung 
regionaler Raumordnungspläne ergab, dass in 64 % der 
Pläne textliche und in 42 % zeichnerische Festlegungen 
zur Rückgewinnung von Überschwemmungsbereichen als 
Retentionsraum vorgenommen wurden. Auf Landesebene 
wird die Rückgewinnung von Retentionsraum in verschie-
denen Landesraumordnungsplänen als Ziel formuliert.

Der Landesentwicklungsplan (LEP) Sachsen-Anhalt (MLV 
2010) legt „die hinter dem Deich gelegenen Gebiete an der 
Elbe, an der Havel, an der Mulde und an der Schwarzen Els-
ter, die durch Deichrückverlegung wieder als Überschwem-
mungs- und Hochwasserrückhaltegebiete hergestellt 
werden sollen“, als Vorranggebiete für Hochwasserschutz 
fest (Z 123). Sie sind in den regionalen Entwicklungsplänen 
räumlich zu konkretisieren (Z 124/125). 

Im regionalen Entwicklungsplan Magdeburg (2006) erfolgt 
eine Differenzierung nach Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten. Zudem wird im Regionalplan als Grundsatz festgelegt, 
dass alle Möglichkeiten zur Wiedergewinnung von Über-
schwemmungsgebieten zu nutzen sind:

Regionaler Entwicklungsplan Magdeburg  
(RPG Magdeburg 2006: 43 f.)

6.3.8 G Für den Hochwasserschutz sind alle Möglichkeiten 
zur Förderung des natürlichen Wasserrückhaltes durch 
Deichrückverlegung zur Wiedergewinnung von Über-
schwemmungsgebieten, durch Entsiegelung, Versickerung, 
Renaturierung und standortgerechte Land- und Forstbe-
wirtschaftung zu nutzen. Vorhandene natürliche Über-
schwemmungsgebiete sind für den Hochwasserabfluss und 
als Retentionsgebiete freizuhalten.

Im 2. Entwurf zum Regionalplan Düsseldorf (2016a) werden 
Überschwemmungsbereiche als Vorranggebiete für den 
vorbeugenden Hochwasserschutz dargestellt, mit dem Ziel, 
diese in Verbindung mit G1 von hochwasserempfindlichen 
Nutzungen freizuhalten. Diese Überschwemmungsberei-
che bilden die Grundlage für die Vermeidung zusätzlicher 
Schadenspotenziale sowie für den Erhalt und die Schaffung 
von Retentionsraum. Rückgewinnbare Überschwemmungs-
bereiche werden in die Darstellung der Vorranggebiete 
einbezogen (Bezirksregierung Düsseldorf 2016b: 124).

Regionalplan Düsseldorf, 2. Entwurf  
(Bezirksregierung Düsseldorf 2016a: 130 f.)

G1 (in Kap. 4 Vorbeugender Hochwasserschutz) In 
Überschwemmungsbereichen soll bei der Aufgabe oder 
Änderung einer raumbedeutsamen Nutzung oder einer 
Siedlungsnutzung auf der Ebene der Bauleitplanung die 
Möglichkeit geprüft werden, ob die frei werdende Fläche 
als Nachnutzung dem Retentionsraum zugeführt werden 
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kann. Sofern das Retentionsvolumen erhalten bleibt oder 
vergrößert werden kann, soll im Rahmen der Bauleitpla-
nung auch eine Nachverdichtung auf Flächen mit beste-
henden Baurechten zulässig sein.

Abbildung 23: Beikarte 4 Vorbeugender Hoch- 
wasserschutz (Blatt 1) zum 2. Entwurf des Regional-
plans Düsseldorf, Ausschnitt 

Quelle: Bezirksregierung Düsseldorf 2016a

Abbildung 24: Begriffe zum vorbeugenden  
Hochwasserschutz im Textteil zum 2. Entwurf  
des Regionalplans Düsseldorf 

Quelle: Bezirksregierung Düsseldorf 2016a: 131

Erläuterungen: 1 Die in den Überschwemmungsbereichen 
zulässigen und unzulässigen Nutzungen ergeben sich gemäß 
Ziel 7.4-6 Absatz 1 - 4 des LEP-Entwurfs vom 22.09.2015.
2 Die zeichnerisch dargestellten Überschwemmungsberei-
che umfassen in generalisierter Form:
• […] Rückgewinnbare Überschwemmungsbereiche. Dies 

sind früher überschwemmte Gebiete hinter Deichen, die 
nach Prüfung im Einzelfall geeignet sind, durch entspre-
chende Maßnahmen, z. B. durch Deichrückverlegung 
oder Einrichtung gesteuerter Rückhalteräume, wieder zu 
Überschwemmungsgebieten zu werden. […]

Die Überschwemmungsbereiche stellen somit abstra-
hiert das bei einem entsprechenden Hochwasserereignis 
tatsächlich überflutete Gebiet zuzüglich rückgewinnbarer 
Überschwemmungsflächen dar.
3 In Überschwemmungsbereichen eingeschlossen sind 
auch solche Flächen, die von der Fachplanung nach einer 
Plausibilitätsprüfung als rückgewinnbar eingeschätzt oder 
im „Hochwasserschutzkonzept“ des Landes NRW genannt 
werden. Sollen diese rückgewinnbaren Überschwemmungs-
flächen für Planungen oder Projekte in Anspruch genom-
men werden, so ist eine Einzelfallprüfung durchzuführen, in 
der unter Beteiligung der Fachplanung vom Planungs- bzw. 
Projektträger der Nachweis erbracht werden muss, dass 
diese Flächen nicht für eine Rückgewinnung geeignet sind. 

Strategien und Instrumente der Raum- 
planung – Vorschläge für Plansätze

Für die Rückgewinnung von Retentionsräumen lassen sich 
vor diesem Hintergrund folgende Handlungsempfehlun-
gen formulieren:

 y Festlegungen zur Rückgewinnung von Überschwem-
mungsbereichen als Retentionsraum sollten sowohl die 
Eignung für den Abfluss und die Retention als auch die 
vorhandene Nutzung berücksichtigen.

 y Die Festlegungen sollten sich auf ehemalige Über-
schwemmungsbereiche beziehen, d. h. auf den mor-
phologischen Auenbereich, der ohne entsprechenden 
Hochwasserschutz überschwemmt würde. Dabei sollten 
sich die Festlegungen nicht per se auf HQ100 beschrän-
ken, da der Auenbereich auch Teilflächen umfasst, die 
nur von Extremhochwasser betroffen sind.
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 y Neue Baugebiete und Nutzungen, die den Abfluss und 
die Retention in den zurückzugewinnenden Über-
schwemmungsbereichen behindern, dürfen dort nicht 
zugelassen werden. In der Literatur wird teilweise die 
Auffassung vertreten, dass Ausnahmen zugelassen wer-
den können, wenn der durch die Nutzung im Flussein-
zugsgebiet verloren gehende Retentionsraum umfang-, 
funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird (BMVI 

2017a: 42). Dies gilt nur für den Fall, dass dort von der 
Deichrückverlegung abgesehen wird. Ist die Festlegung 
erfolgt, sind hingegen keine Ausnahmen mehr möglich, 
da diese Nutzungen nach der Realisierung der Rückge-
winnung ansonsten einer sehr hohen Gefährdung ausge-
setzt wären und bei Warftenlösungen o. ä. der angestreb-
te Retentionsraumgewinn geschmälert würde.

P

Begründung: Durch die Auenbereiche verfügen Fließgewässer grundsätzlich über ein hohes Wasserrückhaltepotenzial. Diese Raumfunk-
tion ist im Sinne des vorbeugenden Hochwasserschutzes raumordnerisch zu sichern, da diese Gebiete – sofern sie nicht Bestandteile eines 
Überschwemmungsgebiets im Sinne von § 76 WHG sind – außerhalb der wasserwirtschaftlichen Sicherung liegen. Eine raumordnerische 
Sicherung ist daher alternativlos, um einen weiteren Retentionsraumverlust zu vermeiden, da dieser mit baulicher Inanspruchnahme des 
ehemaligen Retentionsraumes im Ereignisfall nicht mehr (schadensfrei) nutzbar ist. 
Eine vollumfängliche Ausschlusswirkung für weitere Siedlungsentwicklung in zurückzugewinnenden Retentionsräumen lässt sich mit der 
Notwendigkeit zur Schaffung zusätzlichen Retentionsraums im gesamten Flusseinzugsgebiet begründen. In Analogie zur Bemessungs- 
größe für Hochwasserschutzeinrichtungen (z. B. HQ100) ergibt sich die räumliche Bestimmbarkeit durch den von einem Hochwasser mit der 
entsprechenden Jährlichkeit (z. B. HQ100) ohne Berücksichtigung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz überschwemmten Bereich.
Allerdings wird sich nicht jeder wasserwirtschaftlich geeignete ehemalige Retentionsraum aus raumordnerischer Perspektive auch dafür 
eignen, da anderen Raumnutzungen mit entsprechendem Gewicht in der planerischen Abwägung Priorität eingeräumt werden kann. In 
diesen Fällen stellt die Ausnahmeregelung sicher, dass zumindest ein funktionaler Ausgleich erfolgt, indem an anderer Stelle eine Wie-
dergewinnung von Retentionsraum stattfindet. Diese Regelung kann aber nicht als Retentionsraumausgleich im Sinne von § 78 WHG ver-
standen werden, da sich § 78 nur auf Überschwemmungsgebiete bezieht. Es handelt sich vielmehr um einen Ausgleich für nicht wiederge-
winnbaren, derzeit aber nicht existierenden Retentionsraum, der über das fachrechtlich Regelbare hinausgeht. Die eigentliche konstitutive 
Wirkung dieser Festlegung geht daher nicht von der Regel (dem Sichern dessen, was dann über § 68 WHG wasserrechtlich planfestgestellt 
wird), sondern der Ausnahme aus, über die eine zusätzliche, über das wasserwirtschaftlich Regelbare hinausgehende Retentionsraum-
schaffung ermöglicht wird. Bei Umsetzung dieser Ausnahmeregelung würde nämlich künftig bei jeder (baulichen) Inanspruchnahme einer 
morphologischen Aue an anderer Stelle eine Retentionsraumschaffung erfolgen müssen. 
Damit trägt die Raumordnung tatsächlich zur Verminderung von Hochwassergefahren bei, da das abflusswirksam gewordene Volumen 
einer Hochwasserwelle weniger hoch aufläuft (Kappung von Pegelstandsspitzen). Dies verringert die Gefahr des Überströmens von Schutz-
einrichtungen und damit einen schadensträchtigen Ereignisverlauf. Zudem wird der Wellenverlauf zeitlich gestreckt, womit die Vorwarn-
zeiten anwachsen. Gerade in kleinen Einzugsgebieten kann dies relevant sein, um mobilen Hochwasserschutz errichten oder Bevölkerung 
und mobile Sachwerte im Ereignisfall evakuieren zu können.

(Z) Ehemalige Überschwemmungsbereiche hinter den Deichen (morphologische Auen), die durch Deichrückverle-
gung oder Gewässerrenaturierung wieder als Überschwemmungs- und Hochwasserrückhaltegebiete hergestellt 
werden können und wasserwirtschaftlich räumlich abgegrenzt sind, sind als Vorranggebiete für den Hochwasser-
schutz zu sichern. Diese Bereiche sind von Nutzungen, die den Abfluss und die Retention in den zurückzugewinnen-
den Überschwemmungsbereichen behindern, freizuhalten.
Ausnahmen können zugelassen werden, wenn der durch die antropogene Nutzung nicht wieder aktivierbare Retenti-
onsraum im Flusseinzugsgebiet umfang-, funktions- und zeitgleich an anderer Stelle hergestellt wird.

P

Begründung: Fehlen konkrete wasserwirtschaftliche Grundlagen bei Aufstellung eines Regionalplans, können die grundsätzlich erkennba-
ren Rückgewinnungsbereiche zumindest als Vorbehaltsgebiete festgelegt werden.

(G) Ehemalige Überschwemmungsbereiche hinter den Deichen, die grundsätzlich als Rückgewinnungsbereiche in 
Betracht kommen, werden als Vorbehaltsgebiete für Hochwasserschutz festgelegt.
Darüber hinaus ist die Vergrößerung der Retentionsräume in Vorbehaltsgebieten für Hochwasserschutz zu prüfen 
und bei vertretbarem ökologischen und wirtschaftlich-sozialen Aufwand umzusetzen. 
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 y Bei bestehenden baulichen Nutzungen sollte die Mög-
lichkeit eines Rückbaus geprüft werden.

 y Sofern das Zielsystem des Regionalplans entsprechende 
Vorgaben enthält, sollte auch die Schutzwürdigkeit der 
einzelnen Raumnutzungen (bestehende Nutzungen) 
bzw. Raumfunktionen (Retentionsraum) in die Abgren-
zung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten einbezogen 
werden. Dafür bietet sich eine Festlegungsstruktur an, 
die Regel-Ausnahme-Verhältnisse vorsieht.

Zur Sicherung und Rückgewinnung von Überschwem-
mungsbereichen können auf Ebene der Landes- und Regi-
onalplanung Ziele und Grundsätze Verwendung finden. So 
ist eine Festlegung mit Zielcharakter und eine Ausweisung 
als Vorranggebiet, d. h. eine abschließende Abwägung und 
landesplanerische Letztentscheidung, dann möglich und 
sinnvoll, wenn konkrete wasserwirtschaftliche Konzepte 
vorliegen und somit die Abgrenzung der betreffenden 
Überschwemmungsbereiche hinreichend bekannt ist. Feh-
len diese Grundlagen bei Aufstellung eines Regionalplans, 
können die grundsätzlich erkennbaren Rückgewinnungs-
bereiche zumindest als Vorbehaltsgebiete festgelegt werden 
(Greiving 2000: 45; Frerichs et al. 2003: 23; BMVI 2017b: 22).

Schnittstellen zur Wasserwirtschaft

Die Festlegung von rückgewinnbaren Retentionsräumen als 
Vorranggebiete setzt eine räumliche und sachliche Bestimm-
barkeit voraus. Diese wird i. d. R. nur durch wasserwirtschaft-
liche Expertise erreichbar sein. Eine Annäherung bieten die 
Geologischen Übersichtskarten (GÜK200), in denen die 
nacheiszeitlichen (holozänen) Flussablagerungen, die mor-
phologische Auenbereiche identifizieren, verzeichnet sind. 
Eine genauere Abgrenzung basiert auf digitalen Gelände- 
und Landschaftsmodellen.

Die Altauenbereiche hinter den Deichen sind nicht Be-
standteil der wasserrechtlich festgesetzten Überschwem-
mungsgebiete nach § 76 WHG. Für sie gilt daher auch nicht 
das grundsätzliche Bauverbot des § 78 Abs. 1 WHG. Somit 

handelt die Raumordnung mit Festlegungen zur Rück-
gewinnung von Überschwemmungsbereichen komple-
mentär zur Wasserwirtschaft. Durch die raumordnerische 
Sicherung dieser Überschwemmungsbereiche hinter den 
Deichen besteht auch die Sicherung von Optionen für 
wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Vergrößerung 
von Überschwemmungsgebieten, da diese sogenannten 
faktischen Überschwemmungsgebiete nach § 77 WHG im 
Nachgang auch wasserrechtlich festgelegt werden können 
(UBA 2016: 31). An dieser Stelle wird die Sinnhaftigkeit 
einer intensiven wechselseitigen Beteiligung zwischen 
Raumordnung und Wasserwirtschaft deutlich.

Spezifische Hinweise für die unter- 
schiedlichen Flusseinzugsgebiete

Der Handlungsschwerpunkt ist grundsätzlich für alle 
Flusseinzugsgebiete relevant. Große Retentionspotenziale, 
gleichzeitig aber auch hohe Konfliktpotenziale und somit 
ein hoher raumordnerischer Handlungsbedarf besteht v. a. 
in jenen Flusseinzugsgebieten, in denen in der Vergangen-
heit in besonders großem Umfang Überschwemmungsflä-
chen verloren gegangen sind. Dies ist insbesondere in den 
Einzugsbereichen von Rhein (Oberrhein und Niederrhein), 
Elbe, Oder und Donau (rechtsseitige Donauzuflüsse) der 
Fall (ebd.: 11). Grund sind die intensiven ökonomischen 
Nutzungsinteressen insbesondere an Rhein, Donau und 
Elbe, die zu verstärktem Deichbau und zu einer intensi-
vierten Nutzung ehemaliger Überschwemmungsbereiche 
geführt haben. In diesen Flusseinzugsgebieten bestehen 
auch die potenziell größten Konkurrenzen mit vorhan-
denen Nutzungen, wenn es um die Rückgewinnung von 
Überschwemmungsbereichen geht. Insofern wären dies 
Flusseinzugsgebiete, in denen die Umsetzung von Maß-
nahmen die regionale Handlungs- und Steuerungsfähigkeit 
übersteigen kann und stärkere Vorgaben vonseiten der 
Landes- oder sogar der Bundesraumordnung sinnvoll sein 
können (Spiekermann/Franck 2014: 17).
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3.2.3 Handlungsschwerpunkt  
„Risikovorsorge in poten-
ziellen Überflutungs- 
bereichen“ 

Hintergrund

Potenzielle Überflutungsbereiche hinter Deichen sind nicht 
Bestandteil der wasserrechtlich festgesetzten Überschwem-
mungsgebiete nach § 76 WHG. Für sie gilt daher auch nicht 
das grundsätzliche Bauverbot des § 78 Abs. 1 WHG. Mit 
dem Inkrafttreten des neuen WHG in der Fassung vom 
30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193, Nr. 44) wurden in § 78 b WHG 
allerdings sogenannte „Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsbieten“ aufgenommen, die eine besondere 
Berücksichtigungspflicht des Hochwasserrisikos in der 
städtebaulichen Abwägung und bei der Errichtung bauli-
cher Anlagen begründen.

Ein Großteil der Hochwasserschadenspotenziale liegt in 
deichgeschützten Gebieten und damit außerhalb der Rege-
lungskompetenz der Wasserwirtschaft, wobei mit der weite-
ren Ertüchtigung des Hochwasserschutzes dieser Tatbestand 
an Bedeutung gewinnt. Teilweise – nämlich immer dann, 
wenn technischer Hochwasserschutz bis zum Schutzgrad 
HQ100 erfolgt – wird Siedlungsentwicklung erst ermöglicht, 
da in diesem Zuge bisherige Überschwemmungsgebiete 
zurückgenommen werden, innerhalb derer Siedlungsent-
wicklung bislang grundsätzlich unterbunden war.

Jedwedes raumordnerische Handeln zur Sicherung von 
Überschwemmungsbereichen bewirkt daher nur eine 
Abschwächung der Wachstumskurve der Schadenspoten- 
ziale, aber keine wirkliche Risikoreduzierung. Möglichkei-
ten zur Risikoreduzierung hat die Raumordnung nur, wenn 
sie auch auf die räumliche Entwicklung in potenziellen 
Überflutungsbereichen, im Sinne der MKRO (2013) also in 
deichgeschützten Gebieten, Einfluss nimmt.

Gerade das Risiko eines Deichversagens bzw. Überströmens 
bei Überschreiten des Bemessungsfalls ist aber problema-
tisch, da sich die Bevölkerung in deichgeschützten Gebieten 
sicher fühlt und auch Kommunen wenig Anlass dazu sehen, 

in deichgeschützten Gebieten auf Siedlungsentwicklung zu 
verzichten. Dieser Argumentation folgt auch die Publika-
tion „Mit Sicherheit wächst der Schaden?“ (Seifert 2012). 
Zwar findet durch technischen Hochwasserschutz in Form 
von Deichen oder Rückhaltepoldern eine Risikoreduzierung 
auf null statt – dies gilt aber eben nur bis zum Bemessungs-
fall, auf den das Schutzbauwerk ausgelegt ist. Versagt das 
Schutzbauwerk beim Überschreiten des Bemessungsfalls 
oder bei Deichbruch aufgrund anderer Ursachen (z. B. 
Durchnässung, Unterspülung, Windwurf) fallen die Schä-
den umso höher aus.

Abbildung 25: Verhältnis der Schadenserwartungs-
werte zur Jährlichkeit 

Quelle: Eigene Darstellung

Zielsetzungen im Handlungsschwerpunkt

Bereits in den Handlungsempfehlungen der MKRO zum 
vorbeugenden Hochwasserschutz aus dem Jahr 2000 wurde 
aufgrund der eingeschränkten Reichweite der Instrumente 
des Wasserrechts auf die Dringlichkeit einer verbesserten 
Hochwasservorsorge hinter den Deichen hingewiesen: 
„Umso begründeter stellt sich hier die Aufgabe für die 
Raumordnung, durch den Einsatz ihrer Instrumente einer 
Erhöhung des Schadenspotentials entgegenzuwirken und 
eine aktive Risikovorsorge zu betreiben“ (MKRO 2000). Ziel-
richtung ist in erster Linie die kommunale Bauleitplanung 
und eine allgemeine Schärfung des Risikobewusstseins, 
zumal „eine weitere Siedlungsentwicklung in den deich-
geschützten, potentiellen Überflutungsbereichen nicht 
generell ausgeschlossen, sondern dem Risiko angepasst 
werden soll“ (ARGE BAU 2016: 6).
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Gleichwohl sind neben deichgeschützten Gebieten auch 
andere bebaute Bereiche bei HQextrem potenziell überflu-
tungsgefährdet, da längst nicht an allen Flussabschnitten – 
insbesondere in den Flusstälern in Mittelgebirgen – Deiche 
existieren. Für diese Bereiche sollte ebenso Risikovorsorge 
getroffen werden. Dementsprechend greifen die Ausfüh-
rungen zu Strategien und Instrumenten der Raumplanung 
auch diesen Punkt auf und gehen insofern über den räum-
lichen Bezug des MKRO-Schwerpunktthemas hinaus.

Dies gilt auch für einen Aspekt der Hochwasservorsorge, 
der bislang kaum im Fokus der Raumordnung stand: der 
Hochwasserabfluss in ehemaligen natürlichen Abfluss- 
oder ausgestalteten Flutrinnen. Bei Extremereignissen wer-
den breitere bzw. zusätzliche Abflussrinnen im Vergleich zu 
einem Ereignis HQ100 benötigt. Diese sind aber häufig u. a. 
durch Querdämme, Halden oder Teile von Siedlungen in 
ihrer ehemaligen Funktion stark eingeschränkt. Deshalb ist 
es ein wichtiger Beitrag der Raumordnung, solche ehema-
ligen Abflussbereiche vor einer weiteren Inanspruchnahme 
zu schützen und auf eine Änderung von Nutzungen hinzu-
wirken, die der Abflussfunktion gegenwärtig entgegenste-
hen (s. RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2017). Die Wasser-
wirtschaft kann hierzu in den Überschwemmungsgebieten 
(HQ100-Bereich) sowie in Risikogebieten Regelungen treffen, 
die Regionalplanung in den Extremhochwasserbereichen. 
Für die Raumordnung eröffnet sich daher ein wichtiger 
Handlungsschwerpunkt sowohl vor als auch hinter den 
Deichen.

Planungspraxis

Die Planungspraxis schenkt diesem Handlungsschwer-
punkt bislang nur mäßige Beachtung. Rund die Hälfte 
der im Rahmen des MORO ausgewerteten Regionalpläne 
nimmt textliche Festlegungen in Bezug auf den Hand-
lungsschwerpunkt „Risikovorsorge in potenziellen Überflu-
tungsbereichen“ auf; 32 % integrieren zudem zeichnerische 
Darstellungen.

Der Regionalplan-Entwurf Leipzig-Westsachsen (2015) 
trifft hier weitreichende Festlegungen mit Zielqualität und 
differenziert die Festlegungsqualität gemäß der Gefähr-
dungsintensität. Als Grundsatz 4.1.2.22 bezieht der Entwurf 

Z

 y Stärkere Berücksichtigung des Restrisikos auch hinter den 
Deichen, Schärfung des Bewusstseins für dieses „Restrisiko“ 
in deichgeschützten Bereichen 

 y Festlegung von Vorbehaltsgebieten ggf. in (Siedlungs-)
Bereichen, die durch das Versagen oder Überströmen von 
Schutzeinrichtungen (z. B. Deiche) überflutet werden können

 y Optional: Festlegung als Vorranggebiet in Fällen, in denen im 
Katastrophenfall eine hohe Gefahr für Leben und Sachgü-
ter bestünde. Auch für diese Bereiche besteht bisher keine 
wasserrechtliche Sicherung

 y Initiierung angepasster Raumnutzungen sowie hochwasser-
angepasster Gebäude und Anlagen, da weitere Siedlungsent-
wicklung oft nicht ausgeschlossen werden kann

 y Unterstützung von Maßnahmen wie Kammerung poten-
zieller Überflutungsflächen, Verzicht auf Besiedlung von 
besonders tief liegenden Geländepartien (die im Falle einer 
Überflutung besonders hohe Wasserstände aufweisen/Ge-
fahr für Leib und Leben!), Errichtung einer zweiten Verteidi-
gungslinie bei Kaskadeneffekten oder hochwasserangepasste 
Ausführung von Gebäuden, Sicherung von Öltanks etc. 

Als wichtige Handlungsschwerpunkte sollten integriert werden

 y die Risikovorsorge in nicht deichgeschützten (bebauten) 
Gebieten im Extremhochwasserbereich

 y Regelungen zum Abflussgeschehen im Extremhochwasser- 
bereich (Sicherung und Reaktivierung von Abflussrinnen, 
auch im Bestand)

Ziele des Handlungsschwerpunkts „Risiko- 
vorsorge in potenziellen Überflutungs- 
bereichen“ (MKRO 2013; ARGE BAU 2016) 

zudem den Schutzbedarf sensitiver Nutzungen – abgeleitet 
aus der Vulnerabilitätsanalyse (s. Kap. 2.3) – ein.

Regionalplan-Entwurf Leipzig-Westsachsen 2017  
(RPV Leipzig-Westsachsen 2015: 68 f.) 

Z 4.1.2.18 In den Vorranggebieten vorbeugender Hoch-
wasserschutz (Risikovorsorge) sind nur Bauleitplanungen 
zulässig, die der Erhaltung, der Erneuerung, der Anpassung 
oder dem Umbau von vorhandenen Ortsteilen dienen. Da-
bei sind hochwasserangepasste Maßnahmen vorzusehen.

G.4.1.2.22 In „Gebieten mit hohem Schutzbedarf gegenüber 
Hochwasser“ sollen sensitive Nutzungen und kritische 
Infrastrukturen durch Maßnahmen des vorsorgenden und 
technischen Hochwasserschutzes vor überschwemmungs-
bedingten Beeinträchtigungen geschützt werden. In „Regio-
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Abbildung 26: Festlegungskarte 13 zur 
Raumnutzung im Regionalplan-Entwurf 
Leipzig-Westsachsen 2017, Ausschnitt

Quelle: RPV Leipzig-Westsachsen 2015

nalen Schwerpunktbereichen für die Minderung bestehender 
Gefahrenpotenziale im Hochwasserfall“ sollen hochwasser-
exponierte Anlagen zurück- oder umgebaut werden bzw. der 
Neubau von Anlagen hochwasserangepasst erfolgen.

Tabelle 6: Festlegungen zur Risikovorsorge in  
potenziellen Überflutungsbereichen im Regional- 
plan-Entwurf Leipzig-Westsachsen 

Retentionsraum Risikovorsorge

Vorranggebiet:
• unbesiedelte  

Flächen, die bei 
einem Hochwasser- 
ereignis, mit dem 
statistisch einmal 
in 100 Jahren zu 
rechnen ist (HQ100), 
überschwemmt 
werden 

• geplante Deich-
rückverlegungen 
und Polder

Vorranggebiet:
• besiedelte und unbesiedelte Flächen, 

die bei einem Extremhochwasser 
(HQextrem) Überflutungstiefen von mehr 
als 2 m bzw. einen spezifischen Abfluss 
von mehr als 2 m²/s aufweisen

Vorbehaltsgebiet:
• besiedelte Flächen außerhalb von Vor-

ranggebieten (Risikovorsorge), die bei 
einem HQ100 überschwemmt werden

• besiedelte und unbesiedelte Flächen 
außerhalb regionalplanerischer 
Vorranggebiete, die bei HQextrem oder 
Versagen von Schutzeinrichtungen 
überschwemmt werden

Quelle: Eigene, veränderte Darstellung  
nach RPV Leipzig-Westsachsen 2015

Im Regionalplan-Entwurf Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 
(2017) werden für die als Vorbehaltsgebiete ausgewiesenen 
Bereiche mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko  
niedriger Wahrscheinlichkeit (HQ200) oder für die bei 

Extremereignissen gemäß Hochwassergefahrenkarten 
überschwemmten besiedelten und unbesiedelten Flächen 
(G8) Grundsätze zur Risikovorsorge formuliert. Dabei wird 
auch auf besonders empfindliche Nutzungen verwiesen. 
Im Kontext der nach Z 17 festgelegten Vorranggebiete für 
Hochwasserschutz (im Umgriff von HQ100) wird darüber 
hinaus auf den Denkmalschutz abgestellt.

Regionalplan-Entwurf Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 
(RPG Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 2017: 38 ff.)

G 9 (in Kap. 4.4.1.2 Hochwasserschutz) Innerhalb von 
Vorbehaltsgebieten für Hochwasserschutz sollen vor der 
Festlegung von erstmalig ausgewiesenen Flächen, die für 
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen vorgesehen 
sind, anderweitige, möglichst außerhalb von Vorbehaltsge-
bieten für Hochwasserschutz liegende, Planungsmöglich-
keiten geprüft werden.

G 10 In Vorbehaltsgebieten für Hochwasserschutz soll eine 
dem Hochwasserrisiko angepasste Nutzung erfolgen. Bei 
Sanierung bestehender bzw. bei neuer Bebauung sollen 
geeignete technische Maßnahmen zur Vermeidung des Ein-
trags wassergefährdender Stoffe im Überschwemmungsfall 
vorgesehen werden.

G 12 In Vorbehaltsgebieten für Hochwasserschutz sollen 
keine empfindlichen Infrastrukturen (z. B. Altenheime, 
Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Einrichtungen des 
Katastrophenschutzes, regionale Energieerzeugungs- oder 
Verteileinrichtungen) errichtet werden. 
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Begründung: In Risikobereichen, die bei einem Hochwasser 
mit niedriger Wahrscheinlichkeit (HQ200) oder bei Extremer-
eignissen im Falle des Versagens von Hochwasserschutzan-
lagen überschwemmt werden können, sind zur Vermeidung 
von Schäden an Leben und Gesundheit von Menschen 
sowie von bedeutenden Sachwerten keine Infrastruktur- 
einrichtungen zu errichten, in denen sich überwiegend 
hilfebedürftige Personen aufhalten. Außerdem sollen regi-
onale und überregionale Verteileinrichtungen der Energie-, 
Wasser- und Telekommunikationsversorgung und des Ka-
tastrophenschutzes nicht in diesen Risikogebieten errichtet 
werden, um im Katastrophenfall zur Verfügung zu stehen 
und nicht selbst zur Vergrößerung des Schadensfalles 
beizutragen. Im Falle der Unvermeidlichkeit des Standortes 
innerhalb des Vorbehaltsgebietes für Hochwasserschutz ist 
auf eine hochwasserangepasste Bauweise zu achten.

G 6 Im Gartenreich Dessau-Wörlitz sollen die besonderen 
Belange des Denkmalschutzes bei allen Planungen und 
Maßnahmen des Hochwasserschutzes Berücksichtigung 
finden. 
Begründung: Planungen und Maßnahmen des Hochwas-
serschutzes sind so durchzuführen, dass das Ziel der Er-
haltung des Denkmalschutzgebietes „Gartenreich Dessau-
Wörlitz” als UNESCO-Welterbegebiet in seiner Gesamtheit 
und Einmaligkeit erreicht werden kann.

In Bezug auf die Bewältigung der Problematik von Hoch-
wasserereignissen hinter den Deichen bzw. im Bereich 
des HQextrem lässt sich eine deutliche Entwicklung in der 
Regionalplanung nachvollziehen. Nachfolgend wird dies 
am Beispiel des Regionalplan-Entwurfs Oberes Elbtal/Ost- 
erzgebirge 2017 dargestellt. Der Entwurf legt Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete Hochwasservorsorge mit den Funktio-
nen „Abfluss“, „Herstellung Abfluss“ und „Rückhalt“ sowie 
Vorbehaltsgebiete Hochwasservorsorge mit der Funktion 
„Anpassung von Nutzungen“ fest. 

Regionalplan-Entwurf Oberes Elbtal/Osterzgebirge (RPV 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Arbeitsstand 27. 6. 2017: 97 ff.)

Z 4.1.4.4 In Vorranggebieten Hochwasservorsorge mit den 
Funktionen „Abfluss“, „Herstellung Abfluss“ bzw. „Rückhalt“ 
sind alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
unzulässig, die zu einer Inanspruchnahme von Rückhalte-

raum für Hochwasser führen. Ausgenommen sind Polder. 
Weitere Vorhaben, die aufgrund ihrer Funktion nur in der 
Aue errichtet bzw. durchgeführt werden können, sind in 
Vorranggebieten Hochwasservorsorge mit der Funktion 
„Rückhalt“ zulässig, wenn der beanspruchte Rückhalte-
raum ausgeglichen wird. 
Begründung: [...] In den als Vorranggebiet Hochwasservor-
sorge mit den Funktionen „Abfluss“, „Herstellung Abfluss“ 
und „Rückhalt“ festgelegten Bereichen sind in geringem 
Maße auch besiedelte Flächen eingeschlossen. Dies bedeu-
tet, dass diese Siedlungen aus Sicht der raumordnerischen 
Hochwasservorsorge in besonders kritischen Bereichen 
liegen, die gleichzeitig aus überörtlichen Gesichtspunkten 
Bedeutung für den Abfluss und Rückhalt von Hochwasser 
haben. […]
Die bestehende Bebauung in den Vorranggebieten Hoch-
wasservorsorge genießt Bestandsschutz und wird durch die 
überlagernde raumordnerische Festlegung nicht zu einer 
rechtswidrigen Nutzung. Mit der Festlegung als Vorrangge-
biet geht auch keine Rückbauverpflichtung einher. Ebenso 
wird die Zulassung von Einzelbauvorhaben nach § 34 BauGB 
nicht von den raumordnerischen Beschränkungen erfasst. […]
Mit der Festlegung als Vorranggebiet wird […] jedoch die 
Planung neuer Bauflächen und die Überplanung beste-
hender Bauflächen mit dem Ziel der Nutzungsverdichtung 
(mit Ausnahme bestimmter, nur in der Aue lokalisierbarer 
Vorhaben) unzulässig, und zwar unabhängig davon, ob die 
beeinträchtigten Funktionen an anderer Stelle ausgegli-
chen werden könnten. […]

Z 4.1.4.5 In Vorranggebieten mit der Funktion „Rückhalt“ 
ist die Aufstellung von Bebauungsplänen zulässig, die dem 
hochwasserangepassten Umbau vorhandener Bausubstanz 
dienen, wenn dabei beanspruchter Rückhalteraum ausge-
glichen und keine Ausweitung der Bebauung innerhalb der 
Vorranggebiete Hochwasservorsorge vorgenommen wird. 
Begründung: […] In den betroffenen Siedlungen befinden 
sich teilweise denkmalgeschützte Gebäude bzw. Gebäu-
deensemble, die im öffentlichen Interesse als Kulturgut 
erhaltenswert sind. Ihr Erhalt ist jedoch kritisch, wenn die 
Bausubstanz durch häufige Überschwemmungen leidet 
und aufgrund der starken Hochwassergefährdung eine 
Nutzungsaufgabe erfolgt. […]
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Abbildung 27: Karte 4 Hochwasservorsorge (Festlegungskarte)  
des Regionalplan-Entwurfs Oberes Elbtal/Osterzgebirge 

Quelle: RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Stand 2017, 
Grundkarte: Topografische Karte 1:100.000 des Staats-

betriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsen
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G 4.1.4.7 In den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Hoch-
wasservorsorge sollen die jeweils zulässigen Nutzungen an 
die bei einem Extremhochwasser mögliche Wassertiefe und 
Fließgeschwindigkeit angepasst werden. Noch unbebaute 
Bereiche mit hoher Gefährdung sollen von Bebauung frei-
gehalten werden. Besiedelte Bereiche mit hoher Gefährdung
sollen bei einer Nutzungsaufgabe als Freiraum wiederher-
gestellt werden. […]
Begründung: […] Innerhalb der Vorbehaltsgebiete Hochwas-
servorsorge mit der Funktion „Anpassung von Nutzungen“ 
sind als Orientierungshilfe für nachfolgende Planungen 
Gebiete mit möglichen Wassertiefen von mehr als 2 m bzw. 
einem spezifischen Abfluss von mehr als 2 m²/s (in Steilbe-
reichen) als Bereiche mit „hoher Gefahr“ gekennzeichnet (Be-
zugsgrundlage: Extremhochwasser). In als „mittlere Gefahr“ 
gekennzeichneten Bereichen können Wassertiefen von 0,5 bis
2 m bzw. ein spezifischer Abfluss von 0,5 bis 2 m²/s auftreten. 
In Bereichen mit geringer Gefahr liegen mögliche Wassertie-
fen bzw. spezifischer Abfluss unter 0,5 m bzw. 0,5 m²/s.

Im Regionalplan Köln zählen die Überschwemmungsberei-
che (HQ100) und die rückgewinnbaren Überschwemmungs-
bereiche zu den Vorranggebieten. Die Vorbehaltsgebiete 
umfassen darüber hinaus potenzielle Überflutungsbereiche 
sowie den Extremhochwasser-Bereich des Rheins.

Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln. Teilabschnit-
te Region Köln, Bonn/Rhein-Sieg und z. T. Aachen (Wasser- 
einzugsgebiet der Erft) (Bezirksregierung Köln 2006: 6 ff.) 

Ziel 5 (in Kap. 2.4.1 Oberflächengewässer, Hochwasser-
schutz) In Vorranggebieten, soweit sie über die gesetzlich 

 

 

Abbildung 28: Sachlicher Teilabschnitt Vorbeugender Hochwasserschutz zum Regionalplan für den Regie-
rungsbezirk Köln, Teil 1: Region Köln, Bonn/Rhein-Sieg und Wassereinzugsgebiet der Erft, Ausschnitt

Quelle: Bezirksregierung Köln 2006

festgesetzten Überschwemmungsgebiete hinausgehen, 
sowie in Extremhochwasser-Bereichen sollen die Kommu-
nen auf das Risiko der Hochwassergefährdung im Rahmen 
der Bauleitplanung hinweisen. 
Erläuterung: […] (13) Potentielle Überflutungsbereiche 
werden in der Erläuterungskarte abgebildet.

Grundsatz 1 (in Kap. 2.4.1 Oberflächengewässer, Hoch-
wasserschutz) Potentielle Überflutungsbereiche sowie der 
Extremhochwasser-Bereich des Rheins, soweit er über den 
100jährlichen Überschwemmungsbereich hinausgeht, sind 
Vorbehaltsgebiete für den vorbeugenden Hochwasser-
schutz. In ihnen soll bei der weiteren räumlichen Nutzung 
dem Risiko einer Überflutung ein besonderes Gewicht 
beigemessen werden.“

trategien und Instrumente der Raum-
lanung – Vorschläge für Plansätze

us den dargestellten Überlegungen und der Analyse der 
lanungspraxis lassen sich folgende Prämissen formulieren:
 Festlegungen zur Risikovorsorge in potenziellen Über-

flutungsbereichen sollten sowohl die Gefährdungsin-
tensität als auch die Empfindlichkeit der Raumnutzun-
gen bzw. Raumfunktionen berücksichtigen.

 Die Festlegungen sollten sich auf deichgeschützte Ge-
biete sowie auf die bei HQextrem überflutungsgefährdeten 
(bebauten) Räume beziehen. 

 Sofern das Zielsystem des Regionalplans entsprechende 
Vorgaben enthält, sollte zudem die Schutzwürdigkeit 
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P

Begründung: Das Offenhalten der Merkmalsausprägung der Gefährdungsintensität – unter Nennung der Parameter Fließgeschwindigkeit 
und Einstautiefe – verletzt nicht das Erfordernis der Bestimmbarkeit eines Ziels der Raumordnung, da sich die im konkreten räumlichen 
Kontext möglichen Gefährdungsparameter aus den vorliegenden Hochwassergefahrenkarten entnehmen lassen.
Eine Festlegung mit vollumfänglicher Ausschlusswirkung für weitere Siedlungsentwicklung in potenziellen Überflutungsbereichen, die nur 
bei HQextrem betroffen sind, würde wohl den Rahmen der Verhältnismäßigkeit sprengen. Gleichzeitig bleibt gemäß § 78 b Abs. 1 Nr. 1 WHG 
die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich möglich. Auch wird eine Wiederinanspruchnahme baulich bereits genutzter Flächen im 
Innenbereich weder in Überschwemmungsgebieten noch in Risikogebieten unterbunden, sodass ein über das WHG hinausgehender raum-
ordnerischer Regelungsbedarf fortbesteht, den dieses mit § 78 b Abs. 2 („Weitergehende Rechtsvorschriften der Länder bleiben unberührt“) 
auch bewusst vorsieht.
Der Schutz von bestehenden und potenziellen Abflussbereichen für Extremhochwasser (auch in bebauten Bereichen) ist ein weiterer 
Aspekt der raumordnerischen Vorsorge. Bereiche, die zum Abflussgeschehen bei Extremereignissen beitragen, sollen durch die Raum-
ordnung gesichert bzw. ein verbindlicher Rahmen für deren Reaktivierung geschaffen werden (vgl. Regionalplan-Entwurf Oberes Elbtal/
Osterzgebirge, Stand Juni 2017). Ziel ist es, den Aufstau großer Wassermassen insbesondere bei Extremereignissen aufgrund von Ab-
flusshindernissen (blockierte Abflussrinnen) zu vermeiden. Hierfür sind besondere Regelungen erforderlich. Dies gilt einerseits, um eine 
Inanspruchnahme von Rückhalteraum für Hochwasser zu vermeiden, andererseits, weil vorhandene und zu reaktivierende Abflussrinnen 
bei Extremhochwasser unmittelbar am Abflussgeschehen teilnehmen, wie auch beim Hochwasser 2002 in Dresden zu beobachten war. 
Daher erscheint – unabhängig von der zu erwartenden Einstautiefe – der ausnahmslose Ausschluss einer weiteren Siedlungsentwicklung 
angezeigt zu sein: Die hohen Fließgeschwindigkeiten in den Abflussbahnen lassen strukturelle Gebäudeschäden erwarten. Es geht mithin 
nicht nur um die Gefahren-, sondern auch um die Risikoperspektive.
Der Ausschluss kritischer Infrastrukturen – auch außerhalb der Abflussrinnen – legitimiert sich mit ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit 
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 ROG 2017 („Dem Schutz kritischer Infrastrukturen ist Rechnung zu tragen“). Der Ausfall etwa der Stromver-
sorgung würde kaskadenhafte Effekte auf viele andere Infrastrukturbereiche haben und kann bis zum Zusammenbruch der öffentlichen 
Ordnung führen. Die Bezugnahme auf eine Gefährdungsintensität (wie etwa eine Einstautiefe von mehr als 2 m oder eine Fließgeschwin-
digkeit von mehr als 2 m/s) erscheint hier nicht angezeigt, da es beim Schutz kritischer Infrastrukturen nicht nur um Lebensrisiken für ihre 
Nutzer, sondern auch um ihre systemische Kritikalität, d. h. ihre Bedeutung für das Gesamtsystem, geht. Die Funktion einer Infrastruktur 
kann bereits bei einer geringen Einstautiefe gefährdet sein (z. B. Nutzbarkeit einer Bahntrasse, Betrieb eines Stromnetzes). Um die Be-
stimmbarkeit dieses Ziels für seine Adressaten, d. h. die kommunale Bauleitplanung und die Infrastrukturfachplanungen, zu gewährleisten, 
sollten diejenigen kritischen Infrastrukturen, die über das Ziel in potenziellen Überflutungsbereichen ausgeschlossen werden sollen, in 
einer Positivliste abschließend benannt werden. 
Die Bezugnahme auf Brachflächen stellt sicher, dass dem mit dem Ziel verfolgten Zweck, der Schutz von Leib und Leben, auch bei einer 
Wiederinanspruchnahme einer Brachfläche Rechnung getragen wird. Die Regelung zur Wiederinanspruchnahme brachgefallener Nutzun-
gen ist von besonderer Bedeutung, da die Regelungen des § 78 WHG nach aktueller Rechtsprechung des BVerwG (Urt. v. 03. 06. 2014 - 4 
CN 6/12) nur bei der Ausweisung neuer Baugebiete, nicht jedoch bei Umplanungen oder Überplanungen greifen (ARGE BAU 2016: 10).
Ein dergestalt differenziertes Ziel macht weitere Festlegungen in Grundsatzqualität entbehrlich. 

(Z) In potenziellen Überflutungsbereichen, die bei HQextrem oder im Falle eines Deichbruchs betroffen sind, dürfen 
neue Baugebiete nur dann durch Bebauungspläne oder Satzungen ausgewiesen und Brachflächen einer neuen 
baulichen Nutzung zugeführt werden, wenn in ihnen eine an die bei Extremhochwasser mögliche Wassertiefe und 
Fließgeschwindigkeit angepasste Bauweise vorgeschrieben wird, sofern diese nicht innerhalb von bestehenden oder 
zu reaktivierenden Abflussrinnen liegen. In diesen Teilbereichen sind alle raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen unzulässig, die zu einer Inanspruchnahme von Abflussrinnen für Hochwasser führen.
Kritische Infrastrukturen, von denen im Überschwemmungsfall eine besondere Gefährdung ausgeht oder die eine 
besondere Empfindlichkeit aufweisen, dürfen in potenziellen Überflutungsbereichen nicht zugelassen werden. 
Ausnahmen sind möglich für Infrastrukturen, die aufgrund besonderer Anforderungen an die Umgebung nur in 
Gewässernähe errichtet werden können und sofern eine hochwasserangepasste Bauweise vorgeschrieben und der 
Retentionsraumverlust ausgeglichen wird.
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der einzelnen Raumnutzungen bzw. Raumfunktionen 
in die Abgrenzung von Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten einbezogen werden. Dafür bietet sich eine Festle-
gungsstruktur an, die Regel-Ausnahme-Verhältnisse 
vorsieht.

 y Ehemalige oder noch wirksame Abflussrinnen hinter 
den Deichen bzw. im Extremhochwasserbereich sollten 
auch im Siedlungsbestand gesichert werden; es sollte 
auf eine Reaktivierung hingewirkt werden.

Zu den kritischen Infrastrukturen, die über eine Zielfor-
mulierung in potenziellen Überflutungsbereichen ausge-
schlossen werden sollen, zählen: 

 y Störfallbetriebe nach § 50 BImSchG, da von ihnen im 
Überschwemmungsfall erhebliche Kaskadeneffekte 
ausgehen können

 y Anlagen der Abfallbehandlung- und -entsorgung, da 
bei einer Überschwemmung mit erheblichen Schad-
stoffausträgen zu rechnen ist

 y Anlagen der Energieerzeugung und der Energietrans-
formation (Umspannwerke ...), da bei ihrem Ausfall mit 
erheblichen Kaskadeneffekten zu rechnen ist

 y Kritische Infrastrukturen im sozialen Bereich (Schu-
len, Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser, Kinder-
tagesstätten), die gemäß § 3 Baunutzungsverordnung  
(BauNVO) regelmäßig in Allgemeinen Wohngebieten 
zulässig sind, sind ausnahmsweise auszuschließen, 
da sich dort regelmäßig Personengruppen aufhalten, 
die hilfsbedürftig sind und sich etwa im Falle eines 
Deichbruchs nicht selbst retten können und evakuiert 
werden müssten. Diese Möglichkeit eröffnet § 1 Abs. 5 
BauNVO: „Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, 
dass bestimmte Arten von Nutzungen, die nach den 
§§ 2 bis 9 und 13 allgemein zulässig sind, nicht zulässig 
sind […].“

Schnittstellen zur Wasserwirtschaft

Aufgrund der eingangs ausgeführten wasserrechtlichen Re-
gelungen agiert die Raumordnung gerade in diesem Hand-
lungsschwerpunkt komplementär zur Wasserwirtschaft. 

Die wesentliche Evidenzgrundlage zur zeichnerischen 
Abgrenzung der Vorranggebiete stellen die Hochwasserge-
fahrenkarten für den Lastfall HQextrem dar, die bundesweit für 
alle Flusseinzugsgebiete zum 31. 12. 2013 vorgelegt wurden 
und erstmalig zum 31. 12. 2019 überarbeitet werden.

Die Kompetenz zur Sicherung von Abflussrinnen im Um-
griff von Überschwemmungsgebieten liegt bei der Wasser-
wirtschaft, wohingegen sich die Kompetenz der Raum-
ordnung auch auf den Extremhochwasserbereich bezieht. 
Integrierte Konzepte erfordern hier eine Koordination mit 
der Wasserwirtschaft, um das Abflussgeschehen insgesamt 
besser steuern zu können.

Spezifische Hinweise für die unter- 
schiedlichen Flusseinzugsgebiete

Der Regelungsbereich des Handlungsschwerpunkts ist 
grundsätzlich für alle Flusseinzugsgebiete relevant. Gleich-
wohl ist dessen Bedeutung durchaus differenziert zu sehen. 

Insbesondere an den Unterläufen der Flüsse ist bei Extrem-
hochwasser bzw. Deichbrüchen mit sehr weitreichenden, 
die Kulisse einzelner Gemeinden überschreitenden und 
teilweise – nicht zuletzt aufgrund der Deichhöhen – auch 
sehr tiefen Überflutungen zu rechnen, die in Abhängigkeit 
von den Raum- und Siedlungsstrukturen der Einzugsge-
biete zu sehr großen ökonomischen Schäden und Lebens-
risiken führen können. Mithin ist ein überfachliches und 
überörtliches Regelungserfordernis gegeben.

Demgegenüber weichen die Gebietskulissen des HQextrem an 
Oberläufen und in den Mittelgebirgen nicht substanziell 
von den Überschwemmungsgebieten ab. Gleichwohl ist in 
diesen Räumen aufgrund der häufig sehr hohen Fließge-
schwindigkeiten mit strukturellen Gebäudeschäden und in 
deren Folge mit Lebensrisiken zu rechnen, die ein raum-
ordnerisches Handeln erforderlich machen.
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3.2.4 Handlungsschwerpunkt 
„Verbesserung des Wasser-
rückhalts in der Fläche der 
Einzugsgebiete der Flüsse“ 

Hintergrund

Flusseinzugsgebiete haben in aller Regel einen großräu-
migen, meist regions-, oft auch länder- oder staatenüber-
greifenden räumlichen Umgriff. Das Ausmaß der Hoch-
wasserereignisse wird maßgeblich durch die topografische 
Situation im Flusseinzugsgebiet, das Speichervermögen 
der Böden wie auch das Abflussverhalten der Raumnut-
zungen beeinflusst. Grundsätzlich tritt bei lang anhalten-
den Regenfällen eine Sättigung des Bodens mit Wasser 
ein, sodass der Abfluss oberflächlich erfolgt. Den gleichen 
Effekt erzeugt Bodenfrost; der Abfluss setzt hier sofort ein. 
Allerdings können unterschiedliche Nutzungsarten das Ab-
flussverhalten deutlich verändern: Im Verhältnis zu Wald 
beschleunigt sich der Oberflächenabfluss in Abhängigkeit 
von der Niederschlagsmenge vor allem auf Ackerflächen, 
weniger ausgeprägt im Grünlandbereich. Die Vergröße-
rung der Bewirtschaftungseinheiten in der Landwirtschaft, 
die Zunahme des Maisanbaus, die Verdichtung der Böden 

Abbildung 29: Niederschlag und oberirdischer Abfluss 

Quelle: Allianz Umweltstiftung 2014: 11

durch die maschinelle Bearbeitung, die Umwandlung von 
Grünland in Acker, der Verlust von Hecken und anderen 
Strukturelementen wie auch die Begradigung oder Verroh-
rung kleiner Fließgerinne innerhalb der Landwirtschafts-
flächen oder im Siedlungsbereich fördern diesen Effekt.

Versiegelte, undurchlässige Flächen leiten den Nieder-
schlag vollständig oberflächig ab. Allerdings spielt die 
Versiegelung nur in kleineren, stark besiedelten Einzugsge-
bieten eine maßgebliche Rolle: „Völlig wasserundurchlässig 
und damit wirklich versiegelt sind nur 3,4 Prozent der Flä-
che. Über 95 % des Regens fallen in den großen Flussgebie-
ten auf nicht versiegelte Flächen. Auch wenn der Mensch 
Flächen künstlich versiegelt hat – an den großen Flüssen 
wirkt sich das kaum aus. In kleineren, stark besiedelten 
Einzugsgebieten hingegen kann der Anteil künstlich versie-
gelter Flächen 3 Prozent erheblich überschreiten und somit 
einen klaren Beitrag zum Hochwasser leisten.“ (Bayerisches 
Landesamt für Wasserwirtschaft 2004: 32)

Aufgrund der Veränderungen im Agrarbereich in den 
letzten Jahrzehnten sowie mit Blick auf die weiterhin 
zunehmende Siedlungstätigkeit besteht durchaus Hand-
lungsbedarf, den Wasserrückhalt im Flusseinzugsgebiet 
nicht nur über die Rückgewinnung von Retentionsräumen 
(s. Kap. 3.2.2) zu fördern, sondern auf angepasste Raum-
nutzungen in der Fläche und somit auch außerhalb der 
Überschwemmungsbereiche hinzuwirken.

Die Novelle des WHG hat 2017 zudem mit § 78 d die bereits 
im sächsischen Wasserrecht etablierten Hochwasserentste-
hungsgebiete ins Bundesrecht übernommen.

Zielsetzungen im Handlungsschwerpunkt

Die MKRO formuliert bereits in ihren Handlungsempfeh-
lungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz aus dem 
Jahr 2000 die Leitvorstellung, dass „die Nutzungen im Ein-
zugsgebiet, die prozessualen Abläufe des Wasserhaushaltes 
und die Erfordernisse des vorbeugenden Hochwasserschut-
zes in Einklang zu bringen“ sind (MKRO 2000). Dazu sollen 
die Retention auch an den Nebengewässern erhöht, die 
Freiräume im gesamten Einzugsgebiet wegen ihres Infilt-
rations- und Wasserspeichervermögens erhalten und diese 
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Funktionen durch Änderung der Flächennutzung gegebe-
nenfalls verbessert werden. Gerade beim Wasserrückhalt 
in der Fläche kann eine Kombination unterschiedlicher 
Festlegung sinnvoll und erforderlich sein (MKRO 2013). Die 
Bauministerkonferenz (ARGE BAU 2016: 7) misst diesem 
Handlungsschwerpunkt vor allem zur Bewältigung kleiner 
und mittlerer Hochwasserereignisse Bedeutung bei; in 
Bezug auf Extremereignisse können die vorangegangenen 
Handlungsschwerpunkte größere Wirkung entfalten.

Z Ziele des Handlungsschwerpunkts  
„Verbesserung des Wasserrückhalts in 
der Fläche der Einzugsgebiete der Flüsse“ 
(MKRO 2013; ARGE BAU 2016) 

y Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zur Siche-
rung und Entwicklung von Freiräumen bzw. Festlegungen 
zur Art der Flächennutzung, die dem Erhalt und der Verbes-
serung des Wasserrückhalts in der Fläche dienen

y Kombination von verschiedenen Festlegungen (Multifunkti-
onalität): Wasserrückhalt im Einzugsgebiet kann mit Zielen 
zur Sicherung von Freiräumen und Freiraumfunktionen, dem 
Schutz von Natur und Landschaft, dem Grundwasserschutz 
sowie der Sicherung von Grünzügen verknüpft werden

y Änderungen/Anpassungen von Bewirtschaftungsformen, 
z. B. über Förderprogramme, da die raumordnerischen Fest-
legungen hierbei keine Bindungswirkung entfalten

y Festlegung von Grundsätzen zum Wasserrückhalt in Sied-
lungsbereichen (die Umsetzung in planerische Festlegungen 
zur Versickerung und Bewirtschaftung von Niederschlagswas-
ser müsste auf Ebene der Bauleitplanung, durch wasserwirt-
schaftliche Pläne oder landesrechtliche Satzungen erfolgen)

y Entwicklung von Auwäldern und anderen Renaturierungs-
maßnahmen für einen verzögerten Wasserabfluss im Über-
schwemmungsbereich

Planungspraxis

Beim Handlungsschwerpunkt „Verbesserung des Wasser-
rückhalts in der Fläche der Einzugsgebiete der Flüsse“ wei-
chen die Umsetzungsmechanismen in den Bundesländern 
deutlich voneinander ab. Die MKRO merkt an, dass hier 
teils flächenkonkrete Festlegungen getroffen, teils lediglich 
Grundsätze ohne räumlichen Bezug formuliert werden; ein 
Austausch zwischen den Bundesländern zu guten Beispie-
len sei daher wünschenswert (MKRO 2013: 17). 

Von den im Rahmen des MORO ausgewerteten regionalen 
Raumordnungsplänen treffen 80 % textliche Festlegungen 
zu diesem Handlungsschwerpunkt, 42 % weisen zeichneri-
sche Darstellungen auf. 

Nachfolgend werden Planbeispiele zusammengestellt, die 
die Bandbreite der Regelungen verdeutlichen. Die Festle-
gungen transportieren die Belange des Wasserrückhalts 
teils als primäre, teils als sekundäre Ziele. In einigen Bun-
desländern werden hierzu eigene Instrumente eingeführt.

Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungs-
plan (Regionalversammlung Südhessen/Regionalverband 
FrankfurtRheinMain 2011: 123) 

G 6.3-5 Waldflächen üben im Hochwasserfall durch ihr 
Rückhaltevermögen in der Fläche einen günstigen Beitrag 
zur Verringerung der Hochwassergefahr aus. [...] Aus diesem 
Grund sollen auch neue Waldflächen bzw. abflusshemmen-
de Auenvegetation im Zuge von Gewässerrenaturierungen 
in Überschwemmungsgebieten aufgebaut werden, wenn 
aufgrund der Lage oder gezielter Maßnahmen wesentliche 
Beeinträchtigungen für den Hochwasserabfluss vermieden 
werden.
G 6.3-11 Naturnahe Gewässerentwicklung dient dem 
dezentralen Hochwasserrückhalt und ist grundsätzlich mit 
Zielen des vorbeugenden Hochwasserschutzes vereinbar. 
Wo dies mit einem verträglichen Aufwand möglich ist, 
ist die naturnahe Fließgewässerentwicklung technischen 
Hochwasserschutzmaßnahmen vorzuziehen.

Regionalplan Allgäu (RPV Allgäu 2007: 8)
2.3.2.11 (Z) Die Flusstäler des Voralpenlandes, insbesondere 
des Lechs, der Wertach und der Iller, sollen in ihrer Funk-
tion als wichtige Lebensräume und Biotopverbundachsen 
gestärkt werden, soweit dies aus Gründen des Hochwasser-
schutzes möglich ist. Dabei sollen die naturnahen Bereiche 
erhalten, die Durchgängigkeit verbessert und die Fließge-
wässerdynamik gefördert werden. Von besonderer Bedeu-
tung sind auch die Hangbereiche der genannten Flüsse mit 
ihrer Standortvielfalt.

Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien  
(RPV Oberlausitz-Niederschlesien 2010: 11 f.) 

Z 4.1.1.2 Es ist darauf hinzuwirken, dass auf den als Ackerland 
genutzten Flächen in den „Gebieten mit hoher Wasserero-
sionsrate“ durch Maßnahmen des ackerbaulichen Boden-
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schutzes (z. B. konservierende Bodenbearbeitung) und/oder 
zur Untergliederung der Flächen- und Schlagstrukturen 
mit Grünland, Heckenstrukturen oder Wald eine wirksame 
Erosionsminderung erfolgt. Für alle Nutzungen in diesen 
Gebieten, die eine Verstärkung der flächen- oder linienhaften 
Bodenerosion und des Oberflächenabflusses bewirken (z. B. 
Verkehrs- und Bewirtschaftungswege und deren Ränder, 
Abfahrtskilauf, intensive Weidewirtschaft), sind geeignete Ero-
sionsschutz- und abflussmindernde Maßnahmen zu ergreifen. 

Z 4.1.2.2 In den ausgewiesenen Gebieten zur Erhaltung und 
Verbesserung des Wasserrückhaltes ist das natürliche Was-
serversickerungs- und Wasserrückhaltevermögen durch
• Aufforstung und angepasste land- und forstwirtschaft-

liche Nutzung,
• weitgehende Bewahrung von Freiflächen außerhalb der 

Flussauen,
• weitgehende Entsiegelung ungenutzter Brachflächen,

• Optimierung der Regenwasserbewirtschaftung durch 
Versickerung und dezentralen Rückhalt

besonders in den besiedelten Bereichen im ländlichen 
Raum des Oberlausitzer Berglandes und des Zittauer  
Gebirges zu erhalten und zu verbessern.

Regionaler Entwicklungsplan Magdeburg  
(RPG Magdeburg 2006: 43 f., 70 (Begründungsteil)) 

G 6.3.8. […] In den Hochwasserentstehungsgebieten, die 
durch starke Abflusskonzentrationen oder durch Starknie-
derschläge gekennzeichnet sind, müssen vorrangig alle 
Maßnahmen vermieden werden, durch die Hochwasserab-
flüsse erhöht und beschleunigt sowie das Gefährdungspo-
tential vergrößert werden (Flächenversiegelung, Bebauung 
der Flusstäler und anderes). 

Begründung zu 5.7.6.1 Z: Durch die Festlegung von Vorbe-
haltsgebieten für die Wiederbewaldung soll die Erhöhung 

Abbildung 30: Karte Landschaftspflege, -sanierung und -entwicklung 
zum Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien, Ausschnitt 

Quelle: RPV Oberlausitz-Niederschlesien 2009
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des Waldanteils erreicht werden und der Forstwirtschaft 
als bedeutendem Nutzer des ländlichen Raumes neben 
der Landwirtschaft Rechnung getragen und gestärkt 
werden. Weiterhin soll die Versorgung der Region mit dem 
nachwachsenden Rohstoff Holz aus regionalen Beständen 
gewährleistet werden. 
Erläuterung: Spezielle Gründe für eine Wiederbewaldung 
sind unter anderem die Schaffung geschlossener Wald-
strukturen wegen Immissions-/Windeinwirkung bei vor-
handenem Wald, Schutz von erosionsgefährdeten Flächen, 
Rekultivierung von durch Bergbau geschädigten Flächen 
und Ausweitung von Waldinseln.

Regionalplan-Entwurf Leipzig-Westsachsen 2017  
(RPV Leipzig-Westsachsen 2015: 69, 80) 

Z 4.1.2.23 In den „Gebieten zur Erhaltung und Verbesse-
rung des Wasserrückhalts“ sind Beeinträchtigungen des 
Wasserrückhaltevermögens durch großflächige Bodenver-
siegelungen, die Beseitigung abflussdämmender Vegetati-
onsbestände, nutzungsbedingte Bodenverdichtungen und 
Verringerung des natürlichen Retentionsraums der Fließge-
wässer zu unterlassen oder zu vermeiden. Nutzungen und 
Maßnahmen, die eine Erhöhung des Wasserrückhaltevermö-
gens in diesen Gebieten begünstigen, sind zu befördern.
Erläuterung: „Gebiete zur Erhaltung und Verbesserung des 
Wasserrückhalts“
Handlungsauftrag LEP: Nach Z 4.1.2.7 sind in den 
Regionalplänen Gebiete, die aufgrund potenziell starker 
Oberflächenabflüsse eine Erhaltung und Verbesserung 
der Wasserrückhaltung besonders erfordern, als „Bereiche 
der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen“ 
festzulegen. Diese Festlegung ist durch weitere Festlegun-
gen, die auch der Wasserrückhaltung dienen, wie Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete Waldmehrung, zum Schutz des 
vorhandenen Waldes oder Arten- und Biotopschutz sowie 
Regionale Grünzüge, zu ergänzen. [...]

Z 4.2.2.4 Aufforstungen in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 
Waldmehrung sind standort- und funktionsgerecht, klima-
wandelangepasst und naturnah vorzunehmen. 
Hinweis: Zu den Festlegungskriterien zählen u. a. Gebiete 
mit geringem bzw. sehr geringem Retentionsvermögen.

Regionalplan-Entwurf Oberes Elbtal/Osterzgebirge (RPV 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Arbeitsstand 27. 6. 2017: 96 ff.) 

Z 4.1.4.1 In den Gebieten zur Verbesserung des Wasser-
rückhalts ist auf die Erhaltung bzw. die Verbesserung des 
natürlichen Wasserversickerungs- und Wasserrückhalte-
vermögens hinzuwirken.
Begründung: Fachliche Grundlage für die Festlegung sind 
die potenziellen Hochwasserentstehungsgebiete, die vom 
Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie ermittelt wurden. Flächen, die bereits wasserrecht-
lich als Hochwasserentstehungsgebiete festgesetzt sind, 
wurden im Regionalplan nicht als Gebiete zu Verbesserung 
des Wasserrückhalts festgelegt.

Regionalplan Regionalverband Mittlerer Oberrhein 
(RVMO 2006: 119)

G (9) In baulich genutzten Bereichen sollen
• Bodenversiegelungen und damit Vergrößerungen des 

Oberflächenwasserabflusses z. B. durch flächensparendes 
Bauen vermieden werden,

• die Versickerung von Niederschlägen z. B. durch Flä-
chenentsiegelung und andere geeignete Maßnahmen 
gefördert werden,

• bauliche Maßnahmen auf die hydrologischen und hyd-
raulischen Gegebenheiten des jeweiligen Gewässerein-
zugsgebietes ausgerichtet werden.

Strategien und Instrumente der Raum-
planung – Vorschläge für Plansätze

Nach Auffassung der MKRO (MKRO 2013: 15) können 
aufgrund der räumlichen Dimension des Wasserrückhalts 
in der Fläche verschiedene freiraumbezogene Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete mit unterschiedlichen Zweckbestimmun-
gen kombiniert werden. Mit Einführung des § 78 d Hochwas-
serentstehungsgebiete in der Novelle des WHG 2017 wurden 
dabei grundsätzlich Regelungen zum Wasserrückhalt ge- 
troffen. Bei § 78 d Abs. 6 WHG besteht jedoch lediglich eine 
Berücksichtigungspflicht, sodass auch eine raumordnerische 
Regelung weiterhin Bestand hat. Dabei lässt sich grundsätz-
lich zwischen raumplanerischen Regelungen, die sich primär 
auf den Wasserrückhalt in der Fläche beziehen, und Festle-
gungen, die in ihrer sekundären Zielrichtungen (auch) dem 
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Regelungen mit primärer Zielrichtung Wasserrückhalt in der Fläche finden sich in regionalen Raumordnungsplänen 
aktuell als Ziel- wie auch als Grundsatzformulierung:

P

Begründung: Regelungen mit Zielcharakter zum Wasserrückhalt in der Fläche können dann auf Bedenken stoßen, wenn, wie im Sächsi-
schen Wassergesetz (SächsWG 2016), eine wasserrechtliche Sicherung von „Hochwasserentstehungsgebieten“ durch die Wasserbehörden 
erfolgt ist. Die Regelungen der Wasserwirtschaft wirken auf private Landnutzer und im Genehmigungsprozess und mithin direkt auf die 
Vorhabenebene. Insofern hätte eine zusätzliche regionalplanerische Festlegung eher deklaratorischen Charakter. Da nach § 78 d Abs. 6 
WHG lediglich eine Berücksichtigungspflicht besteht, haben Vorranggebiete darüber hinaus eine zusätzliche Steuerungswirkung. Jedoch 
können auch komplementäre Festlegungen von Wasserwirtschaft und Raumplanung sinnvoll sein: Die Zielfestlegungen zu Gebieten zur 
Verbesserung des Wasserrückhalts im Regionalplan-Entwurf Oberes Elbtal/Osterzgebirge (2017) beziehen sich in ihrer Flächenkulisse auf 
diejenigen Bereiche, die bislang noch nicht vonseiten der Wasserwirtschaft als „Hochwasserentstehungsgebiete“ festgesetzt wurden. Dies 
erscheint im Sinne einer vorsorglichen raumordnerischen Regelung sinnvoll. 

Eine Konkretisierung der zu fördernden Maßnahmen, wie die Anpassung der Raumnutzungen, v. a. der Landwirtschaft, die Renaturierung 
kleinerer Fließgewässer, eine gezielte Aufforstung besonders erosionsgefährdeter Bereiche und die Förderung von Entsiegelung und Versi-
ckerung im bebauten Bereich, kann entsprechend der regionalen Situation vorgenommen werden.

(Z) Gebiete zur Verbesserung des Wasserrückhalts: In Hochwasserentstehungsgebieten mit potenziell starkem Ober-
flächenabfluss ist auf die Erhaltung und Verbesserung des natürlichen Wasserrückhaltevermögens hinzuwirken. In 
diesen Gebieten sind alle Maßnahmen zu vermeiden, die den oberflächlichen Wasserabfluss erhöhen und beschleu-
nigen; hierzu zählen insbesondere das Beseitigen von abflusshemmenden Gehölzstrukturen, die Begradigung von 
Fließgewässern und die Verringerung des natürlichen Retentionsraums, eine nicht angepasste landwirtschaftliche 
Nutzung sowie die Versiegelung und Bebauung von Flächen. 
Für Raumnutzungen, die den Oberflächenabfluss erheblich verstärken, sind geeignete Erosionsschutz- und abfluss-
mindernde Maßnahmen zu ergreifen. Raumnutzungen und Maßnahmen, die den Wasserrückhalt steigern und den 
Erosionsschutz erhöhen, sind zu fördern. 

Regelungen, die den Wasserrückhalt in der Fläche als Sekundärziele integrieren, betreffen unterschiedliche Festlegungen:  
(Hier können die bestehenden Plansätze – gekennzeichnet durch „[…]“ – um Hinweise zum Wasserrückhalt ergänzt werden.)

P

Begründung: Waldflächen besitzen ein hohes Wasserrückhaltevermögen und wirken erosionsmindernd. Deshalb kann es in Regionen mit 
geringem Waldanteil oder spezifischen topografischen Herausforderungen (wie Hoch- und Mittelgebirge und deren Vorland) sinnvoll sein, 
hierzu im Regionalplan Regelungen vorzusehen. Dies gilt vor allem in Bundesländern, in denen die Regionalplanung gleichzeitig die forstli-
che Rahmenplanung darstellt. Voraussetzung für eine Zielfestlegung ist eine räumlich bestimmte Gebietsabgrenzung; dazu ist in der Regel 
ein Fachbeitrag der Forstwirtschaft, der die Gebietskulissen fachlich herleitet und begründet, erforderlich.

(Z oder G) Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Waldmehrung/Aufforstung: [...] Die Waldmehrung/Aufforstung in 
Hochwasserentstehungsgebieten, insbesondere solchen mit potenziell starkem Oberflächenabfluss und starker 
Erosionsgefährdung, ist zu fördern. Dies betrifft auch Auen und Gerinne, sofern die Entwicklung/Aufforstung von 
Auwald grundsätzlich positive Auswirkungen auf das Hochwassergeschehen hat.

P

Begründung: Die Zielrichtung von Naturschutz sowie Arten- und Biotopschutz ist oftmals kongruent zu denen der Hochwasservorsorge. 
Insofern ist eine Qualifizierung der Ziele bzw. Grundsätze in Bereichen mit potenziell starkem Oberflächenabfluss und starker Erosionsgefähr-
dung im Hinblick auf das Wasserrückhaltevermögen und den Erosionsschutz sinnvoll. Die Maßnahmen können regionsspezifisch konkretisiert 
werden; dabei ist darauf zu achten, dass diese den Primärzielen nicht widersprechen.

(Z oder G) Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Naturschutz/Arten- und Biotopschutz: […] In Bereichen mit po-
tenziell starkem Oberflächenabfluss und starker Erosionsgefährdung ist durch eine angepasste landwirtschaftliche 
Nutzung, die den Zielen des Naturschutzes/Arten- und Biotopschutzes dient, darauf hinzuwirken, dass zudem das 
Wasserrückhaltevermögen und der Erosionsschutz verbessert werden. In diesen Bereichen sind Renaturierungsmaß-
nahmen an Fließgewässern und die Entwicklung von abflusshemmenden Brachen und Waldflächen, sofern sie die 
Ziele des Naturschutzes/Arten- und Biotopschutzes unterstützen, gezielt zu fördern.
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P

Begründung: Auch bei einem Vorrang für landwirtschaftliche Nutzungen können prinzipiell Regelungen ergehen, die sich auf die Situati-
onsgebundenheit des Grundeigentums beziehen (Art. 14 Abs. 2 GG). Situationsgebundenheit bedeutet, dass alle Arten der Nutzung eines 
Grundstücks der jeweiligen Lage und Situation des Grundstücks entsprechen müssen. Aus der Grundstückssituation können sich bestimm-
te Beschränkungen der Rechte des Eigentümers ergeben (Jarass/Pieroth 2016). Im konkreten Fall sind dies Erosionsschutzerfordernisse. 

Die MKRO gibt zu bedenken, dass über die bestehenden raumordnerischen Instrumente eine Beeinflussung von Landnutzern, vor allem 
der Landwirtschaft, in Bezug auf eine Anpassung ihrer Bewirtschaftungsform und -intensität kaum möglich ist, da die Instrumente der 
Raumordnung hier keine Bindungswirkung entfalten können. Aus diesem Grund empfiehlt die MKRO, diese Festsetzungen im Rahmen 
von Förderprogrammen umzusetzen und Finanzmittel gezielt auf besonders gefährdete Gebiete zu lenken. Gleichzeitig eröffnet sich ein 
Handlungsschwerpunkt für die Regionalentwicklung, die im Dialog mit betroffenen Akteuren und der Regionalplanung Akzente setzen 
könnte (MKRO 2013: 15 f.).

(Z oder G) Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft: […] In Bereichen mit potenziell starkem Oberflä-
chenabfluss und starker Erosionsgefährdung ist durch eine angepasste landwirtschaftliche Nutzung darauf hinzu-
wirken, dass das Wasserrückhaltevermögen und der Erosionsschutz verbessert werden. Geeignete Maßnahmen sind 
u. a. das Anpflanzen von Gehölzen zur Gliederung der Landwirtschaftsflächen, die Umwandlung von Ackerflächen in 
Grünland oder eine Verringerung von Bodenverdichtung im Rahmen der maschinellen Bearbeitung.

P

Begründung: Grünzüge und Grünzäsuren dienen der raumordnerischen, multifunktionalen Freiraumsicherung, in der Regel im Zusammen-
hang mit Siedlungen bzw. Ballungsräumen. Regionale Grünzuge übernehmen wichtige ökologische Funktionen und dienen der Erholungs-
nutzung. Grünzäsuren sind kleinräumiger und können siedlungsnahe Erholungsfunktionen sicherstellen bzw. Siedlungsgebiete gliedern. 

Grünzüge und Grünzäsuren haben Zielcharakter und sichern die Flächen u. a. vor Inanspruchnahme durch Siedlungserweiterungen. Die 
ökologischen Funktionen werden zunehmend ausdifferenziert und beziehen nicht nur Aspekte des Arten- und Biotopschutzes, sondern 
auch des Bodenschutzes oder der Klimaanpassung ein. Die Belange des Wasserrückhalts in der Fläche lassen sich in diese Zielkategorie gut 
integrieren. Die ARGE BAU (2016: 6 f.) weist explizit auf die Ausgestaltung von Gewässerauen hin: Hier kann durch Renaturierungsmaßnah-
men und Auwaldentwicklung in besonderem Maße auf einen verzögerten Wasserabfluss hingewirkt werden. Solche Maßnahmen können 
am Ort des Rückstaus höhere Wasserstände bewirken und bedürfen deshalb einer einzelfallbezogenen Bewertung. 

Die Belange des Wasserrückhalts in der Fläche können einerseits zur Qualifizierung der Flächenkategorie beitragen, unter Umständen aber 
auch den Flächenumgriff definieren, beispielsweise wenn ein Gerinne zwischen zwei Siedlungsgebieten als Grünzäsur gesichert wird.

(Z) Grünzüge und Grünzäsuren: […] In den festgesetzten Grünzügen und Grünzäsuren sind in Bereichen mit poten-
ziell starkem Oberflächenabfluss und starker Erosionsgefährdung das Wasserrückhaltevermögen und der Erosions-
schutz zu verbessern. Geeignete Maßnahmen sind in erster Linie Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern, 
eine angepasste landwirtschaftliche Nutzung und, sofern sie nicht sonstigen Zielen widersprechen, die Entwicklung 
von abflusshemmenden Brachen und Waldflächen.

P

Begründung: Aufgrund der kumulativen Wirkung von Versiegelung auf das Hochwassergeschehen, insbesondere in kleinräumigen, stark 
besiedelten Einzugsgebieten, kann eine raumordnerische Regelung zum Rückhalt von Niederschlagswasser in Siedlungsbereichen sinnvoll sein. 
Auch wenn § 55 Abs. 2 WHG hier bereits eine weitreichende Regelung trifft, empfiehlt die ARGE BAU (2016) auch für den Wasserrückhalt in 
Siedlungsbereichen Grundsätze auszuweisen, wobei diese aus Gründen der Maßstäblichkeit normalerweise nicht als Flächen oder Maßnahmen 
dargestellt werden. Die „Umsetzung in planerische Festlegungen zur Versickerung und Bewirtschaftung von Niederschlagswasser müsste im 
Rahmen der Bauleitplanung, durch wasserwirtschaftliche Pläne oder durch Satzungen nach Landesrecht erfolgen“ (ebd.: 7).

(Z oder G) In baulich genutzten Bereichen, die aufgrund ihrer räumlichen Lage einen besonderen Einfluss auf das 
Abfluss- und Hochwassergeschehen nehmen, soll eine Versickerung von Niederschlagswasser gefördert werden. 
Dies kann u. a. durch Flächenentsiegelung, gezielte Rückhalte- und Versickerungsmaßnahmen oder flächensparen-
des Bauen erzielt werden.
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Wasserrückhalt in der Fläche dienen, unterscheiden. Dies be-
trifft in erster Linie Festlegungen zu Natur und Landschaft, 
zum Freiraumschutz oder zur Land- und Forstwirtschaft. 
Hier lassen sich multifunktionale Effekte erzielen und die 
Belange des Wasserrückhalts integrieren. In Bezug auf den 
räumlichen Umgriff zielen raumordnerische Festlegungen 
einerseits auf Gewässerauen und Überschwemmungsberei-
che, um den Wasserabfluss in den Abflussbahnen zu verzö-
gern. Andererseits kann der Wasserrückhalt auch außerhalb 
dieser Bereiche ein Erfordernis darstellen, weshalb aus Sicht 
der Regionalplanung auf eine Änderung oder Anpassung der 
Raumnutzungen hingewirkt werden soll.

Schnittstellen zur Wasserwirtschaft

Mit der Novelle des WHG (§ 78 d) wurde 2017 bundesweit 
eine neue wasserwirtschaftliche Gebietskategorie einge-
führt, die bereits in § 76 Sächsisches Wassergesetz etablier-
ten Hochwasserentstehungsgebiete. Nach diesem Vorbild 
kann nun mithilfe des Wasserrechts über Ge- und Verbote 
Einfluss auf die Landnutzer genommen werden. 

Die Regionalplanung kann vorsorglich (sofern eine Fest- 
setzung noch nicht erfolgt ist) oder ergänzend „Gebiete zur 
Erhaltung und Verbesserung des Wasserrückhalts“ auswei-
sen oder ergänzend zu Hochwasserentstehungsgebieten 
der Wasserwirtschaft „Gebiete zum Schutz des Oberbodens 
vor Wassererosion“ definieren (vgl. RPV Oberes Elbtal/Ost- 
erzgebirge 2013). 

Die Reichweite raumordnerischer Festlegungen zum Was-
serrückhalt wird gerade dann als hoch eingeschätzt, wenn 
diese sich „auf eine fachlich abgegrenzte Kulisse von Gebie-
ten beziehen können, in denen auf Grund ihrer Gebietspa-
rameter (Topografie, Morphologie, Boden, Flächennutzung 
etc.) bei Starkniederschlägen oder bei Schneeschmelze in 
kurzer Zeit starke oberirdische Abflüsse auftreten können“ 
(MKRO 2013: 15).

Fachliche Grundlagen werden dabei nicht über die Datener-
hebung im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements er-
stellt, können jedoch grundsätzlich von der Wasserwirtschaft 
bereitgestellt bzw. erarbeitet werden. Jedoch kann auch die 
Raumordnung entsprechende Flächen identifizieren (vgl. 
KlimaFIT-Projekt, RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2013).

Spezifische Hinweise für die unter- 
schiedlichen Flusseinzugsgebiete

Der Wasserrückhalt in der Fläche und dessen Auswirkung 
auf das Hochwassergeschehen müssen in den Flusseinzugs-
gebieten in Abhängigkeit von Größe und Form der Einzugs-
gebiete, von Topografie und Bodenarten sowie von Bewuchs 
und Bewirtschaftung räumlich differenziert betrachtet 
werden (Bayerische Landesamt für Wasserwirtschaft 2004: 
23 ff.; Allianz Umweltstiftung 2014: 11). Bewegtes Gelände 
bzw. ein großes Gefälle führen zu einem schnellen Oberflä-
chenabfluss. Geländesenken und Mulden speichern dagegen 
Wassermengen. Ein hohes Grünvolumen, mächtige Boden-
schichten und Bodenarten mit hoher Speicherkapazität 
verzögern den Abfluss deutlich. Über die Bewirtschaftung 
sind diese Faktoren beeinflussbar – in positiver wie auch 
in negativer Hinsicht. Aufgrund der bei Extremereignissen 
anfallenden großen Wassermengen ist die Speicherwirkung 
des Muldenrückhalts oder die Retentionswirkung von Be-
wuchs und Boden nur begrenzt. Die Mulden werden schnell 
gefüllt, der Boden wassergesättigt, sodass die Rückhaltewir-
kung nur in der Anfangsphase wirksam ist. 

Auch Form und Größe des Einzugsgebiets zeigen Wirkung. 
Bei runden Einzugsgebieten strömt das Wasser gleichzeitig 
zusammen und führt zu kurzen, steilen Abflusswellen – im 
Gegensatz zu langgestreckten Einzugsgebieten mit flache-
ren und längeren Abflusswellen (Bayerisches Landesamt für 
Wasserwirtschaft 2004). Bei langen Fließgewässern mit brei-
ten Talauen treten ebenfalls eher langsamere und flachere 
Abflusswellen auf. Bei einer hohen Anzahl von Zuflüssen 
können sich die Abflusswellen überlagern und zu einer 
Verschärfung der Hochwassersituation führen. 

Rhein, Elbe und Donau weisen (auch in Deutschland) große 
Einzugsgebiete mit vielen Zuflüssen auf, ebenso die Oder, 
deren Einzugsgebiet jedoch nur zu geringen Anteilen auf 
deutschem Territorium liegt. Für den Wasserrückhalt stehen 
hier grundsätzlich großflächige Potenziale zur Verfügung. 
Weser und insbesondere Ems besitzen wesentlich kleinere 
Umgriffe. Rhein und Donau werden deutlich stärker durch 
Alpen, Alpenvorland und Mittelgebirge beeinflusst als ande-
re Fließgewässer. Trotz geringer Flächenpotenziale kann ein 
optimierter Wasserrückhalt in der Fläche auch hier zumin-
dest zu einer Verzögerung der Abflusswellen beitragen. 
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3.2.5 Handlungsschwerpunkt  
„Sicherung potenzieller 
Standorte für Hochwasser-
schutzmaßnahmen“ 

Hintergrund

Den Flutkatastrophen der vergangenen Dekaden hielten 
viele Einrichtungen des technischen Hochwasserschutzes 
nicht stand. Zum einen wurde die Bemessungsgrenze vieler 
Bauwerke überschritten, zum anderen kam es vermehrt zu 
Deichbrüchen und damit zur Überflutung weiter Teile des 
Hinterlandes. 2002 brachen alleine entlang der Elbe (ohne 
Nebenflüsse) 21 Deiche (BfG 23. 6. 2017). Zwar kann das 
Versagen von Einrichtungen des technischen Hochwasser-
schutzes für die Unterlieger eine deutliche Reduktion der 
Gefahrenlage bedeuten, wie beispielsweise der Deichbruch 
an der Elbe bei Fischbeck/Tangermünde am 10. Juni 2013. 
In der Regel sind die Schäden für Anlieger und Unterlieger 
jedoch enorm.

Die Hochwasserereignisse 2013 gaben deshalb Anlass, ein 
Nationales Hochwasserschutzprogramm (NHWSP) zu 
starten (BMUB 20. 6. 2017). Ziel ist eine beschleunigte Um-
setzung prioritärer, überregional wirkender Maßnahmen 
des vorbeugenden Hochwasserschutzes. Es geht in erster 
Linie darum, den Flüssen mehr Raum zu geben, u. a. durch 
Deichrückverlegungen, neue Polder oder Hochwasserrück-
haltebecken. Zudem sieht das Programm Deichertüchti-
gungen vor. Das Nationale Hochwasserschutzprogramm 
stärkt den Solidaritätsgedanken zwischen Ober- und 
Unterliegern, da vor allem die Maßnahmen priorisiert 
werden, die eine großräumige Wirksamkeit im Flussgebiet 
entfalten. 

Einrichtungen des technischen Hochwasserschutzes sind 
kosten- und oftmals flächenintensiv. Sie stehen in Konkur-
renz zu anderen Nutzungsansprüchen. Aus diesem Grund 
ist eine vorsorgliche Sicherung von Flächen sinnvoll, die 
vonseiten der Wasserwirtschaft als Standorte für Maßnah-
men des technischen Hochwasserschutzes identifiziert 
werden.

Zielsetzungen

Die MKRO räumt zwar der Sicherung natürlicher Retenti-
onsräume und deren Rückgewinnung Vorrang ein (MKRO 
2000, 2013), allerdings kann in den Raumordnungsplänen 
eine Sicherung von „Standorten für Hochwasserschutz-
maßnahmen, wie sie sich künftig aus den Risikomanage-
mentplänen gemäß § 75 WHG ergeben“, vorgesehen werden 
(MKRO 2013: 16). 

Z Ziele des Handlungsschwerpunkts  
„Sicherung potenzieller Standorte  
für Hochwasserschutzmaßnahmen“  
(MKRO 2013; ARGE BAU 2016) 

y Vorsorgliche raumordnerische Sicherung von Standorten für 
Hochwasserschutzmaßnahmen durch Vorrang- oder Vorbe-
haltsgebiete zum Schutz von Siedlungen und kritischen Inf-
rastrukturen (v. a. Maßnahmen des technischen Hochwasser-
schutzes, wie Talsperren oder Hochwasserrückhaltebecken)

Planungspraxis

Von den im Rahmen des MORO ausgewerteten regionalen 
Raumordnungsplänen beziehen sich 71 % mit textlichen 
Festlegungen auf diesem Handlungsschwerpunkt, 56 % mit 
zeichnerischen Darstellungen. Nachfolgend verdeutlichen 
Planbeispiele die Regelungszusammenhänge, auch in den 
Küstenbereichen.

Regionalplan Detmold, Teilabschnitt Oberbereich  
Bielefeld (Bezirksregierung Detmold 2007: 61)

Ziel 4 (in Kap. 4.3 Retentionsräume/Hochwasserschutz) 
Für besonders schutzbedürftige bauliche Anlagen ist der 
Bau von Hochwasserschutzanlagen (z. B. Rückhaltebecken, 
Dämme) für das bestehende nicht zu beseitigende Schadens- 
potential geboten.

Regionales Raumordnungsprogramm 2013  
Landkreis Stade (Landkreis Stade 2015: 44 f.)

Z 02 (in Kap. 3.2.4.3 Küsten- und Hochwasserschutz) Die 
Gebiete hinter den bestehenden Deichlinien von Elbe, Oste, 
Schwinge, Lühe und Este sind vor Schäden durch Sturmflu-
ten und Hochwasser vorrangig zu schützen. […] 
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Abbildung 31: Zeichnerische Darstellung zum  
Regionalen Raumordnungsprogramm 2013  
Landkreis Stade, Ausschnitt 

Quelle: Landkreis Stade 2015

Die Funktion der Hauptdeichlinie ist durch die ständige 
Unterhaltung und Anpassung der Deiche, Sperrwerke und 
Siele an den neusten Erkenntnisstand zu gewährleisten. Die 
Hauptdeiche sowie die gewidmeten Deiche der 2. Deichlinie 
und die Schutzdeiche hinter Sperrwerken sind zu erhalten 
und zu schützen. […] In den durch seltene Hochwasserereig-
nisse gefährdeten Siedlungsbereichen ist der Hochwasser-
schutz auch durch technische Hochwasserschutzmaßnah-
men zu gewährleisten.

Strategien und Instrumente der Raum-
planung – Vorschläge für Plansätze

Der Schutz durch Einrichtungen des technischen Hoch-
wasserschutzes richtet sich im Wesentlichen an den 
gefährdeten Siedlungslagen aus. In Zukunft sollte der 

Fokus zudem auf kritische Infrastrukturen gelegt werden, 
insbesondere auf solche, die großräumige und systemische 
Bedeutung besitzen (s. Kap. 1.3). Das Nationale Hochwas-
serschutzprogramm trägt dazu bei, die großräumigen Aus-
wirkungen von Flutkatastrophen in den Blick zu nehmen 
und Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes auf 
Basis der Wirksamkeit für das gesamte Flusseinzugsgebiet 
zu priorisieren.

P (Z) Im Bereich von Vorrangstandorten für Maß-
nahmen des technischen Hochwasserschutzes 
sind Raumnutzungen oder Raumfunktionen, die 
diesen Maßnahmen entgegenstehen, unzulässig. 

Begründung: Die Flächensicherung für Maßnahmen des tech-
nischen Hochwasserschutzes ist dann vorrangig zu betreiben, 
wenn aus wasserwirtschaftlicher Perspektive der Bedarf für den 
Standort dargestellt wird, dieser aber wasserrechtlich noch nicht 
gesichert und damit vor der Beanspruchung durch dem wasser- 
wirtschaftlichen Zweck entgegenstehende Raumnutzungen oder 
-funktionen geschützt wurde. Auf eine Integration der Standorte 
in den räumlichen Kontext im Sinne einer nachhaltigen Raum-
entwicklung ist zu achten.

Schnittstellen zur Wasserwirtschaft

Der technische Hochwasserschutz ist Aufgabe der Wasser-
wirtschaft, die entsprechende Planungen liefert, sofern eine 
vorsorgliche raumordnerische Sicherung der Standorte 
erfolgen soll. 

Spezifische Hinweise für die unter- 
schiedlichen Flusseinzugsgebiete

In den großen Flusseinzugsgebieten von Rhein, Donau, 
Elbe und Oder sind auf das Flusseinzugsgebiet abgestimm-
te Maßnahmenkonzepte des technischen Hochwasser-
schutzes unerlässlich, um das Risiko vor allem für die Un-
terlieger zu minimieren. Insbesondere an Fließgewässern 
mit hohem Schadenspotenzial (prioritär: Rhein, Elbe und 
Donau) sollte die Raumordnung die wasserwirtschaftlich 
getragenen Schutzkonzepte durch eine aktive Flächenvor-
sorge unterstützen.
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3.3 Weitere Handlungs-
schwerpunkte aus der 
MORO-Studie 

3.3.1 Handlungsschwerpunkt 
„Siedlungsrückzug“

Hintergrund 

Raumordnung wie Bauleitplanung nehmen gegenwärtig 
lediglich auf die zukünftige Raumnutzung, nicht jedoch 
den baulichen Bestand oder die Vorbereitung und Reaktion 
auf ein Hochwasserereignis Einfluss (DKKV/Universität 
Potsdam 2015). Folglich greifen bisherige raumordnerische 
Festlegungen (bzw. bauleitplanerische Darstellungen oder 
Festsetzungen) alleine zu kurz. Aufgrund der Umsetzung 
des Trennungsgrundsatzes bremsen sie lediglich den weite-
ren Anstieg der Schadenspotenziale – eine Reduzierung des 
bereits bestehenden Risikos muss dagegen auf diese Weise 
zwangsläufig misslingen (Greiving 2009). Die Rolle der 
Raumplanung beim Wiederaufbau ist (auch international) 
schwach ausgeprägt (Sapountzaki et al. 2011, Glade/Grei-
ving 2011, Greiving et al. 2012).

Die Wirksamkeit des bisherigen raumplanerischen Risi-
komanagements bleibt demnach begrenzt, woran auch 
die jüngeren gesetzlichen Änderungen im WHG und ROG 
nichts geändert haben. Diese haben lediglich die Effektivi-
tät klassischer Ansätze zur Freihaltung von Überschwem-
mungsgebieten von baulichen Nutzungen gestärkt. So ist 
etwa über § 78 Abs. 1 WHG die Ausweisung neuer Bau-
gebiete in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach 
BauGB sowie die Errichtung oder Erweiterung baulicher 
Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB in festge- 
setzten Überschwemmungsgebieten untersagt. 

Somit ist es nicht verwunderlich, dass ein exponentielles 
Anwachsen der Hochwasserschäden in Deutschland zu be-
obachten ist. Die Akkumulation von Schadenspotenzialen in 
überschwemmungsgefährdeten Gebieten hinter Deichen, in 
Flussabschnitten ohne Deiche und an kleineren Gewässern, 
für die keine Überschwemmungsgebiete festgelegt sind, ist 

hier der zentrale Faktor, der maßgeblich zu den steigenden 
Schäden bei größeren und kleineren Hochwassern beige-
tragen hat (Barredo 2009; Burby et al. 2000; Kron et al. 2012; 
Merz et al. 2010; Wheater/Evens 2009). Gerade in Deutsch-
land hat die Raumplanung die Allokation verwundbarer 
Strukturen in gefährdeten Gebieten erst möglich gemacht 
(DKKV/Universität Potsdam 2015; Greiving 2002; Heiland 
2002; Seifert 2012). Mithin obliegt es der Raumplanung auch, 
den Rückbau dieser Strukturen planerisch zu steuern, um 
Hochwasserrisiken zu reduzieren. 

Grundsätzliche Strategien  
zum Siedlungsrückzug

Siedlungsrückzug aus überschwemmungsgefährdeten Be-
reichen ist im sogenannten „Risikokreislauf“ aus Vorsorge, 
Vorbereitung, Reaktion und Wiederaufbau (Pohl 2011) in 
zwei Phasen vorstellbar: 
1. Proaktiver Siedlungsrückzug findet unabhängig von 

einem Schadensereignis in der Vorsorgephase des Risi-
kokreislaufs statt, um Hochwasserrisiken präventiv zu 
reduzieren. Gleichwohl können zurückliegende Ereignis-
se ein Bewusstsein für die Thematik geweckt haben und 
den politischen Willensbildungsprozess beeinflussen. 

2. Reaktiver Siedlungsrückzug erfolgt unmittelbar nach 
einem Schadensereignis in der Wiederaufbauphase,  
wenn ohnehin erhebliche Teile der Bausubstanz 
geschädigt und Finanzmittel für den Wiederaufbau 
erforderlich sind.

Dabei folgt dieses Vorgehen der „Sendai Strategy for Disas-
ter Risk Reduction“ (UNISDR 2015: 12 f.), die auf „Enhan-
cing Disaster Preparedness for Effective Response”, also 
proaktives, und „Build Back Better in Recovery, Rehabilita-
tion and Reconstruction”, also reaktives Handeln, abzielt. 

Ansätze des geordneten Siedlungsrückzugs werden im 
Raumordnungsgesetz und im Baugesetzbuch nicht explizit 
erwähnt. Siedlungsrückzug kann jedoch mit Bezug auf die 
Regelungen zu den Kerninhalten für Raumordnungspläne 
gemäß § 13 Abs. 5 Nr. 1d ROG 2017 legitimiert werden. 
Danach sollen die Raumordnungspläne (der Länder) 
Festlegungen zur Raumstruktur enthalten, insbesondere zu 
Siedlungsentwicklungen. Diese können demnach grund-
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sätzlich auch Rückbau zum Gegenstand haben (Janssen et 
al. 2016). Innerhalb der Bauleitplanung kann Siedlungs-
rückzug ebenfalls betrieben werden, indem Flächenauswei-
sungsrechte im Rahmen eines Bebauungsplanänderungs- 
oder -aufhebungsverfahrens zurückgenommen werden 
(§ 1 Abs. 8 BauGB) bzw. Bebauungspläne mit dem Zweck 
der Nutzungsänderung für bisher baulich genutzte Flächen 
aufgestellt werden.

Siedlungsrückzug im Stadtumbau

Bestehende Ansätze für Siedlungsrückzug gehen im 
Wesentlichen auf den Stadtumbau sowie die planerische 
Steuerung des Braunkohlentagebaus zurück. Im Hochwas-
serrisikomanagement finden sich dagegen nur in Einzelfäl-
len entsprechende Ansätze (wie Röderau-Süd in Riesa), die 
zudem eher auf politischen Druck denn eine planerische 
Strategie zurückzuführen waren (Janssen et al. 2016: 76) 
oder vertraglich geregelt wurden. 

Der Bund und die Länder stellen in den Programmen der 
Städtebauförderung Finanzhilfen für Investitionen in die 
Erneuerung und Entwicklung der Städte und Gemeinden 
bereit. Bund und Länder sehen in der Städtebauförderung 
„eine wichtige struktur-, innen- und kommunalpolitische 
Aufgabe und im Sinne eines Leitprogramms ein zentrales 
Instrument der nachhaltigen Stadtentwicklung. [...] Bund 
und Länder stimmen darin überein, dass die Städtebauför-
derung ihren Beitrag zu Wachstum und damit Beschäfti-
gung leisten muss. Hierzu ist sie auf städtische und ländli-
che Räume mit erhöhten strukturellen Schwierigkeiten zu 
konzentrieren. Auf diese Weise wird die Attraktivität der 
Städte und Gemeinden als Wohn- und Wirtschaftsstandort 
gestärkt, die Schaffung und Erhaltung neuer Arbeitsplätze 
sowie die Integration vor Ort gefördert und ihre Zukunfts-
fähigkeit nachhaltig unterstützt“ (VV Städtebauförderung 
2016: 2). Für die Förderung des Siedlungsrückzugs kommt 
zuvörderst das Programm Stadtumbau in Betracht (vgl. 
§§ 171a ff. BauGB). § 171a Abs. 2 BauGB lautet: „Stadtum-
baumaßnahmen sind Maßnahmen, durch die in von er-
heblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen 
Gebieten Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städ-
tebaulicher Strukturen vorgenommen werden. Erhebliche 

städtebauliche Funktionsverluste liegen insbesondere vor, 
wenn ein dauerhaftes Überangebot an baulichen Anlagen 
für bestimmte Nutzungen, namentlich für Wohnzwecke, 
besteht oder zu erwarten ist, oder wenn die allgemeinen 
Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpas-
sung nicht erfüllt werden.“

Aufgrund der „oder“-Formulierung ist klar, dass eine Stadt-
umbaumaßnahme mit dem Ziel Klimaanpassung und damit 
u. a. Hochwasservorsorge möglich ist. Laut Präambel der Ver-
waltungsvereinbarung Städtebauförderung 2016 sollen „die 
Stadtquartiere […] unter Berücksichtigung des Klimaschutzes 
und der Klimaänderung an die Bedürfnisse der Bürgerinnen 
und Bürger angepasst werden, insbesondere der Familien 
bzw. der Haushalte mit Kindern und der älteren Menschen“.

Rückbau und Abriss von (Wohn-)Gebäuden erfolgen in 
der Regel mit dem Ziel, städtebaulich strukturrelevante 
Leerstände zu beseitigen. Oftmals schließt sich daran eine 
Gestaltung als Grün- oder Freifläche an, die wiederum 
einen Beitrag zur Klimaanpassung leisten kann. Langfristig 
nicht mehr benötigte Flächen werden durch Renaturierung 
und Rekultivierung dem Naturhaushalt wieder zugeführt, 
oft im Zusammenhang mit dem Rückbau von Gebäuden 
und mit der Zielsetzung, den Freiflächenanteil zu erhöhen. 
Ursächlich geht es bisher aber weniger um die Schaffung 
von Freiflächen, sondern um die Beseitigung von Woh-
nungsleerständen und die Aufwertung des Gebiets. In der 
Stadtentwicklung und vor allem der Städtebauförderung 
ist dieses Thema bisher nur in einzelnen Publikationen 
(Brenner 2014) reflektiert worden; systematisch auf Klima-
anpassung bezogene städtebauliche Entwicklungskonzepte 
sind in der Evaluierung der Stadtumbauprogramme West 
und Ost nicht vorzufinden (Buhtz et al. 2016: 228). 

Einzelne Beispiele, in denen ein Rückzug aus überschwem-
mungsgefährdeten Gebieten stattfand, gibt es aber durchaus. 
So wurde – als Teil der Landesgartenschau Thüringen 2015 
– im Rahmen des Stadtumbaus Ost eine Industriebrache in 
Schmalkalden zum „Westendpark“ entwickelt (2013–2014). 
Die Terrassierung ihres Südufers mit Sitzstufen verbesserte 
die Erlebbarkeit der Flusslage. Gleichzeitig wurde mit Mit-
teln der Städtebauförderung Retentionsraum geschaffen 
(Landesgartenschau Schmalkalden 10. 10. 2015). 
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Wesentlich für proaktive Strategien ist offenbar das Aus-
maß des Risikos, bestimmt durch die Gefahrenintensität 
und die Vulnerabilität der gefährdeten Landnutzungen. 
Ein Rückzug ist also umso eher legitimierbar, desto größer 
das Risiko ist. Eine andere Priorisierungsoption besteht 
in möglichen positiven Wechselwirkungen mit anderen 
planerischen Herausforderungen wie dem demografischen 
Wandel: Überschwemmungsgefährdete Siedlungslagen in 
Ortschaften, in denen aufgrund fortschreitender Schrump-
fungsprozesse die Wohnungsmärkte destabilisiert sind, 
bieten sich für den Rückbau besonders an. 

Soll Siedlungsrückzug im Rahmen der Städtebauförderung 
unterstützt werden, wäre dieser zum Gegenstand eines 
Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts zu 
machen (BMUB 2015). Eine Maßnahme innerhalb eines 
Städtebaufördergebiets wäre dann ein entsprechender 
Siedlungsrückzug, ggf. in Kombination mit einer baulichen 
Vorsorge gegenüber Hochwasser in den Teilen des Stadtum-
baugebiets, die nicht komplett zurückgebaut werden sollen. 
Argumentiert werden könnte hier mit städtebaulichen 
Funktionsverlusten, weil mangels Hochwasserschutz die 
allgemeinen Anforderungen an die Klimaanpassung nicht 
erfüllt werden. Flankiert würde die Absiedlung ggf. (so das 
Gebiet nicht ohnehin bereits Bestandteil eines Vorrangge-
biets für Hochwasservorsorge ist) durch eine Erweiterung 
des Vorranggebiets auf das Gebiet des Siedlungsrückzugs, 
um eine spätere bauleitplanerische Inanspruchnahme zu 
unterbinden. Zugleich würde die Gemeinde einen Bebau-
ungsplan aufstellen, der für das betroffene Areal eine nicht 
oder nicht vollständige bauliche Nutzung vorsieht, falls das 
Areal ansonsten über §  34 BauGB bebaubar wäre.

Das Planspiel zum Siedlungsrückzug  
im Rahmen des MORO

Um die Umsetzbarkeit von Siedlungsrückzug im Kontext 
der Stadtentwicklung zu erproben, fand am 27. September 
2016 ein Planspiel in Radebeul statt. Beteiligt waren Ak-
teure der Städte Pirna und Meißen, der Unteren Wasserbe-
hörden, des Regionalen Planungsverbands Oberes Elbtal/
Osterzgebirge sowie des Sächsischen Ministeriums des 
Innern (Landesplanung, Städtebauförderung und Oberste 
Denkmalschutzbehörde).

Planspiel Pirna „Stadtumbaugebiet  
Copitz – An der Brückmühle“

Das Gebiet „An der Brückmühle“ ist nahe der Wesenitz im 
Pirnaer Stadtteil Copitz gelegen. Die Fläche liegt in einem 
gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet und 
wird, abgesehen vom südöstlichen Gebietsrand, bei einem 
HQ50 mit einem spezifischen Abfluss von bis zu 0,5 m²/s 
überschwemmt. Bei einem HQ100 sind weite Teile des Ge-
biets Überschwemmungen mit einem spezifischen Abfluss 

Abbildung 32: Städtebaulicher Entwurfsvorschlag 
für das Stadtumbaugebiet „Copitz – An der Brück-
mühle“ (Planspiel Pirna) im Rahmen des MORO

Quelle: Eigene Darstellung
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von 0,5 bis 2 m²/s ausgesetzt. Auch das Randgebiet im Süd-
osten ist im Ereignisfall HQ100 von einem Hochwasser mit 
einem spezifischen Abfluss von bis zu 0,5 m²/s betroffen.

Trotz der noch ansässigen gewerblichen Betriebe ist die 
Fläche als mindergenutzt einzuschätzen. Die Bestands-
gebäude befinden sich in einem schlechten baulichen 
Zustand und sind nicht bzw. mangelhaft an die derzeitig 
herrschende Hochwassergefahr angepasst. Die aktuelle 
Situation ist deshalb sowohl aus Sicht der Klimaanpassung 
als auch aufgrund des baulichen Zustands als städtebauli-
cher Missstand zu betrachten, dessen Beseitigung grund-
sätzlich zu fördern ist. Eine Umstrukturierung des Gebiets 
bietet die Chance, die Gebäudeanordnung, -gestaltung und 
technische Gebäudeausstattung an die Hochwassergefahr 
anzupassen. Die Umstrukturierung des Gebiets und die 
Maßnahmen an den Gebäuden zur Hochwasseranpassung 
können durch das Programm „Stadtumbau Ost“ gefördert 
werden. Demzufolge liegt es nahe, das Plangebiet als Stadt-
umbaugebiet zu deklarieren.

Da die Gebäude auf der Fläche nicht vollständig vor 
Hochwasser geschützt werden können, liegt der Fokus der 
Planung auf der Schaffung neuer Retentionsräume sowie 
auf der Förderung privater baulicher Hochwasservorsorge. 
Maßnahmen zur hochwasserangepassten Bauweise fallen 
unter Maßnahmen zur Klimaanpassung, die nach § 171a 
BauGB bzw. nach 14.2.7 Verwaltungsvorschrift Städte-
bauliche Erneuerung (VwV StBauE) förderfähig sind. Die 

Bezuschussung privater Hochwasservorsorgemaßnahmen 
ist mit einem Stadtumbauvertrag möglich, der mit dem 
Privateigentümer geschlossen wird. Der Eigentümer steht 
somit vertraglich in der Verantwortung, Sanierungsmaß-
nahmen im Sinne des Stadtumbaus Ost durchzuführen. 
Denn nach VwV StBauE des Freistaats Sachsen kann die 
Gemeinde Fördermittel zusammen mit ihrem Eigenanteil 
auch für Kosten zuwendungsfähiger Einzelmaßnahmen 
verwenden, die ein Dritter, also beispielsweise ein Privat-
eigentümer, durchführt (Abschnitt 3.2 VwV StBauE). Die 
Förderung der Maßnahmen wird abschließend zwischen Ge-
meinde und Eigentümer durch Vereinbarung eines Kosten- 
erstattungsbetrags (§ 177 Abs. 4 BauGB) geregelt.

Planspiel Meißen „Stadtumbaugebiet  
Triebischvorstadt – Fährmannstraße“

Die Triebischvorstadt liegt im Innenstadtbereich Meißens 
südlich der Altstadt und ist von einer hohen baulichen 
Dichte geprägt. Der Stadtteil wird nordöstlich von der Elbe 
begrenzt und von der Triebisch durchflossen. Beide Ufer-
bereiche der Triebisch sind dicht bebaut, was bei Hochwas-
serereignissen ein erhöhtes Schadenspotenzial bedeutet. 
Zusätzlich zu den alljährlichen Überschwemmungen ist die 
Triebischvorstadt von einem Defizit an qualitativ hochwer-
tigen Grünflächen geprägt. Dies wirkt sich negativ auf das 
Mikroklima sowie auf die gesunden Lebens- und Arbeits-
verhältnisse aus.

Abbildung 33: Städtebaulicher Entwurfs-
vorschlag für das Stadtumbaugebiet 
„Triebischvorstadt – Fährmannstraße“ 
(Planspiel Meißen) im Rahmen des MORO

Quelle: Eigene Darstellung
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Die Gebäude in der Fährmannstraße, zu denen auch  
sieben Einzeldenkmale gehören, stehen ohne Pufferfläche  
direkt am Ufer der Triebisch. Mit den Jahren erfuhren die 
ufernahen Untergeschosse und Keller durch Hochwasser- 
ereignisse an Elbe und Triebisch eine Durchnässung und 
Schädigung; die meisten Gebäude stehen deshalb leer. Die 
Gebäude der Fährmannstraße weisen aufgrund der derzei-
tigen Umstände erhebliche (städte-)bauliche Mängel auf. 
Daraus kann ein städtebaulicher Funktionsverlust abge-
leitet werden, dessen Beseitigung grundsätzlich gefördert 
werden kann. Während nördlich der Triebisch die meisten 
Häuser bereits durch das Stadtumbauprogramm saniert 
worden sind, bedarf es für die Gebäude rechts der Triebisch 
einer klimaangepassten Sanierung. In einer Maßnahme der 
Städtebauförderung im Rahmen des Programms „Stadtum-
bau Ost“ soll der städtebauliche Funktionsverlust behoben 
werden, um damit die Anforderungen an den Klimaschutz 
und die Klimaanpassung zu erfüllen.

Ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan dieser 
Fläche wurde am 27. März 2013 gefasst, der u. a. mit einer 
Veränderungssperre einherging. Diese Veränderungssperre 
ist bis 2017 gültig, sodass die Ziele der Planung gesichert 
werden können. Der Bebauungsplan zielt auf die „Beseiti-
gung von städtebaulichen Missständen und soll einen Bei-
trag zum Klimaschutz durch Erweiterung des Retentions-
raums der Triebisch im Mündungsbereich zur Elbe leisten. 
Der Wohnwert der gesamten Triebischvorstadt kann durch 
eine gestaltete Uferpromenade mit Spiel- und Erholungs-
flächen entlang des Weges aufgewertet werden“.

Fazit aus den Planspielen

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass ein proaktiver Siedlungs-
rückzug grundsätzlich umsetzbar ist. Voraussetzung dafür 
ist, dass eine Förderfähigkeit im Rahmen des Stadtumbaus 
gegeben ist. Dafür sollte ein Stadtumbaukonzept vorliegen 
und ein städtebaulicher Funktionsverlust mit Klimaan-
passungserfordernissen begründet werden. Die zurückzu-
bauende Bausubstanz darf jedoch nicht denkmalgeschützt 
oder das Stadtbild prägend sein. Unter diesen Umständen 
ist eine finanzielle Förderung des Rückbaus über Mittel der 
Städtebauförderung möglich.

Die unmittelbare Verknüpfung mit dem Stadtumbau 
macht deutlich, dass sich die räumliche Dimension 
derartiger Rückzugsoptionen in der Regel unterhalb der 
Darstellungsschwelle in Regionalplänen bewegt und auf 
der Umsetzungsebene daher der Stadtentwicklung bzw. 
Bauleitplanung zuzurechnen ist. 

Die Rückzugsstrategien können sich dabei auf unterschied-
liche Ansätze beziehen:

 y einen vollständigen Rückzug aller Siedlungsflächen 
oder

 y einen gezielten Rückzug besonders gefährlicher (z. B. 
Anlagen der Energieerzeugung oder Abfallbehandlung) 
oder gefährdeter (z. B. sozialer Infrastruktur) Flächen-
nutzungen. Für verbleibende, weniger gefährdete 
Nutzungen gilt, dass in eine verbesserte Bauvorsorge 
investiert werden sollte.

Schließlich ist auch zu unterscheiden, wie der Wiederauf-
bau der verlagerten Nutzungen an anderer Stelle organi-
siert wird:

 y als Neuplanung ganzer Siedlungskörper in nicht ge-
fährdeten Bereichen, ggf. als Kombination proaktiver 
und reaktiver Strategien: Ein alternatives Siedlungs-
gebiet wird über Baurecht auf Zeit präventiv planreif 
gemacht. Die zu erfüllende Bedingung tritt mit der 
Katastrophe ein und der betroffene Siedlungskörper 
wird reaktiv verlagert.

 y als sogenannte „in-fill-relocation“ – ein Siedlungskör-
per wird nicht „on-site“ wiederaufgebaut, aber auch 
nicht komplett verlagert, sondern es werden gezielt In-
nenentwicklungspotenziale genutzt, um den Verlust an 
Wohnraum oder gewerblichen Flächen auszugleichen.

Dabei hat sich gezeigt, dass in aller Regel ein differenzierter 
Ansatz, bestehend aus einem Rückzug aus hochgefährdeten 
Teilen des jeweiligen Plangebiets in Kombination mit Bau-
vorsorgemaßnahmen in weniger gefährdeten Teilgebieten, 
realistisch ist. Dieser Ansatz ist auch aus Sicht der Wasser-
wirtschaftsbehörden genehmigungsfähig, die nach § 78 
WHG für die Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb 
des Überschwemmungsgebiets zuständig sind.
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Dessen ungeachtet kommt auch der Regionalplanung eine 
wichtige Funktion bei der Etablierung von Siedlungsrück-
zug als Handlungsalternative zu. Voraussetzung für die 
Zulässigkeit entsprechender Festlegungen ist die überört-
liche Wirksamkeit des Siedlungsrückzugs. Diese ergibt sich 
aus der Tatsache, dass nur ein überörtlich koordiniertes 
Hochwasserrisikomanagement zu einer Risikoreduzierung 
führen kann. In den textlichen Festlegungen des Regio-
nalplans sollte deshalb Sorge dafür getragen werden, dass 
insbesondere eine bauliche Wiederinanspruchnahme 
brachgefallener Flächen in überschwemmungsgefährde-
ten Bereichen unterbleibt. Wie dabei genau das Verhältnis 
zwischen Zielen und Grundsätzen aussehen sollte, hängt 
dann nicht nur vom planungspolitischen Willen der Betei-
ligten ab, sondern wird auch von der spezifischen Situation 
einer Region beeinflusst. So sind an der Elbe in Sachsen 
immer noch weite Teile des Siedlungsbereichs Bestand-
teil des Überschwemmungsgebiets, während am Rhein 
i. d. R. alle Siedlungsbereiche mindestens gegenüber dem 
HQ100 durch Deiche geschützt sind. Daneben wird auch die 
Gefährdungsintensität eine Rolle bei der Frage spielen, ob 
proaktiver Siedlungsrückzug in Ziel- oder Grundsatzquali-
tät im Regionalplan etabliert werden sollte. Besteht, wie an 
den Erzgebirgszuflüssen der Elbe der Fall, Gefahr für Leib 
und Leben aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeiten 
und des Geschiebetransports, ist diese Frage sicher anders 
zu beantworten als an der Elbe selbst.

Andere, im Rahmen des Planspiels nicht explizit behan-
delte Formen des Siedlungsrückzugs bleiben grundsätzlich 
möglich, wurden aber bisher nicht auf ihre Anwendbarkeit 
hin erprobt. Dies gilt sowohl für die Option, Siedlungsrück-
zug als Handlungsalternative im Rahmen des wasserwirt-
schaftlichen Hochwasserrisikomanagements zu etablieren, 
als auch für reaktiven Siedlungsrückzug im Nachgang einer 
Hochwasserkatastrophe.

Die ergänzenden Festlegungsvorschläge (Kursivstellung) 
auf der Folgeseite wurden im Kontext des Planspiels für die 
Fortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzge-
birge erarbeitet.

Schnittstellen zur Wasserwirtschaft

Die weiterführenden Plansätze stellen ergänzende Festle-
gungen der Raumordnung zur Minderung von Schadens- 
potenzialen dar, da vonseiten der Wasserwirtschaft nach 
§ 78 WHG zwar die Neuinanspruchnahme einer Fläche 
als Baugebiet abgelehnt werden kann, jedoch nicht die 
Wiederinanspruchnahme einer Brachfläche. Durch die 
ergänzenden Plansätze wird somit sichergestellt, dass dem 
Schutz von Leib und Leben auch bei einer Wiederinan-
spruchnahme einer Brachfläche Rechnung getragen wird. 

Im Rahmen des Planspiels wurde der diskutierte Ansatz, 
der zwischen einem Rückzug aus hochgefährdeten Teilen 
des jeweiligen Plangebiets und Bauvorsorgemaßnahmen 
in weniger gefährdeten Teilen differenziert, trotz der Lage 
innerhalb eines Überschwemmungsgebiets als genehmi-
gungsfähig im Sinne des WHG angesehen. 

Darüber hinaus bestünde die Möglichkeit, Siedlungsrück-
zug als grundsätzliche Handlungsalternative im Rahmen 
des wasserwirtschaftlichen Hochwasserrisikomanagements 
zu etablieren.
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P

Begründung: In der bisherigen Begründung zu diesem Ziel wird ausgeführt: „Damit die durch den Verlust von Abfluss- und Rückhalte-
räumen bereits eingetretene Verschärfung der Hochwassergefährdung wieder verringert werden kann, ist es zudem geboten, ehemalige 
Überschwemmungsflächen wiederherzustellen (Verbesserungsgebot).“ 

Insofern es sich bei brachgefallenen Siedlungsflächen um ehemalige Überschwemmungsflächen handelt, erfolgt mit der vorgeschlagenen 
Ergänzung eine Klarstellung im Sinne der erforderlichen sachlichen und räumlichen Bestimmbarkeit des Ziels, auch wenn dies in der Praxis 
nur Einzelfälle betrifft.

(Z) Vorranggebiete für Hochwasserabfluss und -rückhalt sind von Bebauung und von weiteren hochwasserunverträg-
lichen Nutzungen freizuhalten. Neue Hochwasserschutzanlagen werden von diesem Ziel nicht erfasst, da bereits was-
serrechtlich (§ 68 Abs. 1 WHG) sichergestellt ist, dass ihre Errichtung nicht zu einem Retentionsraumverlust führen darf. 
Die Errichtung von weiteren Anlagen der Infrastruktur, die funktionsbedingt in der Aue errichtet werden müssen, 
kann zugelassen werden, wenn der Wasserabfluss nicht wesentlich behindert und verloren gehender Rückhalteraum 
ausgeglichen wird. Die Wiederinanspruchnahme brachgefallener Flächen darf nur für hochwasserverträgliche Nutzungen 
erfolgen.

P

Begründung: Im bisherigen textlichen Teil des Regionalplanentwurfs wird mit diesem Grundsatz bereits ein Hinweis auf einen Siedlungs-
rückzug aus hochwassergefährdeten Gebieten gegeben, der sich insbesondere auf die weitere Entwicklung der „Vorranggebiete Anpassung 
an Hochwasser“ bezieht. Allerdings finden sich dazu in der Begründung keine weiteren Hinweise.

Insofern wird angeregt, in der Begründung einen Absatz zur Erläuterung der Zielsetzung einer wirklichen Reduzierung von Hochwasserri-
siken zu ergänzen: „Raumordnung wie Bauleitplanung nehmen gegenwärtig lediglich auf die zukünftige Raumnutzung, nicht jedoch den 
baulichen Bestand Einfluss. Folglich greifen die Festlegungen in den zuvor und nachfolgend genannten Zielen alleine zu kurz, da sie ledig-
lich den weiteren Anstieg der Schadenspotenziale bremsen – eine Reduzierung des bereits bestehenden Risikos muss dagegen auf diese 
Weise zwangsläufig misslingen. Daher wird mit diesem Grundsatz innerhalb der ‚Vorranggebiete Anpassung an Hochwasser‘ langfristig ein 
Rückzug von Siedlungsflächen zugunsten von hochwasserverträglichen Nutzungen wie Grünflächen angestrebt. Ein derartiger Rückzug 
bietet sich insbesondere beim Brachfallen von Siedlungsflächen an, indem auf eine bauliche Wiedernutzung verzichtet wird.“

(G) In Gemeinden mit der Gefahr von Flusshochwasser sollen die Ausweisung neuer Baugebiete und die Verdichtung 
bestehender Bauflächen außerhalb der Überschwemmungsbereiche und insbesondere außerhalb der Vorranggebiete 
Anpassung an Hochwasser (Gebiete mit Gefahr für Leib und Leben) erfolgen. In letzteren soll, soweit es die räumliche 
Situation in der betroffenen Kommune zulässt, langfristig ein Siedlungsrückzug zugunsten der Entwicklung von Grünflä-
chen stattfinden. Dies gilt insbesondere für die Wiedernutzung von Brachflächen.

P

Begründung: Bisher stellt die Begründung zu diesem Ziel nur auf Neuentwicklungen ab. Insofern handelt es sich bei der vorgeschlagenen 
Ergänzung um eine Klarstellung im Sinne der erforderlichen räumlichen und sachlichen Bestimmbarkeit des Ziels. Auf diese Weise ist 
sichergestellt, dass dem Schutz von Leib und Leben auch bei einer Wiederinanspruchnahme einer Brachfläche Rechnung getragen wird. 
Diese Regelung ist erforderlich, weil nach Rechtsprechung des BVerwG (Urt. v. 03. 06. 2014 - 4 CN 6/12) § 78 WHG nur für den Fall der 
Neuinanspruchnahme einer Fläche als Baugebiet wirkt.

Die Ergänzung um den Ausschluss kritischer Infrastrukturen legitimiert sich mit ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 
Satz 4 ROG 2017 („Dem Schutz kritischer Infrastrukturen ist Rechnung zu tragen“). Der Ausfall etwa der Stromversorgung würde kaskaden-
hafte Effekte auf viele andere Infrastrukturbereiche haben und kann bis zum Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung führen. Zur Bestimm-
barkeit dieses Ziels sollten die auszuschließenden kritischen Infrastrukturen in einer Positivliste abschließend benannt werden.

(Z) In Vorranggebieten zur Anpassung an Hochwasser dürfen neue Baugebiete nur dann durch Bebauungspläne oder 
Satzungen ausgewiesen und Brachflächen einer neuen baulichen Nutzung zugeführt werden, wenn in ihnen eine an die 
bei Extremhochwasser mögliche Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit angepasste Bauweise vorgeschrieben wird. 
Kritische Infrastrukturen, von denen im Überschwemmungsfall eine besondere Gefährdung ausgeht oder die eine beson-
dere Empfindlichkeit aufweisen, dürfen in Vorranggebieten zur Anpassung an Hochwasser grundsätzlich bauleitplanerisch 
nicht zugelassen werden. Ausnahmen sind möglich für Infrastrukturen, die aufgrund besonderer Anforderungen an die 
Umgebung nur in Gewässernähe errichtet werden können.
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3.3.2 Handlungsschwerpunkt 
„Lastenausgleich“ 

Hintergrund

Lastenausgleich ist ein vieldiskutiertes Thema in der Hoch-
wasservorsorge, vor allem bei Maßnahmen des technischen 
Hochwasserschutzes. Dieses Themenfeld wurde in einer 
Expertise bearbeitet und im Rahmen eines Workshops am 
20. Oktober 2016 im Regionalen Planungsverband Leipzig-
Westsachsen diskutiert. Hierbei ging es auch um die Frage, 
welche Rolle die Regionalplanung beim Lastenausgleich in 
der Hochwasservorsorge spielen kann bzw. sollte. 

Dieser Handlungsschwerpunkt stellt das Prinzip des 
Lastenausgleichs, beispielsweise zwischen Unter- und 
Oberliegerkommunen eines Flusseinzugsgebietes, in den 
Vordergrund. Bei großräumig wirksamen Maßnahmen der 
Hochwasservorsorge, insbesondere bei der Beanspruchung 
von Retentionsraum im Oberlauf, kann oftmals zwischen 
Risikobetroffenen und Risikoprofiteuren unterschieden 
werden. Gegenwärtig kommen nicht die Verursacher oder 
Profiteure einer Hochwasserschutzmaßnahme für die 
Kosten auf, sondern der Gesamtstaat („Gemeinlastprinzip“ 
anstelle des „Verursacherprinzips“). Gleichwohl werden von 
verschiedener Seite partnerschaftliche Lösungen innerhalb 
von Flusseinzugsgebieten ausgelotet, die, ausgehend von 
einer Zielvereinbarung zwischen den beteiligten Akteuren, 
letztlich auf die Effizienz von Hochwasserschutzmaßnah-
men und deren Wirkung in Bezug auf die gesamtregionale 
bzw. überregionale Entwicklung abstellen.

So fordert das Umweltbundesamt (UBA 2011: 68 f.), dass 
die Wirkungen von Hochwasserschutzmaßnahmen in 
einem größeren räumlichen Zusammenhang betrachtet 
und nicht nur für den Wasserstand in einem bestimmten 
Gebiet bewertet werden sollen. Damit mögliche negative 
Effekte auf die Unterlieger erkannt und optimale Standorte 
für Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements im 
gesamten Einzugsgebiet ermittelt werden können, sind 
einerseits sowohl raumbezogene Kosten-Nutzen-Analysen 
als auch Verhandlungslösungen und Kompensationsmög-

lichkeiten innerhalb eines Flusseinzugsgebiets von großer 
Bedeutung. Danach könnten beispielsweise Oberlieger-
kommunen ein größeres Interesse daran entwickeln, Flä-
chen zum Wasserrückhalt zur Verfügung zu stellen, obwohl 
der Effekt dieser Maßnahmen den Unterliegerkommunen 
zugute kommt (ebd.: 69). Auch Spiekermann/Franck (2014) 
führen den Einsatz von Verhandlungs- und Finanzierungs-
lösungen zum Lastenausgleich (z. B. durch Fonds) zwischen 
Ober- und Unterliegern an, um der Problematik entge-
genzutreten, dass der Erhalt bzw. die Rückgewinnung von 
Überschwemmungsgebieten „in erster Linie den Flussun-
terliegern zugute kommt und nicht – wie die Sicherung 
von Überschwemmungsgebieten zur Schadensvorsorge – 
primär im Eigeninteresse der potenziell selbst betroffenen 
Verwaltungseinheiten liegt“ (ebd.: 94).

Abbildung 34: Potenzielle Kompensationszusam-
menhänge von Hochwasserschutz- und -vorsorge-
maßnahmen

Quelle: Umweltbundesamt 2011, Grafik: publicgarden GmbH 
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Fachgesetzliche Unterschutzstellungen bzw. raumordneri-
sche Zielfestlegungen sind relativ unflexibel. Sie orientie-
ren sich nicht am Maßstab von Effektivität und Effizienz, 
sondern sind quasi konditional programmiert. Das heißt, 
wenn eine Tatbestandsvoraussetzung vorliegt (z. B. Über-
schwemmung bei HQ100), ist demnach die entsprechende 
Rechtsfolge (Bauverbot gemäß § 78 WHG) zwingend. Dies 
begrenzt die Wirksamkeit der fachgesetzlichen und raum-
ordnerischen Instrumente.

Die staatliche Förderung von Hochwasserschutzmaßnah-
men, geprägt von der Subvention von Einzelmaßnahmen 
und deren Kosten, ist Ausfluss des klassischen Ansatzes der 
Gefahrenabwehr. Ein Anlass zum staatlichen Einschreiten 
liegt abstrakt gesehen immer dann vor, wenn das Produkt 
von Schadensumfang und Eintrittswahrscheinlichkeit 
(Gefahrenprognose) eine bestimmte, normativ festgelegte 
Größe erreicht. Dann sind Abwehrmaßnahmen unab-
hängig von Aufwand, Zumutbarkeit oder Realisierbarkeit 
(= output) erforderlich. Dieses Vorgehen ist typisch für die 
Hochwasserschutzplanung, die sich an sogenannten „Be-
messungsfällen“ (i. d. R. dem 100-jährlichen Hochwasser) 
orientiert (Greiving 2009).

Damit wird der gesamte Bereich der Verwundbarkeit, die 
das Risiko maßgeblich beeinflusst, ausgeblendet. Bei einer 
alleinigen Ausrichtung an der Gefahrenkomponente können 
Effizienz und Effektivität als wesentliche Merkmale der 
Wirkung von Hochwasserschutz nicht im Vordergrund ste-
hen. Gleichzeitig gehen von diesem Ansatz keinerlei Anreize 
für einen ökonomischen Lastenausgleich aus, da nicht 
diejenigen, die das Risiko (mit-)verursachen, indem sie 
etwa als Oberlieger Retentionsraum beanspruchen, für die 
Maßnahmen aufkommen („Verursacherprinzip“), sondern 
der Gesamtstaat und damit gleichermaßen alle steuerpflich-
tigen juristischen und natürlichen Personen des Privatrechts 
(„Gemeinlastprinzip“).

Es liegt zwar auf der Hand, dass für das bestehende Hoch-
wasserrisiko das Verursacherprinzip kaum greifen kann, da 
die Verursachung in der Vergangenheit liegt (bestehende 
Flussbegradigungen, Besiedlung von Flussauen etc.), der 
individuelle Verursacher kaum zu ermitteln ist oder die 

Gefährdung auf globale Entwicklungen (Klimawandel, 
demografische Entwicklung) zurückzuführen ist. Aber auf 
Ebene von Regionen und Kommunen sind zumindest für 
Neuplanungen die Verursacher identifizierbar (Kommunen 
bzw. Vorhabenträger).

Grundsätzliche Strategien zum Lasten- 
ausgleich in der Hochwasservorsorge

Das strategische Ziel von Zielvereinbarungen im Hoch-
wasserrisikomanagement liegt in der Reduzierung des 
bestehenden Hochwasserrisikos für die von Entscheidun-
gen Dritter betroffenen Akteure bzw. in der Verteilung von 
Kosten des Hochwasserschutzes auf primär diejenigen, die 
davon profitieren. Dies setzt voraus, dass Informationen 
über das Hochwasserrisiko vorhanden sind und sich die 
verantwortlichen Akteure grundsätzlich über ein bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichendes Schutzziel 
für ein gesamtes Einzugsgebiet und/oder Teilabschnitte 
verständigt haben. Hier wird die Bedeutung einer ange-
messenen (Risiko-)Kommunikation unter den beteiligten 
Akteuren besonders deutlich. Zumindest die Informations-
grundlagen haben sich mit Vorlage der Hochwasserrisiko-
karten und -managementpläne deutlich verbessert.

Ziel- und Leistungsvereinbarungen, verbunden mit quanti-
fizierten Wirkungs- und Leistungsvorgaben, können an die 
Stelle der gegenwärtigen Förderung von Einzelprojekten 
treten, deren Finanzierung ohne Rücksicht auf Wirkung 
und Ergebnis subventioniert wird. Zielvereinbarungen 
setzen beim Output an, d. h. bei den Zielen, Leistungen und 
Wirkungen. Eine Zielvereinbarung hält das anzustrebende 
Ergebnis fest (Greiving et al. 2012).

Damit sollen folgende allgemeine Ziele erreicht werden:
 y Stärkung der Subsidiarität durch eine Einigung auf 

gemeinsame strategische Ziele, die quantifiziert und in 
einer Zielvereinbarung festgehalten werden. Die opera-
tive Verantwortung für die Umsetzung dieser Ziele soll 
vollumfänglich Sache der räumlichen Ebene sein, auf 
der der Lastenausgleich angestrebt wird.
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 y Steigerung der Effektivität: Entscheidend für die 
Vertragserfüllung soll das Erreichen der gemeinsam 
gesteckten Ziele sein. Dafür sollten Maßnahmen und 
Projekte zu längerfristigen Programmen mit klarer 
Zielsetzung zusammengefasst werden.

 y Erhöhung der Effizienz: Indem Fördermittel des Bundes 
bzw. der Länder nicht mehr kosten-, sondern ergebnis-
orientiert vergeben werden, können die regionalen und 
kommunalen Akteure zu wirtschaftlicher Effizienz mo-
tiviert werden. Zielvereinbarungen beziehen sich zudem 
auf umfassende Programme; sie vermeiden die Bear-
beitung von Einzelprojekten sowie Mehrfachkontrollen 
zwischen Staat und regionalen/lokalen Akteuren.

Als Vertragspartner kommen neben Privaten, Wasserwirt-
schaft, Landesplanung und Regionalplanung insbesondere 
Kommunen sowie andere Planungsträger in Betracht, die 
mithilfe der ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente 
die Hochwasservorsorge fördern oder behindern können 
(z. B. auch Verkehrsplanung, Rohstoffgewinnung, Land-
wirtschaft, Naturschutz etc.). Damit können auch Möglich-
keiten der Einflussnahme auf die Landnutzer beleuchtet 
werden. Ansatzpunkte sind z. B. Förderungen im Rahmen 
des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER).

Einem Lastenausgleich sind auch Grenzen gesetzt; er ist 
keineswegs überall sinnvoll. Lastenausgleich ergibt nur 
dort Sinn, wo „dezentrale Handlungsspielräume“ bestehen; 
auch die jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen 
sind zu beachten (Cools et al. 2003). Das bedeutet, die Ak-
teure sind institutionell jeweils an bestimmte Pflichten und 
Kompetenzen gebunden, die nicht alle im Rahmen einer 
Zielvereinbarung überwunden werden können. Es bleibt 
daher stets zu beleuchten, welche Kompetenzen und Hand-
lungsspielräume die jeweiligen Akteure haben. 

Der (langfristige) Nutzen von Hochwasserschutz- bzw. 
-vorsorgemaßnahmen ist nur schwer monetarisierbar; 
die Kosten hingegen entstehen unmittelbar und sind für 

jedermann offensichtlich. Dennoch ist es im Rahmen einer 
Zielvereinbarung notwendig, Ziele und Wirkungen zu ope-
rationalisieren bzw. zu monetarisieren. Dies erfolgt in der 
Regel durch Angaben zu Wassermengen in m³ (beispiels-
weise eine spezifische Wassermenge, die zurückgehalten 
werden soll) sowie durch die Übertragung in eine entspre-
chende Währung (beispielsweise Kosten pro m³ Rückhalt 
in €).

Ansatzpunkte für einen Lastenausgleich 
im Hochwasserrisikomanagement

Im Hochwasserrisikomanagement geht es, wie in anderen 
Anwendungsfeldern des Lastenausgleichs, um eine mög-
lichst gerechte Verteilung von Lasten. Neben den direkten 
Kosten, die durch ein Hochwasser entstehen, erfordern 
vor allem Maßnahmen des technischen Hochwasserschut-
zes (z. B. Dämme) finanzielle Ressourcen. Aber auch das 
Vorhalten von Überschwemmungsflächen oder Nutzungs-
restriktionen (beispielsweise durch das Wasserrecht oder 
die Raumordnung) in überschwemmungsgefährdeten 
Gebieten verursacht (Opportunitäts-)Kosten und schränkt 
Entwicklungsmöglichkeiten ein. Gleichzeitig entstehen an 
gleicher oder anderer Stelle Nutzen, beispielsweise durch 
die Verringerung des Hochwasserrisikos, durch geringere 
nutzungsrechtliche Restriktionen oder durch ökologische 
Aufwertung.

Für einen Lastenausgleich muss es zunächst genügend 
Anreizinstrumente („Tauschmasse“) geben. Zudem müssen 
mehrere Lösungswege oder Handlungsspielräume möglich 
bzw. vorhanden sein (Cools et al. 2003). Letzteres sollte im 
Hochwasserrisikomanagement üblicherweise der Fall sein, 
da eine Verringerung des Hochwasserrisikos beispielsweise 
sowohl über eine Reduktion der Gefahr als auch über eine 
Reduktion der Empfindlichkeit von Raumnutzungen und 
Raumfunktionen gegenüber Hochwasser erfolgen kann. 
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Dabei lassen sich zwei grundlegende Perspektiven vonei-
nander unterscheiden, je nachdem, was als Last definiert 
wird:
1. Der Unterlieger trägt die Last des erhöhten Hoch-

wasserrisikos, wenn beispielsweise im Oberlauf der 
Hochwasserschutz durch Deichneubau oder -ertüch-
tigung (auf HQ100) verbessert wird. Damit können neue 
Siedlungsflächenpotenziale im Oberlauf erschlossen 
werden, während die Unterlieger durch die Folgen des 
Retentionsraumverlustes im Oberlauf stärker belastet 
werden. In diesem Falle müsste der Oberlieger die Last 
ausgleichen. 

2. Der Oberlieger trägt die Last der verminderten öko-
nomischen Entwicklungsmöglichkeiten, z. B. durch Pol-
derneubau. Damit müsste der Unterlieger den Lasten-
ausgleich erbringen.

Bei der ersten Perspektive bestehen Anreize in erster Linie 
dann, wenn durch verbesserten (technischen) Hochwasser-
schutz in den geschützten Gebieten neue Entwicklungs-
potenziale entstehen. In den Diskussionen im Rahmen des 
MORO zeigte sich, dass ein Lastenausgleich vor allem dann 
ein Ansatz sein könnte, wenn eine Oberliegerkommune 
keine Entwicklungsmöglichkeiten außerhalb des über-
schwemmungsgefährdeten Bereichs besitzt und sie daher 
auf eine Verbesserung des (technischen) Hochwasserschut-
zes angewiesen ist. Bei der Umsetzung von Hochwasser-
schutzeinrichtungen (Deiche) im Oberlauf erhöht sich das 
Hochwasserrisiko beim Unterlieger und in diesem Fall 
könnte die entstehende Last durch die Oberliegerkommu-
ne ausgeglichen werden.

Eine weitere Konstellation, unter der ein Lastenausgleich 
sinnvoll erscheint, wäre der Fall, wenn die Schaffung 
von Retentionsraum im Oberlauf so kostenträchtig oder 
technisch nicht durchführbar ist, dass es günstiger wäre, 
bei den Kommunen im Unterlauf die Vulnerabilität und 
somit das Hochwasserrisiko zu verringern und die Kosten 
für die Vulnerabilitätsverringerung (z. B. Objektschutz oder 
Rückbau von Objekten oder Infrastruktur) auszugleichen. 
Auch in diesem Fall könnte die entstehende Last durch die 
Oberliegerkommune ausgeglichen werden.

Umgekehrt könnte es für den Unterlieger ökonomisch 
sinnvoll sein, eigene Entwicklungsmöglichkeiten dadurch 
zu erhalten, dass in Oberliegerkommunen neuer Retenti-
onsraum geschaffen wird. Dadurch würden die Entwick-
lungspotenziale des Oberliegers eingeschränkt, und die 
hierbei entstehende Last könnte durch den Unterlieger 
ausgeglichen werden. Dies entspricht der zweiten Perspek-
tive von Last.

Ein Mechanismus zum Lastenausgleich sollte somit immer 
unterschiedliche Fallkonstellationen berücksichtigen. Risi-
ken müssen dabei quantifizierbar sein und sollten sich auf 
Extremereignisse (Umgriff des HQextrem) mit den entspre-
chenden Gefährdungs- und Schadenspotenzialen beziehen.

Ein Lastenausgleich erscheint auch vor dem Hintergrund 
von § 3 Abs. 2 der Novelle der Richtlinie über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP), die aufgrund des Integrati-
onsmodells Anpassungsbedarf auch im Baurecht auslöst, 
sinnvoll. Demzufolge sind die Auswirkungen, sogenannte 
Katastrophenrisiken, auf die Planung ebenso zu untersu-
chen wie die Auswirkungen der Planung auf diese Kata- 
strophenrisiken (z. B. Hochwasser). Führt also beispielsweise 
die Planung einer Unterliegerkommune zu einer Risiko-
erhöhung, da neue Schadenspotenziale (hinter Deichen) 
entstehen, müssten im Rahmen der Umweltprüfung Ver-
meidungs-, Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen zur 
Minderung der entstehenden zusätzlichen Risiken erwogen 
werden. Diese könnten beispielsweise darin bestehen, dass 
in Oberliegerkommunen zusätzliche Rückhaltevolumina 
geschaffen werden, zu deren Finanzierung Unterlieger-
kommunen beitragen.

Wie die Diskussionen im Rahmen des MORO gezeigt ha-
ben, stellt sich zudem die grundsätzliche Frage nach der Be-
deutung eines Lastenausgleichs in der Hochwasservorsorge 
im Vergleich zu anderen Belangen der Raumentwicklung. 
So gibt es auch im Naturschutz keinen Lastenausgleich für 
Nutzungseinschränkungen oder Entwicklungshemmnisse 
durch Schutzgebiete für Natur und Landschaft. Vergleich-
bar stellt sich die Situation beim Stadtklima dar: Hier 
stellen die Umlandkommunen Ökosystemdienstleistungen 
in Form von Kaltluftentstehungsgebieten für die Kernstadt 
zur Verfügung. Diese schränken wiederum die Entwick-
lungsmöglichkeiten der Umlandkommunen ein.
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Rolle der Regionalplanung  
und Regionalentwicklung

Grundsätzlich ist es wichtig zu betonen, dass die Hochwas-
servorsorge inklusive des technischen Hochwasserschutzes 
nicht primär Gegenstand von Kosten-Nutzen-Betrachtun-
gen sein sollte. Vielmehr sollten konzeptionelle Ansätze mit 
Wirksamkeit im ganzen Flussgebiet entwickelt werden. Die 
Betrachtung von Einzelmaßnahmen unter Kosten-Nutzen-
Aspekten kann hier anders ausfallen als eine regionale 
Betrachtung.

Soweit eine Klärung der sinnvollen Maßnahmenoptionen 
sowie die Definition des „Lastfalls“ vorgenommen werden 
kann, könnte eine wesentliche Rolle der Regionalplanung 
bzw. der Regionalentwicklung in der Moderation des 
Prozesses zum Lastenausgleich zwischen den Gemeinden/
Regionen im Hinblick auf die Ausgestaltung des öffentlich-
rechtlichen Vertrags sein.

Darüber hinaus könnte die Regionalplanung bei der Iden-
tifikation von Potenzialräumen für Retentionsbereiche in 
Verbindung mit der Festlegung einer geeigneten Gebietsku-
lisse eine Rolle spielen. Als Instrument wäre über „Kompen-
sationseignungsgebiete (mit außergebietlicher Ausschluss-
wirkung)“ nachzudenken, in denen verloren gegangener 
Retentionsraum auszugleichen bzw. neuer zu schaffen ist. 
Hier bestehen jedoch hohe Anforderungen an das metho-
dische Vorgehen, da es kein rein flächenmäßiger Ausgleich 
sein kann, sondern ein funktionaler Ausgleich sein muss. Es 
würde sich eine Kombination mit einem Ökokonto (analog 
zur Eingriffs-Ausgleichsregelung im Naturschutz) anbieten, 
wobei die Kompensationsmaßnahmen dann explizit der 
Risikoreduzierung dienen sollten (z. B. Gewässerrenaturie-
rung, mit der sowohl eine ökologische Aufwertung als auch 
eine Retentionsraumschaffung verbunden wäre).

Bei Zielen der Raumordnung kann die Aufnahme von Aus-
nahmen in die Plansätze eine größere Flexibilität bei der 
Ausgestaltung von Maßnahmen für den Lastenausgleich 
bieten. Dies könnte der Fall sein, wenn es z. B. nicht überall 
bzw. für alle Nutzungen strikt verboten ist, in HQ100 zu 
bauen, sondern unter bestimmten Umständen ermöglicht 
werden kann, wenn ein Risikoausgleich erfolgt.

Lastenausgleich muss zudem in Bezug zur regionalplaneri-
schen Steuerungspraxis gesetzt werden. Es ist zu vermuten, 
dass er insbesondere in jenen Bundesländern, in denen auf 
regionaler Ebene keine Steuerung der Siedlungsflächen-
entwicklung über eine positiv-allokative Standortplanung 
(d. h. die Festlegung von Bereichen, in denen Wohnsied-
lungs- oder Gewerbenutzung ausdrücklich vorgesehen ist) 
erfolgt, einen Erfolg versprechenden Handlungsansatz zur 
Bewältigung der Ober-/Unterliegerproblematik darstellen 
kann. 

Schnittstellen zur Wasserwirtschaft

Die wesentliche Schnittstelle zur Wasserwirtschaft ist die 
Erweiterung des klassischen Ansatzes der Gefahrenabwehr 
im Rahmen der staatlichen Förderung von Hochwasser-
schutzmaßnahmen. Hochwasserschutz greift dann, wenn 
ein bestimmter Tatbestand (z. B. Hochwasser einer be-
stimmten Jährlichkeit) vorliegt, der Rechtsfolgen nach sich 
zieht (z. B. Bauverbot). Ein Lastenausgleich würde einen 
flexibleren Einsatz von Hochwasserschutzmaßnahmen 
durch die Wasserwirtschaft über administrative Grenzen 
hinweg ermöglichen und zu einer Steigerung der Effizienz 
von Maßnahmen beitragen. Ein in diesem Sinne vertraglich 
zu regelnder Lastenausgleich könnte unter Beteiligung von 
Privaten, Kommunen und anderen Planungsträgern, Regi-
onalplanung und Wasserwirtschaft vereinbart werden.



Quelle: agl
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4 Instrumente der Raum- 
ordnung: Küstenschutz 

4.1 Küstenschutz als 
Herausforderung für 
die Raumordnung

Bereits im Mittelalter führten Sturmfluten durch die 
zunehmende Besiedlung in deichgeschützten Gebieten zu 
enormen Schäden, da die Schutzwirkung der Deiche über-
schätzt wurde (BUND 2013: 2). 

Küstenschutz und Hochwasserschutz werden in Deutsch-
land vor allem an der Nordsee betrieben. Die Flächen 
werden durch Landesdeiche, Regionaldeiche und weitere 
Bauwerke geschützt. Sturmfluten mit katastrophalem 
Ausmaß sind an der Nordsee bereits aus den Jahren 1363, 
1642 und 1825 bekannt (Hofstede 2008: 2). Der letzte aus 
einer Sturmflut resultierende Deichbruch im Jahr 1976 
wies bisher die höchsten gemessenen Wasserstände auf. 
Wie stark sich die Höhe der Wasserstände verändert, hängt 
vorwiegend vom Anstieg des Meeresspiegels und von 
den Windverhältnissen ab. Darüber hinaus beeinflussen 
weitere Faktoren wie Gezeiten, Wellenauflauf, Topografie, 
Luftdruck und Zyklonenzuggeschwindigkeit sowie der 
regionale und lokale mittlere Meeresspiegel die Höhe der 
Sturmfluten (Meinke/Weiße/von Storch 2012).

An der Ostseeküste werden die Küstenniederungen durch 
Deiche erst seit Anfang des 18. Jahrhunderts geschützt. 
Hochwasserschutzanlagen, Landesschutzdeiche und Regio-
naldeiche sichern heute die sturmflutgefährdeten Gebiete. 
Das letzte folgenschwere Sturmhochwasser ist 135 Jahre 
her. Aufgrund dessen ist das Bewusstsein der Überflutungs-
gefährdung bei der Bevölkerung an der Ostseeküste deut-
lich geringer ausgeprägt als an der Nordseeküste (Hofstede 
2008: 2 f.).

Laut dem Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) ist bis Ende dieses Jahrhunderts mit einem Meeres- 
spiegelanstieg von etwa zwei bis sechs Dezimetern zu rech-
nen. Bei einem Anstieg ist davon auszugehen, dass aufgrund 
des höheren Basisniveaus deutlich häufiger gefährliche 
Sturmfluten auftreten könnten (Birkmann et al. 2012: 10). 
Hochwasserschutzanlagen wie Deiche sind somit steigen-
den Belastungen ausgesetzt, insbesondere wenn sich die 
Extremwasserstände künftig in kürzeren Abständen zeigen. 
Ob eine Veränderung der Frequenz und der Intensität von 
schweren Stürmen eintritt, ist jedoch noch umstritten 
(BUND 2013: 2). Die zunehmende Belastung der techni-
schen Anlagen führt vor allem zu einer erhöhten Gefahr 
für Bereiche hinter den Schutzanlagen, da diese, sofern 
keine Anpassungsmaßnahmen erfolgen, bei steigendem 
Meeresspiegel im Falle einer Sturmflut überströmt werden 
können. Eine Überflutung kann nicht nur Auswirkungen 

Abbildung 35: Schematische Darstellung der Faktoren, die Sturmwasserstände beeinflussen können

Quelle: Meinke/Weiße/von Storch 2012: 5
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auf Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme haben, sondern 
auch zu Umweltbelastungen, z. B. zu Grundwasserversal-
zung, führen.

Soziale und wirtschaftliche Nutzungen in den Küstenre-
gionen können langfristig gesehen nur unter der Voraus-
setzung eines effizienten und klimawandelangepassten 
Küstenschutzes bestehen. Neben den technischen Küs-
tenschutzanlagen zur Vermeidung von Überflutungen der 
Siedlungsbereiche, liegt für die Raumordnung ein Schwer-
punkt auf der Abstimmung von Raumnutzungsansprüchen 
im Zusammenhang mit den Erfordernissen des Küsten-
schutzes.

Im Handlungskonzept „Raumordnung und Klimawandel“ 
der MKRO vom 23. Januar 2013 werden die Aufgaben der 
Raumordnung im Bereich Küstenschutz in fünf Hand-
lungsschwerpunkte unterteilt (MKRO 2013: 17ff.):

 y Der Handlungsschwerpunkt „Sicherung des Raumbe-
darfs von Klei- und Sandentnahmestellen für Küsten-
schutzzwecke“ dient der Sicherung geeigneter Gewin-
nungsgebiete für bindigen, deichbaufähigen Boden am 
Festland und Sand im Küstenvorland.

 y Beim Handlungsschwerpunkt „Freihaltung von Berei-
chen vor und hinter Küstenschutzanlagen von konkur-
rierenden Nutzungen“ spielt die Flächensicherung eine 
wichtige Rolle, um bei einer Erhöhung oder Verstär-
kung von Küstenschutzanlagen Nutzungskonflikten 
frühzeitig vorzubeugen.

 y Der Handlungsschwerpunkt „Freihaltung von Puffer-
zonen an ungeschützten Erosionsküsten“ zielt auf die 
großflächige Freihaltung von unvereinbaren Nutzun-
gen in durch Erosion gefährdeten Bereichen ab. 

 y Der Handlungsschwerpunkt „Ergänzende Risikomi-
nimierung in sturmflutgeschützten Küstengebieten“ 
befasst sich mit weiteren Vorsorgemaßnahmen zur 
Verminderung der negativen Auswirkungen bei Eintritt 
eines Extremereignisses.

 y Der Handlungsschwerpunkt „Risikominimierung in 
nicht ausreichend sturmflutgeschützten Gebieten“ 
sieht vor, durch Vorgaben bezüglich der Errichtung 
von Infrastrukturen, baulichen Anlagen und sonstigen 
Nutzungen das Schadenspotenzial zu vermindern.

Ziele des Küstenschutzes sind die Stärkung der Haupt-
deichlinie sowie weiterer Schutzlinien im Hinterland, 
die Sicherung der Schutzdünen und die Erhaltung der 
natürlichen Küstenschutzelemente. Entlastungspolder 
durch Rückdeichung, Maßnahmen zur Reduzierung des 
Tidenhubs (durch Anhebung des Tideniedrigwassers, um 
die Strömungskräfte insgesamt zu verringern) und der 
Bau von Sturmflutsperrwerken sind weitere sinnvolle 
Handlungsoptionen, um den Wasserstand bei Eintritt einer 
Sturmflut zu verringern und somit die Auswirkungen auf 
die tidebeeinflussten Flächen zu mindern. Die Schutzli-
nien im Hinterland können die Risiken bei einem Ausfall 
der Hauptdeichlinie kompensieren, auch eine angepasste 
Landnutzung kann zu einer Risikominimierung beitragen. 
Für die Stärkung der Hauptdeichlinie liegt ein hoher Bedarf 
an Klei und Sand vor. Die Regionalplanung ist dafür verant-
wortlich, diese Rohstoffe und deren Lagerung zu sichern.

Die meisten Deiche wurden bislang nach Erfahrungswer-
ten bemessen, sprich nach den bisher höchsten bekannten 
Hochwasserständen, die durch eine Sturmflut eingetreten 
sind. Zukünftig soll versucht werden, weitere wichtige 
Faktoren in die Bemessung einfließen zu lassen. Dabei 
sollen alle möglichen Versagensmechanismen technischer 
Schutzanlagen Berücksichtigung finden. Diese Methode 
trägt nicht nur zur Ermittlung der Versagenswahrschein-
lichkeit bei, auch lassen sich so Schwachstellen identifizie-
ren, auf deren Grundlage risikoreduzierende Maßnahmen 
entwickelt werden können (Schüttrumpf 2016: 3).

Gemäß MKRO-Beschluss aus dem Jahr 2013 soll der Raum-
ordnung verstärkt die Aufgabe zukommen, auch zukünftige 
Gefahren, bedingt durch die klimatischen Veränderungen 
und deren Auswirkungen, zu verringern. Dazu kann eine 
frühzeitige Integration von Belangen der Klimaanpassung 
in die Regionalpläne von Nutzen sein. Raumordnerische 
Instrumente, wie die Festlegung von Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten, können hier sinnvoll zum Einsatz kommen 
(Birkmann et al. 2012). Anders als beim vorbeugenden 
Hochwasserschutz im Binnenland wird beim Küstenschutz 
bislang der Fokus auf die technischen Schutzanlagen 
gesetzt und somit das „technik-basierte Schutzkonzept der 
Wasserwirtschaft“ (BMVI 2017b) unterstützt. In der Regio- 
nalplanung gibt es darüber hinaus weitere Handlungsmög- 
lichkeiten, die sich im Rahmen der Planungspraxis zum 



Handlungsfeld „Küstenschutz“Z
Handlungsschwerpunkt nach MKRO Verständnis und Instrumente (MKRO 2013)

I. 

II. 

III.

IV. 

V. 

 

Sicherung des Raumbedarfs von 
Klei- und Sandentnahmestellen 
für Küstenschutzzwecke

Sicherung von Bereichen für erforderliches Material (Sand und Klei) für Ausbau und Verstär-
kung von technischem Küstenschutz (beispielsweise Deiche) sowie für Strand- und Vorstrand-
aufspülungen, die zur Sicherung der von Erosion bedrohten Küstenabschnitte beitragen.

Instrumente: Eine Sicherung geeigneter Gewinnungsgebiete für bindigen, deichbaufähigen 
Boden am Festland und Sand im Küstenvorland kann durch Festlegung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten erfolgen.

Freihaltung von Bereichen vor 
und hinter Küstenschutzanlagen 
von konkurrierenden Nutzungen

Sowohl die Neuschaffung als auch die Erhöhung und Verstärkung von Küstenschutzanlagen 
sind in der Regel mit einem zusätzlichen Raumbedarf verbunden. Letzteres zieht eine zwingen-
de Freihaltung von Bereichen vor und hinter bestehenden Küstenschutzanlagen nach sich, um 
Nutzungskonflikten vorzubeugen. 

Instrumente: Die Sicherung entsprechender Gebiete für neue Küstenschutzanlagen sowie Be-
reiche vor und hinter bestehenden Küstenschutzanlagen ist durch die Festlegung von Vorrang- 
oder Vorbehaltsgebieten möglich.

Freihaltung von Pufferzonen an 
ungeschützten Erosionsküsten

Die strukturell bedingte Erosion sandiger Küsten oder Steilufer hat einen langfristigen Rück-
gang der Küstenlinien zur Folge. Es ist notwendig, die durch Erosion gefährdeten Bereiche 
großräumig von unvereinbaren Nutzungen freizuhalten. Diese Maßnahme dient ebenfalls der 
vorsorglichen Vermeidung von potenziellen Schäden und liefert Freiraum für später ggf. erfor-
derliche Schutzmaßnahmen.

Instrumente: Eine Festlegung von Sicherheitsabständen (Pufferzonen) in durch Erosion be-
troffenen Küstengebieten kann als Vorranggebiet erfolgen. Außerdem kann eine Zonierung mit 
entsprechender Einteilung in Vorrang- und Vorbehaltsgebiete festgelegt werden.

Die Freihaltung der Gebiete von anderen Nutzungen kann durch eine Ausweisung von frei- 
flächensichernden Nutzungen (beispielsweise regionale Grünzüge oder Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete für Natur und Landschaft) stattfinden. Temporär kompatible Nutzungen können 
weiterhin zugelassen werden. 

Ergänzende Risikominimierung 
in sturmflutgeschützten Küsten-
gebieten

Unter der ergänzenden Risikominimierung in sturmflutgeschützten Küstengebieten ist die 
Darstellung oder Sicherung von Bereichen hinter den Deichen, die durch das Versagen oder 
Überströmen von Schutzeinrichtungen (z. B.  Deichen) potenziell überflutet werden können, 
zu zählen. In diesen Bereichen sind weitere Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um die negativen 
Auswirkungen bei Eintritt eines Extremereignisses zu verringern oder gar zu vermeiden. 

Die Ausweisung potenziell gefährdeter Bereiche kann zu einer Schärfung des Bewusstseins der 
Bevölkerung für die Überflutungsgefährdung führen. 

Instrumente: Zur Risikominimierung beitragende Inhalte zählen textliche Festsetzung (bei-
spielsweise zur Beschränkung der Siedlungstätigkeit oder Anpassung von Infrastruktur an den 
Katastrophenschutz) und die Darstellung von Risikogebieten bzw. nachrichtliche Übernahme 
von risikogefährdeten Bereichen gemäß HWRM-RL.

Risikominimierung in nicht aus-
reichend sturmflutgeschützten 
Gebieten

Nicht alle sturmflutgefährdeten Bereiche sind durch Schutzanlagen gesichert. Durch Vorgaben 
für die Errichtung von Infrastruktur, baulichen Anlagen und sonstigen Nutzungen in diesen Be-
reichen kann im Sturmflutfall die Gefahr einer Beschädigung dieser und auch die Gefährdung 
von den sich in den Bereichen aufhaltenden Menschen für ein Bemessungsereignis vermieden 
oder vermindert werden.

Instrumente: Eine Sicherung der entsprechenden Gebiete kann durch die Darstellung von 
Vorbehaltsgebieten erfolgen oder durch textliche Festsetzungen.
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vorbeugenden Hochwasserschutz bereits bewährt haben. 
Diese beziehen sich beispielsweise auf den Umgang mit 
Gefahren in potenziellen Überflutungsbereichen, um die 
Risiken hinter den Deichen im Falle des Versagens oder 
Überströmens angemessen zu berücksichtigen.

Bisher trifft die Landesplanung insbesondere Vorgaben 
zum technischen Küstenschutz und konzentriert sich 
somit auf die Flächen- bzw. Rohstoffsicherung. Zusätzlich 
gibt es auf Landesebene Festlegungen, die die Einbezie-
hung der Risiken in Küstengebieten bei der Entwicklung 
von hochwasserangepassten Planungen und Maßnahmen 
sowie Standort- und Nutzungskonzepten vorsehen (BMVI 
2017b: 43).

Die MKRO-Handlungsschwerpunkte zum Küstenschutz 
werden in den Regionalplänen der Küstenländer unter-
schiedlich behandelt. Während die Regionalplanung in 
Schleswig-Holstein vorwiegend die Inhalte aus den Küs-
tenschutzplanungen aufnimmt, treffen die Regionalpläne 
in Mecklenburg-Vorpommern Festlegungen zur Flächensi-
cherung und -steuerung („Sicherung der Siedlungsbereiche 
durch den Küstenschutz“). Die niedersächsische Regional-
planung thematisiert die Sicherung des Raumbedarfs von 
Klei- und Sandentnahmestellen für Küstenschutzzwecke, 
die Freihaltung von Bereichen vor und hinter Küsten-
schutzanlagen von konkurrierenden Nutzungen sowie die 
Notwendigkeit von Erhalt bzw. Stärkung der Deiche. Die 
Handlungsschwerpunkte „Risikominimierung in nicht 
ausreichend sturmflutgeschützten Gebieten“ und „Freihal-
tung von Pufferzonen an ungeschützten Erosionsküsten“ 
werden bislang kaum aufgegriffen.

4.2 Ausgewählte Hand-
lungsschwerpunkte 
der MKRO

Die Sicherung des Raumbedarfs von Klei- und Sandentnah-
mestellen für Küstenschutzzwecke stellt eine bedeutende 
Grundlage für den zukünftigen Küstenschutz dar. Denn 
sollten Sturmfluten zukünftig deutlich häufiger auftreten, 
führt dies zu einer stärkeren Belastung der Hochwasser-
schutzanlagen. Deshalb ist eine – aufgrund der hohen 
Transportkosten – standortnahe Sicherung der Bereiche 
notwendig, in denen die erforderlichen Rohstoffe (Klei und 
Sand) zum Ausbau oder zur Verstärkung dieser technischen 
Küstenschutzanlagen gewonnen werden. Hier bestehen 
Querbezüge zur Rohstoffsicherung, für die keine eigene 
Fachplanung existiert und die daher im Wesentlichen über 
die Raumordnung erfolgt (BMVI 2017c). 

Die ergänzende Risikominimierung in sturmflutgeschütz-
ten Küstengebieten lenkt den Blick auf die Verringerung 
von Auswirkungen bei einem Versagen von Schutzein-
richtungen. Denn neben dem Versagen des technischen 
Küstenschutzes können durch den Meeresspiegelanstieg 
auch die technischen Anlagen überströmt werden. Ein 
solches Ereignis würde große Schäden für die Bevölkerung, 
Gebäude und die Umwelt nach sich ziehen. Somit wird 
zukünftig auch der Risikominimierung hinter den Deichen 
eine steigende Bedeutung beizumessen sein. Eine vordring-
liche Aufgabe ist demnach, die Bevölkerung hinter den Dei-
chen für diese Risiken zu sensibilisieren, damit sie sich vor 
möglichen Beeinträchtigungen oder hohem Schaden mit 
geeigneten Vorsorgemaßnahmen aktiv schützen können. 

Die Handlungsschwerpunkte „Sicherung des Raumbedarfs 
von Klei- und Sandentnahmestellen für Küstenschutz- 
zwecke“ sowie „Ergänzende Risikominimierung in sturm-
flutgeschützten Küstengebieten“ werden im Folgenden ver-
tieft betrachtet. Zu den Handlungsschwerpunkten werden 
Beispiele aus der Planungspraxis vorgestellt, Schnittstellen 
zum Küstenschutz aufgezeigt und die spezifischen Unter-
schiede der Küstenbereiche dargelegt.
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4.2.1 Sicherung des Raumbedarfs 
von Klei- und Sandentnah-
mestellen für Küstenschutz-
zwecke

Hintergrund

Zum Schutz der Küstenbereiche gegen Sturmfluten sind 
bestehende Deiche zu erhalten bzw. zu ertüchtigen und mit 
Blick auf den Klimawandel ggf. zu erhöhen. Dabei werden 
in Erdbauweise errichtete Deiche auch in Zukunft eine 
große Rolle spielen, da sie sich in Bezug auf eine Erhöhung 
und setzungsempfindliche Untergründe leichter anpassen 
lassen als Deiche mit einer massiven Bedeckung (MKRO 
2013: 18). Hierzu werden als Baumaterialien in erster Linie 
Klei und Sand benötigt. 

Klei ist ein Marschenboden, der sich aus Ton, Schluff und 
Sand mit organischen Anteilen zusammensetzt (NLWKN 
2007: 20) und der ursprünglich das einzige Material für den 
Deichbau darstellte. Weil die Anforderungen des Küsten-
schutzes heute einen erheblich größeren Deichquerschnitt 
erfordern, werden die Deiche mittlerweile aus einem Sand-
kern mit einer Kleiabdeckung hergestellt, da vielerorts nicht 
mehr genügend Klei zur Verfügung steht (ebd.: 20).

So werden beispielsweise für die im Generalplan Küsten-
schutz Niedersachsen/Bremen festgelegten Bestickungshö-
hen (notwendige Deichhöhen) etwa 14 Mio. m³ Klei benö-
tigt; bei einer Erhöhung der Deiche um 1 m zur Minderung 
der Folgen des Klimawandels wären bis zu 30 Mio. m³ Klei 
notwendig; durch die Errichtung zusätzlicher Deichlinien 
im Hinterland würde darüber hinaus weiterer Bedarf ent-
stehen (Carstens 2009: 32; Spiekermann/Franck 2014: 56). 
Rein rechnerisch ließe sich dieser Bedarf decken, denn 
in einer Bestandsaufnahme konnte der Niedersächsische 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz auf 3.400 km² Fläche ein theoretisch verfügbares 
Kleivolumen von rund 5 Mrd. m³ identifizieren. Allerdings 
reduziert sich die tatsächlich verfügbare Menge aufgrund 
unzureichender Kleiqualitäten und -mächtigkeiten, unver-
hältnismäßig langer Transportwege zur Deichlinie sowie 
entgegenstehender Raumnutzungen und -funktionen (z. B. 

Siedlung und Verkehr, Landwirtschaft, Naturschutz) in 
erheblichem Maße (ebd.). 

Die seit 2000 bis voraussichtlich 2017 durchgeführte Maß-
nahme zur Ertüchtigung des Deichs in Elisabethgroden 
(Gemeinde Wangerland, Landkreis Friesland) auf einer 
Länge von 12 km zeigt die Problematik: Da im Umfeld von 
Elisabethgroden kein Klei zur Verfügung steht, wird er zum 
einen im Binnenland in Hohenkirchen und seit 2012 auch 
im Deichvorland gewonnen (Jeschke 2004: 72; Grabhorn 
2012; NLWKN 12. 12. 2016; BMVI 2017c: 18). 

Der andauernde und steigende Bedarf an Kleientnahmeflä-
chen führt insbesondere im intensiv genutzten Deichhin-
terland (binnendeichs) aufgrund der Flächenkonkurrenz 
zu steigenden Konflikten mit anderen Raumnutzungen. 
Dies hat zur Folge, dass in verstärktem Maße Ansprüche zur 
Nutzung von Außendeichsflächen für die Kleigewinnung 
ausgelöst werden (Spiekermann/Franck 2014: 56). In beiden 
Fällen bestehen Konfliktlinien. Im Binnenland wird die 
Beschaffung von Klei in der öffentlichen Wahrnehmung 
überwiegend kritisch gesehen, wohingegen die Kleige-
winnung im Deichvorland in der Regel den Interessen des 
Naturschutzes entgegensteht (Altvater et al. 2013: 23). Eine 
Kleigewinnung im Deichvorland ist im Niedersächsischen 
Wattenmeer beispielsweise nur im Ausnahmefall und un-
ter ganz bestimmten Bedingungen erlaubt (Spiekermann/
Franck 2014: 56 f.).

Zum Schutz vor Erosion und zum Ausgleich von Sediment-
defiziten werden auch Sandaufspülungen als Maßnahmen 
des Küstenschutzes künftig an Bedeutung gewinnen, wo-
durch lokale Sedimentdefizite gezielt beseitigt werden und 
durch das zusätzliche Sediment im System eine langfristige 
dynamische Anpassung der Inseln und der Wattenküste an 
den steigenden Meeresspiegel unterstützt wird. Aufgrund 
des Meeresspiegelanstiegs wird von einem langfristigen 
und vermutlich kontinuierlich steigenden Sandbedarf für 
Aufspülungen ausgegangen. (ebd.: 57)

Für den Küstenschutz kommt somit der Landes- und Re-
gionalplanung die Aufgabe zu, die Rohstoffe Klei und Sand 
über die Flächenvorsorge zu sichern (MKRO 2013: 18; BMVI 
2017c: 40 f.). Diese Aufgabe bedeutet eine sehr langfristi-
ge Planungsperspektive und ist insofern problematisch, 
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als dass „bereits heute – deutlich vor dem Eintritt akuter 
Notwendigkeit – Entscheidungen über die Abgrenzung und 
vorsorgliche Sicherung von Flächen getroffen und politisch 
vertreten werden [müssen], die erst zu einem viel späteren 
Zeitpunkt (oder möglicherweise sogar nie) für Zwecke des 
Küstenschutzes bzw. Wassermanagements in Anspruch 
genommen werden. Die Entscheidung darüber, ob eine 
als potenziell erforderlich erachtete Fläche in Form eines 
Vorrang- oder eines Vorbehaltsgebiets festgelegt wird, wäre 
daher in Abhängigkeit vom jeweiligen Konkretisierungsgrad 
der Maßnahmenplanung und -notwendigkeit zu treffen. 
Aufgrund der extremen Langfristigkeit des Sicherungsan-
spruchs müsste im Falle einer Vorranggebietsfestlegung 
zudem zum Ausdruck gebracht werden, dass reversible 
Nutzungen bis zum Eintritt der eigentlichen Zweckbestim-
mung möglich bleiben“ (Spiekermann/Franck 2014: 73).

Planungspraxis

In der Praxis der Regionalplanung spielt der Handlungs-
schwerpunkt „Sicherung des Raumbedarfs von Klei- und 
Sandentnahmestellen für Küstenschutzzwecke“ bislang 
lediglich in Niedersachsen eine Rolle. Die im Rahmen des 
MORO durchgeführte Auswertung regionaler Raumord-
nungspläne ergab, dass zu diesem Handlungsschwerpunkt 
Festlegungen in sechs von sieben niedersächsischen Regio-
nalplänen in Küstengebieten getroffen werden.

Das Beispiel des Landkreises Aurich zeigt das Zusammen-
spiel zwischen den unterschiedlichen Planungsebenen: So 
fand im Landkreis Aurich im Rahmen des vom Umwelt-
bundesamt geförderten UFOPLAN-Projekts „KüstenKlima 
– Abstimmung von Klimaschutz und Klimaanpassung bei 
der nachhaltigen Nutzung und beim Schutz von Flächen 
und Ressourcen an der deutschen Küste durch IKZM 
(Integriertes Küstenzonenmanagement)“ in den Jahren 
2012/2013 ein intensiver Dialog zwischen Landes -und 
regionalen Akteuren statt. Im Hinblick auf die potenziellen 
Auswirkungen des Klimawandels und den Meeresspie-
gelanstieg wurde die planerische Sicherung von Flächen 
zur Klei- und Sandgewinnung als eines von zwei Schwer-
punktthemen identifiziert (Altvater et al. 2013: 22).

Der Entwurf zum Regionalen Raumordnungsprogramm 
des Landkreises Aurich (Landkreis Aurich 2015) verweist 
auf das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen. 
Danach sind Flächen zur Klei- und Sandgewinnung für den 
Küstenschutz als Vorranggebiete Rohstoffgewinnung in 
den regionalen Raumordnungsprogrammen festzulegen. 
Der Entwurf formuliert Ziele für die Sicherung von Flächen 
zur Sand- und Kleigewinnung sowohl im Abschnitt „Integ-
rierte Entwicklung der Küstenzone“ als auch im Abschnitt 
„Wasserwirtschaft und Wasserversorgung, Hochwasser-
schutz“ (ebd.: 24, 58 f.). In der zeichnerischen Darstellung 
sind bislang Bereiche zur Gewinnung und langfristigen 
Sicherung, beispielsweise von Sand, als Vorranggebiete 
Rohstoffgewinnung festgelegt.

Entwurf zum Regionalen Raumordnungsprogramm 
Landkreis Aurich (Landkreis Aurich 2015: 24, 58 f.)

03 Z (in Kap. 1.3 Integrierte Entwicklung der Küstenzone) 
Die raumordnerische Sicherung von Flächen zur Sand- und 
Kleigewinnung hat frühzeitig zu erfolgen und ist in den 
nächsten Jahren abzuschließen.

05 Z (in Kap. 3.11 Wasserwirtschaft und Wasserversorgung, 
Hochwasserschutz) Der Landkreis Aurich ist sich der Bedeu-
tung des Küstenschutzes für die Region bewusst und hat den 
Prozess zu Sicherung dieser Flächen in Zusammenarbeit mit 
den Deich- und Sielachten, den Entwässerungsverbänden, 
dem NLWKN, der Regierungsvertretung Oldenburg und 
weiteren Beteiligten im Jahr 2011 gestartet und beabsich-
tigt, diesen Prozess kurzfristig in darstellbare Ergebnisse zu 
überführen. Diese werden im Rahmen einer Fortschreibung 
des Regionalen Raumordnungsprogrammes in die Rohstoff-
sicherung übernommen, sobald sie vorliegen.

Strategien und Instrumente der Raum- 
planung – Vorschläge für Plansätze

Für die Sicherung des Raumbedarfs von Klei- und Sand-
entnahmestellen für Küstenschutzzwecke lassen sich auf 
Grundlage der bisherigen Überlegungen sowie aus der Ana-
lyse der Planungspraxis folgende Prämissen formulieren:

 y Festlegungen zur Sicherung des Raumbedarfs von Klei- 
und Sandentnahmestellen für Küstenschutzzwecke  
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Abbildung 36: Zeichnerische Darstellung zum Regionalen Raumordnungsprogramm 
Landkreis Aurich (Entwurf), Ausschnitt

Quelle: Landkreis Aurich 2015
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sollten die Eignung des Materials, die Größe der Lager-
stätte, die Entfernung zum Verwendungsort sowie die 
vorhandene Nutzung berücksichtigen.

 y Die Festlegungen sollten sich auf Klei- und Sandvor-
kommen mit hoher Eignung (Qualität und Menge) 
binnendeichs beziehen. Nur in Ausnahmefällen, bei-
spielsweise bei nicht ausreichenden Klei- und Sandvor-
kommen, ist die Sicherung außendeichs vorzunehmen.

 y Neue Baugebiete und Nutzungen, die den Rohstoff-
abbau oder dessen langfristige Sicherung behindern, 
dürfen dort nicht zugelassen werden, es sei denn, eine 
zwischenzeitliche Nutzung steht einem späteren Roh-
stoffabbau nicht entgegen.

 y Bereits durch konkrete rohstoffgeologische Analysen 
oder Konzepte abgegrenzte potenzielle Abbaugebiete 
können als Vorranggebiete festgelegt werden. Beim 
Fehlen dieser Grundlagen können die grundsätzlich 
erkennbaren potenziellen Abbaubereiche zumindest als 
Vorbehaltsgebiete aufgenommen werden.

 y Sofern das Zielsystem des Regionalplans entsprechen-
de Vorgaben enthält, sollte auch die Schutzwürdig-
keit der einzelnen Raumfunktionen (Abbaubereiche) 
bzw. Raumnutzungen (bestehende Nutzungen) in die 
Abgrenzung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 
einbezogen werden. Dafür bietet sich eine Festlegungs-
struktur an, die Regel-Ausnahme-Verhältnisse vorsieht.

Für die genannten Handlungsmöglichkeiten gelten die 
gleichen inhaltlichen Anforderungen, wie sie im Rahmen 
des MORO „Mittel- und langfristige Sicherung minerali-
scher Rohstoffe in der landesweiten Raumplanung und 
in der Regionalplanung“ formuliert worden sind (BMVI 
2017c). Dies umfasst in erster Linie einen methodisch kon-
sistenten und transparenten Abwägungsprozess sowie, vor 
dem Hintergrund des Klimawandels und dessen Folgen, 
insbesondere auch die langfristige Sicherung von Klei- und 
Sandvorkommen. Somit entstehen neue Anforderungen 
an Grundlagendaten, die Methodik zur Vorbereitung der 
raumordnerischen Abwägung, den Umgang mit Folgenut-
zungen auf Ebene der Regionalplanung sowie an informel-
le Strategien zur Bewältigung von Nutzungskonkurrenzen.

Spiekermann und Franck (2014: 35) nennen Handlungs-
möglichkeiten der Raumordnung zur Sicherung des 
Flächenbedarfs für Klei- und Sandentnahmen zu Küsten- 
schutzzwecken in Niedersachsen. Dabei schlagen sie neben 
den bereits in der Planungspraxis angewendeten Ansätzen 
weitere Handlungsoptionen vor (ergänzte Vorschläge von 
Spiekermann/Franck in Kursivschrift). Da diese Handlungs-
möglichkeiten grundsätzlich auch für die Küstenabschnitte 
in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern rele-
vant sind, wurden die Formulierungen für dieses Handbuch 
entsprechend angepasst.

P

Begründung: Dieser Plansatz greift die im niedersächsischen Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) gewählte Formulierung auf und kon-
kretisiert dies im Hinblick auf das erforderliche Regel-Ausnahme-Verhältnis. Aufgabe des Küstenschutzes ist es, den erforderlichen Umfang der 
für Zwecke der Deichertüchtigung benötigten Kleimengen zu bestimmen, um auf dieser Grundlage den räumlichen Umgriff der festzulegenden 
Vorranggebiete bemessen zu können. Die räumliche Nähe begründet sich mit dem hohen Transportaufwand der für den Küstenschutz benötig-
ten Volumina und dient auch der Verkehrs- und damit Lärm- und Schadstoffvermeidung.

Der ergänzende Grundsatz berücksichtigt die Schutzwürdigkeit bestimmter Nutzungen, stellt aber klar, dass die Ziele des Küstenschutzes im 
Kollisionsfall Vorrang genießen.

(Z) Die Küste und die vorgelagerten Inseln sind vor Schäden durch Sturmfluten und Landverlust zu schützen. Die 
dafür erforderlichen Flächen, einschließlich der für die Sand- und Kleigewinnung mittelfristig notwendigen, sind in 
angemessener räumlicher Nähe raumordnerisch zu sichern. Flächen für die Kleigewinnung für den Küstenschutz 
werden dafür als Vorranggebiete Rohstoffgewinnung vorrangig binnendeichs festgelegt. Soweit keine ausreichende 
Flächensicherung für die Kleigewinnung für den Küstenschutz binnendeichs erfolgen kann, sind Vorranggebiete 
Rohstoffgewinnung im Vordeichbereich festzulegen.

(G) Bei der Festlegung von Vorranggebieten Rohstoffgewinnung für Zwecke des Küstenschutzes sollen die Schutz-
würdigkeit der einzelnen Raumfunktionen (Abbaubereiche) bzw. Raumnutzungen (bestehende Nutzungen) berück-
sichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Schutzzwecke des Nationalparks Wattenmeer.
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Kleigewinnung

 y Festlegung von Flächen für die Kleigewinnung zu 
Küstenschutzzwecken als Vorranggebiet „Rohstoffge-
winnung“ im Regionalplan
– vorrangig binnendeichs
– in Ausnahmefällen und nach Prüfung der Nut-

zungsmöglichkeiten entsprechend geeigneter 
Vordeichsflächen auch außendeichs (unter Berück-
sichtigung der Regelungen des Naturschutzes und 
ggf. weiterer Leitlinien oder Grundsätze)

 y Festlegung von Vorranggebieten für die Ablagerung und 
Reifung von Baggergut aus Hafen- und Fahrrinnenunter-
haltungen (Spülfelder) zum Zweck einer späteren Nutzung 
als Deichbaumaterial

 y Erarbeitung bzw. thematische Fortschreibung von 
Raumordnungskonzepten für die Küstenbereiche zum 
Thema Kleigewinnung als informeller Vorklärungspro-
zess für die raumordnerische Festlegung entsprechen-
der Vorranggebiete

 y Entwicklung von Nachnutzungskonzepten für Klei-
entnahmeflächen (z. B. für Tourismus-, Naherholungs- 
oder Freizeitnutzungen, für alternative Formen der 
Landwirtschaft (z. B. Anbau von Röhricht), für natur-
schutzfachliche Aufwertungen oder für Speicherfunkti-
onen innerhalb des Wassermanagementsystems)

Sandgewinnung

 y Sicherung geeigneter Flächen für die Entnahme von 
Sand und Bodenmaterial im Küstenvorfeld für den 
Ausgleich von Sedimentdefiziten in betroffenen 
Küstenbereichen durch Sandaufspülungen, z. B. im 
Bereich der Wattenküste und der Ostfriesischen Inseln, 
aber auch an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste 
(Ahrendt 2012: 2) und in Mecklenburg-Vorpommern 
(MLUV 2009: 43)

 y Erarbeitung bzw. thematische Fortschreibung von 
Raumordnungskonzepten zum Thema Sandentnahme im 
Küstenvorfeld als informeller Vorklärungsprozess für die 
raumordnerische Sicherung entsprechender Sedimentent-
nahmestellen

Schnittstellen zum Küstenschutz 

Die Aufgaben der Fachbehörden zum Küstenschutz ist 
es, diesen zu organisieren und zu koordinieren. Dies 
umfasst beispielsweise die Erhaltung und Überwachung 
des ordnungsgemäßen Zustandes der Küstenschutzanla-
gen sowie deren Planung, Bau und Instandhaltung, die 
Gefahrenabwehr, die Durchführung gewässerkundlicher 
Messungen in den Küstengewässern, Planfeststellung bzw. 
Plangenehmigung von Anlagen im Küstenbereich, Bau- 
und Instandhaltungsaufgaben an den Deichen (MELUR 
2013: 21). Allerdings verfügt der Küstenschutz nicht über 
Steuerungsmöglichkeiten wie beispielsweise die Sicherung 
des Raumbedarfs von Klei- und Sandentnahmestellen für 
Küstenschutzzwecke. An diesem Handlungsschwerpunkt 
zeigt sich deutlich, dass Raumordnung und Küstenschutz 
komplementär agieren können. Über die Instrumente der 
Raumordnung lassen sich die für den Küstenschutz not-
wendigen Rohstoffe in angemessener Nähe und in Abstim-
mung mit anderen Raumnutzungsansprüchen sichern.

Spezifische Hinweise für die  
unterschiedlichen Küstenbereiche

Nord- und Ostsee unterscheiden sich in Bezug auf diesen 
Handlungsschwerpunkt deutlich, da ein Großteil der See-
deiche an der Nordseeküste liegt. Darüber hinaus besteht 
an der Nordseeküste mit dem Nationalpark Wattenmeer 
als FFH-Gebiet und dessen Ausweisung als UNESCO-
Weltnaturerbe eine besondere Schutzwürdigkeit, sodass 
eine Kleigewinnung außendeichs nur in Abstimmung 
mit der zuständigen Naturschutzbehörde und unter ganz 
bestimmten Bedingungen infrage kommen kann, da die 
Belange des Naturschutzes besonders abzuwägen sind 
(MKRO 2013: 18 f.).
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4.2.2 Ergänzende Risikominimie-
rung in sturmflutgeschütz-
ten Küstengebieten

Hintergrund

Öffentliche Küstenschutzanlagen gewährleisten grundsätz-
lich ein hohes Schutzniveau. Dennoch kann es bei einem 
Extremhochwasser auch zu Versagen oder Überströmen 
der Küstenschutzanlagen kommen (MKRO 2013: 21).

Hinter den Deichen liegen oftmals Siedlungen, bzw. 
werden Siedlungserweiterungen vorgenommen. Somit 
liegt ein hohes Schadenspotenzial außerhalb der Kernre-
gelungskompetenz des Küstenschutzes. Das Risiko wird 
durch die Küstenschutzanlagen zwar reduziert, jedoch gilt 
dies nur bis zu einem bestimmten Bemessungsfall, wobei 
die Küstenschutzdeiche in der Regel auf die größte bisher 
dokumentierte Sturmflut ausgelegt sind. Bei Überströmen 
der Deiche oder im Falle eines Deichbruchs (beispielsweise 
infolge Durchnässung, Unterspülung oder Windwurf) fal-
len die Schäden umso schwerwiegender aus. Diese können 
sich über Kaskadeneffekte auch auf Bereiche beziehen, 
die nicht durch die Sturmflut betroffen sind, und ganze 
Transportketten gefährden, wie das BBSR in einer Untersu-
chung zu den verkehrlichen Auswirkungen einer Sturmflut 
dargestellt hat (BBSR 2015).

Die Raumordnung ist in der Lage, auf die räumliche 
Entwicklung in diesen sturmflutgeschützten potenziellen 
Überflutungsbereichen Einfluss zu nehmen. Aber auch 
Vorsorgemaßnahmen zur Risikominimierung sind im 
Falle von Extremereignissen von erheblicher Bedeutung. 
Die MKRO hat bereits 2000 auf die Notwendigkeit einer 
verbesserten Vorsorge vor Überflutungen hinter Deichen 
hingewiesen, da hier die Instrumente des Wasser- bzw. Küs-
tenschutzrechts nicht greifen und das Schadenspotenzial 
kontinuierlich steigt (MKRO 2000: 2).

Planungspraxis

In der Planungspraxis spielt die „Ergänzende Risikomini-
mierung in sturmflutgeschützten Küstengebieten“ eine 
besondere Rolle. Die Plananalyse zeigt, dass zehn der 15 
untersuchten Regionalpläne den Handlungsschwerpunkt 
in textlichen Festlegungen aufgreifen, selten jedoch in der 
zeichnerischen Darstellung.

Im Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock wird 
als Grundsatz (s. G 5.3.1) festgelegt, dass bei allen Planungen 
und Maßnahmen die potenzielle Hochwassergefährdung 
zu berücksichtigen ist. Ähnlich wird dies auch in den 
weiteren Regionalplänen Mecklenburg-Vorpommerns 
formuliert, wobei es überwiegend darum geht, Planungen 
und Maßnahmen auszuschließen, die nicht mit den Anfor-
derungen des Küsten- und Hochwasserschutzes vereinbar 
sind (RPV Mittleres Mecklenburg/Rostock 2011: 79).

Regionales Raumentwicklungsprogramm Mittleres 
Mecklenburg/Rostock (RPV Mittleres Mecklenburg/ 
Rostock 2011: 52)

G (1) (in Kap. 5.3 Küsten- und vorbeugender Hochwasser-
schutz) In den Vorbehaltsgebieten Küsten- und Hochwas-
serschutz soll bei allen Planungen und Maßnahmen die 
potenzielle Hochwassergefährdung berücksichtigt werden. 
In den für die Durchführung von Maßnahmen des Küsten- 
und Hochwasserschutzes benötigten Flächen sollen keine 
Nutzungen und Funktionen zugelassen werden, die der 
Durchführung dieser Maßnahmen entgegenstehen.

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 
(2010) macht Vorgaben zur Entwicklung neuer Strategien, 
um das Schadenspotenzial für die Gesellschaft in allen 
überflutungsgefährdeten Bereichen langfristig zu verrin-
gern. Hierbei werden jedoch keine sensiblen Sachgüter 
berücksichtigt. 
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Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 
(RPV Vorpommern 2010: 68)

G (4) (in Kap. 5.3 Küsten- und vorbeugender Hochwasser-
schutz) Überflutungsgefährdete Siedlungen sollen vor den 
Auswirkungen von Sturmfluten durch Maßnahmen und 
Bauwerke des Küstenschutzes gesichert werden. Dazu sol-
len auch Strategien erarbeitet werden, mit denen das Scha-
denspotenzial für alle in überflutungsgefährdeten Gebieten 
lebenden Menschen langfristig verringert werden kann.

Im niedersächsischen Regionalplan für den Landkreis 
Cuxhaven wird eine Festlegung mit Grundsatzcharakter 
getroffen. Die Festlegung geht zwar nicht auf die kon-
krete Risikominimierung durch die Beschränkung der 
Siedlungstätigkeit oder die Darstellung risikogefährdeter 
Bereiche ein, dennoch greift der Plansatz die Problematik 
auf, dass die bisherigen Ansätze zu Vorsorgemaßnahmen 
und -planungen den zu erwartenden Klimaänderungen 
nicht gerecht werden können, sodass zukünftig weitere 
Küstenschutzstrategien entwickelt werden müssen.

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis 
Cuxhaven (Landkreis Cuxhaven 2012: 7)

G 05 (in Kap. Integrierte Entwicklung der Küstenzone) Die 
zu erwartenden Klimaänderungen werden sich auf den 
Küstenschutz gravierender auswirken, als dieses die bishe-
rigen Ansätze zu Vorsorgemaßnahmen und -planungen 
hergeben. Der Landkreis Cuxhaven muss daher in Anbe-
tracht seiner langen Hauptdeichlinie an Weser, Elbe und 
Nordsee frühzeitig bemüht sein, Expertenwissen abzufra-
gen, identifizierte Schwachpunkte in seiner Deichlinie oder 
ein Unterbestick kurzfristig beheben zu lassen und neue 
oder alternative Küstenschutzstrategien gemäß dem Stand 
der Wissenschaft anzuwenden.

Neben dem Erhalt, der Modernisierung oder Erneuerung 
von Deichen wäre es somit auch eine zielführende Strate-
gie, die Allokation sensibler Nutzungen hinter den Deichen 
zu verhindern, also eine ergänzende Risikominimierung in 
sturmflutgeschützten Küstengebieten zu betreiben. 

Strategien und Instrumente der Raum- 
planung – Vorschläge für Plansätze

Aus den dargestellten Überlegungen und der Analyse der 
Planungspraxis lassen sich folgende Prämissen formulieren:

 y Festlegungen zur Risikovorsorge in sturmflutgeschütz-
ten Küstengebieten sollten sowohl die Gefährdungsin-
tensität als auch die Empfindlichkeit der Raumnutzun-
gen bzw. -funktionen berücksichtigen.

 y Festlegungen zu Risikogebieten in sturmflutgeschütz-
ten Küstengebieten sollten als nachrichtliche Übernah-
me in Regionalplänen dargestellt werden.

 y Die Festlegungen sollten sich auf die bei HQextrem über-
flutungsgefährdeten (bebauten) Räume beziehen.

Der Handlungsschwerpunkt der Risikominimierung in 
sturmflutgeschützten Küstengebieten wird zwar in mehre-
ren Regionalplänen thematisiert, in instrumenteller Hin-
sicht bestehen hier jedoch Defizite. In der „Handlungshilfe 
Klimawandelgerechter Regionalplan“ werden beispielswei-
se Vorranggebiete „Anpassung an Überschwemmungen“ 
als ein geeignetes Instrument der Risikovorsorge gesehen 
und entsprechende Formulierungen vorgeschlagen, die auf 
wesentliche Aspekte Bezug nehmen:

 y Verhinderung zusätzlicher Schadenspotenziale in 
deichgeschützten Bereichen: „In den Vorranggebieten 
Anpassung an Überschwemmungen mit einem hohen 
Gefahrenpotenzial sind nur Bauleitplanungen zuläs-
sig, die der Erhaltung, der Erneuerung, der Anpassung 
oder dem Umbau vorhandener Ortsteile dienen. Die 
Bauleitpläne haben eine an die bei Extremhochwasser 
mögliche Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit ange-
passte Bauweise vorzuschreiben. Erweiterungen und 
Nachverdichtung bestehender Siedlungsbereiche sind 
ausgeschlossen.“ (BMVI 2017a: 59)
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P

Begründung: Ein uneingeschränktes Entwicklungsverbot in deichgeschützten Bereichen wäre angesichts des vorhandenen Schutzgrades 
und der Tatsache, dass damit ganzen Landkreisen jede Entwicklungsmöglichkeit genommen werden würde, unverhältnismäßig. Stattdes-
sen wird eine situationsadäquate Bauvorsorge verlangt und sind Ausnahmen für küstenspezifische Nutzungen wie Häfen oder Sperrwerke 
vorgesehen.

Der Ausschluss kritischer Infrastrukturen legitimiert sich hingegen mit ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 
ROG 2017 („Dem Schutz kritischer Infrastrukturen ist Rechnung zu tragen“). Der Ausfall etwa der Stromversorgung würde kaskadenhafte 
Effekte auf viele andere Infrastrukturbereiche haben und kann bis zum Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung in ganzen Landesteilen 
führen. 

Um der Bestimmbarkeit dieses Ziels willen sollten diejenigen kritischen Infrastrukturen, die über Ziel 4.1.4.4 ausgeschlossen werden sollen, 
in einer Positivliste abschließend benannt werden. Dazu zählen: 

• Störfallbetriebe nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), da von ihnen im Überschwemmungsfall erhebliche Kaskaden- 
effekten ausgehen können

• Anlagen der Abfallbehandlung und -entsorgung, da bei einer Überschwemmung mit erheblichen Schadstoffausträgen zu rechnen ist
• Anlagen der Energieerzeugung und der Energietransformation (Umspannwerke o. ä.), da bei ihrem Ausfall mit erheblichen Kaskaden- 

effekten zu rechnen ist
• Soziale kritische Infrastruktur (Schulen, Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser, Kindertagesstätten), die gemäß § 3 BauNVO regelmä-

ßig in Allgemeinen Wohngebieten zulässig ist, ist ausnahmsweise auszuschließen, da sich dort regelmäßig Personengruppen aufhalten, 
die hilfsbedürftig sind und sich etwa im Falle eines Deichbruchs nicht selbst retten, sondern evakuiert werden müssten. Diese Mög-
lichkeit eröffnet § 1 Abs. 5 BauNVO: „Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass bestimmte Arten von Nutzungen, die nach den 
§§ 2 bis 9 und 13 allgemein zulässig sind, nicht zulässig sind […].“

(Z) In Vorranggebieten zur Risikovorsorge hinter Küstenschutzanlagen dürfen neue Baugebiete nur dann durch 
Bebauungspläne oder Satzungen ausgewiesen und Brachflächen einer neuen baulichen Nutzung zugeführt werden, 
wenn in ihnen eine an die bei Extremsturmflut mögliche Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit angepasste Bauweise 
vorgeschrieben wird. 

(Z) Kritische Infrastrukturen, von denen im Überflutungsfall eine besondere Gefährdung ausgeht oder die eine be-
sondere Empfindlichkeit aufweisen, dürfen in Vorranggebieten zur Risikovorsorge bauleitplanerisch nicht zugelassen 
werden. Ausnahmen sind möglich für Infrastrukturen, die aufgrund ihrer besonderen Anforderungen an die Umge-
bung nur in Küstennähe errichtet werden können.

P
Begründung: Dieser Grundsatz dient der Schärfung des Risikobewusstseins privater Akteure und soll die Bauvorsorge auch in Bestands- 
gebieten befördern.

(G) In Bauleitplänen sollen die bei extremen Sturmfluten gefährdeten Bereiche gekennzeichnet werden.
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 y Standortsicherung kritischer Infrastrukturen in 
deichgeschützten Bereichen: „Die Errichtung oder der 
Ausbau kritischer Infrastrukturen und von Störfallbe-
trieben ist in Vorranggebieten Anpassung an Über-
schwemmungen ausgeschlossen“, wobei hierzu eine 
Flexibilisierung durch eine Regel-Ausnahme-Struktur 
vorgeschlagen wird, wonach Ausnahmen zuzulassen 
sind, wenn Planungen und Maßnahmen der kritischen 
Infrastruktur zwingend notwendig sind und wenn 
geeignete Objektschutzmaßnahmen ergriffen werden 
(BMVI 2017a: 60).

 y Verringerung von Schadenspotenzial in deichgeschütz-
ten Bereichen: „In den Vorranggebieten Anpassung an 
Überschwemmungen hat eine dem Hochwasserrisiko 
angepasste Nutzung zu erfolgen. Bei neuer Bebau-
ung sind geeignete bautechnische Maßnahmen zur 
Vermeidung des Eintrags wassergefährdender Stoffe im 
Überschwemmungsfall vorzusehen. Bei der Sanierung 
bestehender Bebauung sind geeignete bautechnische 
Maßnahmen zur Vermeidung des Eintrags wasser-
gefährdender Stoffe im Überschwemmungsfall zu 
berücksichtigen.“ (ebd.: 61)

Schnittstellen zum Küstenschutz

In diesem Handlungsschwerpunkt agiert die Raumord-
nung komplementär zum Küstenschutz als zuständiger 
Fachplanung. Raumordnerische Festlegungen sind dabei 
abhängig davon, dass der Küstenschutz entsprechende 
Analyseergebnisse zu Sturmflutgefährdungen und Schutz-
grad der vorhandenen Küstenschutzanlagen zur Verfügung 
stellt. Diese Voraussetzung ist aber aufgrund der vorhan-
denen Generalpläne Küstenschutz und der Hochwasser-
gefahrenkarten nach WHG, die auch für Küstengewässer 
vorliegen, erfüllt. 

Spezifische Hinweise für die  
unterschiedlichen Küstenbereiche

Der Regelungsbereich des Handlungsschwerpunktes bezieht 
sich grundsätzlich nur auf die Einzugsgebiete von Nord- und 
Ostsee; er umfasst die Bundesländer Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Bedeu-
tung ist differenziert zu betrachten, da die Auswirkungen im 
Lastfall HQextrem an den Nordseeküsten und den vorgelager-
ten Inseln deutlich großflächiger sind und auch mit höheren 
Einstautiefen zu rechnen ist. Demgegenüber ist die Proble-
matik der Küstenerosionen an den Bodden- und Steilküsten 
des Ostseeraums ausgeprägter als an der Nordseeküste.



Quelle: Fabian Dosch



109Koordination und Kommunikation

5 Koordination und  
Kommunikation 

Die Regelungsmöglichkeiten der Raumordnung betref-
fen unterschiedliche Planungsebenen. Die Rollen- und 
Aufgabenverteilung stellt sich dabei für die Bundesländer 
sehr unterschiedlich dar. Kapitel 5.1 beleuchtet daher das 
Zusammenspiel der Planungsebenen.

Jenseits der formalen Planungsinstrumente eröffnen sich 
vielfältige Handlungsoptionen im Bereich der informellen 
Regionalentwicklung. Damit befasst sich Kapitel 5.2.

Im Rahmen des MORO wurde der Bedarf nach mehr Ab-
stimmung zwischen den betroffenen Akteuren, vor allem 
aus den Bereichen Raumordnung und Wasserwirtschaft, 
offenkundig. Deutlich wurde aber auch, dass in der Bevöl-
kerung ein stärkeres Bewusstsein für Hochwasserrisiken 
und Eigenvorsorge geschaffen werden muss. Aufgabe der 
„Hochwasserakteure“ ist es daher, geeignete „Kommuni-
kationsmittel“ zu erarbeiten und dialogorientierte Formen 
der Planung zu fördern (s. Kap. 5.3).

5.1 Zusammenspiel der 
Planungsebenen 

Die Frage nach der Rollen- und Aufgabenverteilung von 
Landes- und Regionalplanung in der Hochwasservorsor-
ge lässt sich nicht pauschal beantworten. Dafür sind die 
gesetzlichen Vorgaben wie auch die Planungspraxis in den 
Bundesländern zu unterschiedlich. 

Bundesländer, die auf Ebene der Regionalplanung über 
eine positiv-allokative Standortsteuerung verfügen, z. B. 
Nordrhein-Westfalen oder Hessen, besitzen weitreichende 
Steuerungsoptionen, beispielsweise zur Siedlungsentwick-
lung in überschwemmungsgefährdeten Bereichen. Ohne 
diese Steuerungsoption verbleiben den Planungsträgern 
nur Mengengerüste oder negativ-restriktive Steuerungsan-
sätze, die auf eine Risikovermeidung in Bezug auf einzelne 
Gefahrenkomplexe wie Flusshochwasser abzielen. In eini-
gen Bundesländern, z. B. Thüringen, legt die Landesplanung 

die Regelungsoptionen der Regionalplanung über soge-
nannte „Vorgaben“ grundsätzlich fest. In Nordrhein-West-
falen verfügen die Träger der Regionalplanung über große 
Spielräume in Bezug auf die Ausgestaltung der Planinhalte 
und Festlegungen. In Bayern gilt zudem das Doppelrege-
lungsverbot nach Art. 21 Abs. 2 Nr. 3 Bayerisches Landes-
planungsgesetz (BayLPlG): Insofern gibt es für die baye-
rische Regionalplanung keine Möglichkeit, Festlegungen 
zu treffen, wenn die betreffenden Belange fachrechtlich 
hinreichend gesichert sind. Für die Hochwasservorsorge 
trifft dies für alle wasserrechtlich gesicherten Flächen zu.

Eine grundsätzliche Aussage zur Rollen- und Aufgabenver-
teilung von Landes- und Regionalplanung in der Hochwas-
servorsorge ist somit kaum möglich, allerdings sprechen 
gute Argumente für eine Stärkung der Rolle der Landes-
planung. Zum einen wird die Hochwasservorsorge mit 
der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie stärker als 
bisher auf das gesamte Flusseinzugsgebiet ausgerichtet. Der 
Abstimmungs- und Regelungsbedarf geht deutlich über die 
regionale Perspektive hinaus; die Ober-/Unterlieger-Pro-
blematik wird für das gesamte Flusseinzugsgebiet in den 
Blick genommen. Zum anderen sollten auch großräumige 
kumulative und systemische Wirkungen oder Kaskaden-
effekte, die beispielsweise in Verbindung mit kritischen 
Infrastrukturen betrachtet werden müssen (s. Kap. 2.4), zu-
künftig eine größere Rolle spielen, um die Verwundbarkeit 
der Raumstrukturen zu vermindern bzw. deren Resilienz zu 
verbessern.

In Bezug auf die Regelungskompetenz der Regionalpla-
nung im Bereich der Hochwasservorsorge, gerade mit Blick 
auf den Siedlungsbestand, bezieht Faßbender (BMVBS 
2013: 18) aus planungsrechtlicher Perspektive eine klare 
Position: 

„Die These einer fehlenden Regelungsbefugnis der Regio-
nalplanung in Bezug auf den Bestand lässt sich weder aus 
den Vorgaben des Raumordnungs- und Landesplanungs-
rechts noch aus den Vorgaben des Bauplanungsrechts 
herleiten. Diese Vorgaben streiten vielmehr im Gegenteil 
dafür, dass die Regionalplanung durchaus bereits bebaute 
und sogar entsprechend bauplanungsrechtlich abgesicher-
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te Gebiete als Vorranggebiete für den Hochwasserschutz 
ausweisen darf. Eine solche Festlegung beeinträchtigt zwar 
nicht die Nutzungsmöglichkeiten von rechtmäßig errichte-
ten baulichen Anlagen, führt aber immerhin zu Beschrän-
kungen von künftigen, noch nicht realisierten Nutzungen. 
[…] Im Übrigen kann die Regionalplanung auch Gebiete, 
die nur bei Extremereignissen überschwemmt werden, als 
Vorranggebiete Hochwasservorsorge festlegen. Sie sollte 
sich bei den textlichen Festlegungen jedoch wegen der auch 
insoweit zu beachtenden wasserrechtlichen Regelungen 
und aus Gründen der Verhältnismäßigkeit – selbst bei 
hohen Überschwemmungstiefen und Fließgeschwindig-
keiten – darauf beschränken, eine hochwasserangepasste 
Bauweise vorzuschreiben.“

Noch offen ist die Zielrichtung eines möglichen Bundes-
raumordnungsplans Hochwasserschutz gemäß § 17 Abs. 2 
ROG 2017: „Das Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur kann im Einvernehmen mit den fachlich 
betroffenen Bundesministerien länderübergreifende 
Raumordnungspläne für den Hochwasserschutz sowie zu 
Standortkonzepten für Häfen und Flughäfen als Grundlage 
für ihre verkehrliche Anbindung im Rahmen der Bundes-
verkehrswegeplanung als Rechtsverordnung aufstellen.“

5.2 Anknüpfungspunkte 
an Strategien der  
Regionalentwicklung

Festlegungen und Erfordernisse der Regionalpläne ent-
falten nur teilweise eine direkte Bindungswirkung in der 
Umsetzung. Dies betrifft beispielsweise Regelungen mit 
Zielcharakter, die ein Bauverbot implizieren und sich in al-
ler Regel auf Neuplanungen beziehen. Der direkte Einfluss 
der Regionalplanung auf den Siedlungsbestand oder auch 
die Flächenbewirtschaftung, z. B. durch die Landwirtschaft, 
bleibt demgegenüber gering. Aus diesem Grund weist die 
MKRO darauf hin, dass für eine Umsetzung raumordne-
rischer Festlegungen, die auf private Landbewirtschafter 
abzielen, eine Lenkung von Fördermitteln (z. B. umwelt-
gerechte Landwirtschaft) oder das Zusammenwirken der 
betroffenen Akteure unter Beteiligung bzw. Moderation 

der Regionalplanung im Kontext der Regionalentwicklung 
erforderlich wird (MKRO 2013: 15 f.). 

Durch die Umsetzung der EG-HWRM-RL und somit im 
Rahmen der Erstellung der HWRM-Pläne wird für das 
jeweilige Flusseinzugsgebiet bzw. für Teileinzugsgebiete ein 
umfassender Dialogprozess mit relevanten Akteuren und 
Landnutzern durchgeführt. Diese Beteiligung ist gemäß 
EG-HWRM-RL verpflichtend. Sie kann somit eine Platt-
form zur Integration von Belangen, Zielen und Maßnah-
men der Hochwasservorsorge in die Regionalentwicklung 
darstellen. 

Hier stellt sich die Frage nach einer Beteiligung der 
Raumordnungsakteure bzw. den Schnittstellen, die eine 
Umsetzung raumordnerischer Leitvorstelllungen und 
Festlegungen in den Fällen befördert, in denen diese keine 
Bindungswirkung für Dritte entfalten. Hierunter fallen 
auch Analysen, beispielsweise der Wirkungen von Maßnah-
men zur Hochwasservorsorge auf die Regionalentwicklung 
oder der Vulnerabilität kritischer Infrastrukturen gegen-
über Hochwasserereignissen, die die Raumordnung nicht 
selbst erbringen, aber ggf. initiieren, koordinieren oder in 
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren erarbeiten kann. 
Damit ließen sich offenkundige Lücken in den Daten- und 
Bewertungsgrundlagen in Bezug auf regionale Wirkungs- 
zusammenhänge und Vulnerabilitäten bzw. Empfindlich-
keiten von Schutzgütern schließen. 

Für die Handlungsschwerpunkte der Raumordnung lassen 
sich viele Anknüpfungspunkte an die Regionalentwicklung 
aufzeigen: Die Sicherung vorhandener Überschwemmungs- 
bereiche als Retentionsraum ist für eine nachhaltige und 
insbesondere resiliente Regionalentwicklung grundsätz-
lich positiv einzuschätzen. Die Raumordnung kann das 
Entstehen zusätzlicher Schadenspotenziale in rein wasser-
wirtschaftlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten 
verhindern und somit die Auswirkungen katastrophen-
trächtiger Hochwasserereignisse, die die Bewältigungska-
pazität der Kommunen und Regionen schnell übersteigen 
können, verringern. 

Die Rückgewinnung von Retentionsraum wird nicht 
nur zwischen Ober- und Unterliegern unterschiedlich 
eingeschätzt, sondern auch zwischen den verschiedenen 
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Akteuren der Regionalentwicklung (öffentlicher Sektor, 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft), da sie unterschiedliche Nut-
zungsansprüche an den Raum haben. So wird eine Maß-
nahme zur Rückgewinnung von Überschwemmungsflä-
chen von Akteuren am Unterlauf eines Flusses in der Regel 
begrüßt, wohingegen Unternehmen, Landwirtschaft oder 
Akteure der Zivilgesellschaft, die von Deichrückverlegun-
gen betroffen sind, diese als Einschränkung ihrer Entwick-
lungspotenziale betrachten. Auch können Wachstumsziele 
von Gemeinden (neue Baugebiete, mehr Einwohner) sowie 
von Unternehmen (Erweiterung von Betriebsstandorten, 
Nutzung verkehrsgünstiger Lage) betroffen sein. 

Der Anspruch, bestehende Überschwemmungsflächen zu 
sichern oder ehemalige Retentionsräume wieder zu akti-
vieren, kann in sehr konfliktträchtigen Fällen die regionale 
Handlungs- und Steuerungsfähigkeit übersteigen, was für 
stärkere Vorgaben durch die Landesplanung oder sogar 
der Bundesraumordnung sprechen könnte (Spiekermann/
Franck 2014: 17). Dies gilt insbesondere für die Überprü-
fung und ggf. Rücknahme nicht realisierter Bauflächen der 
Bauleitpläne in Überschwemmungsgebieten. 

Maßnahmen zur Sicherung vorhandener oder Rückge-
winnung ehemaliger Überschwemmungsbereiche können 
darüber hinaus aktiv in eine nachhaltige Regionalentwick-
lung eingebettet werden, indem sie mit Integrierten Ländli-
chen Entwicklungskonzepten (ILEK) bzw. (stadtregionalen) 
Freiraumkonzepten zur Anpassung der Raumnutzungen 
(Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Rohstoffwirtschaft, Ener-
giewirtschaft) an die Ziele der Hochwasservorsorge (Reten-
tion und Abfluss) bzw. zur Umsetzung von Maßnahmen zur 
Stärkung der Retentions- oder Abflussfunktion abgestimmt 
werden. Schließlich können diese Maßnahmen auch in 
naturschutzrechtliche oder forstwirtschaftliche Planungen 
integriert werden, die beispielsweise auf eine Förderung 
großräumiger Biotopverbünde in Flusslandschaften 
oder die Entwicklung von Auwäldern ausgerichtet sind. 
Zudem lassen sich förderpolitische Instrumente einsetzen: 
Fördermittel (u. a. aus ELER und dem Europäischem Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE)) können in Bereiche mit 
besonderem Handlungsbedarf gelenkt werden. 

Tabelle 7: Anknüpfungspunkte an Strategien der Regionalentwicklung

Handlungs- 
schwerpunkte

Informelle Instrumente/Ansätze/Schnittstellen zur Regionalentwicklung

Grundlagen zur  
Risikovorsorge in  
der Raumplanung

• Aufbau von Informationsgrundlagen zur Vulnerabilität/Empfindlichkeit raumplanungsrelevanter 
Schutzgüter in hochwassergefährdeten Lagen

• Systemische Betrachtung der Vulnerabilität/Empfindlichkeit bzw. Resilienz kritischer Infrastrukturen 
• Systemische Betrachtung von Multigefahren/Multirisiken in hochwassergefährdeten Lagen

Koordination und  
Risikokommunikation

• Integration raumordnerischer Belange in den Erarbeitungs- und Dialogprozess der Hochwasser- 
risikomanagement-Pläne

• Abstimmung mit den Initiativen der Hochwasserpartnerschaften
• Beratungsangebote für private Landnutzer und zur Eigenvorsorge der Bevölkerung

Sicherung vorhan-
dener Überschwem-
mungsbereiche als 
Retentionsraum

• Initiierung von/Abstimmung mit Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepten (ILEK) bzw. (stadt-
regionalen) Freiraumkonzepten zur Anpassung der Raumnutzungen (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Rohstoffwirtschaft, Energiewirtschaft) an die Ziele der Hochwasservorsorge (Retention und Abfluss) 
bzw. zur Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Retentions- oder Abflussfunktion 

• Integration von Maßnahmen in die naturschutzrechtlichen oder forstwirtschaftlichen Planungen: 
großräumiger Biotopverbund in Flusslandschaften, Sicherung tradierter Auenlandschaften als 
Kulturlandschaften, Entwicklung von Auwäldern

• Unterstützung einer Überprüfung und ggf. Rücknahme nicht realisierter Bauflächen der Bauleit-
pläne in Überschwemmungsgebieten 
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Handlungs- 
schwerpunkte

Informelle Instrumente/Ansätze/Schnittstellen zur Regionalentwicklung

Rückgewinnung 
von Überschwem-
mungsbereichen als 
Retentionsraum

• Initiierung von/Abstimmung mit Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepten (ILEK) bzw. (stadt-
regionalen) Freiraumkonzepten zur Einbettung von Maßnahmen wie Deichrückverlegungen in eine 
nachhaltige Raumentwicklung 

• Lenkung von Fördermitteln (u. a. aus ELER, EFRE) in Bereiche mit besonderem Handlungsbedarf
• Konzepte für eine multifunktionale Inwertsetzung der neu entstehenden Freiräume im Kontext des

regionalen Freiraumverbunds
• Unterstützung einer Überprüfung und ggf. Rücknahme nicht realisierter Bauflächen der Bauleitpläne

in den als Retentionsraum zurückzugewinnenden Überschwemmungsbereichen

Risikovorsorge in 
potenziellen Über- 
flutungsbereichen

• Unterstützung einer Überprüfung und ggf. Rücknahme nicht realisierter Bauflächen der Bauleitpläne
in potenziellen Überschwemmungsbereichen

• Anforderungen an Genehmigungserfordernisse in der Bauleitplanung für hochwasserangepasstes
Bauen von Versorgungsinfrastrukturen in potenziell hochwassergefährdeten Lagen 

• Umsetzung von Konzepten zu hochwasserangepasstem Bauen in der Bauleitplanung und von
Modellprojekten, insbesondere für kritische Infrastrukturen und Sondernutzungen 

• Stärkung relevanter Katastrophenschutzinfrastrukturen und Gewährleistung von deren Erreichbarkeit

Verbesserung des 
Wasserrückhalts 
in der Fläche der 
Einzugsgebiete der 
Flüsse

• Festlegen von Bewirtschaftungsauflagen und Förderangeboten für die Landwirtschaft, u. a. in was-
serwirtschaftlich festgelegten Hochwasserentstehungsgebieten

• Initiierung von/Abstimmung mit Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepten (ILEK) bzw. (stadt-
regionalen) Freiraumkonzepten zur Anpassung der Raumnutzungen (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Rohstoffwirtschaft, Energiewirtschaft) an die Ziele der Hochwasservorsorge (Wasserrückhalt in der 
Fläche) bzw. zur Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Wasserrückhaltefunktion

• Lenkung von Fördermitteln (u. a. aus ELER, EFRE) in Bereiche mit besonderem Handlungsbedarf
• Integration von Zielen und Maßnahmen zum Wasserrückhalt in der Fläche und zum Erosionsschutz

in die Verfahren zur Flurneuordnung 
• Integration von Maßnahmen zum Wasserrückhalt in die naturschutzrechtlichen oder forstwirtschaft-

lichen Planungen: großräumige Biotopverbünde und regional wirksame Kompensationsmaßnahmen, 
Sicherung tradierter Kulturlandschaften, Waldmehrung/Aufforstung

Sicherung poten-
zieller Standorte für 
Hochwasserschutz-
maßnahmen

• Verträgliche Gestaltung von Hochwasserschutzanlagen und aktive Nutzung von Synergien mit ande-
ren Raumnutzungen (Tourismus, Naturschutz, denkmalgeschützte Siedlungsstrukturen)

• Konzepte für Zwischennutzungen bei vorsorglich gesicherten Standorten für technischen Hochwas-
serschutz

Siedlungsrückzug • Regionale Konzepte zum Siedlungsrückzug (Priorisierung anhand vereinbarter Kriterien, z. B. in Bezug
auf die demografische Entwicklung)

• Abstimmung und Koordination mit der Bauleitplanung, der Verkehrsplanung, den Trägern kritischer
Infrastrukturen und dem Denkmalschutz

• Raumordnerische Vereinbarungen/Verträge, Verwaltungsvereinbarung zur „Absiedlung und Rück-
entwicklung“, Verträge mit Umsiedlern bezüglich Übereignung und Finanzierung

Lastenausgleich • Etablierung von Konzepten und Mechanismen zum Lastenausgleich zwischen Ober- und Unterlie-
gern sowie unterschiedlichen Teilräumen (Kerne der Metropolregionen, ländlich strukturierte Räume)

Quelle: Eigene Darstellung
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5.3 Aspekte der Risiko- 
kommunikation 

„Informieren, beteiligen und kooperieren“ sind wesentliche 
Kommunikationsaufgaben der Regionalplanung (Bischoff/
Selle/Sinning 2005). Im Kontext von Hochwasservorsorge 
oder allgemeiner Risikovorsorge bezieht sich Risikokom-
munikation auf Aspekte der Gefährdung durch Hochwas-
ser, dessen Auswirkungen (Schadensausmaß) sowie auf 
Bewältigungsstrategien und -maßnahmen. Risikokommu-
nikation dient 

 y der Informationsvermittlung und -gewinnung, 
 y der Koordination relevanter Akteure, 
 y der Rechtssicherheit (Beteiligung bei rechtsverbindli-

chen Festlegungen) sowie 
 y der Akzeptanzsteigerung und Vertrauensbildung.

Gerade bei Hochwasser lässt sich gut nachvollziehen, dass 
das Gefahren- und Risikobewusstsein maßgeblich von der 
Aktualität der Hochwasserereignisse abhängt, was nicht 
ohne Auswirkungen auf die Planung und Umsetzung der 
Hochwasservorsorge in den Verwaltungen bzw. auf die 
Eigenvorsorge der Bevölkerung bleiben kann. Periodische 
Informationen helfen dabei, das Bewusstsein für Hochwas-
sergefahren zu wahren.

Abbildung 37: Gefahrenbewusstsein 
und Kommunikation

Quelle: Eigene Darstellung, nach IKSR 2002: 12

Risikokommunikation ist integraler Bestandteil des Risiko-
managements. Kernaufgaben und Beiträge der Regional-
planung liegen in erster Linie im 
(1) Erstellen von Risikoprofilen für die Hochwasservorsor-

ge (Gefährdungs-, Empfindlichkeits- und Risikobewer-
tung) sowie im

(2) Aufzeigen von Handlungserfordernissen und -optionen 
zur Hochwasservorsorge aus Sicht einer integrierten 
Raumentwicklung (v. a. formale raumordnerische Inst-
rumente, Strategische Umweltprüfung sowie informel-
le Ansätze als Anknüpfungspunkte zur Regionalent-
wicklung).

Die Kommunikationsaufgaben der Regionalplanung finden 
dabei auf unterschiedlichen „Bühnen“ statt. Die Kommuni-
kation richtet sich in erster Linie an

 y die Wasserwirtschaft und weitere Fachplanungen sowie 
 y Kommunen (politische Akteure, Bauleitplanung, Ge-

nehmigungsbehörden), aber auch an
 y organisierte Akteure zivilgesellschaftlicher Institutio-

nen und
 y die Bevölkerung.

Die Kommunikation sollte zielgruppenspezifisch ausge-
staltet werden. Die Tabelle auf der Folgeseite differenziert 
hierzu:

 y Adressatenkreis
 y Art der Zusammenarbeit
 y Dialogausrichtung 
 y Informationsformate
 y Dialogformate

Zahlreiche gute Beispiele für die Risikokommunikation in 
der Hochwasservorsorge wurden im Rahmen des MORO 
analysiert und dokumentiert. Ausgewählte Beispiele hierzu 
werden im Anschluss an die Tabelle vorgestellt. 
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Vereine, Organisationen 
und Initiativen aus Natur- 
und Umweltschutz
Wissenschaft, Wirtschaft 
und Sozialpartner
Landnutzer
Bürgerinitiativen/-vereine
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Bürger/-innen
Differenzierung nach 
Zielgruppen

 der Zusammenarbeit

Behördlicher Austausch 
in bereits bestehenden 
Arbeitsstrukturen
Ggf. Bildung neuer 
Arbeitsstrukturen 

Behördlicher Austausch 
in bereits bestehenden 
Arbeitsstrukturen
Ggf. Bildung neuer 
Arbeitsstrukturen 

nformeller Informations-
ustausch 
nformelle Dialogformate

Gremienarbeit
Ggf. zusätzliche Informa-
tions- und Beratungsan-
gebote

Zielgruppenorientierte 
Informationsvermittlung 
Ggf. proaktive Infor-
mationsvermittlung, 
dialogische Verfahren 
und Beteiligung, insb. 
in Zusammenarbeit mit 
Fachbehörden, Kommu-
nen und Projektträgern

logausrichtung

Analytisch, auf fact finding 
ausgerichtet
Beratend-diskursiv
Adressatenorientierter 
Austausch, Verständigung
Dialog und Einbindung 
(Orientierung, Selbstver-
pflichtung, Entscheidung) 
Vorbereitung Diskurs und 
Verhandlung im politisch-
öffentlichen System

Analytisch, auf fact finding 
ausgerichtet
Beratend-diskursiv
Direktiv-rahmensetzend
Adressatenorientierter 
Austausch, Verständigung
Dialog und Einbindung 
(Orientierung, Selbstver-
pflichtung, Entscheidung) 
Vorbereitung Diskurs und 
Verhandlung im politisch-
öffentlichen System

Analytisch, auf fact finding 
usgerichtet

Beratend-diskursiv
Direktiv-rahmensetzend
Adressatenorientierter 
Austausch und Verstän-
digung
Dialog und Beteiligung 
Orientierung, Selbstver-

pflichtung) 

Adressatenorientierte 
Information
Beratend-diskursiv (Ent-
scheidungsvorbereitung)
Direktiv-rahmensetzend 
(für die nachgeordneten 
Ebenen)

Zielgruppenorientierte 
Information
Beratend-diskursiv
Direktiv-rahmensetzend
Dialog und Beteiligung 
(Orientierung, Selbstver-
pflichtung) 

ormationsformate

Gemeinsame Veranstal-
tungen
Checklisten/Dossiers/
Steckbriefe (zu den 
Inhalten der beiden 
Aufgabenfelder)
Kartensätze, Web-GIS
Risikoregister/gemein-
same Datenbank/Open-
Data-Plattform 
Managementkarten
Roadmap zur Maßnah-
menpriorisierung

Gemeinsame Veranstal-
tungen
Checklisten/Dossiers/
Steckbriefe (zu den 
Inhalten der beiden 
Aufgabenfelder)
Kartensätze, Web-GIS
Visualisierungen, Filme
Risikoregister/gemein-
same Datenbank/Open-
Data-Plattform 
Managementkarten
Roadmap zur Maßnah-
menpriorisierung

Veranstaltungen
Aufbereitete Datenblätter 
„Factsheets“), Kartensätze

Broschüren
Visualisierungen, Filme
Web-Portale

Veranstaltungen
Aufbereitete Datenblätter 
(„Factsheets“), Kartensätze
Broschüren
Visualisierungen, Filme
Roadmap zur Maßnah-
menpriorisierung

Veranstaltungen
Aufbereitete Datenblätter, 
Kartensätze
Broschüren, Flyer
Visualisierungen, Filme
Roadmap zur Maßnah-
menpriorisierung 
Ausstellungen
Hauswurfsendung, Zei-
tungsartikel, Radiobeiträge
Website, App, Blogs, 
soziale Netzwerke
Bildungsangebote (z. B.  
VHS, Hochwassertage)

logformate

Behörden-/ressortüber-
greifende Fokusgruppen
Strategieworkshop 
(Fachebene) 
Fachübergreifende  
Klausurtagung
Expertenhearing
Testplanung, Planspiel

Gewässerforum für die 
kommunale Ebene
Behörden-/ressortüber-
greifende Fokusgruppen
Strategieworkshop 
(Bürgermeisterrunden/
Leitende Planer)
Strategieworkshop 
(Fachebene) 
Expertenhearing
Testplanung, Planspiel
Hochwasseraudit

nformationsveranstal-
ungen

Gewässerforum mit 
usgeprägt dialogischen 

Elementen wie Infostän-
den, Fish Bowl etc.
Fokusgruppen mit  
Schlüsselakteuren
Runder Tisch
Planungsbeirat
Hochwasseraudit

Gremienarbeit auf unter-
schiedlichen Ebenen
Beratungsgespräch politi-
scher Gruppierungen
Klausurtagung
Planungsbeirat

Informationsveranstal-
tungen
Gewässerforum mit 
ausgeprägt dialogischen 
Elementen wie Infostän-
de, Fish Bowl etc.
Bürgersprechstunden
Beratungsgespräche für 
Zielgruppen
Informationsstände
Projektspezifische For- 
mate (Bürgerprojekte)
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Informationen zu Gefahren, Risiken und Vorsorge einer breiten Öffentlichkeit vermitteln:  
Verständlichkeit, Passung und Distribution

Website „Risicokaart“ für die Niederlande
Für die Niederlande gibt es webbasierte interaktive Gefahrenkarten, die vom Innen- und vom Verkehrs- und Umweltministerium der Nie-
derlande angeboten werden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Hier kön-
nen mithilfe der Postleitzahl oder des Wohnorts Risiken im Umfeld abgefragt werden. Dabei ist das Themenspektrum sehr breit aufgestellt. 
Es behandelt neben Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Naturbränden und Erdbeben auch Gefahrstoffunfälle, Gefahrguttrans-
porte, Luftfahrtunfälle, nukleare Unfälle, Unfälle auf dem Wasser, an Land oder in Tunneln sowie objektbezogen Störungen der öffentli-
chen Ordnung und Massenpanik, empfindliche Objekte sowie Brände in und Einstürze von großen Gebäuden (Interprovinciaal Overleg 28. 
8. 2017). Beschrieben werden die einzelnen Gefahrenarten, die Art der Betroffenheit und geeignete Schutzmaßnahmen im Katastrophenfall. 
In Bezug auf Überflutungssituationen können verschiedene Ebenen und Informationen eingeblendet werden. Dargestellt werden können 
der Flächenumgriff der Überströmung, die maximale Wassertiefe, die Anzahl der betroffenen Einwohner, die Landnutzung wie auch Stör-
fallbetriebe (IPPC-bedrijven) und Schutzgebiete (z. B. Natura 2000- und Wasserschutzgebiete). (Interprovinciaal Overleg 28. 8. 2017)

Auszug aus der Risikokarte zum Thema Überflutungen (Quelle: Interprovinciaal Overleg 28. 8. 2017)

Website und Infomobil des HochwasserKompetenzCentrums (HKC) für den Rhein und seine Nebengewässer
Das HochwasserKompetenzCentrum HKC widmet sich der Netzwerkbildung wie auch der Informationsvermittlung. Hierzu betreibt der 
gemeinnützige Verein eine eigene Website sowie ein „Infomobil“. Die Website vermittelt Grundlagenwissen und informiert über Veranstal-
tungen, Praxisbeispiele und aktuelle Pegelstände entlang des Rheins und seiner Nebengewässer. Das Infomobil, eine mobile Informati-
onseinheit, bietet zielgruppenspezifische Informationen. Es dient für Bildungszwecke und kann im Rahmen von Veranstaltungen sowie 
für die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden. Das Infomobil enthält Informationsmaterialien zum technischen Hochwasserschutz sowie 
verschiedene Modelle. Diese dienen dazu, Empfehlungen zur Verhaltensvorsorge wie auch zur baulichen Ertüchtigung von Gebäuden, z. B. 
durch Rückstausicherung, zu geben. (HKC 20. 5. 2016)

Internetauftritt und Infomobil des HochwasserKompetenzCentrums e.V. (Quelle: HKC 20. 5. 2016)



116 Handbuch zur Ausgestaltung der Hochwasservorsorge in der Raumordnung

Wissen zur Hochwasservorsorge bündeln: 
Plattformen für Austausch, Transfer und Koordination

Internetportal des Freistaats Sachsen zum Thema Wasser/Wasserwirtschaft
Das Internetportal des Freistaats Sachsen bietet ein themenbezogenes umfassendes Informationsangebot samt interaktiver Karten und 
vereint dabei die Internetseiten der verschiedenen Landesministerien. Zum Thema Wasser/Wasserwirtschaft halten z. B. die Seiten des 
Landeshochwasserzentrums (LHWZ) vielfältige Daten zur Hochwassergefahr im Freistaat Sachsen vor. Hierzu gehören neben umfassen-
den Informationen für den Ernstfall, darunter aktuelle Angaben zu Pegelständen, Durchflüssen und Niederschlägen, auch telefonische 
und digitale Kontaktmöglichkeiten (LfULG 22. 6. 2017). Auf den Seiten des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie wird u. a. über Hochwasserrisikokarten informiert. Hier können interaktive Karten zu Szenarien mit den Jährlichkeiten 20, 100 und 
200/300 Jahre, darüber hinaus auch u. a. Gefahrenkarten für Ortslagen, Gefahrenhinweiskarten für die Raumplanung sowie verschiedenste 
Grundlagenkarten (Gewässereinzugsgebiete, Pegelmessnetz, Gewässerzustand, Bewirtschaftungsziele ...) eingesehen werden (maximal im 
Darstellungsmaßstab 1:5.000). Es werden verschiedene Geodaten zum Download angeboten, u. a. zur Einspeisung in GoogleEarth oder 
kostenfreie GIS-Anwendungen wie Quantum GIS. (LfULG 23. 6. 2017)

Interaktive Hochwasserrisikokarte für den Freistaat Sachsen, hier: Ausschnitt Dresden für ein HQ100 (Quelle: LfULG 23. 6. 2017)

Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung (KomPass)
Das Kompetenzzentrum ist eine Einrichtung des Umweltbundesamts. Fachwissen zu Klimafolgen und Anpassung wird gebündelt und be-
wertet sowie für die Informationsvermittlung aufbereitet. Adressaten sind sowohl Entscheidungsträger als auch die Öffentlichkeit. Kom-
Pass unterstützt das Bundesumweltministerium als Geschäftsstelle bei der Erarbeitung, Koordinierung und Umsetzung der Deutschen 
Anpassungsstrategie. Die vielfältigen und umfassenden Aufgaben werden in Zusammenarbeit mit Instituten, Universitäten, Institutionen 
des Bundes, der Länder und anderer Staaten, europäischer Institutionen oder internationalen Gremien ausgefüllt. Damit werden Aufgaben 
der Politikberatung, der Umweltforschung und der Vernetzung von Akteuren wahrgenommen. KomPass ist über das Internet zugänglich 
und erfüllt die Funktion eines Internetportals. Neben der digitalen Bereitstellung von Informationen werden Veranstaltungen unter-
schiedlichster Formate, wie Stakeholderdialoge oder Forschungskonferenzen, durchgeführt, aber auch Projekte initiiert und umgesetzt. 
Ein Extranet bietet die Möglichkeit der Zusammenarbeit in geschlossenen Nutzergruppen. Auf der Seite www.anpassung.net werden 
onlinebasierte Lösungen der Information, Kommunikation und Konsultation realisiert. (UBA 16. 6. 2017)

London Risk Register
Das London Risk Register (London Resilience Partnership 2015) unterstützt die Arbeit des London Resilience Forum. In Tabellenform wer-
den für unterschiedliche Risikokategorien präzise Beschreibungen der Betroffenheit verbunden mit einer Einschätzung von Wahrschein-
lichkeit und dem Grad der Auswirkungen dargestellt. Die Tabelle enthält außerdem Angaben zu Kontrollmechanismen, zum Zeitpunkt des 
letzten Schadenseintritts sowie eine Prognose für das nächste Ereignis. Ziel des Dokuments ist, behörden- und institutionenübergreifende 
Strategien zur Vermeidung, Anpassung und Bewältigung zu verbessern. Gleichzeitig liefert das Dokument wichtige Hinweise für Unterneh-
men bezüglich der Erarbeitung eigener Notfallpläne.
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Dialogformate in der Hochwasservorsorge: 
Adressatenabhängig und vielfältig gestalten

Hochwasserdialog an der Donau
Im Kontext des Flutpolderkonzepts an der bayerischen Donau wurden in mehreren Regionen breit angelegte „Hochwasserdialoge“ 
vorgenommen. Dabei wurden die jeweiligen Dialoge von den Wasserwirtschaftsämtern der Regionen begleitet (s. Beispiel Donauwörth, 
Wasserwirtschaftsamt Donauwörth 22. 6. 2017). Der Dialogprozess integriert unterschiedliche Dialogformate in einer zeitlich festgelegten 
Abfolge. Vor-Ort-Gespräche dienten der Erkundung erster 
Statements der Interessengruppen zu den Polderstandorten. 
Überregionale und regionale Diskussionsforen fanden u. a. zu 
Themen wie „Hochwasserrisiken und Schutzstrategien“, „Rück-
haltesysteme im Vergleich“, „Flutpolder in Theorie und Praxis“ 
oder „Landwirtschaft und Hochwasserschäden“ statt. Beteiligt 
waren regionale Akteure, weitere Stakeholder, die Bevölkerung 
und externe Experten. Zudem wurde ein Runder Tisch einge-
richtet, der den Gesamtprozess begleitet. Politische Vertreter 
und Interessenvertreter aus unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Gruppen qualifizierten den Dialogprozess auf Grundlage 
inhaltlicher und prozessualer Vorschläge. (Wasserwirtschafts- 
amt Donauwörth 22. 6. 2017; tatwort nachhaltige Projekte/
PlanSinn.at Planung & Kommunikation 2015)

Ablaufplan des Hochwasserdialogs (Quelle: tatwort nachhaltige 
Projekte/PlanSinn.at Planung & Kommunikation 2015: 4)

Hochwasserschutzforum Metropolregion Rhein-Neckar
Zur Förderung des Risikobewusstseins zur Hochwasservorsorge in der Metropolregion organisiert der Verband Region Rhein-Neckar 
zusammen mit den Industrie- und Handelskammern Pfalz, Rhein-Neckar und Darmstadt seit 2003 das Hochwasserschutzforum Rhein-
Neckar. Kommunen, Unternehmen und Fachbehörden erörtern aktuelle Entwicklungen im Bereich des Hochwasserschutzes (MRN 10. 6. 
2017): Themen waren u. a. Hochwasserschutz von und für Unternehmen – Was muss oder kann getan werden? (2003), Klimawandel und 
Hochwasserschutz (2005), Leben mit dem (Rest-)Risiko – Hochwasserbewusstes Planen und Bauen (2008), Strategien zur Schadensminde-
rung (2014) sowie Strategien und Maßnahmen zur Bewältigung urbaner Sturzfluten (2015).

Netzwerke und Partnerschaften: 
Akteure bündeln und vernetzen

Hochwasserpartnerschaften
In Hochwasserpartnerschaften können sich Kommunen und Landkreise entlang eines Fließgewässers zusammenschließen. Sie alle eint 
die Gefährdung durch Hochwasserereignisse, weswegen gerade nach den verheerenden Überschwemmungen Anfang der 2000er-Jahre 
zahlreiche Partnerschaften, v. a. am Rhein und an der Elbe, entstanden. 
Die Hochwasserpartnerschaft Elbe mit Sitz in Lauenburg wurde 2007 gegründet. Sie zielt vor allem darauf ab, die Interessen der beteilig-
ten Kommunen gegenüber höheren Verwaltungsebenen zu bündeln und ihnen damit ein größeres Gewicht in der politischen Diskussion 
zukommen zu lassen (HPE 22. 6. 2017).
Die etwa 20 Hochwasserpartnerschaften im Einzugsgebiet von Mosel und Saar besitzen teilweise länder- und grenzüberschreitende Orga-
nisationen unter Beteiligung deutscher, luxemburgischer und französischer Partner. Sie werden vom Internationalen Betreuungszentrum 
für Hochwasserpartnerschaften (HPI, www.hpi-iksms.org) unterstützt.

London Resilience Forum
Das bereits 2002 ins Leben gerufene London Resilience Forum richtet sich an die rund 170 Institutionen und Organisationen der London 
Resilience Partnership, die im Katastrophenschutz engagiert sind. Gemeinsam will man die Stadt auf mögliche Notfälle vorbereiten. Dabei 
nimmt das Forum eine Koordinationsfunktion in Bezug auf die Abstimmung von Zielsetzungen wie auch die Aktivitäten der beteiligten 
Institutionen ein. (Greater London Authority, 10. 8. 2017)
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Audits und Testplanungen: 
Dialogorientierte Tools

Hochwasseraudit für Kommunen und Verbände
Das Hochwasseraudit der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) stellt ein Angebot an Kommunen 
und Verbände zum Status der Hochwasservorsorge dar. In einem zweitägigen Workshop werden die Themen Flächenvorsorge und natür-
licher Wasserrückhalt, Bauvorsorge, Risikovorsorge, Vorbereitung zur Gefahrenabwehr sowie Verhaltens- und Informationsvorsorge durch 
zwei Auditoren behandelt. Ausgenommen sind konkrete Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes. Für Flusshochwasser und 
Starkregen werden die unterschiedlichen Themenfelder über ein Punktesystem bewertet und mithilfe einer Vorsorgeampel die Stärken 
und Schwächen visualisiert. Die Kosten für ein zweitägiges Hochwasseraudit liegen zwischen 10.000 und 20.000 Euro. 
Durch die externe Bewertung des Status quo, die Dokumentation und die Maßnahmenempfehlungen für Hochwasser und Starkregen soll 
u. a. eine Verbesserung der Regional- und Stadtplanung erreicht werden. In Bayern ist das Audit zudem Voraussetzung für die Gewährung 
von Fördermitteln für den technischen Hochwasserschutz.

Veränderung des Status der Hochwasservorsorge, falls keine Initiativen zur Hochwasservorsorge  
durchgeführt werden – am Beispiel der Gemeinde Moos/Donau (Quelle: DWA 2013: 44)

Testplanung – Risikobasierte Raumplanung in der Schweiz
Seitens des Schweizer Bundesamts für Raumentwicklung und des Bundesamts für 
Umwelt wurden Testplanungen in zwei Kantonen auf kommunaler Ebene vorgenom-
men, um den risikobasierten Ansatz der Raumplanung in der Schweiz voranzutreiben 
(Camenzind/Loat 2014). 
Da hohe Risiken in der Schweiz nicht primär in Gebieten hoher Gefährdung bzw. 
Eintrittswahrscheinlichkeit, sondern vor allem in Gebieten mittlerer oder geringer Ge-
fährdung mit hohen Schadenspotenzialen auftreten, soll der Fokus der Planung stärker 
auf die Raumnutzungen und das damit verbundene Schadenspotenzial ausgerichtet 
werden. Die Gestaltung einer an die Gefahren- und Risikosituation angepassten Raum-
nutzung ist eine wichtige Aufgabe der Raumplanung. 
Ziel der Testplanungen ist, Konflikte zwischen Nutzungen und Naturereignissen zu 
identifizieren und Möglichkeiten zur Verminderung der Risiken aufzuzeigen. 

Folgende Fragen sollen mit der  
Testplanung beantwortet werden:
• Wie können Nutzungen je nach Gefah-

renprozess mit raumplanerischen Mit-
teln risikogerecht ausgestaltet werden?

• Welche Grundlagen müssen dazu 
vorliegen?

• Wie soll ein Nutzungsplan aussehen, 
der auf Risikoüberlegungen basiert?

• Welche Aspekte sind im Baubewilli-
gungsverfahren zu berücksichtigen?

• Wie können diese Aspekte systematisch 
behandelt werden?
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Leitfäden zur Risikokommunikation:  
Kommunikationshilfen, Roadmaps, Checklisten

Leitfaden „Risikokommunikation  
im Hochwasserschutz. Anleitung  
und Empfehlungen für die Praxis“
Das Amt der Kärntner Landesregierung hat 
einen Leitfaden für die Risikokommunikation  
im Hochwasserschutz auf Grundlage zahl- 
reicher europäischer und nationaler Projekte 
und Aktivitäten erstellt (Amt der Kärntner 
Landesregierung 2012). 
Der Leitfaden mit vielfältigen Beispielen 
dient als Einstieg in das Thema und verweist 
auf ausführliche Beschreibungen im IMRA-
Handbuch „Planung und Umsetzung einer 
Kommunikations- und Beteiligungsstrategie im 
Hochwasserrisikomanagement“ (Fleischhauer 
et al. 2011). Das Handbuch gibt anhand einer 
Roadmap Anleitung zur Entwicklung eines 
Kommunikationskonzeptes und illustriert das 
Vorgehen auf Basis von Praxisbeispielen.

IMRA-Konzept zur Entwicklung und Umsetzung eines Kommunikations- 
und Beteiligungsprozesses zum Hochwasserrisikomanagement  
(Quelle: Fleischhauer et al. 2011: 7)

Praxiskoffer Risikodialog der Nationalen  
Plattform Naturgefahren in der Schweiz
Der „Praxiskoffer Risikodialog Naturgefahren“ 
richtet sich als Werkzeugkiste für Risikokom-
munikation an Behörden und Experten aus den 
Themenfeldern Kommunikation und Naturge-
fahren. Grundgedanke ist, dass die Informati-
onsarbeit der Gemeinden eine Schlüsselrolle in 
der Risikokommunikation einnimmt, da diese 
den unmittelbaren Kontakt zu Betroffenen und 
Fachbehörden gewährleisten. Der Praxiskoffer 
gibt den Kommunen Hilfsmittel an die Hand, 
um eine adressatengerechte Information zu 
planen und umzusetzen (PLANAT 3. 5. 2016). 
Der Praxiskoffer ist so aufgebaut, dass sich auch 
die Bevölkerung, Unternehmen und private 
Eigentümer über Gefahren und Risiken von 
Naturereignissen informieren können – gerade 
auch im Hinblick auf Möglichkeiten zur Eigen-
vorsorge (PLANAT 2015: 5). Der Werkzeugkoffer 
bietet unterschiedliche Hilfsmittel, darunter 
Checklisten, Praxisbeispiele, Empfehlungen für 
die Medienarbeit sowie Visualisierungen und 
Übersetzungshilfen für Fachinformationen. 

Praxiskoffer Risikodialog Naturgefahren (Quelle: PLANAT 2015)



Quelle: agl
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6 Weiterer Forschungsbedarf

Die Ergebnisse der MORO-Studie sind Grundlage zur 
Konzeption eines neuen Modellvorhabens, bei dem sich 
die Träger der Raumordnung wie auch die Akteure aus 
Wasserwirtschaft und Regionalentwicklung vertieft mit der 
Wirkung des Hochwasserrisikomanagements auf die Regi-
onen und geeigneten integrativen Strategien zur Hochwas-
servorsorge befassen sollen. Es geht insbesondere darum, 
etablierte Ansätze in der Planungspraxis besser zu veran-
kern und darüber hinausgehende innovative Strategien zu 
erarbeiten. Ziel ist, die Anschlussfähigkeit von Regionalpla-
nung, Regionalentwicklung und vorbeugendem Hochwas-
serschutz in den Flusseinzugsgebieten zu verbessern.

Das neue Forschungsfeld soll im Sinne des MORO-Pro-
gramms prozess-, aktions- und projektorientiert ausge-
staltet werden. Dabei erfolgt die Generierung von Wissen 
im Zusammenspiel von wissenschaftlicher Expertise und 
praktischer Erprobung. 

Die möglichen Schwerpunkte des zukünftigen Forschungs-
feldes wurden durch die MORO-Studie vorbereitet und 
sollten sich auf folgende Themen beziehen:

Schwerpunkt 1: Ausgestaltung der Hoch-
wasservorsorge in der Raumordnung

Die im Handbuch vorgeschlagene Ausgestaltung der 
MKRO-Handlungsschwerpunkte zur Hochwasservorsorge 
und zum Küstenschutz sollen erprobt und weiterentwickelt 
werden. Ein Fokus sollte auf den zusätzlichen Handlungs-
schwerpunkten „Siedlungsrückzug“ und „Lastenausgleich“ 
und deren Umsetzung in der Planungspraxis liegen. 

Die Aufgabenteilung zwischen den Planungsebenen wird 
in den Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt. Hier wer-
den gute Lösungen gesucht, um eine Kohärenz der Raum- 
entwicklung über die Landes- und regionale Ebene bis hin 
zur kommunalen Ebene zu gewährleisten. 

In diesem Kontext steht auch der potenzielle Beitrag 
eines Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz in 
Deutschland zur Diskussion. Im Rahmen eines Planspiels 
sind daher weitere Prüfschritte vorgesehen. Diese sollen im 

Zusammenspiel mit den Ländern und der Regionalplanung 
sowie der Wasserwirtschaft erfolgen.

Forschungsleitfragen
 y Welchen Beitrag kann ein Bundesraumordnungsplan 

Hochwasserschutz leisten? 
 y Wie lassen sich die Empfehlungen des Handbuchs zum 

Umgang mit der Hochwasservorsorge sowohl in den 
Landesentwicklungsplänen als auch in den Regional-
plänen vor dem Hintergrund der unterschiedlichen 
Regelungsmöglichkeiten in den Ländern umsetzen?

 y Wie sollte das Zusammenspiel von Landes- und Regio-
nalplanung ausgestaltet werden?

 y Wie lässt sich die Aufgabenteilung zwischen den Pla-
nungsebenen optimieren?

 y Wie kann die Umsetzung und Konkretisierung raum-
ordnerischer Festlegungen in der Bauleitplanung 
erfolgen? 

Schwerpunkt 2: Anknüpfungspunkte 
zur Wasserwirtschaft

Die Kooperation zwischen Wasserwirtschaft als zentrale 
Fachplanung und Raumordnung gilt es zu verbessern. 
Gerade die Wasserwirtschaft hat mit ihren Instrumenta-
rien die Flusseinzugsgebiete im Blick und kann mit ihren 
Datengrundlagen Abwägungsprozesse und Festlegungen 
der Raumordnung auf allen Ebenen qualifizieren. Eine 
intensivere Zusammenarbeit, ein gemeinsames Aufgaben-
verständnis, vereinbarte Ziele und eine sinnvolle Aufga-
benteilung können den Beitrag der Hochwasservorsorge 
zu einer integrierten Raumentwicklung verbessern. Hierzu 
sollen Wege und Strategien im Rahmen konkreter Aufga-
benstellungen ausgelotet werden.

Forschungsleitfragen
 y Wie kann das Zusammenspiel zwischen wasserwirt-

schaftlich getragener Hochwasserrisikomanagement-
planung und der ganzheitlich orientierten Landes- und 
Regionalplanung optimiert werden?

 y Wie können die wasserwirtschaftlichen Grundlagen 
besser für die raumordnerischen Bedarfe aufbereitet 
werden?
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 y Wie lässt sich auf Akteursebene die Prozesssteuerung 
von Hochwasserrisikomanagement und raumordneri-
scher Hochwasservorsorge ausgestalten?

Schwerpunkt 3: Wechselwirkungen 
zwischen Hochwasservorsorge und 
Regionalentwicklung

Bislang wenig oder nicht untersucht sind die kumulativen 
Auswirkungen und Kaskadeneffekte von Hochwasservor-
sorgemaßnahmen auf die Raumentwicklung in den Regio-
nen. Hier wäre die Entwicklung von Methoden, Verfahren 
und Prozessen sinnvoll, die eine Abschätzung der Wirkun-
gen ermöglichen und gleichzeitig als Basis für zukünftige 
Strategieentwicklung und Szenarien dienen können. 

Forschungsleitfragen
 y Welche Wirkungen entfalten die Maßnahmen zur 

Hochwasservorsorge auf die Regionalentwicklung? Wie 
lassen sich diese Wirkungen nachvollziehen? Welche 
positiven oder auch negativen Effekte ergeben sich aus 
den unterschiedlichen Maßnahmentypen? Können 
daraus Empfehlungen für die zukünftige Ausrichtung 
der Hochwasservorsorge abgeleitet werden?

 y Wie lassen sich Szenarien der regionalen Entwicklung 
in Bezug auf alternative Strategien der Hochwasservor-
sorge erarbeiten und einsetzen?

 y Wie können Synergien zwischen Hochwasservorsorge 
und anderen Belangen der Regionalentwicklung gezielt 
befördert werden? Wie lassen sich Nutzungskonflikte 
entschärfen? Wie lassen sich die Handlungsschwer-
punkte „Siedlungsrückzug“ und „Lastenausgleich“ in 
Strategien der Regionalentwicklung besser einbetten?

Schwerpunkt 4: Risikogovernance 
und Risikokommunikation

Viele Akteure tragen mit ihren Strategien, Instrumenten 
und Verfahren zur Hochwasservorsorge bei. Eine verstetig-
te Koordination im Sinne der Risikogovernance bzw. klare 
Vereinbarungen zum Zusammenwirken auf unterschied-
lichen Ebenen können die formalen Verfahren aktiv flan-
kieren, den Austausch (frühzeitig) organisieren und zum 
Aufbau von Netzwerken in den Regionen beitragen. Ein 
weiteres Feld ist die Beteiligung der Bevölkerung und in 
diesem Kontext die Risikokommunikation. Schlussendlich 
sollte die Frage „Welche Risiken wollen bzw. können wir 
tolerieren?“ gesamtgesellschaftlich beantwortet werden.

Forschungsleitfragen
 y Welche Prozesse, Strukturen und Instrumente von 

Risikogovernance sind geeignet, um den Austausch 
zwischen den Akteuren der Raumordnung, Wasserwirt-
schaft und Regionalentwicklung zu verstetigen?

 y Wie lässt sich die Risikokommunikation in den Regio-
nen verbessern? Wie kann die Bevölkerung besser über 
Hochwasservorsorge informiert und aktiver angespro-
chen bzw. eingebunden werden?
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Weiterführende Literatur  
und Forschungsergebnisse
Hochwasservorsorge ist zu einem wichtigen Thema der 
planerischen Praxis geworden, was auch die Anzahl an 
einschlägigen Veröffentlichungen in den letzten Jahren un-
terstreicht. Die letzten großen Flutkatastrophen von Donau 
und Elbe haben gezeigt, dass sich Regionen und Kommu-
nen besser auf Hochwassergefahren vorbereiten müssen. 
Dabei gilt es insbesondere, zukünftige Entwicklungen im 
Blick zu behalten: In erster Linie sind hier die weitere Sied-
lungstätigkeit entlang von Flüssen und der Klimawandel zu 
nennen. 

Das vorliegende Handbuch konzentriert sich auf Hand-
lungsoptionen der Raumordnung in Bezug auf die 
Hochwasservorsorge. Es zeigt einen Überblick über die 
Planungspraxis in Deutschland, formuliert Empfehlungen 
zur Ausgestaltung der Instrumente der Raumordnung und 
vertieft neue Handlungsschwerpunkte wie Siedlungsrück-
zug, Lastenausgleich und Risikokommunikation. Darüber 
hinaus werden grundsätzliche methodische Ansätze einer 
Risikovorsorge in der Raumordnung für den Gefahren-

komplex Flusshochwasser vorgestellt, die neben einer 
Differenzierung der Gefahrensituation die Empfindlichkeit 
der Schutzgüter einbezieht. Das Handbuch zeigt zudem 
Schnittstellen zu Wasserwirtschaft und Regionalentwick-
lung auf. 

Die vorgestellten Veröffentlichungen ergänzen und 
vertiefen die Themen, Ergebnisse und Empfehlungen des 
Handbuchs, beispielsweise in Bezug auf die Einbindung des 
Klimawandels oder die Vertiefung wasserwirtschaftlicher 
Aspekte. Ihre Adressaten sind in der Regel Akteure der 
räumlichen Planung und der Wasserwirtschaft. Die Veröf-
fentlichungen bedienen das Spektrum von allgemeineren 
Informationsbroschüren über Forschungsberichte bis hin 
zu Leitfäden und Handlungsanleitungen. Die Beispiele 
bilden nur eine kleine Auswahl der „Hochwasser-Literatur“ 
und sollen dazu anregen, sich weiter mit dem Thema 
auseinanderzusetzen. Sie sind nach dem Erscheinungsjahr 
geordnet.

© BMVI (2017a)

Der Klimawandel hat u. a. Auswirkungen auf die jahreszeitliche Niederschlagsverteilung und 
die Häufigkeit von Starkregen. Beides beeinflusst das Hochwasserregime der Flüsse – und da-
mit auch die räumliche Entwicklung in den Flusslagen. Raumordnung und -planung können 
vor allem durch die Regionalplanung Einfluss auf eine klimaangepasste Raumentwicklung 
nehmen. Die Veröffentlichung stellt die derzeitige Planungspraxis auf Basis einer aktuel-
len, bundesweiten Querschnittauswertung dar. In Bezug auf Hochwasser untersucht sie als 
Handlungsfelder der Klimaanpassung u. a. die Verminderung von Hochwassergefahren sowie 
die Verminderung von Gefahren entlang der Küste. Beispiele für raumordnerische Ziele und 
Grundsätze illustrieren die Regelungsmöglichkeiten der Regionalplanung. Anhand von Steck-
briefen werden innovative Instrumente und Good Practices zusammengestellt. Die Planungs-
hilfe unterstützt insbesondere regionale Planungsträger in ihrer Aufgabenwahrnehmung. 
Im wissenschaftlichen Endbericht „KlimREG – Klimawandelgerechter Regionalplan“ (BMVI-
Online-Publikation Nr. 01/2017, s. u.) werden die einzelnen Arbeitsschritte und Ergebnisse 
ausführlich dokumentiert.

MORO Praxis – Handlungshilfe Klimawandelgerechter Regionalplan –  
Ergebnisse des Forschungsprojektes KlimREG für die Praxis
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Foto: DWD

Die umfangreiche Broschüre (UBA 2016) thematisiert die Zukunftsaufgabe „Klimaanpas-
sung“ und die Möglichkeiten zur Ausgestaltung von Anpassungsmaßnahmen im Bereich der 
Raumordnung und Bauleitplanung. Kapitel 2 stellt das Kernstück der Praxishilfe dar: Neben 
zahlreichen formalen Gestaltungsmöglichkeiten werden die Potenziale informeller Planung 
und flankierender Steuerungsinstrumente in Bezug auf Klimaanpassung vorgestellt. Eines 
der beiden Schwerpunktthemen ist „Vorsorge und Schutz vor Hochwasser und Sturzfluten“. 
Zusammengestellt wurden die Praxisbezüge, Beispiele und Handlungsempfehlungen auf Basis 
einer deutschlandweiten Fallstudiensammlung. Die Darstellung fachlicher (Kap. 3) und recht-
licher Grundlagen (Kap. 4) zur Klimaanpassung bietet einen guten Überblick. Die vorliegende 
Praxishilfe ist eine Ergänzung zur 2012 vom Umweltbundesamt herausgegebenen Praxishilfe 
„Klimaschutz in der räumlichen Planung – Gestaltungsmöglichkeiten der Raumordnung und 
Bauleitplanung“ (UBA 2012).

Praxishilfe – Gestaltungsmöglichkeiten der Raumordnung und Bauleitplanung – Klimaanpassung 
in der räumlichen Planung – Starkregen, Hochwasser, Massenbewegungen, Hitze, Dürre

© DKKV/Universität 
Potsdam (2015)

Die Veröffentlichung beschreibt die Ergebnisse des von 2013 bis 2015 vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts „Untersuchungen zur Bewältigung 
des Hochwassers im Juni 2013“. Das Deutsche Komitee Katastrophenvorsorge (DKKV) und die 
Universität Potsdam haben sich, gemeinsam mit weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen 
und im Austausch mit der Wasserwirtschaft, mit den Veränderungen nach den Hochwasser-
ereignissen 2002 und 2013 beschäftigt. Wesentliche Ziele des Projektes waren u. a. die Analyse 
der beiden Hochwasserereignisse und die systematische Aufbereitung der Vorsorgesituation 
vor dem Ereignis sowie der Ereignisbewältigung. Abschließend werden Empfehlungen zur 
Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements formuliert.

Das Hochwasser im Juni 2013.  
Bewährungsprobe für das Hochwasserrisikomanagement in Deutschland

© agl/prc (2015)

Das MORO „Vorsorgendes Risikomanagement in der Regionalplanung“ (2013–2015) zielte darauf 
ab, den Risikomanagementansatz für die Raumordnung zu operationalisieren und die Ergebnis-
se als Empfehlungen für andere Planungsregionen wie auch zur Konkretisierung des weiteren 
Forschungs- und Erprobungsbedarfs aufzubereiten. Als Fallbeispiel diente der Regierungsbezirk 
Köln, in dem unterschiedliche Gefahrenkomplexe – darunter auch Flusshochwasser – analysiert 
wurden. Neben einer „Risikomatrix“ mit Empfindlichkeits- und Gefährdungsstufen entstan-
den mehrere Karten, wie beispielsweise eine Gefahrenkarte zur Hochwassergefährdung im 
Regierungsbezirk Köln, eine Empfindlichkeitskarte oder eine Risikokarte mit Risikozonen für 
Hochwassergefährdung auf Basis der Empfindlichkeit der Flächennutzungen. Insgesamt gibt der 
Bericht hilfreiche Hinweise zum Umgang mit Risiken und Risikovorsorge in der Raumplanung. 
Er diente als Vorstudie für die seit 2016 laufende Phase 2 des Modellvorhabens.

MORO – Vorsorgendes Risikomanagement in der Regionalplanung



© Allianz Umweltstiftung 
(2014)

Die Broschüre bereitet Informationen rund um das Thema Hochwasser verständlich und 
anhand vieler Abbildungen auf. Es wird erläutert, was unter einem Hochwasser zu verstehen 
ist und welche Faktoren das Ausmaß eines Hochwassers bestimmen. Im Kapitel „Land unter“ 
werden vergangene Hochwasserereignisse in unterschiedlichen Flussgebieten vorgestellt und 
ihre spezifischen Ursachen dargelegt. Die weiteren Kapitel zeigen verschiedene Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz auf und geben Beispiele für Handlungsoptionen unterschiedlicher 
Akteure. Wichtige Hinweise werden zum schnellen Überblick in Informationskästen am Ende 
der Kapitel zusammengefasst.

Informationen zum Thema „Hochwasser“: Ursachen, Schutz und Vorsorge.

© StMUV (2014a)

Als Reaktion auf das Junihochwasser 2013 wurde die bewährte bayerische Hochwasserstrategie 
„Aktionsprogramm 2020“ angepasst. Das erweiterte „Aktionsprogramm 2020plus“ (AP2020p-
lus) mit einem Finanzvolumen von 3,4 Mrd. Euro gilt als das größte wasserbauliche Infrastruk-
turprogramm Bayerns (Stand 2014). In der Broschüre des Bayerischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Verbraucherschutz wird zunächst ein Rückblick auf das Junihochwasser 2013 
und das Aktionsprogramm 2020 gegeben. Darauf aufbauend folgen Informationen und Richt-
linien zum Hochwasserrisikomanagement. In einem gesonderten Kapitel wird das AP2020plus 
vorgestellt. Zahlreiche Abbildungen, Fotos und Begriffsdefinitionen erleichtern das Verständ-
nis von Hochwasserschutz und Hochwasserrisikomanagement.

Hochwasserschutz Aktionsprogramm 2020plus

© StMUV (2014b)

Gerade das Instrument des HWRM bedarf einer fachressortübergreifenden Abstimmung und 
damit einer systematischen Koordinierung der gemeinsamen Anstrengungen im Umgang mit 
Hochwasserereignissen. Die Handlungsanleitung stellt vor diesem Hintergrund die unter-
schiedlichen Planungsebenen und Zuständigkeiten, den Handlungsablauf und einen Maß-
nahmenkatalog vor. Der Katalog ist Grundlage für die Aufstellung von HWRM-Plänen und 
integriert über 80 Maßnahmen. Er gliedert sich nach den von der EU vorgegebenen Aspekten, 
wie z. B. Vermeidung oder Schutz, und den „Maßnahmenarten“ mit Bezug zu den Hand-
lungsbereichen der LAWA. In Kapitel 4 werden u. a. Formen der Beteiligung und Zielgruppen 
beschrieben. Darüber hinaus werden Hinweise zur Veröffentlichung der HWRM-Pläne, zu 
Reporting, Monitoring und Evaluation gegeben. Die zahlreichen Anhänge – darunter Muster 
für Fragenkataloge – dienen der Praxis als Arbeitshilfen.

Handlungsanleitung zur Erarbeitung von Hochwasserrisikomanagementplänen in Bayern
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© Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg (2013)

Das umfassende Buch von Patt/Jüpner (2013) enthält Beiträge von zwölf Autoren zum Thema 
Hochwasser. Die Grundlagenkapitel geben nützliche Informationen und behandeln hoch-
wasserrelevante Fragestellungen aus verschiedenen Disziplinen wie Hydrologie, Hydraulik 
oder Wasserbau. Darauf aufbauend werden in den Planungskapiteln die Themen Bauvorsorge, 
Organisations- und Verhaltensvorsorge vertieft sowie mögliche Maßnahmen vor, während 
und nach einem Hochwasser aufgezeigt. Hinweise zur Landschaftspflege, zur Ermittlung und 
Auswertung von Hochwasserschäden wie auch zu deren Versicherung ergänzen die umfassen-
den Darstellungen. Zudem werden rechtliche Grundlagen skizziert und aktuelle Entwicklun-
gen erläutert. 

Hochwasser-Handbuch – Auswirkungen und Schutz

Foto: agl

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie des Freistaats Sachsen gibt mit 
dieser Broschüre (LfULG 2013) praktische Tipps für hochwassergefährdete Gemeinden im 
ländlichen Raum. Auf sehr anschauliche Weise werden Maßnahmen des vorbeugenden und 
des technischen Hochwasserschutzes aufgezeigt. In Bezug auf den vorbeugenden Hochwas-
serschutz werden u. a. forstwirtschaftliche Maßnahmen, angepasste Landwirtschaft, abfluss-
hemmende Strukturelemente, Renaturierung und Minimierung von Bodenversiegelung bzw. 
Entsiegelung beleuchtet. Im Bereich des technischen Hochwasserschutzes stehen Rückhalte-
becken und Teiche im Vordergrund. Alle aufgeführten Maßnahmen des dezentralen Hoch-
wasserschutzes werden in ihrer Wirkungsweise erläutert, anhand von Beispielen konkretisiert 
sowie ihre Vor- und Nachteile im Überblick zusammengefasst.

Dezentraler Hochwasserschutz im ländlichen Raum

© SMI (2012)

Das Projekt LABEL „Labe – Elbe. Anpassung an das Hochwasserrisiko im Elbe-Einzugsgebiet“ 
widmet sich genauso wie das Vorgängerprojekt ELLA dem Hochwasserschutz im Elbeeinzugs-
gebiet und darüber hinaus. LABEL setzte als INTERREG IV B-Projekt u. a. einen Schwerpunkt 
auf die Verbesserung des HWRM mit Akteuren aus den beteiligten Staaten und Regionen 
sowie auf eine risikoangepasste räumliche Entwicklungsplanung. Die Broschüre gibt einen 
Überblick zu den Arbeitsergebnissen. Sie zeigt, dass eine grenzüberschreitende Betrachtung 
gerade für das Management von Flusseinzugsgebieten sinnvoll und zwingend erforderlich ist. 
Darüber hinaus wurde in beiden Projekten ein interdisziplinärer Ansatz verfolgt, der insbe-
sondere die räumliche Planung und die Wasserwirtschaft vereinen konnte. Zudem wurde in 
beiden Projekten der Schaffung des Hochwasserrisikobewusstseins eine große Aufmerksam-
keit beigemessen, um die Menschen in Flussnähe für die Gefahren zu sensibilisieren.

LABE-ELBE 2012 PLUS – Ergebnisse und Empfehlungen aus dem Projekt LABEL
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Foto: F. Dosch

Das Umweltbundesamt bereitet mit der Broschüre (UBA 2011) grundlegende Informationen 
zum Thema Hochwasser auf. Hierzu werden u. a. wichtige Einflussfaktoren wie die Landnut-
zungen, die Veränderung der Gewässerstruktur oder der Klimawandel beleuchtet. Eigene 
Kapitel widmen sich dem Hochwasserrisiko und den Möglichkeiten des Hochwasserrisikoma-
nagements. Zudem werden Zukunftsaufgaben, wie beispielsweise das Erzielen von Synergien 
zwischen dem Hochwasserrisikomanagement und der EG-Wasserrahmenrichtlinie oder die 
Entwicklung und der Einsatz ökonomischer Instrumente, erläutert. Die Sachverhalte werden 
durch zahlreiche Abbildungen und Graphiken anschaulich illustriert.

Hochwasser. Verstehen, Erkennen, Handeln!

© Vieweg + Teubner Ver-
lag /Springer Fachmedien 
Wiesbaden GmbH (2010)

Mit der Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken aus dem 
Jahr 2007 (EG-HWRM-RL) hat die EU die Grundlage für ein integriertes Hochwasserrisiko-
management auf europäischer Ebene geschaffen. Grundlegende Informationen zum Thema 
„Integriertes Hochwasserrisikomanagement“ und zur EG-HWRM-RL vermitteln die ersten 
Kapitel des umfangreichen Buches. Darauf aufbauend werden die wasserwirtschaftliche 
Ausgangslage zum Zeitpunkt des Hochwasserereignisses von 2002 an der Elbe und dessen 
Rahmenbedingungen beleuchtet. Die einzelnen Phasen – Hochwasserereignis, Hochwasser-
bewältigung, Regeneration und Hochwasservorbeugung – werden detailliert analysiert und 
anhand praktischer Beispiele nachvollzogen. Das Buch von Müller (2010) gibt Tipps in Bezug 
auf die fachliche Umsetzung der EG-HWRM-RL und geht dabei u. a. auf Hochwassergefahren- 
und -risikokarten sowie HWRM-Pläne ein.

Hochwasserrisikomanagement – Theorie und Praxis

© ArgeLandentwicklung 
(2014)

Das Strategiepapier stellt zahlreiche anwendungsbezogene Beispiele für eine effektive Hoch-
wasservorsorge unter Berücksichtigung der Instrumente der Landentwicklung dar. Hierbei 
liegt der Fokus auf Flächenbereitstellungen, rechtlichen Regelungen, Entschädigungen, 
Nutzbarhalten von Einstauflächen und dem Abstimmen von Naturschutzmaßnahmen. Unter 
anderem geht es um technischen Hochwasserschutz (Hochwasserpolder, Deichrückverlegung 
und -ertüchtigung, Rückhaltebecken), Hochwasserrückhaltung in der Fläche oder um Modera-
tion und Bewusstseinsbildung. Die vorgestellten Lösungsansätze und Best-Practice-Beispiele 
werden steckbriefartig aufbereitet.

Strategische Lösungsansätze und Best-Practice-Beispiele zum Thema Hochwasservorsorge 
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